
Stand: 20.03.2024 Seite 1 von 1 

 

1. Vorwort  

2. Rechtliche Grundlagen  

3. Rechnungslegungsmodell im Überblick  

4. Finanz- und Rechnungsgrundsätze  

5. Erfolgsrechnung  (ER) 

6. Investitionsrechnung  (IR) 

7. Anlage nbuchhaltung (Anbu)  

8. Spezialfinanzierung (SF)  

9. Vorfinanzierung (VF)  

10. Budget  (BG) 

11. Anlagen , Ausgaben  und Kredi twesen  

12. Abschluss 

13. Bilanz  

14. Bilanzbewertung  

15. Jahresrechnung (JR) 

16. Finanzielle Steuerung  

17. Jahresterminplan  

18. Rechnungsführung  

19. Kausalabgaben  

20. Gemeindesteuern  

21. Zweckverbände  

22. Bürgergemeinden  

23. Kirchgemeinden  

24. Finanzplanung  

25. Internes Kontrollsystem (IKS)   

26. Rechnungsprüfung  

27. Finanzausgleiche  

28. Ausgliederungen und Auslagerungen  

29. Gemeindezusammenschlüsse  

30. Anhang Handbuch  



 

 

 

Stand: 25.11.2024 Seite 1 von 1 
00-Impressum-6.0.doc 

Impressum  
 
 
Herausgeber  Volkswirtschaftsdepartement  
 Amt für Gemeinden (AGEM)  
 Abteilung Gemeindefinanzen  
 Prisongasse 1 
 4502 Solothurn  
 Telefon   032 627 23 57 
 E-Mail   agem@vd.so.ch 
 Erscheinungsdatum  November  2024, 4. Ausgabe (Version 6.0) 

Inhalt Handbuch ordner  Im Handbuch finden sich  die Grundlagen zur Rechnungslegung  und 
zum Finanzhaushalt  der solothurnischen Gemeinden  sowie  die 
Vorgaben (Revisionsmodell) zu den Rechnungsprüfungen . 
Diese Ausführungsbestimmungen sind ab Budget 2016 für die 
Einwohnergemeinden sowie bei den Bürger - und Kirchgemeinden 
ab Budget 2022 verbindlich anzuwe nden.  Darunter fallen weitere 
ihnen angegliederte Institute (z.B. Zweckverbände, öffentlich -
rechtliche Verträge) zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben u.a. in 
den Bereichen Bildung (Kreisschulen) , öffentliche Sicherheit 
(Feuerwehr, Zivilschutz), Kultur (Seelsorge), Soziale Sicherheit 
(Sozialregionen), Umwelt ( Abwa sserbeseitigung, 
Wasserversorgung ), Forstwirtschaft ( Forstbetrieb ). 

Projekt leitung  Thomas Steiner, Leiter Gemeindefinanzen  AGEM, stv. Chef AGEM 

Autoren  /Ers tellung  Michael Aeschlimann, Fachmann Finanzausgleich (HBO 27)  
(Stand 11.23) Reto Bähler, Leiter Gemeindeorganisation, A GEM 
 Eliane Hugi, Geschäftsführerin, powerTrust  GmbH, Solothurn  

Christian Jaggi, Finanzprüfer/Revisor, AGEM  
Jürg Krebs, ehemaliger  Finanzprüfer /Revisor, AGEM (HBO 25) 
Lorenz Schwaller, Gruppenleiter Revision, AGEM 
Tanja Schaad, Finanzprüferin/Revisorin AGEM (HBO 21)  
Thomas Steiner, Leiter Gemeindefinanzen, A GEM 
 Hans Vögeli, ehemaliger Finanzverwalter , Einwohnergemeinde 
Gretzenbach 
Brigitte Wyss, Sachbearbeitung Gemeindefinanzen , AGEM 
 Brigitte Zünd, Controllerin/Revisorin, AGEM  

Webseite  Der Handbuch ordner (HBO)  steht auf der Webseite des Amtes für 
Gemeinden im pdf -Format zum Download zur Verfügung.  

 https://gemeindefinanzen.so.ch  
 https://rechnungslegung -finanzhaushalt  

Bestellung  Physische Exemplare können zum Preis von Fr. 89.-- pro Handbuch, 
inkl. MWST, zuzüglich Versandkosten  bei  der  Kantonalen 
Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag  (KDLV) bezogen werden 
(E-Mail  kdlv@sk.so.ch, Telefon 032 627 22 22).  

Copyright  © Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn,  
 Amt für Gemeinden, Abteilung Gemeindefinanzen.  

mailto:agem@vd.so.ch
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/rechnungslegung-finanzhaushalt
mailto:kdlv@sk.so.ch


� �

������� �	
��
���
� ������������� �
����������	
��
�����

��������

��������	
�����
�������	������
���
�
���
�	�����

� �������


����������
���
������
�������
����	�
�
���
�������
 �!	"�
��#$%��#�&�������
��'�� �(����
�������	������
���
�����)�	�
��
�
�
���
�� �����
 �!	"�
� �#$#��#$*�� 
�
��� 	
��
� ��
� '�
��
+� '�

��(����� ��
�"��
��
�
� ����"�
�
��������	
 ���	���
���
��

 ���
 ������	���	���
 ���
 �� ���	������	��
 ���������� � ���,�� '��-�
."�����������
�/
�
�
�	
��
����
��"


�/
�
���
���� ���
�
��"��
�
�
�
��
�0�������
�"��
�
� �-�
�
.�
�
�/����
"�
��)���
�����
���
��1
�
���	������
�� ���
������/
�
���
����/����2��"��
��
������
���
�
���
�+��
�����)�� �����
��3
��"��
���
 ��4�
��	���
�����)�	�
��
�
���
���34�/��
���� �
��3
��"��� �
�� /
�
���
!
����"
�� �
�� �"������4 �
��	���� �3/4��� 
�"��
��
�-� .�
�2)
��
�
��"!!
�
���
��
�
�
��"

��������
���
�
���
�������� �
���
�

�������
��3
��"��
������
��
�
���
�
������5"
���"�����4�
��	������54,����)�
��
��3
�� �
�
����
��4�
��	������	
��0��
� ���
����
��



������
�
�2��40�,���
����
��"�
� "���
��6"��
 � ���	
�-��
�
.�
�
��!"���2�!"��'
�3���
	
��)"����������
��
�)��	 ���
�3��"���
�2��������
��
����
�� 2
!�"�2�
�
���
��1��"�2'
�)"
����
�+��
��/
�
���
!�
��� ���� ��
������
����
����������
��-��
�
."�� ���� /
�
���
"��


�
�	
��
�� 2���(����
� 3�
 �)�� ���	"����
!"��
�
��� 

��� �
����2�� "���
7�$&*����-������-�������7�$89����-�$�/
�
���
�
�
�2 ��"���
�	�����

��������


������"���
'��
��������


��
����
��	������	
��/
�
���
���
��-�.�
 �
���!�
�	
��
�������	������
��������
��
��� ��������	
 ���	���
���
��

 ���
 ������	���	���
 ���
 �� ���	������	��
 ���������� � ����� ����
��
� ���)�	�
��
�
���
�� "�� ����
�� �#$9� ���� ���� ��
� � ���
��� ���� ����	�
�
���
�� "�� �
��
����
���#���'
�����
��	�"�2�)
��
�-�
�
0�	��"� 
�"


���
����
�+�)

�	
��
����
�
�����
��
 ������
)�� ��	"�
�-��
�
�
���."� ��
	������
����
�
�"����
�1��"�2'
�)"
�
�� ��
������1��"�2'
�)"
�
�+���
� ��� ����"�2�
�����	��/
�
��)
�
����
	
����������
��
���"��!"�
�� 
��
�	�����

����������"��	"
����	�����
����
�-��
�
0�	�	���
+��"�����
�
����"���
��	
�.� ��
��"������� �
�.�
���
�

���
�-�
�
3�
 �)�����	"����
!"��
�
���
�
�
�
�
�������5:���
�
��
������(����
�
�
�
4�
��	���+����;�'
��
���#�<�
�



  

Stand: 02.02.2026 Seite 1 von 12 
02-Rechtliche Grundlagen -6.6.docx 

Inhaltsverzeichnis  
 

2 Rechtliche Grundlagen  ...................................................................................................... 2 
2.1 Rechtsgrundlagen der Rechnungslegung und des Finanzhaushaltes  ............................... 2 

2.1.1 Rechnungsprüfungskommission  .................................................................................. 2 
2.1.2 Aufgaben der Finanzverwaltung  ................................................................................. 2 
2.1.3 Grundsätze der Haushaltführung und des Rechnungswesens ................................... 2 
2.1.4 Finanzplan  ..................................................................................................................... 3 
2.1.5 Budget  ............................................................................................................................ 4 
2.1.6 Jahresrechnung  ............................................................................................................. 6 
2.1.7 Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle  ..................................................................... 9 
2.1.8 Gemeindefinanzstatistik  ............................................................................................... 9 

2.2 Grundlagen der Rechungslegung und Finanzhaushaltführung  ...................................... 10 
2.3 Finanzverantwortung und Finanzaufsicht  ........................................................................ 11 

2.3.1 Gemeinden  .................................................................................................................. 11 
2.3.2 Kanton .......................................................................................................................... 11 

2.4 Aufgaben der Finanzverwaltung  ....................................................................................... 12 
 

  

  



   

Stand: 02.02.2026 Seite 2 von 12 
02-Rechtliche Grundlagen -6.6.docx 

2 Rechtliche Grundlagen  

2.1 Rechtsgrundlagen der Rechnungslegung und des Finanzhaushaltes  

Die Rechtsgrundlagen finden sich im Gemeindegesetz  vom 16. Febru ar 1992 (GG; BGS 131.1) wie 
folgt:  

2.1.1 Rechnungsprüfungskommiss ion  

§ 103 
1 Jede Gemeinde wählt eine Rechnungsprüfungskommission. Mindestens ein Sitz ist mit einer für 
die Rechnungsprüfung befähigten Person zu besetzen.  
 
2 Wenn der Aufwand der Erfolgsrechnung 2 Millionen Franken übersteigt, muss die Rechnungs-
prüfungskommission mit Personen mit besonderer fachlicher Qualifikation besetzt werden.  
 
3 In der Gemeindeordnung kann festgelegt werden, dass eine von der Gemeindeversammlung 
oder vom Gemeindeparlament bestimmte aussenstehende Revisionsstelle mitwirkt oder anstelle 
der Rechnungsprüfungskommission eingesetzt wird.  
 
4 Das Departement regelt die Einzelheiten und umschreibt die Kriterien der Befähigung.  

2.1.2 Aufgaben der Finanzverwaltung  

§ 132 
1 Jede Gemeinde wählt einen Fina nzverwalter oder eine Finanzverwal terin.  
 
2 Der Finanzverwa lter oder die Finanzverwalterin  
a) führt vor allem den Finanzhaushalt der Gemeinde;  
b) ist insbesondere verantwortlich, dass  

1. das Vermögen der Gemeinde und das ihr anvertraute Vermögen  zweckmässig verwaltet 
werden;  

2. das Budget  entwor fen und die Jahresr echnung geführt wer den. 
 
3 Der Gemeinderat regelt die Unterschriftsberechtigung.  
 
4 In der Gemeindeordnung kann festgelegt werden, dass aussenstehende Fachleute anstelle des 
Finanzverwalters oder der Finanz verwalterin den Finanzhaushalt führen.  

2.1.3 Grundsätze der Haushaltführung und des Rechnungswesens  

§ 134 
1 Das Gemeindevermögen besteht aus dem Finanz - und Verwaltungsvermögen . 
a) Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentli-

chen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.  
b) Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die der öffentlichen Aufgabenerfül-

lung dienen.  
c) Das Departement legt die Kriterien über die Zuordnung der Vermögenswerte zum Finanz - und 

Verwaltungsvermögen fest.  
 
2 Es ist für öffentliche Aufgaben zu verwenden.  
 
3 Es ist so zu verwalten, dass sein Bestand nicht gefährdet ist.  
 
4 In Bürgergemeinden sind das Eigenkapital, das Vermögen und die Erträge für die ver fassungs-
mässigen Aufga ben, hauptsächlich aber für forstliche Zwecke zu verwenden.  

https://bgs.so.ch/data/131.1
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§ 135 
1 Das Gemeindevermögen, sowie das Vermögen der Unternehmen und An stalten der Gemeinde 
ist, soweit es nicht für den laufenden Betrieb verwendet wird, ertragbringend anzulegen.  
 
2 Das Anlagerisiko ist an gemessen und zweckmässig zu ver teilen.  
 
§ 135bis  

1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische Massnah-
men.  
 
2 Der Gemeinderat trifft die notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweck-
mässige Verwendung der Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchfüh-
rung zu verhindern sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und d ie verlässliche Be-
richterstattung zu gewährleisten.  
 
3 Er berücksichtigt dabei die Risikolage, das Kosten -/Nutzenverhältnis und die Gemeindegrösse.  
 
§ 136 
1 Die Haushaltsführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushalts-
gleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, 
der Vorteilsabgeltung und des Verbots der Zweckbindung von  Steuern.  
 
2 Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag auf, ist dieser spätestens innerhalb von 5 Jahren seit der 
erstmaligen Entstehung abzutragen.  
 
3 Die Zunahme des Fremdkapitals ist zu begrenzen. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvesti-
tionen muss im Budget mindestens 80 Prozent betragen, wenn der Nettoverschuldungsquotient 
der letzten Jahresrechnung einen bestimmten vom Departement festgelegten Prozentsatz über-
steigt.  
 
4 Das Departement kann in besonderen Fällen Ausnahmen bewilligen.  
 
§ 137 
1 Die Rechnungslegung  vermittelt ei ne klare, vollständige und wahrheitsgetreue Übersicht über 
den Finanzhaus halt.  
 
2 Zu diesem Zweck erstellen die Gemeinden:  
a) einen Finanzplan;  
b) das Budget und die Jahresrechnung nach dem vom Departement festgelegten Rechnungsle-

gungsmodell.  
 
3 Sie gewährleisten die  Rechnungsprüfung und Finanzkon trolle.  

2.1.4 Finanzplan  

§ 138 
1 Der Gemeinderat beschliesst jährlich den Finanzplan.  
 
2 Der Finanzplan zeigt mindestens die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung, die Bilanz sowie 
die Entwicklung der Finanzkennzahlen auf.  
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2.1.5 Budget  

§ 139 
1 Der Gemeinderat legt das Budget für das nächste Rechnungs jahr im laufenden Jahr der Gemein-
deversammlung oder dem Gemeindeparlament vor.  
 
§ 140 
1 Das Budget enthält:  
a) die bewilligten Aufwände (Budgetkredite) und geschätzten Erträge in der Erfolgsrechnung;  
b) die bewilligten Ausgaben (Investitionskredite) und geschätzten Einnahmen in der Investitions-

rechnung ; 
c) Jahrestranchen der bewilligten Verpflichtungskredite.  
 
2 Für Gemeindeunternehmen werden eigene Budgets  erstellt.  
 
§ 141 
1 Mit Gesetz, Verordnung, Gemeindereglement, Gemeindebeschluss  oder Urteil festgelegte oder 
bestimmbare Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend in das Budget aufzu nehmen.  
 
2 Sollen gebundene Ausgaben oder Einnahmen aufgehoben werden, sind die entsprechenden Ge-
meindereglemente  oder Gemeindebeschlüsse unter einem besonderen Traktandum aufzuheben 
oder zu ändern.  
 
§ 142 
1 Bevor über das Budget  beschlossen wird, sind nicht gebundene einmalige und jährlich wieder-
kehrende Ausgaben, die einen in d er Gemeindeordnung zu bestimmenden Betrag über steigen, 
vom zuständigen Organ unter einem bes onderen Traktandum zu beschlies sen. 
 
2 Die übrigen nicht gebundenen Ausgaben können in das Budget  aufgenommen und gleichzeitig 
mit der Schlussabstimmung über das Budget  beschlossen werden.  
 
§ 143 
1 Mit dem Budget  ist festzulegen, wie die Ausgaben finanziert werden.  
 
§ 144 
1 Im Budget  ist der Steuerfuss für das nächste Jahr festzusetzen.  
 
2 Der Steuerfuss ist so zu bemessen, dass der voraussichtliche Steuerertrag mit dem übrigen Er trag 
mittelfri stig den Aufwand der laufenden Jahresr echnung ein schliesslich der notwendigen Ab-
schreibungen finanziert.  
 
§ 145 
1 Die im Budget  festgesetzten Ausgabenkredite sind in ihrer Höhe und in ihrem Zweck für alle 
Gemeindebe hörden verbindlich.  
 
2 Sie ermächtigen die Gemeindeorgane, die entsprechenden finanziellen Verpflichtungen ein zu-
gehen.  
 
3 Die mit dem Budget  bewilligten Projekte sind in der Regel im vorgesehenen Rech nungsjahr aus-
zuführen oder auszulösen.  
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§ 146 
1 Reicht der Budget kredit nicht aus, um die vorgesehenen Aufgaben zu e rfüllen, oder ent hält das 
Budget keinen ent sprechenden Kredit, ist vor der Mehrausgabe ein Nachtragsk redit einzuholen.  
 
2 Der Gemeinderat kann einen drin glichen Nachtragskredit bewilli gen, wenn d ie Mehrausgabe 
nicht vorausseh bar war, notwendig und unaufschiebbar ist, selbst wenn die Nachtragskredit kom-
petenz bei der Gemeindeversamm lung oder dem Gemeindeparlament liegt. Der dringli che Nach-
tragskredit ist der Gemei ndeversammlung oder dem Gemein deparlament zur Kenntnis zu brin-
gen.  
 
3 Der Gemeinderat kann einen Nachtragskredit bewilligen, wenn die Mehrausgabe im Sinne von 
§ 141 Absatz 1 gebunden ist, selbst wenn die Nachtragskreditkompetenz bei der Gemeindever-
sammlung oder dem Gemeindeparlament liegt. Dieser Nachtragskredit ist der Gem eindeversamm-
lung oder dem Gemeindeparlament zur Kenntnis zu bringen.  
 
§ 146bis 
1 Gemeinden können in der Gemeindeordnung ihre Verwaltung oder Teilbereiche davon auf die 
Grundsätze der w irkungsorientierten Verwaltungs führung ausrichten.  
 
2 Die Einführung von Globalbudgets ist vom Departement zu genehmigen.  
 
3 Im Rahmen der Globalbudgets sind die Gemeinden für die Beschlussfassung nicht an die Budget-
prinzipien der Bruttodarstellung und der Spezifikation gebunden.  
 
4 Die Gemeinden können den Saldo von Globalbudgets auf die nächste Kreditperiode übertragen.  
 
5 Die Globalbudgets müssen folgende Anforderungen erfüllen:  
a) Budgetierung nach Produktegruppen und nach Saldovorgaben;  
b) Leistungsaufträge;  
c) Wirkungs - oder Leistungsmessung durch Indikatoren und Standards;  
d) Controlling.  
 
6 Mehrjährige Globalbudgets können als befristete, mit Leistungsaufträgen verknüpfte Verpflich-
tungskredite oder Ertragsüberschussvorgaben beschlossen werden.  
 
7 Die übrigen kantonalen Vorschriften, insbesondere jene des Finanzhaushaltsrechts über die Ge-
meinden, bleiben vorbehalten.  
  



   

Stand: 02.02.2026 Seite 6 von 12 
02-Rechtliche Grundlagen -6.6.docx 

2.1.6 Jahresrechnung  

§ 147 
1 Die Gemeinden legen über den gesamten Finanzhaushalt eine Jahresrechnung  ab. 
 
2 Rechnungsperiode ist das Kalenderjahr.  
 
3 Die Buchführung folgt den Grundsätzen ordnungsgemässer Buchführung. Namentlich sind zu 
beachten:  
a) die vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle und 

Sachverhalte;  
b) der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge;  
c) die Nachprüfbarkeit.  
 
4 Die Rechnungslegung richtet sich nach folgenden zusätzlichen Grundsätzen:  
a) Sie muss verständlich sein; 
b) Sie muss vorsichtig sein; 
c) Sie muss verlässlich sein; 
d) Sie muss das Wesentliche enthalten;  
e) Es sind bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen Massstäbe zu verwenden;  
f)  Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag dürfen nicht miteinander verrechnet werden.  
 
§ 148 
1 Die Jahresrechnung enthält die folgenden Elemente:  
a) Bilanz;  
b) Erfolgsrechnung;  
c) Investitionsrechnung;  
d) Geldflussrechnung;  
e) Anhang.  
 
2 Für selbständige Gemeindeunternehmen sind eigene Jahresrechnungen zu führen.  
 
3 Das Departement kann im Rahmen des Rechnungslegungsmodells die Bürgergemeinden und die 
Kirchgemeinden von der Führung der Geldflussrechnung sowie einzelner Elemente des Anhanges 
in der Jahresrechnung entbinden.  
 
§ 149 
1 In der Bilanz werden die aktiven (Vermögen) und die passiven (Verpflichtungen und Eigenkapi-
tal) Bestände einander gegenübergestellt.  
 
2 Die Erfolgsrechnung weist für die Rechnungsperiode die Erträge und Aufwände aus. Sie zeigt 
das betriebliche, finanzielle und ausserordentliche Ergebnis auf.  
 
3 Die Investitionsrechnung umfasst Ausgaben mit einer mehrjährigen Nutzungsdauer, die als Ver-
waltungsvermögen aktiviert werden sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen, die pas-
siviert werden.  
 
4 Die Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie 
stellt den Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Erfolgsrechnung), aus Investitionstätigkeit (Investi-
tionsrechnung) und aus Finanzierungstätigkeit gestuft dar.  
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§ 150 
1 Der Anhang zur Jahresrechnung enthält : 
a) das angewendete Rechnungslegungswerk und begründete Abweichungen;  
b) die Rechnungslegungsgrundsätze und die wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Be-

wertung;  
c) das Verzeichnis der Kapitalanlagen und Wertschriften;  
d) den Anlagespiegel und das Liegenschaftsverzeichnis zum Finanzvermögen;  
e) den Beteiligungsspiegel;  
f)  die Brandversicherungswerte der Sachanlagen;  
g) Angaben über ausgegebene Anleihensobligationen;  
h) den Rückstellungs spiegel;  
i) den Eigenkapitalnachweis;  
j) den Gewährleistungsspiegel / die Eventualverpflichtungen;  
k) die Verpflichtungen für Rückzahlungen von Bevorschussungen;  
l) die nicht bilanzierten Leasingverpflichtungen;  
m) die Sonderrechnungen;  
n) die ergänzende Sachgruppengliederung bei Leitgemeinden;  
o) die Nachtragskreditkontrolle;  
p) die Verpflichtungskreditkontrolle;  
q) die Finanzkennzahlen.  
 
§ 151 
1 Spezialfinanzierungen sind durch Gesetz oder Gemeindebeschluss zweck gebundene Mittel, die 
dazu dienen, eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen.  
 
2 Zuwendungen Dritter, wie Stiftungen, Schenkungen, Erbschaften oder Legate, und ihre Er träge 
sind bestim mungsgemäss zu verwenden.  
 
3 Die Jahresrechnungen von unselbständigen Gemeindeanstalten sind in den Jahresrechnungen 
der Gemeinden als Spezialfinanzierungen zu führen.  
 
§ 152 
1 Sind finanzielle Mittel gesetzlich zweckgebunden oder wurden sie von Dri tten gewidmet, sind 
Gemeindebeschlüsse vom Departemen t zu genehmigen, wenn sie vorse hen:  
a) die Erträge zu anderen Zwecken zu verwenden;  
b) das Vermögen nicht bestimmungsgemäss zu vermindern;  
c) den Zweck zu ändern.  
 
2 Zuwendungen in zivilrechtlicher Form dürfen zudem nur nach den zivilrechtlichen Vorschriften 
zu anderen Zwecken verwendet werden.  
 
§ 152bis 
1 Vorfinanzierungen können zur Finanzierung bevorstehender Investitionen gebildet werden. Der 
Zweck einer Vorfinanzierung muss genau  bestimmt sein. Die Laufzeit von  Vorfinanzierungen ist 
befristet. Sie sind für die linearen Abschreibungen des Vorhabens zu verwenden. Sie stellen Eigen-
kapital dar.  
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§ 153 
1 Das Finanzvermögen wird bei seiner erstmaligen Bilanzierung zum Anschaffungs - oder Herstel-
lungswert bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird es zum Verkehrswert im Zeit-
punkt des Zugangs bilanziert.  
 
2 Das Finanzvermögen wird periodisch neu bewertet und zum Verkehrswert am Bilanzierungs-
stichtag in der Bilanz geführt.  
 
3 Die Neubewertung gemäss den Richtlinien des Departementes erfolgt:  
a) bei Sachanlagen  alle fünf Jahre;  
b) jährlich bei allen anderen Vermögenswerten.  
 
4 Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertverminderungen oder Verlusten zu be-
richtigen.  
 
§ 153bis 
1 Die Neubewertungsreserve bezweckt, Wertverminderungen aus der periodischen Neubewertung 
von Finanzvermögen oder dauerhaft eingetretenen Wertverminderungen und Verluste des Fi-
nanzvermögens aufzufangen, damit diese nicht zu übermässigen Schwankungen in der Erfolgs-
rechnung führen.  
 
2 Entnahmen aus der Neubewertungsreserve sind nur im Umfang eines Verlustes bei der Neube-
wertung des Finanzvermögens gemäss § 153 Absatz 3 oder der Berichtigung gemäss § 153 Absatz 
4 zulässig. 
 
§ 154 
1 Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungs - oder Herstellungswert bilanziert. Entstehen der 
Gemeinde keine Kosten, wird es zum Verkehrswert im Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Es wird 
je Anlagekategorie linear nach der Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Anla gekategorien und die 
Nutzungsdauer werden vom Departement vorgegeben.  
 
2 Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertverminderungen oder Verlusten sofort  
spätestens mit dem Abschluss des jeweiligen Rechnungsjahres zu berichtigen.  
 
3 Darlehen und Beteiligungen werden nur abgeschrieben, wenn dauerhafte Wertverminderungen 
oder Verluste eingetreten sind.  
 
§ 154bis  

1 Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn im entsprechenden Rech-
nungsjahr:  
a) in der Erfolgsrechnung auf Stufe des operativen Ergebnisses ein Ertragsüberschuss ausgewie sen 

wird und  
b) die planmässigen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.  
 
2 Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschreibungen zuläs-
sig. 
 
3 Die zusätzlichen Abschreibungen entsprechen der Differenz Nettoinvestitionen zu planmässigen 
Abschreibungen, höchstens aber dem Ertragsüberschuss.  
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2.1.7 Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle  

§ 155 
1 Während des Rechnungsjahres überwacht die Rechnungsprüfungskommission den Fi nanzhaus-
halt.  
 
2 Sie erstattet dem Gemeinderat Bericht und unterbreitet ihm Anträge, wie allfällige Mängel zu 
beheben sind.  
 
§ 156 
1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft nach dem vom Departement festgelegten Revisi ons-
modell, ob die Jahresrechnung richtig und vollständig ist und ob den Vorschriften über den Fi-
nanzhaushalt nachgelebt wurde.  
 
2 Die Rechnungsprüfungskommission erstattet der Gemeindeversammlung oder dem Gemeinde-
parlament schriftlich Bericht und beantragt, ob die Jahresrechnung mit oder ohne Einschränkung 
zu beschliessen oder zurückzuweisen sei.  
 
§ 157 
1 Der Gemeinderat nimmt zum Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Stellung 
und stellt das Rechnungsergebnis fest.  
 
2 Bei der ordentlichen Gemeindeorganisation beschliesst die Gemeindeversammlung, bei der aus-
serordentlichen Organisation  das Gemeindeparlament die Jahresrechnung . 
 
3 Die Jahresrechnung ist bis zum  30. Juni des auf das Rechnungsjahr fol genden Kalenderjahres zu 
beschliessen. 
 
4 Die von der Gemeindeversammlung beschlossene Jahresrechnung und die Revisionsberichte sind 
dem Amt für Gemeinden  bis zum 31. Juli einzu reichen.  Das Departement kann Vorgaben zur Form 
der Einreichung machen.  
 
5 Mangelhafte oder nicht ordnung sgemäss erstellte Jahresrechnun gen genehmigt das Amt für Ge-
meinden nicht. Sie sind von der Gemeinde zu korrigieren.  

2.1.8 Gemeindefinanzstatis tik  

§ 157bis 
1 Die Gemeindefinanzstatistik:  
a) ermöglicht die statistische Auswertung der Daten zur Finanzlage der Gemeinden;  
b) bildet eine Grundlage für die Berichte gemäss Finanzausgleichsgesetzgebung und weitere Pub-

likationen;  
c) bildet die Grundlage für die Weitergabe der Daten an die Bundesstatistik und Dritte.  
 
2 Die Statistik enthält Informationen über mindestens die Erfolgsrechnungen, die Investitionsrech-
nungen, die Bilanzen und die Finanzkennzahlen der Gemeinden.  
 
3 Basis für die Statistik bilden die Jahresrechnungen der Gemeinden.  
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§ 157 ter  
1 Die Gemeinden melden die Daten bis zum 31. Juli und in der vom Amt für Gemeinden festgeleg-
ten elektronischen Form an die web -basierte Applikation. Das Amt für Gemeinden kontrolliert die 
Richtigkeit der Datenmeldungen und korrigiert oder ergänzt diese, wen n nötig, im Rahmen der 
Rechnungsgenehmigung.  
 
2 Das Amt für Gemeinden erstellt und publiziert mittels der web -basierten Applikation periodisch 
die statistischen Informationen.  
 
Auf eine Verordnung zum Gemeindege setz wurde und wird weiterhin bewusst ver zichtet.  

2.2 Grundlagen der Rechungslegung und Finanzhaushaltführung  

Die Grundlagen der Rechnungslegung und Finanzhaushaltführung sind i n den folgenden Unter-
lagen näher um schrieben:  
 
Gemeindegesetz  
Siehe Ziffer  2.1 «Rechtsgrundlagen der Rechnungslegung und des Finanzhaushaltes». 
 
Rechnungs legung  und Finanzhaushalt  
Siehe vorliegendes Handbuch «Rechnungslegung und Finanzhaushalt  der solothurnischen Ge-
meinden ». 
Nebst dem Aufbau und den Grundsätzen d es Rechnungslegungsmodells enthält diese s Handbuch 
unter anderem  Ausführungen  über die Erfolgsrechnung , die Investiti onsrechnung, die Anlag en-
buchhaltung, die Spezialfinanzierung, die Vorfinanzierung, das Budget, das Kreditwesen , die Bi-
lanz, die Bilanzbewertung, die Jahresrechnung und den Geschäftsber icht, die finanzielle Steue-
rung und  die Rechnungsfüh rung . 
 
Rechnungsprüfung (Rev is ionsmodell)  
Siehe Kapitel  26 «Rechnungsprüfung ». 
Dieses Kapitel  umschreibt die Grundlagen zur  Rechnungsprüfung, stellt die Aufsichts - und Prü-
fungsorgane dar, umschreibt die Stellung und die Aufga ben de s Rechnungsprüfungsorgans , zeigt 
Prüfungsorganisation,  -durchführung, -techniken und -verfahren , informiert über die Prüfungs-
handlungen inklusive deren Dokumentation und zeigt d ie Berichterstattung  in der Gemeinde auf.  
 
Kontenplan  
Siehe Kapitel 3 «Rechnungslegungsmodell im Überblick » sowie 30 «Anhang Handbuch »: Details 
Kontenplan.  
In diesem Anhang sind die Kontenpläne (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Funktio-
nale Gliederung, Sachgruppengliederung) mit  Kontierungs hinweisen und -vorgaben der  Einwoh-
ner-, Bürger - und Kirchgemeinden sowie der Zweckverbände enthalten.  Weiter finden sich dort 
auch Musterkontenpläne nach Aufgabenbereiche n. 
 
Finanzplanung  
Siehe Kapitel 24 «Finanzplanung».  
In diesem Kapitel  werden  das Konzept, der Aufbau  und die Funktionswei se des Finanzplanmodells 
sowie die Berechn ung und Beurteilung der Kennzah len aufgezeigt.  
 
Finanzanalyse und Finanzcont rolling  
Die entsprechenden Ausführungen sind im Kapitel 16 «Finanzielle Steuerung » enthalten.  
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2.3 Finanzverantwortung und Finanzaufs icht  

2.3.1 Gemeinden  

Die Gemeindeversammlung, der Gemeinderat, die Kommissionen und die Verwaltung tragen die 
Finanzverantwortung für ihr Handeln.  
Die Finanzaufsicht in den Gemeinde n obliegt der Rechnungsprüfungs kommission, dem Gemein-
derat und der Gemeindeversammlung.  
 
Gemeindeversammlung  
Die Gemeindeversammlung übt die Obera ufsicht über die Gemeindeverwal tung aus. Als Instru-
mente stehen ihr rechtsetzende Gemeinde reglemente, das Budget und die Jahresr echnung zur 
Verfügung.  
 
Gemeinderat  
Die politische Finanzaufsicht wird vom Gemeinderat in dem Sinne ausgeübt, dass die Mehrheit der 
Geschäfte in der Gem einde der  Zustimmung des Gemeinderates bedür fen. Die administrative Fi-
nanzaufsicht ergibt sich aus dem Auftrag, die gesamte Ge meindeverwaltung (Kommissio nen und 
Verwal tung  mit Beamten und Angestellten ) zu beaufsichtigen.  Zudem muss der Gemeinderat mit-
tels eines internen Kontrollsystems (IKS) alle notwendigen organisatorischen Massnahmen und 
Vorkehrungen treffen, um das Gemeindevermögen zu schü tzen, die zweckmässige Verwendung 
der Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern 
sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche Berichterstattung zu ge-
währleisten und die Aufgabenerfüllun g sicherzustellen.  
 
Kommiss ionen / Verwaltung  
Die unmittelbarste  Verantwortung für ihr Handeln trag en die Kommissionen und die Ver waltung 
selbst. Diese müssen im Rahmen des vom Gemeinderat vorgegebenen IKS ebenfalls alle notwen-
digen organisatorischen Massnahmen und Vorkehrungen treffen, um das Gemeindevermögen zu 
schützen und die Aufgabenerfüllung sicherzustellen.  
 
Finanzverwaltung  
Die Finanzverwaltung ist für die Führ ung des Finanzhaushaltes der Gemeinde verant wortlich. Ins-
besondere ist si e dafür zuständig, dass das Ver mögen der Gemeinde zweckmässig verwaltet und 
die Jahresrechnung geführt wird. Die Finanz verwaltung kann ferner auch als interne Finanzkon-
trolle eingesetzt werden.  
 
Rechnungsprüfungskommiss ion  
Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat 
bei ihrer Aufsicht üb er den Finanzhaushalt. Sie überwacht den Fi nanzhaushalt während des Jahres 
(Zwischenrevision) und prüft die Jahresr echnung.  
In der Gemeindeordnung kann festgelegt werden, dass eine von der Gemeindeversammlung oder 
vom Gemeindeparlament bestimmte aussenstehende Revisionsstelle mitwirkt oder anstelle der 
Rechnungsprüfungskommission eingesetzt wird (§ 103 Abs. 3 GG).  

2.3.2 Kanton  

Amt für Gemeinden  
Das Amt für Gemeinden  übt die Aufsicht über den Finanzhaushalt der Gemeinden aus, d.h. es 
überwacht, ob d ie Bestimmungen über den Finanz haushalt eingehalten werden . 
 
Regierungsrat  
Ein aufsichtsrechtliches Einschreiten durch den Regierungsrat wird dann notwendig, wenn die Ge-
meindeverwaltung  oder der Finanzhaushalt mangel haft geführt werden (§ 211 GG).  
Der Regierungsrat kann einer Gemeinde das Recht auf Selbstverwaltung ganz oder teilweise ent-
ziehen, wenn eine gesetzmässige und geordnete Verwaltung auf längere Zeit nicht gewährleistet 
wird (§ 213 GG).  
Der Regierungsrat bestellt für eine solche Gemeinde eine Sachwalterschaft, welche anstelle der 
Gemeindebehörden die Gemeindeverwaltung besorgt (§ 214 GG).  
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Während das Finanzvermögen aus jenen Vermögenswerten besteht, die ohne Beeinträchtigung 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können (Kapitalanlagen, Finanzliegen-
schaften ), umfasst das Verwaltungsvermögen alle jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öf-
fentlichen Aufgabenerfüllung dienen und deshalb nicht realisierbar sind (Schulhaus, Strasse). Ver-
waltungsvermögen kann  nicht veräussert werden . Es kann jedoch durch Entwidmung in Finanz-
vermögen umgewandelt werden. Das GG regelt  die Kr iterien der Zuteilung von Finanz - und Ver-
waltungsvermögen unter § 134. Für die Bewertung der Positionen des Finanzvermögens bestehen 
kantonal gü ltige Bewertungsvorgaben. Sie regeln die Bewertungsgrundsätze u nd Bewertungsm e-
thoden (vgl. hierzu Kapitel  14 «Bilanzbewertung »). 

 

BILANZ 

1 Aktiven 1.01. Zuwachs Abgang 31.12.

TOTAL AKTIVEN 2'399 2'399

10 Finanzverm ögen (FV) 995 995
100 Flüssige Mittel und kfr Geldanlagen 100 100
101 Forderungen 200 200
102 Kurzfristige Finanzanlagen 50 50
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 45 45
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0 0
107 Finanzanlagen 300 300
108 Sachanlagen FV 300 300
109 Forderungen ggü. SF und Fonds im FK 0 0

14 Verw altungs verm ögen (VV) 1'404 1'404
140 Sachanlagen VV 1'304 1'304
142 Immaterielle Anlagen 30 30
144 Darlehen 0 0
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 20 20
146 Investitionsbeiträge 50 50

2 Pas s iven 1.01. Abgang Zuwachs 31.12.

TOTAL PASSIVEN 2'399 2'399

20 Frem dkapital (FK) 850 850
200 Laufende Verbindlichkeiten 100 100
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 50 50
205 Kurzfristige Rückstellungen 0 0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 600 600
208 Langfristige Rückstellungen 100 100
209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK 0 0

29 Eigenkapital (EK) 1'549 1'549
290 Verpflichtungen/Vorschüsse ggü. SF im EK 430 430
291 Fonds im EK 150 150
293 Vorfinanzierungen 180 180
294 Finanzpolitische Reserve 0 0
295 Aufwertungsreserve VV 0 0
296 Neubewertungsreserve FV 650 650
298 Übriges Eigenkapital 0 0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 139 139
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Die Passiven setzen sich aus dem Fremd- und dem Eigenkapital zusammen. Die bisher geführte 
Bilanzgruppe der Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen wird unter 
HRM2 nicht weiter als eine eigene Bilanzgruppe gefü hrt. Sie sind in der Regel Teil des Eigenkapi-
tals. Darunter fallen Spezialfinanzierungen wie z.B. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.  
 
Bei den Vorfinanzierungen handelt es sich um Reserven für künftige Investitionen, die eine Zweck-
bestimmung vorausse tzen. Diese dürfen nur mit  Ertragsüberschüssen der Erfo lgsrechnung  gebil-
det werden, sofern kein Bilanzfehlbetrag abzutragen ist und die planmässigen  Abschreibungen  
gedeckt sind.  Die Auflösung hat nach der Dauer der Nutzung des Anlagegutes zu erfolgen.  
 
Der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (299)  bestehend aus dem Jahresergebnis der Berichtsperiode 
(29900.01) und dem  Saldo der  kumulierten Überschüsse und Defizite der Vorjahre (29990 .01). 
  



   

Stand: 08.03.2024 Seite 6 von 23 
03-Rechnungslegungsmodell und Überblick -6.0.docx 

3.3.2 Erfolgsrechnung  

Die Erfolgsrechnung enthält den jährlichen Aufwand und Ert rag einer Gemeinde. Der Aufwand 
setzt sich u.a. zusammen aus dem Personal -, Sach- und Betriebsaufwand, Abschreibungen, Finanz-
aufwand, Einlagen in Fonds und Spezial finanzierungen, Transferaufwand,  ausserordentlicher Auf-
wand und internen Verrechnungen.  
 
Im Ertrag sind Fiskalertrag, Entgelte , verschiedene Erträge, Finanzertrag (u.a. Zinsertrag) etc. ent-
halten.  
 

 
 
Neu wird die Erfolg srechnung nach dem operativen und dem ausserordentliche n Erfolg  geglie-
dert . Darin eingeschlossen ist das betriebliche Ergebnis, das Ergebnis aus Finanzierung und das 
ausserordentliche Ergebnis  (vgl. Kapitel  5 «Erfolgsrechnung »). 

3.3.3 Investitionsrechnung  

Die Investitionsrechnung enthält unverändert jene Ausgaben und Einnahmen, die Vermögens-
werte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen.  
 
Die Investitionsrechnung stellt insofern eine Abweichung zur gängigen kau fmännischen Buchhal-
tung dar, da  die Investitionen nicht direkt in die Bilanz verbucht werden, sondern in einer eigenen 
Rechnung, der Investitionsrechnung, erfasst werden. In einem zw eiten Schritt werden die Ausga-
ben und Einnahmen der Investitionsrechnung nach dem Nettoprinzip in die Bilanz übertragen. 
Neu werden Anlagen des Finanzvermögens ( Käufe Finanzliegenschaften  etc.) nicht mehr in der 
Investitionsrechnung geführt , sondern direkt  in die Bilanz verbucht . 
 
  

ERFOLGS RECHNUNG Budget 
20_2

Budget
20_1

Jahres -
rechnung 

20_0

Betrieblicher Aufw and 7'384'400 7'413'800 6'829'777
30 Personalaufwand 622'600 617'400 622'606
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 955'500 940'100 743'006
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 571'000 577'800 318'657
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 43'200 62'100 109'387
36 Transferaufwand 5'028'500 5'043'800 4'885'453
39 Interne Verrechnungen 163'600 172'600 150'668

Betrieblicher Ertrag 6'928'300 6'426'300 6'876'068
40 Fiskalertrag 4'531'500 4'051'500 4'531'966
41 Regalien und Konzessionen 49'200 49'500 48'130
42 Entgelte 676'600 695'500 701'391
43 Verschiedene Erträge 0 0 0
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 107'300 107'800 12'485
46 Transferertrag 1'400'100 1'349'300 1'431'428
49 Interne Verrechnungen 163'600 172'700 150'668

Betriebliches  Ergebnis -456'100 -987'500 46'291

34 Finanzaufwand 137'500 93'000 32'321
44 Finanzertrag 815'000 813'000 625'819
Ergebnis  aus  Finanzierung 677'500 720'000 593'498

Operatives  Ergebnis 221'400 -267'500 639'789

38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 772'003
48 Ausserordentlicher Ertrag 79'100 0 100'000
Aus s erordentliches  Ergebnis 79'100 0 -672'003

Ges amtergebnis  Erfolgs rechnung 300'500 -267'500 -32'214
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Für die Vergleichbarkeit der Gemeinderechnungen ist wichtig, dass ein einheitlicher Investitions-
begriff verwendet wird. Je nach Grössenkategorie der Gemeinde (Anzahl Einwohner) müssen In-
vestitionen zwischen 25'000 und 100'000 Fr anken Aktivierungsgrenze (bisher Investitionsgrenze) 
der Investitionsrechnung belastet werden. Im Vergleich zu HRM1 wird eine zusätzliche Aktivie-
rungsstufe nach Gemeindegrösse eingeführt.  Es besteht auch die Möglichkeit, Investitionen der 
Erfolgsrechnung z u belasten, sofern sie werterhaltenden Charakter haben.  
 
Der Saldo der Investitionsrechnung wird Ende Jahr im Verwaltungsvermögen aktiviert und - sofern 
es sich um Sachanlagen handelt - bis zur Inbetriebnahme unter dem Konto Anlagen im Bau (Kon-
togruppe 140 7) verbucht . Diese Kontogruppe wird bis zum Nutzungszeitpunkt nicht abgeschrie-
ben. Ab Nutzungszeitpunkt (Zeitpunkt Inbetriebnahme) werden die Anlage ngüter der Anlagen in 
Bau nach Objekt in d ie Anlage nbuchhaltung über führt und nach der Nutzungsdauer zu Lasten 
der Erfolgsrechnung abgeschrieben.  

3.3.4 Geldflussrechnung  

Die Geldflussrechnung (GFR) ersetzt bei den Einwohnergemeinden den bisher gängigen Finanzie-
rungsnachweis im Bereich der Investitionen. Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der 
Flüssigen Mit tel  auf. Bürger - und Kirchgemeinden müssen keine Geldflussrechnung führen  (vgl. 
§ 148 Abs. 3 GG). 
 
Vereinfachtes Beispiel einer Geldflussrechnung mit den drei Finanzierungs bereichen:  
 

 
  

in Fr.
operat ive Tät igkeit 4'800'000

Invest it ionstät igkeit -5'300'000

Finanzierungstät igkeit -2'500'000

Total Geldf luss -3'000'000

B estand Flüss ige Mit tel 1.1.20 _1 11'200'000
B estand Flüss ige Mit tel 31.12.20_1 8'200'000

Geldflus s rechnung
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Nr. Aufgabenbereich  

0 Allgemeine Verwaltung  

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , Verteidigung  

2 Bildung  

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche  

4 Gesundheit  

5 Soziale Sicherheit  

6 Verkehr  

7 Umweltschutz und Raumordnung  

8 Volkswirtschaft  

9 Finanzen und Steuern  

 
Eine Funktionsstelle ist 4 -stellig und setzt sich beispielsweise wie folgt zusammen:  
 

Stellen  Nummern  Bezeichnung  

1. Stelle 2 Bildung  

2. Stelle 21  Volksschule 

3. Stelle 211 Primarstufe I  

4. Stelle 2110 Kindergarten  

3.4.2 Sachgruppengliederung  

Die Gliederung der Sachgruppen (Artenkont en) besteht aus sechs Kont enkreisen:  
 

Bilanz Erfolgsrechnung  Investitionsrechnung  

1 - Aktiven  2 - Passiven 3 - Aufwand  4 - Ertrag  5 - Ausgaben  6 - Einnahmen  

3.4.2.1 Bilanz  

Bilanzkonten verfügen über  fünf Stellen und werden durch  2-stellige Laufnummer n ergänzt.  
 

Stellen  Nummern  Bezeichnung  

1. Stelle 1 Aktiven  

2. Stelle 14  Verwaltungsvermögen  

3. Stelle 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen  

4. Stelle 1403 Übrige Tiefbauten  

5. Stelle 14032 Abwasserbeseitigung  SF 

Laufnummer  
(2-stellig)  

14032.01 Tiefbaute n Abwasserbeseitigung  
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3.4.2.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung  

Die Kont en der Erfolgs - und Investitionsrechnung verfügen über 4 Stellen. Es besteht die Möglich-
keit zur Führung von Unterkont en mit einer 2-stelligen L aufnummer. Davor gestellt wird die 4-
stellige Nummer der entsprechenden Funktionsstelle.  
 
Erfolgsrechnung  

Stellen  Nummern  Bezeichnung  

1. Stelle 3 Aufwand  

2. Stelle 30  Personalaufwand  

3. Stelle 301 Löhne des Verwaltungs - und Betriebspersonal s 

4. Stelle 3010 Löhne des Verwaltungs - und Betriebsp ersonals 

Laufnummer  
(2-stellig)  

3010.02 Beispiel Werkhof  

 
Investitionsrechnung  

Stellen  Nummern  Bezeichnung  

1. Stelle 5 Investitionsausgaben  

2. Stelle 50 Sachanlagen 

3. Stelle 504 Hochbauten  

4. Stelle 5040 Hochbauten allgemein  

Laufnummer  
(2-stellig)  

5040.01 Beispiel Schulhausanlage Schulmatt  

 
Nachfolgend eine Übers icht zur funktionalen Gliederung und Sachgruppengliederung  
nach Teilrechnungen ( Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) . Die Detailkontenpläne sind 
im Kapitel 30 «Anhang Handbuch» zu finden.  
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3.4.3 Übersicht Funktionale Gliederung  (bis 3-stellig)  

 

Funktions s telle Bezeichnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
01 Legis la tive und Exekutive

011 Legislative
012 Exekutive

02 Allgemeine Diens te
021 Finanz- und Steuerverwaltung
022 Allgemeine Dienste, übrige
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND S ICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
11 Öffentliche S icherheit

111 Polizei
112 Verkehrssicherheit

12 Rechts s prechung
120 Rechtssprechung

14 Allgemeines  Rechts w es en
140 Allgemeines Rechtswesen

15 Feuerw ehr
150 Feuerwehr

16 Verteidigung
161 Militärische Verteidigung
162 Zivile Verteidigung

2 BILDUNG
21 Volks s chule

211 Primarstufe I
212 Primarstufe II
213 Sekundarstufe I
214 Musikschulen
217 Schulliegenschaften
218 Tagesbetreuung
219 Volksschule, übrige

22 S onders chulen
220 Sonderschulen

23 Berufliche Grundbildung
230 Berufliche Grundbildung

29 Übriges  Bildungs w es en
291 Verwaltung
299 Bildung, übrige

3 KULTUR, S PORT UND FREIZEIT, KIRCHE
31 Kulturerbe

311 Museen und bildende Kunst
312 Denkmalpflege und Heimatschutz

32 Kultur, übrige
321 Bibliotheken
322 Konzert und Theater
329 Kultur, übrige

33 Medien
331 Film und Kino
332 Massenmedien (allgemein)

34 S port und Freizeit
341 Sport
342 Freizeit
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Funktions s telle Bezeichnung

35 Kirchen und religiös e Angelegenheiten
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten

36 Liegens chaften Kultur und S port
363 Liegenschaften Kultur und Sport

4 GES UNDHEIT
41 S pitä ler, Kranken- und Pflegeheime

412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime
42 Ambulante Krankenpflege

421 Ambulante Krankenpflege
422 Rettungsdienste

43 Ges undheits prävention
431 Alkohol- und Drogenprävention
432 Krankheitsbekämpfung, übrige
433 Schulgesundheitsdienst
434 Lebensmittelkontrolle

49 Ges undheits w es en, übrige
490 Gesundheitswesen, übrige

5 S OZIALE S ICHERHEIT
51 Krankheit und Unfa ll

512 Prämienverbilligungen
52 Invaliditä t

522 Ergänzungsleistungen IV
523 Invalidenheime

53 Alter + Hinterlas s ene
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
532 Ergänzungsleistungen AHV
534 Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)
535 Leistungen an das Alter

54 Familie und Jugend
541 Familienzulagen
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso
544 Jugendschutz
545 Leistungen an Familien

56 S ozia ler Wohnungs bau
560 Sozialer Wohnungsbau

57 S ozia lhilfe und As ylw es en
572 Wirtschaftliche Hilfe
573 Asylwesen
579 Fürsorge, übrige

59 S ozia le Wohlfahrt, übrige
592 Hilfsaktionen im Inland
593 Hilfsaktionen im Ausland

6 VERKEHR
61 S tras s enverkehr

613 Kantonsstrassen
615 Gemeindestrassen
618 Privatstrassen
619 Strassen, übrige
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Funktions s telle Bezeichnung

62 Öffentlicher Verkehr
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
622 Regionalverkehr
623 Agglomerationsverkehr
629 Öffentlicher Verkehr, übriger

63 Verkehr, übrige
631 Schifffahrt
632 Luft- und Raumfahrt
633 Sonstige Transportsysteme
634 Verkehrsplanung allgemein

64 Nachrichtenübermittlung
640 Nachrichtenübermittlung

7 UMWELTS CHUTZ UND RAUMORDNUNG
71 Was s ervers orgung

710 Wasserversorgung
72 Abw as s erbes eitigung

720 Abwasserbeseitigung
73 Abfa llbes eitigung

730 Abfallbeseitigung
74 Verbauungen

741 Gewässerverbauungen
75 Arten- und Lands chafts s chutz

750 Arten- und Landschaftsschutz
76 Bekämpfung von Umw eltvers chmutzung

761 Luftreinhaltung und Klimaschutz
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

77 Übriger Umw elts chutz
771 Friedhof und Bestattung
779 Umweltschutz, übriger

79 Raumordnung
790 Raumordnung

8 VOLKS WIRTS CHAFT
81 Landw irts chaft

812 Strukturverbesserungen
813 Produktionsverbesserungen Vieh
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen

82 Fors tw irts chaft
820 Forstwirtschaft

83 Jagd und Fis cherei
830 Jagd und Fischerei

84 Touris mus
840 Tourismus

85 Indus trie, Gew erbe, Handel
850 Industrie, Gewerbe, Handel

87 Brenns toffe und Energie
871 Elektrizität
872 Erdöl und Gas
873 Nichtelektrische Energie
879 Energie, übrige

89 S ons tige gew erbliche Betriebe
890 Sonstige gewerbliche Betriebe
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Funktions s telle Bezeichnung

9 FINANZEN UND S TEUERN
91 S teuern

910 Steuern
93 Finanz- und Las tenaus gleich

930 Finanz- und Lastenausgleich
95 Ertrags anteile, übrige

950 Ertragsanteile, übrige
96 Vermögens - und S chuldenverw altung

961 Zinsen
962 Emissionskosten
963 Liegenschaften des Finanzvermögens
969 Finanzvermögen, übriges

97 Rückverteilungen
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

99 Nicht aufgeteilte Pos ten
990 Nicht aufgeteilte Posten
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge
999 Abschluss
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3.4.4 Übersicht Sachgruppengliederung, Bilanz  (bis  4-stellig)  

 
  

S achgruppe Bezeichnung

1 Aktiven
10 Finanzvermögen

100 Flüs s ige Mittel und kurzfris tige Geldanlagen
1000 Kasse
1001 Post
1002 Bank
1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen
1009 Übrige flüssige Mittel

101 Forderungen
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten
1011 Kontokorrente mit Dritten
1012 Steuerforderungen
1013 Anzahlungen an Dritte
1014 Transferforderungen
1015 Interne Kontokorrente
1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben
1019 Übrige Forderungen

102 Kurzfris tige Finanzanlagen
1020 Kurzfristige Darlehen
1022 Verzinsliche Anlagen
1023 Festgelder
1029 Übrige kurzfristige Finanzanlagen

104 Aktive Rechnungs abgrenzungen
1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung
1047 Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung

106 Vorräte und angefangene Arbeiten
1060 Handelswaren
1061 Roh- und Hilfsmaterial
1062 Halb- und Fertigfabrikate
1068 Geleistete Anzahlungen

107 Finanzanlagen
1070 Aktien und Anteilscheine
1071 Langfristig verzinsliche Anlagen FV
1072 Langfristige Forderungen
1079 Übrige langfristige Finanzanlagen

108 S achanlagen FV
1080 Grundstücke FV
1084 Gebäude FV
1086 Mobilien FV
1087 Anlagen im Bau FV
1088 Anzahlungen FV
1089 Übrige Sachanlagen FV

109 Forderungen gegenüber S pezia lfinanzierungen und Fonds  im Fremdkapita l
1090 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im FK
1091 Forderungen gegenüber Fonds im FK
1092 Forderungen gegenüber Legaten und Stiftungen im FK
1093 Forderungen gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln
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S achgruppe Bezeichnung

14 Verw altungs vermögen
140 S achanlagen VV

1400 Grundstücke VV 
1401 Strassen / Verkehrswege
1402 Wasserbau
1403 Übrige Tiefbauten
1404 Hochbauten
1405 Waldungen
1406 Mobilien VV
1407 Anlagen im Bau VV
1409 Übrige Sachanlagen

142 Immaterielle Anlagen
1420 Software
1429 Übrige immaterielle Anlagen

144 Darlehen
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände
1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen
1445 Darlehen an private Unternehmungen
1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck
1447 Darlehen an private Haushalte

145 Beteiligungen, Grundkapita lien
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck

146 Inves titions beiträge
1461 Investitionsbeiträge an Kantone 
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte

2 Pas s iven
20 Fremdkapita l

200 Laufende Verbindlichkeiten
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten
2001 Kontokorrente mit Dritten
2002 Steuern
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten
2004 Transfer-Verbindlichkeiten
2005 Interne Kontokorrente
2006 Depotgelder und Kautionen
2009 Übrige laufende Verpflichtungen

201 Kurzfris tige Finanzverbindlichkeiten
2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten
2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden
2013 Verbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten
2016 Übrige Finanzinstrumente
2019 Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten

204 Pas s ive Rechnungs abgrenzungen
2046 Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung
2047 Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung
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S achgruppe Bezeichnung

205 Kurzfris tige Rücks tellungen
2055 Kurzfristige Rückstellungen für Erfolgsrechnung

206 Langfris tige Finanzverbindlichkeiten
2060 Hypotheken
2062 Kassascheine
2063 Anleihen
2064 Darlehen, Schuldscheine
2069 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten

208 Langfris tige Rücks tellungen
2085 Langfristige Rückstellungen für Erfolgsrechnung

209 Verbindlichkeiten gegenüber S pezia lfinanzierungen und Fonds  im Fremdkapita l
2090 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK
2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK

2092
Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im 
FK

2093 Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln
29 Eigenkapita l

290 Verpflichtungen (+) bzw . Vors chüs s e (-) gegenüber S pezia lfinanzierungen im EK
2900 Spezialfinanzierungen im EK

291 Fonds  im Eigenkapita l
2910 Fonds im Eigenkapital

293 Vorfinanzierungen
2930 Vorfinanzierungen

294 Finanzpolitis che Res erve
2940 Finanzpolitische Reserve

295 Aufw ertungs res erve Verw altungs vermögen
2950 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen

296 Neubew ertungs res erve Finanzvermögen
2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen

298 Übriges  Eigenkapita l
2980 Übriges Eigenkapital

299 Bilanzübers chus s /-fehlbetrag
2990 Jahresergebnis
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
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3.4.5 Übersicht Sachgruppengliederung, Erfolgsrechnung  (bis 3-stellig)  

 
  

S achgruppe Bezeichnung

3 Aufw and
30 Pers onalaufw and

300 Behörden und Kommissionen
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
302 Löhne der Lehrpersonen
303 Temporäre Arbeitskräfte
304 Zulagen
305 Arbeitgeberbeiträge
306 Arbeitgeberleistungen
309 Übriger Personalaufwand

31 S ach- und übriger Betriebs aufw and
310 Material- und Warenaufwand
311 Nicht aktivierbare Anlagen
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
313 Dienstleistungen und Honorare
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren
317 Spesenentschädigungen
318 Wertberichtigungen auf Forderungen
319 Verschiedener Betriebsaufwand

33 Abs chreibungen Verw altungs vermögen
330 Sachanlagen VV
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen

34 Finanzaufw and
340 Zinsaufwand
341 Realisierte Kursverluste
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen
344 Wertberichtigungen Anlagen FV
349 Verschiedener Finanzaufwand

35 Einlagen in Fonds  und S pezia lfinanzierungen
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

36 Trans feraufw and
361 Entschädigungen an Gemeinwesen
362 Finanz- und Lastenausgleich
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
364 Wertberichtigungen Darlehen VV
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge
369 Verschiedener Transferaufwand

38 Aus s erordentlicher Aufw and
380 Ausserordentlicher Personalaufwand
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand
383 Zusätzliche Abschreibungen
386 Ausserordentlicher Transferaufwand
387 Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen 
389 Einlagen in das Eigenkapital
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S achgruppe Bezeichnung

39 Interne Verrechnungen
390 Material- und Warenbezüge
391 Dienstleistungen
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten
393 Betriebs- und Verwaltungskosten
394 Zinsen und Finanzaufwand
399 Übrige interne Verrechnungen

4 Ertrag
40 Fis kalertrag

400 Direkte Steuern natürliche Personen
401 Direkte Steuern juristische Personen
402 Übrige Direkte Steuern
403 Besitz- und Aufwandsteuern

41 Regalien und Konzes s ionen
410 Regalien
412 Konzessionen

42 Entgelte
420 Ersatzabgaben
421 Gebühren für Amtshandlungen
423 Schul- und Kursgelder
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
425 Erlös aus Verkäufen
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
427 Bussen
429 Übrige Entgelte

43 Vers chiedene Erträge
430 Verschiedene betriebliche Erträge
431 Aktivierung Eigenleistungen
432 Bestandesveränderungen
439 Übriger Ertrag

44 Finanzertrag
440 Zinsertrag
441 Realisierte Gewinne FV
442 Beteiligungsertrag FV
443 Liegenschaftenertrag FV
444 Wertberichtigungen Anlagen FV
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV
446 Finanzertrag von selbständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmen
447 Liegenschaftenertrag VV
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften
449 Übriger Finanzertrag

45 Entnahmen aus  Fonds  und S pezia lfinanzierungen
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

46 Trans ferertrag
461 Entschädigungen von Gemeinwesen
462 Finanz- und Lastenausgleich
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
469 Verschiedener Transferertrag

48 Aus s erordentlicher Ertrag
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital
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S achgruppe Bezeichnung

49 Interne Verrechnungen
490 Material- und Warenbezüge
491 Dienstleistungen
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten
493 Betriebs- und Verwaltungskosten
494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand
499 Übrige interne Verrechnungen

9 Abs chlus s konten
90 Abs chlus s  Erfolgs rechnung

900 Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt)
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3.4.6 Übersicht Sachgruppengliederung, Investitionsrechnung  (bis  3-stellig)  

 
 
  

S achgruppe Bezeichnung

5 Inves titions aus gaben
50 S achanlagen

500 Grundstücke
501 Strassen / Verkehrswege
502 Wasserbau
503 Tiefbau
504 Hochbauten
505 Waldungen
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
509 Übrige Sachanlagen

52 Immaterielle Anlagen
520 Software
529 Übrige immaterielle Anlagen

54 Darlehen
542 Gemeinden und Zweckverbände
544 Öffentliche Unternehmungen
545 Private Unternehmungen
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck
547 Private Haushalte

55 Beteiligungen und Grundkapita lien
552 Gemeinden und Zweckverbände
554 Öffentliche Unternehmungen
555 Private Unternehmungen
556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck

56 Eigene Inves titions beiträge
560 Bund
561 Kantone
562 Gemeinden und Zweckverbände
564 Öffentliche Unternehmungen
565 Private Unternehmungen
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck
567 Private Haushalte

59 Übertrag an Bilanz
590 Passivierungen
592 Einnahmenüberschuss in ER
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S achgruppe Bezeichnung

6 Inves titions einnahmen
60 Übertragung von S achanlagen in das  Finanzvermögen

600 Übertragung von Grundstücken
601 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen
602 Übertragung von Wasserbauten
603 Übertragung übrige Tiefbauten
604 Übertragung Hochbauten
605 Übertragung Waldungen
606 Übertragung Mobilien
609 Übertragung übrige Sachanlagen

62 Übertragung immaterielle Anlagen
620 Software

63 Inves titions beiträge für eigene Rechnung
630 Bund
631 Kantone
632 Gemeinden und Zweckverbände
634 Öffentliche Unternehmungen
635 Private Unternehmungen
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck
637 Private Haushalte

64 Rückzahlung von Darlehen
642 Gemeinden und Zweckverbände
644 Öffentliche Unternehmungen
645 Private Unternehmungen
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck
647 Private Haushalte

65 Übertragung von Beteiligungen
652 Gemeinden und Zweckverbände
654 Öffentliche Unternehmungen
655 Private Unternehmungen
656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck

66 Rückzahlung eigener Inves titions beiträge
661 Kantone
662 Gemeinden und Zweckverbände
664 Öffentliche Unternehmungen
665 Private Unternehmungen
666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck
667 Private Haushalte

69 Übertrag an Bilanz
690 Aktivierungen
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3.4.7 Kontierungsvorgaben   

Mit den  Kontierungsvorgaben (siehe Kapitel « Anhang  Handbuch», Ziffer  30.5 «Verzeichnis  
Kontierungsvorgaben ») wurde n für alle Gemeinden eine Vielzahl der relevantesten Geschäftsfälle 
in der Er folgsrechnung  verbindlich definiert.  

3.4.8 Vorgehen Eröffnung neue Funktionsstellen oder Sachgruppenkonten  

Der Kontenplan HRM2 ist  verbindlich. Der Kontenplan ist so ausgeführt, dass weitgehend alle Ge-
schäftsfälle abgebildet werden können. Als Ergänzung zu den im Kontenplan eingangs erwähnten 
Regelungen  ist bei einer Eröffnung eines neuen Konto s der Sachgruppe oder einer  neuen Funkti on 
folgendes Vorgehen einzuhalten:  
1. Die Kontierungsvorgaben  und der Kontenplan ist mit der Suchfunktion «Ctrl + F» zu konsul-

tieren um zu prüfen, ob der Fachbegriff nicht bereits besteht. Wenn ja, ist die festgelegte 
Kontonummer anzuwenden . 

2. Andernfalls ist d as Gesuch für ein neues Konto per Mail an den Hel pdesk des AGEM zu stellen: 
mailto:helpdesk -hrm2@vd.so.ch. Das AGEM bemüht sich um eine rasche Beantwortung der 
Anfrage.  

 
Dieses Vorgehen ist zwingend einzuhalten, um unterschiedliche Praktiken gleicher Geschäftsfälle 
in den Gemeinden  zu vermeiden und um die reibungslose Datenübernahme in die e -Datenbank 
für die Gemeindefinanzstatistik (Gefin) sicherzustellen . 
 
Der Ablauf sic hert zudem die Qualität der Vergleichbarkeit der Kennzahlen und der übrigen Fi-
nanzdaten.  
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4.2.6 Verursacherfinanzierung  

Die Nutzniesser besonderer Leistungen (z.B. Wasserbezug) und die Verurs acher besonderer 
Kosten (z.B. Abfallbeseitigung) haben in der Regel die zumutbaren Kosten zu tragen . Die Kosten 
werden bei tatsächlicher Inanspruchnahme einer öffentlichen Lieferung oder Leistung fällig.  

4.2.7 Vorteilsabgeltung  

Für besondere wirtschaftliche Vort eile aus öffentlichen Einrichtungen oder Anordnungen (z.B. 
bei Nutzung der  Strasseninf rastruktur  oder  von  Sicherheitsstrukturen ) sind angemessene, dem 
Nutzenvorteil  entsprechende Beiträge einzufordern, deren Höhe die Kosten nicht übersteigen 
darf.  

4.2.8 Verbot der Zweckbindung von Gemeindesteuern  

Zur Deckung einzelner Ausgaben oder zur  Bildung  von Vorfinanzierunge n dürfen keine festen 
Anteile de r Steuern (Fiskalertrag , Sachgruppe 40)  verwendet werden.  

4.3 Grundsätze der Budgetierung  

Im Zusammenhang mit dem Budget  gelten  folgende Grundsätze : 

4.3.1 Vorherigkeit  

Die Beschlussfassung über das Budget hat  vor Beginn des jeweiligen Rechnungsjahres zu erfol-
gen (§ 139 GG). 

4.3.2 Qualitative Bindung  

Ein beschlossener Budgetkredit darf nur für den mit dem Konto bezeichneten Zweck verwendet 
werden  (§ 145 GG). So ist es beispielsweise nicht gestatte t , Büromaterial, Spese n und  Entschädi-
gungen an Dritte über den Budgetk redit  «Löhne des Verwaltungs - und Betriebspersonals » zu 
verbuchen . 

4.3.3 Quantitati ve Bindung  

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des im Budget bewilligten Kredites getätigt werden  
(§ 145 GG). Reicht ein Budgetkredit nicht aus oder enthält das Budget keinen Kredit, so ist durch 
das zuständige Organ ein Nachtragskredit be schliessen zu lassen (§ 146 GG). Budgetkreditüber-
tragungen zwischen verschiedenen Konten oder die Ausschöpfung eines Kredites mit  Rech-
nungsabgrenzungen sind nicht zulässig.  

4.3.4 Zeitliche Bindung  

Nicht verwendete Budgetkredite verfallen am Ende des Rec hnungsjahres. Ein Kredit gilt dann als 
verwendet, wenn die Verpflichtung eingegangen worden ist. Ausgaben sind demjenigen Rech-
nungsjahr zu belasten, in welchem diese effektiv ange fal len sind  oder die  Verpflichtung einge-
gangen wurde. Die Verbuchung en von Ausgaben, die keine sind und lediglich zur Ausschöpfung 
eines Kredites dienen (Kreditübert ragungen auf das folgende Jahr), sind nicht gestattet.  

4.3.5 Bruttokreditprinzip  

Eine Budget position ist brutto , also zu den Gesamtkosten , ohne Verrechnung von Transferlei s-
tungen wie Subventionen, Kostenbeiträgen oder ander en Geldzugängen zu beschliessen. Das 
beschränkte Bruttokreditprinzip weicht von dieser Regel ab, sofern  Geldzugänge zu Gunsten 
eines Vorhabens  vertraglich fest vereinbart sind. In einem solchen Fall wird zur Bestimmung der 
Finanzkompetenz die Netto ausgabensumme herangezogen. Weitere Ausführungen zu diesem 
Thema siehe Kapitel 11 «Anlagen, Ausgaben und Kreditwesen ». 
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4.4 Grundsätze der  Rechnung slegung  

Die Grundsätze zur Rechnungslegung sollen ein Bild des Finanzhaushalts wi edergeben, welches 
möglichst nahe der tatsächlichen Vermögens -, Finanz- und Ertra gslage entspricht (sogenannte 
«t rue and fair v iew »). Abweichungen von diesen HRM2-Grundsätzen  sind im Anhang 1 zur Jahres-
rechnung anzugeben und zu begründen.  
 
Die Rechnung slegung zur Jahresrechnung hat sich gestützt auf  § 147 Abs. 4 GG an den Grund -
sätzen der Verständlichkeit, der Vorsicht igkeit , der Verlässlichkeit, der Wesentlichkeit, der Ver-
gleichbarkeit  und der Bruttodarstellung auszurichten . 

4.4.1 Verständlichkeit  

Die Rechnungslegung  muss klar , verständlich und nachvollziehbar  (nachprüfbar) sein. 

4.4.2 Vorsichtigkeit  

Bilanzpositionen  sind nach dem Vorsichtsprinzip  zu bewerten : Liegen bei einer aktiven Bilanzpo-
sition zwei Werte  zur Auswahl vor, wird der ti efere Wert eingesetzt. Liegen bei einer p assiven 
Bilanzposition zwei Werte zur Auswahl  vor , wird der höhere Wert eingesetzt. Weitere Ausfüh-
rungen zur Bilanzbewertung  finden sich  in den Kapiteln 13 «Bilanz» und 14 «Bilanzbewertung ». 

4.4.3 Verlässlichkeit  

Die Informationen sollen sachlich richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). 
Der wirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung der Rechnungslegung zur Jahresrechnung bestim-
men (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die Informationen sollen w illkür - und wertfrei darge-
stellt werden (Neutralität). Die Darstellung soll nach dem Vorsichtsprinzip  erfolgen. Es sollen 
keine wichtigen Informationen ausser Acht gelassen werden (Vollständigkeit).  

4.4.4 Wesentlichkeit  

Sämtliche Informationen, die für eine rasch e und umfassende Beurteilung der Vermögens -, 
Finanz- und Ertragslage notwendig sind, werden offengelegt. Nicht relevante Informationen 
sollen ausgelassen werden.  Zu diesem Zweck sind Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt worden.  

4.4.5 Vergleichbarkeit  

Gemäss dem Grundsatz der Vergleichbarkeit sollen die Jahresrechnungen  gleichartiger öffentli-
cher Körperschaften und anderer Verwaltungs institute , sowohl untereinander, als auch über die 
Zeit hinweg vergleichbar  sein (stetig  bei Anwendung gleicher Massstäbe) . Grundsätze sollen 
soweit als möglich über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben.  

4.4.6 Bruttodarstellung  

Aufwände und Erträge  der Erfolgsrechnung , Aktiven und Passiven  der Bilanz  sowie Ausgaben 
und Einnahmen der Investitions rechnung sind getrennt voneinander, ohne gegenseitige Ver-
rechnung  in voller Höhe auszuweisen . 
 
Darüber hinaus gelten folgende weitere Prinzipien:  

4.4.7 Jährlichkeit  

Die Erstellung des Budgets und der Jahresrechnung  erfolgt für ein Kalenderjahr  
(§ 147 Abs. 2 GG). 

 

1 Dokument A0 Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung  
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4.4.8 Volls tändigkeit  

Alle  bilanzfähigen Aktiven  und  Passiven sind zu bilanzieren . Sämtliche Finanzvorfälle und Bu-
chungstatbestände  sind in der Jahresrechnung  aufzuführen . Sonderrechnungen  und Nebenrech-
nungen  sind zu in tegrieren bzw. zu konsolidieren . 

4.4.9 Genauigkeit  

Werden Berechnunge n zur Festlegung von Beträgen (Budgetierung, Rechnungsabgrenzungen ) 
notwendig, so sind die se Beträge  so genau wie möglich  zu ermitteln . 

4.4.10 Klarheit  

Die sachgerechte Gliederung des Budget s und der Jahresrechnung  ist nach dem vom Departe-
ment  festgelegten  Rechnungslegungs modell  vorzunehmen . Konten sind verständlich und ein-
deuti g zu  bezeichnen.  

4.4.11 Wahrheit  

Die formelle  Bilanzwahrheit umfasst einerseits die rechnerische Richtigkeit der Jahresrechnung  
einschliesslich sämtlicher Nebenrechnung en und der zu Grunde liegenden Buchungsbelege (z.B. 
als Excel-Tabellen ). Dazu gehört die Abstimmung der Jahresrechnung  mit allen Belegen  (wie z.B. 
Inventare, OP -Listen, Abschlussbelege, Hauptbuch - und Hilfs konten ). 
 
Die materielle  Bilanzwahrheit verlangt, dass die in der Jahresrechnung  aufgeführten Bestände 
und Geschäftsvorgänge  auch tatsächlich (rechtskonform) existent sind.  Es dürfen keine fiktiven 
Posten ausgewiesen werden.  

4.4.12 Periodizität / Abgrenzung  

Aufwendungen und Erträge sind im demjenigen  Rechnung sjahr auszuweisen, in dem der 
Rechtsgrund entstanden ist. Auf Abgrenzungen kann verzichtet werden, wenn sie unter  die  
Wesentlichkeitsgrenze fallen (Erfolgsrechnung: 20% de r jeweiligen Aktivierungsgrenze;  Investi-
t ionsrechnung : Die jeweilige Aktivierungsgrenze ). 

4.4.13 Sollprinzip  

Das Sollprinzip stellt einen Teilaspekt  für Abgrenzungen von Forderungen  und Verpflichtungen 
dar . Guthaben , die am Bilanzstichtag fakturiert sind oder fakturierbar sind (Steuern  aus Vorbe-
zug, Gebühren, Entgelte) sind als Forderungen auszuweisen (Vollständi gkeit).  
 
Verpflichtungen , die am Bilanzstichtag rechtsverbindlich durch Fakturen zu Lasten der Jahres-
rechnung bestehen, sind als Kreditoren auszuweisen (Vollständigkeit).  
 
 
 
  





  

Stand: 18.03.2024 Seite 1 von 13 
05-Erfolgsrechnung -6.0.docx 

Inhaltsverzeichnis  
 

5 Erfolgsrechnung  ................................................................................................................. 2 
5.1 Grundsätzliches  ..................................................................................................................... 2 

5.1.1 Neuerungen  ................................................................................................................... 3 
5.1.1.1 Abschreibungen  ..................................................................................................... 3 
5.1.1.2 Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsverluste (3180/3181)  ... 4 
5.1.1.3 Transferaufwand/Transferertrag (36/46)  ............................................................. 4 
5.1.1.4 Ausserordentlicher Aufwand/Ausserordentlicher Ertrag (38/48)  ....................... 4 
5.1.1.5 Einlagen/Entnahmen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35/45)  ................... 4 
5.1.1.6 Fiskalertrag (40)  ..................................................................................................... 4 
5.1.1.7 Konzessionen (412)  ................................................................................................ 5 

5.2 Gestufter Erfolgsausweis  ...................................................................................................... 5 
5.2.1 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag  .................................................................... 7 

5.3 Bruttoverbuchungsprinzip  ................................................................................................... 8 
5.4 Interne Verrechnungen  ........................................................................................................ 9 

5.4.1 Verrechnung der Sozialleistungen  ............................................................................. 10 
5.4.2 Kontenübersicht der internen Verrechnungen  ......................................................... 11 

5.5 Aufwendungen in Pandemiefällen .................................................................................... 13 
 

  

  



   

Stand: 18.03.2024 Seite 2 von 13 
05-Erfolgsrechnung -6.0.docx 

5 Erfolgsrechnung  

5.1 Grundsätzliches  

Die Erfolgsrechnung enthält den jährlich wiederkehrenden Aufwand und Ertrag. Der Aufwand 
setzt sich zusammen aus Personal -, Sach- und Betriebsaufwand, Abschreibungen, Finanzaufwand, 
Einlagen Spezialfinanzierungen, Transferaufwand, ausserordentliche r Aufwand und den internen 
Verrechnungen.  Im Ertrag sind Fiskalertrag, Entgelte , Finanzertrag (u.a. Zinsertrag) etc. enthalten.  
Ziel der Erfolgsrechnung ist es, das jährliche finanzielle Ergebnis darzustellen.  
 
Der Aufwand der Jahresrechnung , einschliesslich der notwendigen Abschreibungen , ist mittelfris-
tig mit dem Ertrag auszugleichen. Um den Periodenerfolg objektiv zu ermitteln, sind die Auf-
wände und Erträge nach dem Grundsatz der periodengerechten Verbuchung (Abgrenzung) zu 
behandeln  (Kapitel  12 «Abschluss»). Ein allfällige r Ertragsüberschuss wird in das Eigenkapital  bzw. 
den Bilanzüberschuss/-fehlbetrag  verbucht. De r Aufwandüber schuss wird  mit  dem bestehende n 
Eigenkapital  verrechnet oder als Verlustvortrag (Vorschuss) respektive  Bilanzfehlbetrag vorgetra-
gen. 
 
Zusätzliche Abschreibungen sind nur noch bei Erreichen bestimmter Voraussetzungen anlässlich 
des Jahresabschlusses zulässig. Ausführungsbestimmungen dazu siehe  Kapitel «Finanzielle Steue-
rung », Ziffer 16.4.2 .  
 
Die Konten der Erfolgsrechnung werden  aufgrund der Anforderungen der öffentlichen Statistik 
wie folgt geführt:  
 
Die Führung der Unterkont en erfolgt mit einer 2-stelligen Laufnummer . 

Stellen  Nummern  Bezeichnung  

1. Stelle 3 Aufwand  

2. Stelle 30 Personalaufwand  

3. Stelle 301 Löhne des Verwaltungs - und Betriebspersonals  

4. Stelle 3010 Löhne des Verwaltungs - und Betriebspersonal s 

Laufnummer (2 -stellig)  3010.09 Rückerstattungen  

 
Davor wird die 4 -stellige Nummer der Funktionsstelle  gestellt . Somit ergibt  sich insgesamt eine 10-
stellige Kontonummer  (inkl. Laufnummer) . 
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Gemeindehaushalt T otal : 

 
 
 
Spezialfinanzierung:  

 
 
  

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung Budget Jahresrechnung
2020 2020 2019

30 Personalaufwand 4'374'962.75 4'559'120.00 4'493'859.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'440'421.53 2'635'320.00 2'467'813.59
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 77'940.48 110'430.00 110'198.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 461'814.72 177'240.00 761'841.55
36 Transferaufwand 5'188'893.32 5'477'020.00 5'147'871.99
39 Interne Verrechnungen 547'563.00 531'650.00 635'420.00

Total betrieblicher Aufwand 13'091'595.80 13'490'780.00 13'617'004.38

40 Fiskalertrag 8'018'888.20 7'676'000.00 8'787'631.15
41 Regalien und Konzessionen 130'861.68 127'500.00 121'880.46
42 Entgelte 1'342'125.67 1'213'100.00 1'298'260.85
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'780.00
46 Transferertrag 2'969'366.30 2'988'300.00 3'405'367.80
49 Interne Verrechnungen 547'563.00 531'650.00 635'420.00

Total betrieblicher Ertrag 13'008'804.85 12'584'330.00 14'248'560.26

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -82'790.95 -906'450.00 631'555.88

34 Finanzaufwand 45'947.75 68'560.00 85'837.69
44 Finanzertrag 375'508.55 625'610.00 857'202.60

Ergebnis aus Finanzierung 329'560.80 557'050.00 771'364.91

Operatives Ergebnis 246'769.85 -349'400.00 1'402'920.79

38 Ausserordentlicher Aufwand 147'819.00 0.00 1'212'920.79
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 500'000.00

Ausserordentliches Ergebnis -147'819.00 0.00 -712'920.79

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 98'950.85 -349'400.00 690'000.00

Gemeinde Total

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung Budget Jahresrechnung
2020 2020 2019

30 Personalaufwand 740.00 1'000.00 740.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 192'351.80 255'330.00 229'722.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -2.00 18'150.00 0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (nur Werterhalt einfügen)
36 Transferaufwand
39 Interne Verrechnungen 96'000.00 96'000.00 96'000.00

Total Betrieblicher Aufwand 289'089.80 370'480.00 326'462.85

40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte 252'197.37 225'400.00 215'341.30
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
46 Transferertrag 111'602.25 303'672.90
49 Interne Verrechnungen 94'956.00 103'800.00 120'765.00

Total Betrieblicher Ertrag 458'755.62 329'200.00 639'779.20

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 169'665.82 -41'280.00 313'316.35

34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag

Ergebnis aus Finanzierung 0.00 0.00 0.00

Operatives Ergebnis 169'665.82 -41'280.00 313'316.35

38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 169'665.82 -41'280.00 313'316.35

Wasserversorgung
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5.2.1 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag  

Folgende Buchungen gelten als ausserordentlich :  
1. zusätzliche Abschreibungen (383) ; 
2. Abtragung Bilanzfehlbetrag (3899) ; 
3. Einlagen in EK (389) resp ektive  Entnahmen (489) ; 
4. Einlagen in Vorfinanzierungen  (3893) respektive  Entnahmen  (4893); 
5. Aufwertungs - und Neubewertungsreserven  (3896, 4895, 4896); 
6. Aufwände für Naturkatastrophen  (3866 oder 3868 ); 
7. Spenden an die Katastrophenhilfe ( z.B. Glückskette 3868 ). 
 
Ausserordentliche Ereignisse sind im Anhang A0 offen zu legen und zu erläutern.  Aufwand und 
Ertrag gelten als ausserordentlich, wenn mit ihnen  
a) in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte,  
b) sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen und  
c) wenn s ie nicht zum operativen Geschäft gehören , also nicht durch einen betrieblichen Leis-

tungserstellungsprozess verursacht werden.  
 
Diese Kriterien sind zwingend kumulativ einzuhalten. Ansonsten gilt der Sachverhalt nicht als aus-
serordentlich.  
 
Da das Kriterium nach Buchstabe c) alle Leistungserstellungsprozesse im betrieblichen Umfeld  aus-
schliesst, gelten  weder  Personal-/Sachaufwände  noch die Bildung/Auflösung von Rückstellungen 
(z.B. für Gerichtsprozesskosten) als ausserordentliche Position en, selbst wenn mit diesen nicht ge-
rechnet werden konnte und sich der Einflussnahme der Gemeinde entzogen haben . 
 
Als nicht ausserordentliche  (und somit ordentliche) Aufwände und Erträge gelten:  
1. Steuererträge ; 
2. Ausfinanzierung Pensionskasse ; 
3. höhere Abgeltungen aus dem Bereich Energie etc. ; 
4. Gewinne resp ektive  Verluste aus Privatisierungen ( z.B. Verkauf Elektra) ; 
5. Erlöse aus Heimfallrechten ; 
6. Gewinne respektive  Verluste aus Verkauf Aktien, Beteiligungen VV ; 
7. Abgangsentschädigungen;  
8. Schadenfallzahlungen;  
9. Rückerstattung von Versicherungen;  
10. realisierte Gewinne aus Verkäufen von FV = dieser Ausweis gehört in den Bereich Finanzie-

rung ; 
11. Verbuchung von Rückstellungen oder Einlagen/Entnahmen aus Fonds und SF ; 
12. Aufwendungen Pandemien (siehe  Ziffer  5.5 «Aufwendungen in Pandemiefäll en»). 
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5.4.1 Verrechnung der Sozialleis tungen  

Grundsätzlich gilt, dass die Sozialleistungen in der Funktion belastet werden, in welc her sie anfal-
len.  
 
Um eine Vielzahl von Konten  während des Jahres zu vermeiden, können  die Personalkosten bei 
den Einwohnergemeinden während des Jahres in  der Funktion 02 28 «Allgemeine Personalkosten » 
gesammelt  werden . Die Verteilung auf die jeweiligen Funktion sstellen erfolgt Ende Jahr aufgrund 
der AHV- bzw. pensionskassenpflichtigen Lohnsumme.  
 
Pauschal und im Verhältnis zur AHV-pflichtigen  Lohnsumme werden die AHV, ALV, FAK, Kranken - 
und Unfallversicherungsbeiträge und die übrigen Personalkosten auf die betreffenden Aufgaben-
bereiche mit AHV -pflichtigen Löhne verteilt . Erträge  wie  Erwerbsausfallent schädigungen und die 
Versicherungsleistungen  werden nicht prozentual verteilt, sondern direkt den betreffenden Auf-
gabenbereichen zugeordnet  und  auf separaten Konten  ausgewiesen.  
 
Die Personalversicherungsbeiträge ( Kontengruppe  305) sind entweder im Ver hältnis zur AHV-
pflichtigen Lohnsumme oder  gemäss den Pensionskassenabrechnungen pro Person  effektiv zu ver-
teilen.  
 
Die Weiterverrechnung aller Personalkosten auf die verschiedenen Aufgabenbereiche erfolgt über 
das Konto  3990.99, die Gutschrift über  das Konto  4990.99. Die Summe der Beträge der Konten-
gru ppen 39xx und  49xx muss übereinstimmen.  
 
Die Verbuchung der AHV -Arbeitnehmer - und -Arbeit geberbeiträge kann direkt auf dem Konto 
Sozialversicherungsbeiträge wie folgt vorgenommen werden:  

0228.3050.00       AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,  FAK, Verwaltungskosten  

 
Soll: Haben:  

Zahlungen an AHV  Arbeitnehmerbeiträge (Lohnabzüge aus Lohnbuch-
haltung)  
Saldo = Arbeitgeberbeitrag  

 
Verteilung der Allgemeinen Personalkosten  

0228       Allgemeine Personalkosten  

 
Soll: Haben:  

3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 
3052.00 Beiträge Pensionskassen 
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen  
3055.00 Beiträge Krankentaggeldversicheru ngen  

4990.99 Saldo = verrechnete Sozialleistungen  

 
 
 

Erfolgsrechnung  

 
Soll: Haben:  

0222.3990.99 Bauverwaltung  
1500.3990.99 Feuerwehr  
2110.3990.99 Kindergarten  
etc. 
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5.4.2 Konten übersicht der internen Verrechnung en 

 
 

Sach-
konto

Konto SO Bezeichnung Hinweise HRM1

39 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen können zwischen Dienststellen des 
eigenen Gemeinwesens oder mit zu konsolidierenden 
Einheiten vorgenommen werden.

Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 
39 und 49 übereinstimmen.

Aufwand und Ertrag dürfen nicht unterschiedlich 
abgegrenzt werden.

39 Interne Verrechnungen

390 Material- und Warenbezüge Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, 
Mobilien, Büroartikel aller Art.

390 Interne Verrechnungen

3900 Interne Verrechnung von 
Material- und Warenbezügen

Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, 
Mobilien, Büroartikel aller Art.

393 Eigenverbrauch

 3900.00 Interne Verrechnung von Material- 
und Warenbezügen

Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, 
Büroartikel aller Art.

391 Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen. 391 Unentgeltliche 
Leistungen

3910 Interne Verrechnung von 
Dienstleistungen

Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.

 3910.00 Interne Verrechnung von 
Dienstleistungen

Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.

392 Pacht, Mieten, 
Benützungskosten

Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, 
Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, 
Fahrzeugen etc.

390 Interne Verrechnungen

3920 Interne Verrechnung von 
Pacht, Mieten, 
Benützungskosten

Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, 
Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, 
Fahrzeugen etc.

 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, 
Mieten, Benützungskosten

Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, 
Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen 
etc.

393 Betriebs- und 
Verwaltungskosten

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von 
gemeinsam oder in Untermiete genutzte Liegenschaften, 
Einrichtungen und Mobilien. Overhead- Money für die 
pauschale Abgeltung von Leistungen.

390 Interne Verrechnungen

3930 Interne Verrechnung von 
Betriebs- und 
Verwaltungskosten

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten. Overhead- 
Money für die pauschale Abgeltung von Leistungen (auch 
für gemeinsam oder in Untermiete genutzte 
Liegenschaften, Einrichtungen und Mobilien).

 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- 
und Verwaltungskosten

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten. Overhead-
Money für die pauschale Abgeltung von Leistungen (auch für 
gemeinsam oder in Untermiete genutzte Liegenschaften, 
Einrichtungen und Mobilien).

394 Zinsen und Finanzaufwand Verrechnungen der Zinsen auf dem Verwaltungs- und 
Finanzvermögen sowie auf den Verpflichtungskonten von 
Spezialfinanzierungen und Fonds.

390 Interne Verrechnungen

3940 Interne Verrechnung von 
Zinsen und Finanzaufwand

Verrechnungen der Zinsen auf dem Verwaltungs- und 
Finanzvermögen sowie auf den Verpflichtungskonten von 
Spezialfinanzierungen und Fonds.

 3940.00 Interne Verrechnung von Zinsen 
und Finanzaufwand

Verrechnungen der Zinsen auf dem Verwaltungs- und 
Finanzvermögen sowie auf den Verpflichtungskonten von 
Spezialfinanzierungen und Fonds.

399 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere 
Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.

3990 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere 
Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.

 3990.00 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen 
oder konsolidierte Einheiten.

 3990.01 Interne Verrechnung 
Strassenentwässerung

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten sowie interne 
Verrechnungen zwischen den einzelnen Dienststellen (max. 40 
Rappen pro m2 des kommunalen Gemeindestrassennetzes).

 3990.02 Interne Verrechnung 
Hydrantenentschädigung

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten sowie interne 
Verrechnungen zwischen den einzelnen Dienststellen (Abgeltung 
Löschwasserversorgung max. 400 Franken pro Hydrant).

 3990.99 Interne Verrechnung 
Sozialleistungen

Vergütung für Sozialleistungen sowie interne Verrechnungen 
zwischen den einzelnen Dienststellen.

395 Verrechnete 
Sozialleistungen



   

Stand: 18.03.2024 Seite 12 von 13 
05-Erfolgsrechnung -6.0.docx 

 
  

Sach-
konto

Konto SO Bezeichnung Hinweise HRM1

49 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen können zwischen Dienststellen des 
eigenen Gemeinwesens oder mit zu konsolidierenden 
Einheiten vorgenommen werden.

Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 
39 und 49 übereinstimmen.

Aufwand und Ertrag dürfen nicht unterschiedlich 
abgegrenzt werden.

49 Interne Verrechnungen

490 Material- und Warenbezüge Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, 
Mobilien, Büroartikel aller Art.

490 Interne Verrechnungen

4900 Interne Verrechnung von 
Material- und Warenbezügen

Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, 
Mobilien, Büroartikel aller Art.

493 Eigenverbrauch

 4900.00 Interne Verrechnung von Material- 
und Warenbezügen

Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, 
Büroartikel aller Art.

491 Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen. 491 Unentgeltliche 
Leistungen

4910 Interne Verrechnung von 
Dienstleistungen

Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.

 4910.00 Interne Verrechnung von 
Dienstleistungen

Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.

492 Pacht, Mieten, 
Benützungskosten

Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, 
Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, 
Fahrzeugen etc.

490 Interne Verrechnungen

4920 Interne Verrechnung von 
Pacht, Mieten, 
Benützungskosten

Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, 
Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, 
Fahrzeugen etc.

 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, 
Mieten, Benützungskosten

Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, 
Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen 
etc.

493 Betriebs- und 
Verwaltungskosten

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von 
gemeinsam oder in Untermiete genutzten Liegenschaften, 
Einrichtungen und Mobilien. Overhead-Money für die 
pauschale Abgeltung von Leistungen.

490 Interne Verrechnungen

4930 Interne Verrechnung von 
Betriebs- und 
Verwaltungskosten

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten.  Overhead-
Money für die pauschale Abgeltung von Leistungen (auch 
für gemeinsam oder in Untermiete genutzten 
Liegenschaften, Einrichtungen und Mobilien).

 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- 
und Verwaltungskosten

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten. Overhead-
Money für die pauschale Abgeltung von Leistungen (auch für 
gemeinsam oder in Untermiete genutzten Liegenschaften, 
Einrichtungen und Mobilien).

494 Interne Verrechnung Zinsen 
und Finanzaufwand

Verrechnungen der Zinsen auf dem Verwaltungs- und 
Finanzvermögen sowie auf den Verpflichtungskonten von 
Spezialfinanzierungen und Fonds.

490 Interne Verrechnungen

4940 Interne Verrechnung von 
Zinsen und Finanzaufwand

Verrechnungen der Zinsen auf dem Verwaltungs- und 
Finanzvermögen sowie auf den Verpflichtungskonten von 
Spezialfinanzierungen und Fonds.

 4940.00 Interne Verrechnung von Zinsen 
und Finanzaufwand

Verrechnungen der Zinsen auf dem Verwaltungs- und 
Finanzvermögen sowie auf den Verpflichtungskonten von 
Spezialfinanzierungen und Fonds.

499 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere 
Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.

4990 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere 
Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.

 4990.00 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen 
oder konsolidierte Einheiten.

 4990.01 Interne Verrechnung 
Strassenentwässerung

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten sowie interne 
Verrechnungen zwischen den einzelnen Dienststellen (max. 40 
Rappen pro m2 des kommunalen Gemeindestrassennetzes).

 4990.02 Interne Verrechnung 
Hydrantenentschädigung

Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten sowie interne 
Verrechnungen zwischen den einzelnen Dienststellen (Abgeltung 
Löschwasserversorgung max. 400 Franken pro Hydrant).

 4990.99 Interne Verrechnung 
Sozialleistungen

Vergütung für Sozialleistungen sowie interne Verrechnungen 
zwischen den einzelnen Dienststellen.

495 Verrechnete 
Sozialleistungen
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6.9 Aktiv ierung der Nettoinvestitionen  

Es wird die Aktivierung der Nettoinvestition angewendet. Die Investitionseinnahmen ( Erschlies-
sungsbeiträge/ Perimeterbeiträge, Anschlussgebühren oder Subventionen etc.) sind jenem Anlage-
gut gutzuschreiben, wofür  diese bestimmt sind. Folglich sind die Nettoinvestitionen die Grundlage  
für die Berechnung der linearen Abschreibungen.   
 
Investitionseinnahmen wie Perimeterbeiträge, Subventionen und Beiträge Dritter  können in der 
Regel einem bestimmten Anlagegut zugeordnet werden. Anders verhält es sich mit Anschlussge-
bühren (speziell im Bereich Wasserversorgung / Abwasser beseitigung ). Die Gebühr wird nicht für 
einen bestimmten Leitungsstrang erhoben, sondern ist für die Finanzierung der gesamten Anlage 
vorgesehen. Die Anschlussgebühren sind trotzdem in der Anlagenbuchhaltung aufzunehmen. Aus 
abschreibungstechnische r Sicht gibt es drei  Mögli chkeiten, diese Beiträge zu vereinnahmen (siehe 
Kapitel  7 «Anlage nbuchhaltung »): 
1. Die Anschlussgebühren können einem bestimmten Anlageobjekt zugewiesen werden . Die 

Einnahmen werden somit  als Minusbetrag eingebucht  und d ie Anlage über die Restnutzungs-
dauer abgeschrieben. Das bisherige Verwaltungsvermögen nach HRM1 bleibt über 10 Jahre 
unverändert,  unabhängig von zuweisbaren  Investitionseinnahme n. 

2. Die vereinnahmten  Anschlussgebühren können keinem bestimmten Anlageobjekt zugewie-
sen werden. Es besteht noch Verwaltungsvermögen. Diese Anschlussgebühren werden der 
ältesten Anlage zugeordnet und verringern so den Restbuchwert und somit die jährlichen  
Abschreibungen.  Sollten die Anschlussgebühren höher sein als das abzuschreibende Verwal-
tungsvermögen, wird die Differenz in der Erfolgsrechnung vereinnahmt.  Gemäss Kapitel «An-
lagenbuchhaltung», Ziffer 7.5.2 darf keine Verrechnung mit dem bisherigen Verwaltungsver-
mögen erfolgen . 

3. Es ist kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr vorhanden. Die Anschluss gebühren  
oder Erschliessungsbeiträge werden über die Investitionsrechnung in der Erfolgsrechnung 
vereinnahmt.  

 
Ist kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr vorhanden und weist die Investitionsrech-
nung eine Nettoinvestitionsabnahme (Einnahmenüberschuss) aus, so wird diese in die Erfolgsrech-
nung übertragen , und zwar wie folgt:  

Bezeichnung  Soll Haben  

Allgemeiner Finanzhaushalt  9950.5920.00 9950.4691.00 

Wasserversorgung  SF 7101.5920.00 7101.4691.00 

Abwasserbeseitigung  SF 7201.5920.00 7201.4691.00 

Abfallbeseitigung  SF 7301.5920.00 7301.4691.00 

Elektrizität  SF 8711.5920.00 8711.4691.00 

Fernwärme  8731.5920.00 3731.4691.00 

6.10 Periodengerechte Erfassung in der Investitionsrechnung  

Gemäss dem Grundsatz der Periodenabgrenzung sind alle Ausgaben und Einnahmen in derjenigen 
Periode zu erfassen, in welcher sie verursacht werden. Dies gilt auch für die Investitionsausgaben 
und -einnahmen.  
Rechnungsabgrenzungen werden gebildet, wenn sich das Jahr der Rechnungsstellung und das 
Jahr der Gegenleistung nicht entsprechen.  
Die Voraussetzung dafür ist, dass die Nutzung des Objektes im alten Jahr erfolgte (z.B. fertigge-
stellte und  abgenommene Objekte mit fehlenden Schlussabrechnungen). Die daraus folgenden 
Aktivierungen der Investitionen in der Bilanz sowie Abschreibungen sind zulässig. Eine allfällige 
Betragskorrektur wird über die automatisch vorzunehmende Rückbuchung garantiert.  
Ausgaben und Einnahmen sind zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs bzw. der Leistungserbringung 
zu erfassen. Rechnungsabgrenzungen sind über dieselben Kont en der Investitionsrechnung zu bu-
chen. Das Gegenkonto bildet jeweils ein Rechnungsabgrenzungskonto (aktiv oder passiv). Für die 







https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/30.4-Investitionsrechnung-KTSO-V31.pdf
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Der Anlage nbuchhaltung können folgende  Prozesse (vgl. Aufstellung ) ent nommen werden:  
1 Der Buchwert pro Anlageo bjekt  wird vom Vorjahr  (per 31.12.xx)  übernommen und besteht in 

der Bilanz als Eingangs buchung.  
2 Die Summe der Investitionsausgaben entspricht de n kumulierten Bruttoinvestition en einer 

Anlage . Diese Ausgaben werden in die Anbu übertragen. Die nach Abzug der Investitionsein-
nahmen verbleibende Summe der Investitionsausgabe entspricht der kumulierten Nettoinves-
tition einer Anlage. Es besteht die Möglichkeit, diese brutto zu übertragen, d.h. die Ausgaben 
und Einnahmen separat dem Anlageobjekt zuzuweisen oder nur die Nettoinvestition (Ausga-
ben abzüglich  Einnahmen) zu übernehmen. Eine Reduktion dieses Betr ages via Investitions-
einnahmen ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Die Nettoinvestition  kann aber nicht kleiner  Null 
sein und die Nutzungsdauer muss eingehalten resp ektive  darf nicht verkürzt werden.  

3/5 Die in der Anbu erfassten Ausgaben werden brutto in der Bilanz aktiviert. Auch hier besteht 
die Möglichkeit, dass nur der Nettobetrag (Ausgaben abzüglich Einnahmen) aus der Anbu in 
die Bilanz übertragen wird. Dies hängt primär  vom IT-technischen (systemmässigen) Aufbau 
der Anbu ab.  

4 Die Investitionseinnahmen werden brutto oder allenfalls als durch die Ausgaben reduzierter 
Betrag in die Anbu übertragen .  

6 Aus dem Anschaffungswert des 1. Jahres zuzüglich den Bruttoinvestitionen und abzüglich der 
Investitionseinnahmen wird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen  berechnet. Die Nut-
zungsdauer wird der jeweiligen  Anlage nkategorie entnommen. Diese Eck daten  bilden die 
Basis für die Berechnung der planmässigen Abschreibungen. Da die Abschreibungen vergan-
gener Jahre nicht rückwirkend angepasst werden können und sich der Wert der Nettoinves-
tition  (Anlage)  jährlich ändern kann, berechnen sich die se Abschreibungen aufgr und  der Net-
toinvestition am Ende des aktuellen Jahres. Die Abschreibungen werden nach der indirekt en 
Methode  vorgenommen , das heisst in der Bilanz  werden die Abschreibungen zum jeweiligen 
Bilanzkonto  in einem separaten Konto «Wertberichtigung » als Minus -Aktiv posten kumuliert.  

7 Analog zur  Abtragung des Buch wertes mit den getätigten Abschreibungen werden diese in 
der Erfolgsrechnung im Aufwand belastet.  

8 Ausserplanmässige (und zusätzliche ) Abschreibungen  verringern die indirekte Abtragung in 
der Bilanz der  abzuschreibende n Investition, aber in der Regel nicht die Nutzungsdauer. Somit 
wird lediglich der zukünftige Abschreibungsbetrag reduziert.  

9 Die ausserplanmässigen (und zusätzlichen ) Abschreibungen werden der Erfol gsrechnung be-
lastet.  

10 Dies ist der Buchwert am Ende des aktuellen Jahres. Er ergibt sich aus dem Buchwert zu Jah-
resbeginn zuzüglich der Investitionsausgaben  des laufenden Jahres  und  abzüglich der Inves-
titionse innahmen und der Abschreibungen des laufenden Jahres. 

7.1.1 Finanzvermögen  

Sachanlagen des Finanzvermögen s werden nicht über die Investitionsrechnung g ebucht, sondern 
direkt in der Bilanz als Aktivum erfasst. Hingegen können  solche Posten als Inventarposition in der 
Anbu und der Verpflichtungskreditkontrolle geführt  werden . 
Die Bewertung der Anlagen im Finanzvermögen erfolgt bei Erstzugang zum Anschaffungswert; 
Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert.  Erfolgt der Zugang ohne Kosten, wird die Anlage 
zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bewertet.  Weitere Ausführungen finden sich im 
Kapitel 14 «Bilanzb ewertung ». 

7.2 Inhalt  

In der Anlage nbuchhaltung werden primär die Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens (inkl. 
Darlehen und Beteiligungen) erfasst, die über mehrere Jahre genutzt werden. Sachanlagen des 
Finanzvermögens können ebenfalls in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden ; sie dienen jedoch 
nur als Inventarposition . Folglich sind nur Ausgaben und Einnahmen mit mehrjähriger Nutzungs-
dauer, welche die Aktivierungsgrenze übersteigen und dadurch der Investitionsrechnung belast et 
werden müssen, in der Anlage nbuchhaltung  erf asst. Anlage ngüter, welche über die Erfolgsrech-
nung beschafft werden, finden keine Aufnahme in der Anlage nbuchhaltung. Zu Inventarzwecken 
können solche Anlage ngüter  in der Anlage nbuchhaltung auf - und nachgeführt werden.  
Die Anlage nbuchhaltung stellt Daten für das Inventar bereit und umfasst alle relevanten Anga-
ben. Eine gemeinsame  Erfassungsmaske für die Anlage nbuchhaltung und die Inventarlösung ist 
zweckmässig.  
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Selbstverständlich können weitere anlagespezifische Informationen hinterlegt werden. Generell 
wird empfohlen, am Ende des Jahres die Daten der Investitionsrechnung in die Anlage nbuchhal-
tung zu übertragen. Je nach IT-System besteht auch die Möglichkeit, direkt aus den Kreditoren die 
Anlage nbuchhaltung zu bebuchen.  
 
Subventionen  (Transferleistungen)  werden mit Minuswerten in der Anlage erfasst . 
 
Grundsätzlich ist jede Anlage separat als eigenes Anlageobjekt zu führen. Dazu werden folgende 
zwei  Grundvarian ten unterschieden.  
 
Beispiele:  

4 Spezialfahrzeuge (Lastwagen  Werkhof ) werden gekauft und in der Bilanz kumuliert auf einem 
Bilanzkonto geführt. In der Anbu können diese Fahrzeuge wie folgt erfasst werden:  
1. Es werden 4 einzelne Hauptanlagen eröffnet und entsprechend geführt ; 
2. Es wird nur eine Hauptanlage eröffnet (Spezialfahrzeuge) und darunter 4 Unteranlagen mit 

den einzelnen Fahrzeugen. Es muss gewährleistet sein, dass jeder Unteranlage eine eigene 
Nutzungsdauer zugewiesen wird.  

 
Die Erfassung einer  Strassenanlage  richtet sich nach dem jeweiligen Verpflichtungskre dit. Jeder 
Verpflichtungskredit führt zu einer eigenen Anlage. Es gibt 3 mögliche Erfassungsvarianten:  
1. Eine Tiefbausanierung wird erstellt mit einem Gesamt -Verpflichtungskredit und 3 Unterkre-

diten für die Strassen, die Wasserversorgung und die Abwasserbe seitigung.  Trotz eines sol-
chen Verpflichtungskredites unterteilt sich dieses Projekt in 3 Unterkredite für die 3 Teilberei-
che. Daher sind diese 3 Unterkredite entweder als einzelne Objekte zu erfassen oder in einem 
Hauptobjekt als Unteranlagen zu führ en.  

2. Eine Strassensanierung der Gemeinde XY wird insgesamt einem Verpflichtungskredit zuge-
teilt. Es ist noch offen, welche Strassen zu welchem Zeitpunkt saniert werden. Daher kann 
dieser Verpflichtungskredit als ein einziges Objekt in der Anlage nbuchhaltung eröffnet wer-
den.  

3. Eine einzige Strasse wird saniert. Der Verpflichtungskredit gilt daher für 1 Objekt und dieses 
wird separat in der Anlage nbuchhaltung aufgenommen.  

 
Jenes Verwaltungsvermögen, welches aufgrund der früheren Rechnungslegung bereits vollstän-
dig abgeschrieben ist (wie z.B. Strassen), kann als ein Objekt mit einem pro memoria Franken er-
fasst werden.   
Dies gilt auch für Anlagen, für welche keine Kosten entstehen resp. entstanden sind. Der Zugang 
erfolgt über die  Erfolgsrechnung (Bsp. Strasse 6150.4390.xx) und die  Investitionsrechnung . 
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7.3 Anlage nkategorien  

Es gelten folgende Anlage nkategorien  (auch für die Spezialfinanzierungen) . Die Anlage nkatego-
rien zeigen  die Anl ageobjekte mit der jeweiligen  Nutzungsdauer in Jahre n sowie den Abschrei-
bungssatz in Prozenten:  

Anlage nkategorie n Nutzungs -
dauer  

Abschreibungssatz  
l inear  

1. Grundstücke nicht ü berbaut  40 Jahre 2.50% 

2. Gebäude, Hochbauten  33 Jahre 3.03% 

3. Tiefbauten (Strassen, Plätze, Friedhof , Beleuchtung  etc.) 40 Jahre 2.50% 

4. Wald, Alpen und übrige Sachanlagen  40 Jahre 2.50% 

5. Kanal - und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen , 
Stromnetze  

50 Jahre 2.00% 

6. Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen  10 Jahre 10.00% 

7. Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, allgemeine  Mo-
torfahrzeuge  

8 Jahre 12.50% 

8. Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung etc.)  15 Jahre 6.67% 

9. Informatik - und Kommunikationssysteme  4 Jahre 25.00% 

10. Immaterielle Anlagen  5 Jahre 20.00% 

11. Investitionsbeiträge  ~ nach Nutzungsdauer d er Anlagen-
kategorie  

12. Anlagen im Bau  ~ keine planmässige Abschreibung  

13. Darlehen  ~ keine planmässige Abschreibung  

14. Beteiligungen, Grundkapitalien  ~ keine planmässige Abschreibung  

15. Finanzvermögen  ~ keine planmässige Abschreibung  

 
1 Nicht überbaute Grundstücke werden über eine Dauer von 40 Jahren abgeschrieben; über-

baute Grundstücke sind der jeweiligen Anlage nkategorie zuzuordnen.  
7, 8 Strassenfahrzeuge wie Dienstwagen, Kleinbusse, Lastwagen, welche multifunktio nal genutzt 

werden, gelten als «Allgemeine Motorfahrzeuge ». Als «Spezialfahrzeuge » gelten Fahrzeu ge, 
welche  für einen bestimmten speziellen Gebrauch benötigt werden. Sie haben einen spezifi-
schen Ausbaustandard. Unter diese Kategorie gehören z.B. Kehrichtfahrzeuge, Strassenbau-
fahrzeuge, Abwasserreinigungsfahrzeug e etc. 

11 Investitionsbeiträge haben dieselbe Nutzungsdauer wie das finanzierte Objekt.  
13 Darlehen  werden höchstens zum Anschaffungswert bilanziert und nicht abgeschrieben, so-

lange keine Wertminderung eintritt.   
14 Für Beteiligungen  sowie Grundkapitalien ist keine Nutzungsdauer zuweisbar. Die Beteiligun-

gen und Grundkapitalien sind auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen , allenfalls zu wert-
berichtigen  und im Beteiligungsspiegel des Anhangs aufzuführen.  

15 Das Finanzvermögen  wird  periodisch neu bewertet.  
 
Die Zuweisungstabelle einzelner Objekte findet sich  als Anhang unter Ziffer  7.13 «Zuweisungsta-
belle zur Bestimmung der Anlagenkategorie» . 
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7.3.1 Anlage n in den  SF Wasserversorgung und Abwasserbeseit igung  

Bezüglich der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung  gilt folgende 
Regelung : 
 
Variante 1:  Führen der einzelnen Anlage nkategorien inkl. Unteranlage nkategorien mit den  

folgenden  Nutzungsdauern:  (vgl. auch die Bestimmungen im Kapitel  «Zweckver-
bände », Ziffer  21.2.4 «Anlagenkategorien, Abschreibungen und Aktivierungs-
grenze» ). 

Unteranlage nkategorien  Nutzungs-
dauer  

Abschreibungssatz  
l inear  

Wasserversorgung    

1. Wasserfassung 40 Jahre 2.50% 

2. Reservoir 40 Jahre 2.50% 

3. Pumpwerke  40 Jahre 2.50% 

4. Wasseraufbereitung  40 Jahre 2.50% 

5. Leitungsnetz/Hydranten  50 Jahre 2.00% 

6. Messtechnik  8 Jahre 12.50% 

Abwasserbeseitigung    

7. Kanalisationen  50 Jahre 2.00% 

8. Abwasserreinigungsanlagen  40 Jahre  2.50% 

9. Spezialbauwerke (z.B. Pumpwerke)  40 Jahre 2.50% 

 
Variante 2:  Abschreibung ssatz von generell  2%. Dieser gilt für sämtliche  Anlagenkategorien 

und Unteranlagenkategorien.  
 
Die Wahl der 2. Variante ist  im Anhang A0 zu deklarieren . 
 
Die gewählte Variante ist stetig  anzuwenden . 

7.3.2 Zweckverbände  

Zweckverbände führen die Anlagenkategorien  gemäss Ziffer  7.3 «Anlagenkategorien» , da sie wie 
die anderen Gemeinden als eigenes Gemeinwesen konstituiert sind. Zweckverbände der Wasser-
versorgung und Abwasser beseitigung  haben zusätzlich Unter anlagenkategorien  gemäss Ziffer  
7.3.1 «Anlagen in den SF Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung» zu führen . Weitere A us-
führungen können dem Kapitel «Zweckverbände», Ziffer 21.2.4 «Anlagenkategorien, Abschrei-
bungen und Aktivierungsgrenze» entnommen werden.  
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7.4 Anpassung der Nutzungsdauer  

Eine Verlängerung  der Nutzungsdauer ist grundsätzlich nicht möglich , d.h. die vorgegebenen  
Nutzungsdauern nach Anlage nkategorien sind als Maximaljahre zu verstehen.  
 
Eine Verkürzung  der Nutzungsdauer ist im begründeten Fall zulässig und bewilligungspflichtig. 
Stellt man zu Beginn  der Nutzung fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte 
Nutzungsdauer genutzt werden kann (z.B. Occasionen), muss die Nutzungsdauer bereits zu Beginn 
angepasst werden. Das mutmassliche Ende der Nutzungsdauer ist dabei manuell in der Anlage n-
buchhaltung zu erfassen. In diesem Fall ist dem Departement, vertreten durch das AGEM, ein Ge-
such einzureichen. Bewilligte Gesuche sind im An hang  A0 der Jahresrechnung a uszuweisen.  Eine 
einmal beschlossene Kürzung kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Anlage ist mit plan-
mässigen Abschreibungen  auf die verkürzte Nutzungsdauer  abzuschreiben.   
 
Muss hingegen eine Anlage aufgrund eines Ereignisses  (z.B. durch Schaden) auf eine verkürzte 
Restnutzungsdauer abgeschrieben werden, so ist diese Anlage ausserplanmässig abzuschreiben. 
Diese ausserplanmässigen Abschreibungen verteilen sich linear auf die verbleibende Restnut-
zungsdauer.  
 
Auf  eine Verkürzung der Nutzungsdauer einer Anlage ist zu verzichten, wenn diese Anlage zum 
Zeitpunkt des Erwerbes nachweislich über die volle Lebensdauer (gemäss der zugehörigen Anla-
genkategorie ) genutzt werden kann.   

7.5 Behandlung von Erschliessungsbeiträge n und Anschlussgebühren  

Erschliessungsbeiträge (Beiträge nach kantonaler Grundeigentümerbeitragsverordnung, GVB, 
BGS 711.41 vom 3. Juli 1978 (Stand 1. März 2013) ) haben den Entstehungsgrund im Umstand, dass 
die Gemeinde eine Erschliessungsanlage (Strasse, Kanalisation, Wasserleitung) baut und damit 
Bauland baureif macht. Die Erstellungskosten werden voll oder zu einem bestimmten Anteil auf 
die Fläche, der von der Erschliessung profitierenden Grundstücke verteilt und in Form von einma-
ligen Beiträgen in Franken pro m 2 von den Grunde igentümern eingefordert. Die Beiträge werden 
zum Zeitpunkt der Erschliessung  fällig , d.h. mit der Zustellung der definitiv en Beitragsverfügung 
(§ 20 GBV) und nicht erst zum Zeitpunkt der Benutzung der Erschliessung, d.h. nich t erst, wenn 
ein Grundstück tat sächlich überbaut wird.  
 
Anschlussgebühren sind Abgaben zur Abgeltung der Erstellungskosten und/oder zur Finanzierung 
von Betrieb, Unterhalt, Zins und Abschreibung von  Kanalisations -, Elektrizitäts - oder  Wasserlei-
tungen. Sie werden anstelle von Erschliessungsbeiträgen oder als Ergänzung zu Beiträgen als ein-
malige Gebühr beim Anschluss an die öffentlichen Anlagen erhoben. Grundlage für die Berech-
nung bildet in der Regel die Gebäudeversicherungssumme des angeschlossenen Gebäudes , sofern 
die Gemeinde nicht eine andere Berechnungsgrund lage beschliesst. Im Gegensatz zu den Beiträ-
gen werden die Anschlussgebühren nicht mit dem Bau der Erschliessungsanlage fällig, sondern 
erst mit dem Anschluss an die Erschliessungsanlage, also bei der Überbauung.  
 
Für die Erschliessungsbeiträge  und Anschlussgebühren bestehen  je eigen e Buchungsregeln. 
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7.5.1 Erschliessungsbeiträge  (Perimeter)  

Grundsätzlich sind die Erschliessungs beiträge , auch Perimeterbeiträge genannt , zu dem Zeitpunkt, 
in welchem sie in der Investitionsrechnung vereinnahmt werden, direkt dem jeweiligen  Anlage-
objekt zuzuordnen. Somit verringert sich der zu aktivierende Betrag (Bruttoinvestition) und wird 
als Nettoinvestition in die Bilanz übertragen.  
 
Je nach Ausgangslage bei  Eingang der Erschliessungsbeiträge  wird unterschiedlich gebucht.  
 
Nachträgliches Eintreffen der Erschliessungsbeiträge zuteilbar zu Anlageobjekt:  

Geschäfts fall  Soll Haben  

Vereinnahmen de r Erschliessungsbeiträge 
Wasser in der IR 

10020.01 7101.6371.00 

Passivierung der Einnahmen auf das     
Anlageobjekt  

9990.5900.10 14001.01 

 
Diese Einnahmen verringern das abzuschreibende Investitionsvolumen, nicht jedoch die Nutzungs-
dauer.  Das bisherige Verwaltungsvermögen bleibt unangetastet , d.h. die Einnahmen werden nicht 
zugunsten des bisherigen Verwaltungsvermögens verrechnet, sondern entweder mit dem neuen 
Verwaltungsvermögen nach HRM2 verrechnet oder als Einnahmenüberschuss in der Erfolgsrech-
nung gutgeschrieben.  
 
Nicht zu einem Anlageobjekt zuteilbare Erschliessungsbeiträge  oder kein Verwaltungsvermögen 
vorhanden:  

Geschäfts fall  Soll Haben  

Vereinnahmen der Erschliessungsbeiträge 
Wasser in der IR 

10020.01 7101.6371.00 

Übertrag der Erschliessungsbeiträge in die 
Erfolgsrechnung  

7101.5920.xx 7101.4691.00 

 
Dieselbe Verbuchungspraxis gilt für Erschliessungsbeiträge für Abwasser und Strasse. 

7.5.2 Anschlussgebühren  

Es werden  drei Arten von Verbuchungen bei den Anschlussgebühren  untersch ieden: 
 
a) Objektzuweisung möglich  
Die Anschlussgebühren können einem bestimmten Anlageobjekt zugewiesen werden. Die Einnah-
men werden somit beim  entsprechenden Anlageobjekt als Minusbetrag eingebucht und die An-
lage über die Restnutzungs dauer abgeschrieben. Dieser Fall ist  derzeit  eher selten, da die An-
schlussgebühren auch Jahre nach der Investition noch vereinnahmt werden.  Die planmässigen Ab-
schreibungen werden durch die Einnahmen reduziert; nicht jedoch die Nutzungsdauer.  

Geschäfts fall  Soll Haben  

Einnahmen Anschlussgebühren Wasser  10020.01 7101.6370.00 

Passivierung auf Anlageobjekt  9990.5900.10 14031.01 
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b) Objektzuweisung nicht möglich  
Es besteht Verwaltungsvermögen , die vereinnahmte n Anschlussgebühren können aber keinem 
bestimmten Anlageobjekt zugewiesen werden. Diese Anschlussgebühren werden  der ältesten be-
stehenden Anlage zugewiesen und dort passiviert. Die planmässige n Abschreibungen werden 
durch die Einnahmen reduziert, nicht jedoch die Nutzungsdauer.  
Es erfolgt keine Verrechnung mit dem bisherigen Verwaltungsvermögen. D ie Einnahmen  werden 
entweder mit dem neuen Verwaltungsvermögen nach HRM2 verrechnet oder als Einnahmenüber-
schuss in der Erfolgsrechnung gutgeschrieben.  

Geschäfts fall  Soll Haben  

Einnahmen Anschlussgebühren Wasser  10020.01 7101.6370.00 

Passivierung auf Anlageobjekt  9990.5900.10 14031.01 

 
c) Kein Verwaltungsvermögen  
Es besteht kein Verwaltungsvermögen mehr. Die Anschlussgebühren werden über die IR verein-
nahmt und mit dem Abschluss der IR als Einnahmenüberschuss in die Erfolgsr echnung übertragen.  

Geschäfts fall  Soll Haben  

Einnahmen Anschlussgebühren Wasser  10020.01 7101.6370.00 

Vereinnahmen in der Erfolgsrechnung  7101.5920.xx 7101.4691.00 

7.5.3 Anschlussgebühren bei gemeindeeigenen Liegenschaften des 
Verwaltungsvermögens  

Die Gemeinden sind angehalten, beim Bau von eigenen Liegenschaften , die gemäss Reglement 
gültigen Anschlussgebühren zu bezahlen resp. zu Gunsten der jeweiligen Werke zu verbuchen.  
Anschlussgebühren von gemeindeeigenen Liegenschaften sind generell, ob es sich um Finanz - 
oder Verwaltungsvermögen handelt, zu verrechnen und zu buchen. Anschlussgebühren stellen bei 
der Mehrwertsteuer  kein Entgelt für eine hoheitliche Tätigkeit dar und sind aus diesem Grund 
steuerpflichtig. Ist eine Gemeinde steuerpflichtig, müssen sämtliche Anschlussgebühren abgerech-
net werden . Würde eine Gemeinde die eigenen Anschlussgebühren nicht fakturieren oder ver-
rechnen, wäre dies ein gesetzwidriges Verhalten und hätte bei einer Mehrwertsteuerprüfung eine 
Aufrechnung zur Folge.  

7.6 Gemischte Nutzung  

In Fällen von Investitionen mit gemischter Nutzung ist das Anlagegut aufzuteilen und gesondert 
nach den vorgegeben en Nutzungsdauern in der Anlage nbuchhaltung zu erfassen. Die vorgege-
benen Anlagenkategorien  geben den Detaillierungsgrad für die Aufteilung des Anlagegutes vor.  
Aus der Anlage nbuchhaltung muss der Gesamtwert der Anlagen hervorgehen.  
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Schematische Darstellung der Anlage nbuchhaltung : 

 
 
Beispiel: Die Gemeinde tätigt einen Erweiterungsbau des Schulhauses. Ab dem laufenden Jahr 
kann dieser genutzt werden. Die Anlage - bzw. die Invest itionskosten sind in der Anlage nbuch-
haltung gemäss den Anlagenkategorien  aufzuteilen:  

Anlagenkategorie n Nutzungsdauer  Bemerkungen  

Grundstück  33 Jahre  Ausgaben für das Grundstück werden über die 
Nutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben  

Gebäude 33 Jahre  

Mobilien, Ausstattungen, Ma-
schinen 

8 Jahre  

Informatikanschaffungen  4 Jahre  

Investitionsbeitrag  je nach Anlage n-
objekt  

Bei der Aktivierung der Nettoinvestitionen ist 
der Beit rag auf die Anlage aufzuteilen.   

 
Als Gebäude gelten alle mit der Immobilie  fest  verbundenen Einrichtungen wie Schulküchen , Hei-
zungsanlagen  etc. 
 
Wird ein Gebäude gebaut, welches sowohl als Verwaltungsgebäude als auch als Liegenschaft im 
Finanzvermögen genutzt wird, ist anhand de r sogenannten  Präponderanzmethode  (Zuordnung 
der Anlage nach deren Haupta usrichtung , siehe Kapit el 14 «Bilanzbewertung ») zu entscheiden.  

7.7 Investitionsbeiträge  

Investitionsbeiträge sind Leistungen an Dritte für Investitionen, an welchen  die Gemeinde ein Tei-
leigentum besitzt oder eine à -fonds -perdu -Zahlung leistet. Der Beitragsempfänger erfüllt eine 
Verbundaufgabe oder erbringt eine Leistung von öffentlichem Interesse. Die Empfänger können 
öffentlich -rechtliche Organisationen oder Private  sein. 
Bei Investitionsbeiträgen orientiert sich die Nutzungsdauer ebenfalls an der Art der Investition. 
Die Nutzungsdauer ist so zu wählen, als ob es sich um eine eigene Investition handelt. Somit ist 
abzuklären, welche Art von Anlagegut mit dem Investitionsbeit rag mitfinanziert wird.  

Beispiel: Die Gemeinde ist Mitglied eines Abwasser zweckverbandes. Dieser erstellt einen Hauptsammelka-
nal, woran die Verbandsg emeinde einen Investitionsbeitrag leisten muss. Die Nutzungsdauer für Kanal-
netze beträgt 50 Jahre. Somi t ist der Beitrag in der Anlage nbuchhaltung mit einer Nutzungsdauer von 50 
Jahren zu erfassen.  

SchulhausObjekt
(Hauptanlage)

Turnhalle, Sanierung (2001)

Treppenlift, Einbau (2003)

Anlagen

Grundstück

Gebäude

Mobilien

Informatik

Anlagenteile Grundstücke

Hochbau

Mobilien

Informatik

Anlagekategorie

33 J.

33 J.

8 J.

4 J.

ND

Investitionsbeitrag Pass. Invest.beitr. 33 J.

Erweiterungsbau (2005)

Grundstücke

Hochbau

Mobilien

Bilanzkonto

Pass. Invest.beitr.

Ausgaben

2004
2005
2006

Einnahmen

2006
(Staatsbeitrag)

HRM2 Anlagenbuchhaltung

Investitions -
rechnung

Bilanz
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7.9.3 Zuordnung nach Variante  

Massgebend für die Zuordnung der Folgeinvestitionen ist der Verpflichtungskredit. Besteht für die 
Folgeinvestition ein Verpflichtungskredit oder sind die entsprechenden Ausgaben in einem Ver-
pflichtungskredit enthalten , wofür bereits eine Anlage eröffnet wurde, ist die Folgeinvestition der 
bisherigen Anlage zuzuordnen (Variante 1).  
Ist hingegen eine Folgeinvestition in keinem bestehenden Verpflichtungskredit enthalten und 
muss für diese Ausgabe ein neuer Verpflichtungskredit beantragt werden, ist die Anlage in der 
Anbu nach Variante 2 aufzunehmen.  
 
Beispiele: 

Nr. Beschreibung  / Geschäfts fall  Zuordnung An bu  nach 

Variante 1  
Auf bisherige 

Anlage  

Variante 2  
Auf neue Anlage  

1a Ein Schwimmbad wurde im Jahr 2016 gebaut und muss 
aufgrund rascher Abnutzung und nach Ablauf der Bauga-
rantie nach 5 Jahren im Jahr 202 1 saniert werden (Ersatzin-
vestition).  

 
 X 

1b Ein Schwimmbad wurde im Jahr 2015 gebaut und in Be-
trieb genommen. Im 2016 entstehen Folgeinvestitionen, 
welche aufgrund des «Einfrierens » des bisherigen  Verwal-
tungsvermögens als eigene Anlage eröffnet werden m üs-
sen. Dies auch, wenn die Folgeinvestition im ursprüngli-
chen Verpflichtungskredit eingeplant war.  

 
 
 X 

2a 
 

In einer Mehrzweckhalle wurde ein Schacht eingebaut, um 
später gegebenenfalls einen Lift einbauen zu können. Drei 
Jahre später erfolgt der Einbau. Die Kosten des Lifteinbaus 
sind im ursprünglichen Verpflichtungskredit enthalten (Er-
weiterungsinvestition).  

X 

 
 

 

2b Sind aber dieselben Kosten (2a) nicht im VKK mit einge-
rechnet worden, so ist eine eigene Anlage zu eröffnen.  

 X 

3 Sicherheitstechnische Änderungen aufgrund der Bauab-
nahme (SGV, Lebensmittelkontrolle etc.). Es muss ein Zu-
satzkredit zum Verpfl ichtungskredit beantragt werden 
(Nachinvestition).  

X 

 

4 Beim Schulhausbau wurden Beamer für sämtliche Schul-
zimmer  im Verpflichtungskredit mitein gerechnet. Nun 
werden  alle  Beamer 3 Jahre später angeschafft.  

X 
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7.9.4 Rückbau- und Abrisskosten  

Bei Rückbau- und Abrisskosten, welche über die Investitionsrechnung verbucht werden, gibt es 3 
Fälle, welche wie folgt beurteilt werden:  
1. Die Rückbau- oder Abrisskosten einer Hochbaute stehen in einem direkten Zusammenhang 

mit dem Neubau einer Hochbaute:  
Die Kosten werden zusammen mit dem Neubau auf eine neue Anlage unter Hochbauten ( An-
lagenkategorie  2) aktiviert und somit auch über die Nutzungsdauer von 33 Jahren abgeschrie-
ben. Der direkte Zusammenhang wird i.d.R. auch darin begründet, dass die Rückbau - oder 
Abrisskosten im gleichen Verpflichtungskredit wie der Neubau eingeschlossen sind.  

2. Die Rückbau- und Abrisskosten stehen im direkten Zusammenhang mit einer maximal 3 Jahre 
später zu erstellenden Hochbaute:  
Die Kosten sind ebenfalls auf die Neuanlage unter Hochbauten zu aktivieren und entspre-
chend abzuschreiben.  

3. Die Rückbau- oder Abrisskosten einer Hochbaute stehen in keinem direkten Zusammenhang 
mit einem Neubau; es erfolgt keine Neubaute oder diese betrifft nicht das sanierte alte Ob-
jekt:  
Die Kosten werden dem sanierten Grundstück zugewiesen (Wertsteigerung des Grundstü-
ckes) und über die Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben. In der Bilanz ist eine ent-
sprechende Umgliederung vorzunehmen.  

 
In allen Fällen ist die Aktivierungsgrenze massgebend.  

7.9.5 Schulcontainer  

Grundsätzlich gibt es 3 Geschäftsfälle zu unterscheiden.  
1. Der Schulcontainer wird gemietet ohne direkten Zusammenhang mit einem Bauvorhaben. 

Die Miete wird unter der jeweiligen Funktionsstelle als Mietaufwand (3160.xx) , Nebenkosten 
und Kosten zur Inbetriebnahme  in den entsprechenden Aufwandkont en verbucht.  

2. Der Schulcontainer wird gemietet in einem direkten Zusammenhang mit einem Bauvorhaben. 
Alle daraus entstehenden Kosten sind Bestandteil des Verpflichtungskredites und werden mit 
dem Bauvorhaben über die Investitionsrechnung verbucht und in der Bilanz aktiviert und re-
gulär abgeschrieben.  

3. Der Schulcontainer wird in direktem Zusammenhang mit einem Bauvorhaben gekauft. Der 
Anschaffungspreis ist Bestandteil des Verpflichtungskredites und wird mit dem Bauvorhaben 
über die Investitionsrechnung verbucht und danach aktiviert.  

7.9.6 Behandlung Liquidationserlös  bei Ersatzinvestitionen Verwaltungsvermögen  

Bei Ersatzinvestitionen kann infolge Verkauf der alten Anlage ein Liquidationserlös entstehen.  
Die nachfolgenden Ausführungen regeln, wie eine Ersatzinvestition des Verwaltungsvermögens 
verbucht w ird . Diese Regelungen kommen nur zum Tragen, sofern der Kauf der neuen Anlage 
und der Verkauf der alten Anlage gleichzeitig stattfinde n. Folgende zwei Sachverhalte werden 
unterschieden:  
1. Buchwert der alten Sachanlage > Liquidationserlös : Der Buchwert der liquidierten Sach-

anlage ist um den Verkaufserlös zu reduzieren und der Restwert mittels ausserplanmässigen 
Abschreibungen vollständig auszubuchen (Sachverhalt 1).  

2. Buchwert der alten Sachanlage < Liquidationserlös : Der Liquidationserlös ist höher als 
der Buchwert der liquidierten Sachanlage. Somit kann der Gewinn aus dem Verkauf optional 
von den Anschaffungskosten der neuen Anlage abgezogen werden (Sachverhalt 2).  
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Rundungsdifferenzen w erden im letzten Jahr verrechnet . 
 
Eine solche Massnahme muss begründet und im Anhang vermerkt  sein. Gründe für Wertvermin-
derungen einer Sachanla ge treten  vor allem  infolge eines Abbau s oder Brand es eines Gebäudes 
oder sonstige n Beeinträchtigungen  ein . 

7.10.6 Darlehen und Beteiligungen /Grundkapitalien  

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden höchstens zum Anschaffungs-
wert bewertet und allenfalls wertberichtigt. Auf Darlehen und Beteiligungen sind nur Abschrei-
bungen nach kaufmänn ischen Grundsätzen gestattet, d.h. wenn e ffektive Wertverminderungen 
eingetreten sind.  Sollte sich der Wert verringern, so wird der Bilanzwert entsprechend reduziert. 
Die periodische Überprüfung  respektive Wertberichti gung der Darlehen  und  Beteilig ungen / 
Grundkapitalien  richtet sich nach den Ausführungen von Kapi tel 1 4 «Bilanzb ewertung ». 

7.10.7 Bilanzfehlbetrag (Verlus tvortrag)  

Ein Bilanzfehlbetrag ist auf der Grundlage von § 132 Abs. 2 Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992 
(GG; BGS 131.1) innert 5 Jahren  seit der erstmaligen Entstehung abzuschreiben. Wie die Abschrei-
bung des Bilanzfehlbetrages vorgenommen werden muss, ist im Kapitel 16 «Finanzielle Steue-
rung » näher umschrieben.  

7.10.8 Zusätzliche Abschreibungen  (3830, 3832, 3876) 

Bei zusätzlichen Abschreibungen handelt es sich um  finanzpolitische Abschreibungen. Sie sind 
grundsätzlich zu unterlassen. Trotzdem erlaubt HRM2 unter bestimmten Voraussetzungen weiter-
hin solche Abschreibungen. Zusätzliche Abschreibungen sind  als ausserordentlicher Aufwand, un-
ter der Sachgruppengliederung  3830, 3832 oder 3876  zu verbuchen  sowie auf der Gegenseite in 
ein Wertberichtigungskonto einzulegen (1 4xxx.98). Die Verwendung der zusätzlichen Abschrei-
bungen muss aus der Anlagenbuchhaltung bzw. dem Anlagenspiegel  ersichtlich  sein.  
 
Bei den Gemeinden sind zusätzliche Abschreibungen bei Erreichen bestimmter Voraussetzungen 
anlässlich des Jahresabschlusses zulässig, und zwar mit dem Ziel, eine nachhaltige Selbstfinanzie-
rung erreichen zu können (vgl. Kapitel  16 «Finanzielle Steuerung »). 
 
Zusätzliche Abschreibungen dürfen nur vorgenommen werden, sofern  kein Bilanzfehlbetrag vor-
handen ist. Führen sie in der 3. Stufe «Jahresergebnis Erfolgsrechnung » zu einem Aufwandüber-
schuss, sind sie entsprechend zu kürzen , bis diese Stufe mindestens ausgeglichen ist.  
 
Die zusätzlichen Abschreibungen führen dazu, dass bei Beibehaltung der Nutzungsdauer die jähr-
lichen Abschreibungsquoten reduziert werden.  Durch die zusätzlichen Abschreibungen reduzie-
ren sich die planmässigen Abschreibungen in den Folgejahren, weil das Anlagegut weiterhin auf 
der zugrundeliegenden Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Zusätzliche Abschreibungen verrin-
gern die Nutzungsdauer nicht . Mit der Reduktion des planmässigen Abschreibungsaufwandes 
werden die stillen Reserven (zusätzliche Abschreibungen) auf Ende der Nutzungsdauer konsumiert 
bzw. aufgelöst.  
 
Zudem ist zu entscheiden, auf welchem Objekt die zusätzlichen Abschreibungen getätigt werden.  
Zusätzliche Abschreibungen sind in einem separaten Wert berichtigungskonto  jeweils unter dem  
Anlagegutkonto mit 14xxx.98 zu verbuchen . 
 
Zusätzliche Abschreibungen in den Spezialfinanzierungen sind nicht zulässig.  
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7.10.9 Bisheriges  Verwaltungsvermögen  

Bei den Gemeinden wird bei der Umstellung auf HRM2 auf eine Neubewertung des Verwaltungs-
vermögens verzichtet  (§ 217quinquies  Abs. 1 GG). Gleichzeitig soll das bisherige Verwaltungsvermö-
gen (geäufnet unter HRM1) ab Einführung von HRM2 während linear 10 Jahren abgeschrieben 
werden. Das bisherige  Verwaltungsvermögen wird auch jeweils indirekt  über die Wertberichti-
gungskonten  abgeschrieben und unter der entsprechenden Funktion sstelle ausgewiesen.  
 
Gemeinden, welche mit einem hohen Restbestand Verwaltungsvermögen ins HRM2 starten, wer-
den in den ersten J ahren nach Übergang eine Mehrbelastung der Abschreibungen  in  der Erfolgs-
rechnung erfahren. In solchen Fällen besteht  eine Härtefallregelung, welche die Erstreckung der 
10-jährigen Abschreibungsdauer zulässt. Je nach Gegebenheit kann eine Erstreckung in der Regel 
bis 18 Jahre gewährt werden. Dies gilt auch  für die Spezialfinanzierungen . Der Antrag ist bewilli-
gungspflichtig und das Gesuch wird dem Amt für Gemeinden zugestellt. Weitere Informationen 
sind im Kapitel 16 «Finanziell e Steuerung » zu finden. Sollte bei einer Gemeinde ein Bauprojekt als 
einlaufender Verpflichtungskredit gelten, so wird dieser bei der Berechnung der Härtefallrege-
lung ausgeklammert.  
 
Das bisherige  Verwaltungsvermögen per Übergang wird nicht durch nachträgliche Einnahmen  
oder Folgeinvestitionen verändert (siehe Ziffer  7.5 «Behandlung von Erschliessungsbeiträgen und  
Anschlussgebühren » sowie Ziffer  7.9 «Buchhalterischer Umgang mit Folgeinvestitionen »). 

7.10.10 Einlaufende r  Verpflichtungskredit  

Einlaufende Verpflichtungskredite sind Bauvorhaben  (Sachanlagen des Hoch- und Tiefbau s) des 
Verwaltungsvermögens, welche sich über den Einführungszeitpunkt von HRM2 erstrecken  und 
deren Inbetriebnahme erst nach Einführung von HRM2 erfolgt . Unter HRM2 w ird  eine solche An-
lage bis zur Nutzung als «Anlage im Bau » geführt.  
 
Zum Zeitpunkt der Einführung von HRM2 können solche unter HRM1 begonnen en Bauprojekte 
als «Anlagen im Bau » übertragen werden. Das bedeutet, dass die bereits getätigten Abschreibun-
gen nach HRM1 erfolgsneutral zu gunsten der Aufwertungsreserve wieder eingebracht werden 
und das Anlagegut zu seinen ursprünglichen Gestehungskosten in der Bilanz nach HRM2 übertra-
gen wird. Mit Inbetriebnahme des Gutes erfolgt die Vornahme der planmässigen (linearen) Ab-
schreibungen nach Nutzungsdauer (vgl.  Ziffer  7.9.2 «Behandlung i n der Anlage nbuchhaltung »). 
 
Mit dieser Regelung soll ein Investitionsstau bei den Gemeinden aufgrund der Einführung von 
HRM2 vermieden werden. Weitere Ausführungen siehe unter Kapit el 16 «Finanzielle Steuerung ». 
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Vereinfachtes Beispiel eines Muster anlagenspiegel s für Gemeinden  (auf 5. Stufe):  

 
1 Die Nutzungsdauer n wurde n gemäss Ziffer  7.3.1 «Anlagen in den SF Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung»  Vari-
ante  2 gewählt.  

Der Anlagenspiegel  soll separat für die Spezialfinanzierungen ausgewertet werden können.  Das 
vorliegende Musterbeispiel gilt nicht für Zweckverbände, da diese auch im Wasser - und Abwasser-
bereich sämtliche Anlagenkategorien  anzuwenden haben.  
 
  

Anlagenspiegel

Verbindlich sind die vorgegebenen Anlagenkategorien. Die Darstellung muss auch separat für den allgemeinen Haushalt
und die Spezialfinanzierungen dargestellt werden können.

Buchwerte

Stand per 1.1. Stand per 31.12.
Nutzungs-

dauer
Abschrei-
bungssatz

Stand per 1.1. Stand per 31.12. per 31.12.

Sachanlagen Bilanzkonto

Grundstücke unüberbaut
  Allgemeiner Haushalt 14000 900'000.00 1'000'000.00 40 2.50% 240'000.00 261'000.00 739'000.00

  Wasserversorgung SF 14001 1 50 2.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14002 1 50 2.00%

  Abfallbeseitigung 14003 40 2.50%

  Elektrizitätswerk 14004 40 2.50%

Strassen 14010 40 2.50%

Wasserbau 14020 50 2.00%

Übrige Tiefbauten (Friedhof, Kanalisation, etc.)
  Allgemeiner Haushalt 14030 40 2.50%

  Wasserversorgung SF 14031 1 50 2.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14032 1 50 2.00%

  Abfallbeseitigung 14033 40 2.50%

  Elektrizitätswerk 14034 40 2.50%

Hochbauten/Gebäude
  Allgemeiner Haushalt 14040 1'500'000.00 1'650'000.00 33 3.03% 380'000.00 430'000.00 1'220'000.00

  Wasserversorgung SF 14041 1 50 2.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14042 1 50 2.00%

  Abfallbeseitigung 14043 33 3.03%

  Elektrizitätswerk 14044 33 3.03%

Waldungen 14050 40 2.50%

Mobilien/Maschinen
  Allgemeiner Haushalt 14060 8 12.50%

  Wasserversorgung SF 14061 1 50 2.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14062 1 50 2.00%

  Abfallbeseitigung 14063 8 12.50%

  Elektrizitätswerk 14064 8 12.50%

Spezialfahrzeuge
  Allgemeiner Haushalt 14060 15 6.67%

  Wasserversorgung SF 14061 1 50 2.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14062 1 50 2.00%

  Abfallbeseitigung 14063 15 6.67%

  Elektrizitätswerk 14064 15 6.67%

Übrige Sachanlagen
  Allgemeiner Haushalt 14090 40 2.50%

  Wasserversorgung SF 14091 1 50 2.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14092 1 50 2.00%

  Abfallbeseitigung 14093 40 2.50%

  Elektrizitätswerk 14094 40 2.50%

Anlagen in Bau
  Allgemeiner Haushalt 14070 0 0.00%

  Wasserversorgung SF 14071 0 0.00%

  Abwasserbeseitigung SF 14072 0 0.00%

  Abfallbeseitigung 14073 0 0.00%

  Elektrizitätswerk 14074 0 0.00%

Total Sachanlagen 2'400'000.00 2'650'000.00 620'000.00 691'000.00 1'959'000.00

A2

Anschaffungskosten
Kumulierte 

Abschreibungen









   

Stand: 01.07.2025 Seite 28 von 32 
07-Anlagenbuchhaltung -6.0.docx 

7.12.4 Verantwortlichkeit Inventar füh rung  

Die Verantwortung für die Erfassung und Belegablage liegt grundsätzlich bei der Finanzverwal-
tung. Das manuell oder elektronisch erstellte Inventar wird durch die jeweiligen für die Güter  
verantwortliche Person / Abteilung mit Datum und Unterschrift versehen und der Finanzverwal-
tung  weitergegeben.  
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AK Anlage nkategorie  

 

 

ND 

A
bs

ch
re

ib
un

gs
-

sa
tz

  

Bezeichnung  Anlage nobjekte  
(Aufzählungen nicht abschliessend)  

Bilanz-
kon-
ten  

3. Tiefbauten  40 2.5 Strassen inkl. 
Grundstücke der 
Strassenflächen 

Gemeindestrassen, Flurstrassen, 
Wald -und Forst strassen, Waldwege, 
Wanderwege, Uferwege und üb-
rige Strassen- und Verkehrswege, 
Parkplätze, Trottoire, Fahrbahnen, 
Fahrradanlagen, Fussgängeranla-
gen und -bauwerke, Lärmschutz-
wände, Brücken, Verkehrsanlagen, 
Strassensignalisationen, Strassenbe-
leuchtungsanla gen, Bergbahnen, 
Transportanlagen, Schienenwege, 
Industriegeleise  

14010 
 

1403x 
 

 Abwasseranla-
gen  

Kläranlagen  14032 

 Übrige Tiefbau-
ten  

Wasserversorgungsanlagen, Was-
serbauwerke, Pumpwerke, Reser-
voire, Abwasserentsorgungs anla-
gen, Abwasserreinigungsanlagen, 
ARA, Ablagerungsplätze, Deponien, 
Kehrichtdeponie, Friedhöfe, Urnen-
mauern, Hafenanlagen, Freibäder, 
Sportanlagen, Sportplätze, Spiel-
plätze, Flughäfen, Lawinenverbau-
ungen, Brunnenanlagen, übrige 
Tiefbauten  

1403x 

4. Wald, Alpen und übrige Sachan-
lagen  

40 2.5 Waldungen  Baumbestand inkl. Grundstück ,: 
Waldungen (Grundstück), Auffors-
tungen, Entwässerungen von Wal-
dungen, Waldkäufe, Waldverbau-
ungen  

14050 

 Alpen  Juragebirge  14090 

 übrige Sachanla-
gen 

Im Zus.-hang mit  Waldflächen, Ge-
birgen, Hangv erbauungen und Ge-
ländeverbesserungen  

14090 

5. Kanal - und Leitungsnetze, Ge-
wässerverbauungen, Stromnetze  

50 2.0 Wasserbauanla-
gen 

Bachverbauungen, Gewässerschutz-
bauten, Gewässerverbauungen, Ge-
wässerausbau, Wasserbau, Hoch-
wasserschutz, Renaturierungen, 
Uferzonen, Weiher, Bachöffnungen  

14020 

Kanal - und Lei-
tungsnetze  

Wasserleitungen, Wasserleitungs-
netze, Kanalbauten, Kanalisation, 
Kanalisationsleitungen, Kanalnetze, 
Stromnetze, Gemeinschaftsanten-
nen, Kabelfernsehen  

1403x 

6. Orts - und Regionalplanungen so-
wie übrige Planungen  

10 10.0 Ortsplanungen  Ortsplanung, Regionalplanung, 
Amtliche Vermessung, Planpro-
jekte, Planungsausgaben, Leitungs-
kataster (GWP, GEP, LIS, GIS) 

1429x 
 

Übrige Planun-
gen 

Ortschroniken, übrige Sachanlagen, 
die in keinem genannten Sach-
konto zugeteilt werden können  
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AK Anlage nkategorie  

 

 

ND 

A
bs

ch
re
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-
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tz

  

Bezeichnung  Anlage nobjekte  
(Aufzählungen nicht abschliessend)  

Bilanz-
kon-
ten  

7. Mobilien, Ausstattungen, Ma-
schinen und allgemeine Motor-
fahrzeuge  

8 12.5  Geräte, Maschinen, Anlagen - ohne 
Informatikgeräte,  Ausstattungen, 
Apparate,  

Allgemeine Motorfahrzeuge:  
Strassenfahrzeuge wie Dienstwa-
gen, Kleinbusse, Lastwagen etc., 
welche  multifunktional genutzt 
werden, (Forstfahrzeuge *)  

Mobiliar (Möbel, Büroausstattun-
gen, mobile Beleuchtungskörper, 
Einrichtungen etc.), Sprech- und 
Akustikanlagen, Medizinische Ge-
räte, Instrumente, Laboreinrichtun-
gen, Lagereinrichtungen (Gestelle, 
Behälter, Transportwagen), Tank-
säulen  

1406x 

8. Spezialfahrzeuge  
(Feuerwehr, Strassenreinigung etc.)  

15 6.67  Als Spezialfahrzeuge  gelten Fahr-
zeuge, welchen für einen bestimm-
ten speziellen Gebrauch in der Ge-
meinde benötigt werden. Diese 
Fahrzeuge weisen einen spezifi-
schen Ausbaustandard zum Teil mit 
besonderen Anforderungswün-
schen des Käufers (z.B. Einzelanfer-
tigungen für ein Tanklös chfahrzeug 
TLF). Solche Anforderungen schla-
gen sich preislich nieder.  
Unter die Kategorie der Spezial-
fahrzeuge gehören z.B. Kehricht-
fahrzeuge, Spezialfahrzeuge im 
Strassenbau, Abwasserreinigungs-
fahrzeug e, Forstfahrze uge und 
Forstschlepper  (* i.d.R.) , etc. 

1406x 

9. Informatik - und Kommunikati-
onssysteme 

4 25.0  Informatik -Geräte:  
EDV-Anlagen, Informatikanlagen, 
IT-Geräte, Server, Personalcompu-
ter , Notebooks, Ipads , (Hardware 
inkl. Zubehör und Peripherie), üb-
rige Informatikanlagen und Tele-
kommunikations einrichtungen (Te-
lefonanlagen)  
 

1406x 

10. Immaterielle Anlagen  5 20.0 Anwender - und 
Betriebssoftware  

Informatik -Software und Lizenzen 
(Standardarbeitsplatz -Software und 
selbsterstellte Software)  

1420x 

Nutzungsrechte, 
Lizenzen 

Mehrjährige erworbene Lizenzen, 
Patente und Nutzungsrechte sowie 
gewährte Nutzungsrechte auf eige-
nen Marken und Entwicklungen  

1420x 
 

Patentrechte  

Verlagsrechte  

Konzessionen 

übrige immateri-
elle Anlagen  

Enteignungsentschädigung (materi-
elle Enteignungen), Expropriations-
entschädigungen  

1429x 
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AK Anlage nkategorie  

 

 

ND 
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Bezeichnung  Anlage nobjekte  
(Aufzählungen nicht abschliessend)  

Bilanz-
kon-
ten  

11. Investitionsbeiträge:  nach Nut-
zungsdauer des finanzierten Objek-
tes 

   Individuelle Zuteilung nach der ND 
(Anlagenkategorie)  des zu Grunde 
liegenden Anlage objektes  

1461x 
  

12. Anlagen im Bau  0 0   1407x 
 

13. Darlehen  0 0   1442x 
 -1447x 

14. Beteiligungen, Grundkapitalien  0 0   1452x 
 -1456x 

15. Finanzvermögen  0 0  Grundstücke, Grundstücke mit Bau -
rechten, Gebäude,  Grundeigen-
tum santeile , etc.  

108xx 

 -1089x 
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8.2 Finanzierungs vorgaben und Verrechnungs grundsätze  

8.2.1 Eigenwirtschaftlichkeit , Kostendeckungs - und Verursacherprinzip  

Spezialfinanzierung sind eigenwirtschaftlich  zu führen. D ie entsprechenden Aufwände sind durch 
die jeweiligen, zwe ckgebundenen Erträge vollständig zu decken . Es besteht keine Gewinnorien-
tierung . Die Entgelte für d eren Leistung sind also so zu bemessen, dass sie zusammen mit den 
übrigen Erträgen alle Kosten der Spezialfinanzierung  decken (Kostendeckungsprinzip ). 
 
Das Kostendeckungsprinzip  besagt, dass der Gesamtertrag der Gebühr en die Gesamtkosten des 
betreffenden Verwaltungszweiges nicht oder nur geringfügig übersteigen darf.  
 
Beim Verursacherprinzip  handelt es sich um einen Grundsatz (aus dem Umweltrecht ), der besagt, 
dass die Kosten von deren Verursachern zu tragen sind.  Der Grundsatz kommt primär im Zusam-
menhang mit der Führung der gesetzlich vorgeschriebenen  Spezialfinanzierungen zur Anwen-
dung . Eine Finanzierung die diese s Prinzip beachtet, wird als Verursacherfinanzierung bezeichnet . 
 
Zuschüsse aus dem allgemeinen Gemeindeha ushalt (Steuerhaushalt) sind bei den gesetzlich vor-
geschriebenen Spezialfinanzierungen grundsätzlich nicht zulässig. Eine Ausnahme stellt unter be-
stimmten Voraussetzungen die Wasserversorgung dar  (vgl. Ziffer 8. 2.9 «Zuschuss aus dem Gemein-
dehaushalt (Steuerhaushalt)» ). 

8.2.2 Abschreibungen  

Plan- und ausserplanmässige Abschreibungen sind im Sinne der Vollkostenrechnung in  der Funk-
tionsstelle der jeweiligen Spezialfinanzierung zu belasten. Zusätzliche Abschreibungen sind be i 
(gebührenfinanzierten) Spezialfinanzierungen nicht zulässig  (§ 154bis Abs. 2 GG). 

8.2.3 Interne Verrechnungen  

Damit das Rechnungsergebnis einer Spezialfinanzierung (annäherungsweise ) einer Vollkosten-
rechnung entspricht, sind  die betriebswirtschaftlich zu verre chnenden Kosten wie Personal kosten 
und  auch Zins- und Verwaltungskosten  u.a. ebenfalls i m Rechnungskreis der Spezialfinanzierung 
zu buchen. Weitere Ausführungen dazu siehe unter den  Ziffer n 8.2.5 bis 8.2.9. 

8.2.4 Spezialfinanzierung in der Jahresrechnung  

8.2.4.1 Ausweis in der  Erfolgsrechnung  

 

Funkt ionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
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8.2.4.3 Ausweis in der  Bilanz  

 
 
Aufgrund der indirekten Abschreibungsmethode werden  die kumulierten Abschreibungen als 
Wertbericht igungskonten  (WB-Konten ) ausgewiesen.  
 
Das Eigenkapital  einer Spezialfinanzierung wird in den  Passiven mit der Bezeichnung «Spezialfi-
nanzierung im EK » bilanziert und stellt für den allgemeinen Steuerhaushalt eine Verpflichtung 
dar.  

 
 
Wird innerhalb  einer  Spezialfinanzierung ein kumuliert es, negatives Ergebnis erwirtschaftet , 
spricht man von einem Vorschuss  (im Beispiel bei der SF Wasserversorgung auf dem Konto  
29001.01 per 31.12.20xx) und  zeigt diesen mit  einem Mi nusvorzeichen.  Der Grundsatz des Haus-
haltsgleichgewichtes ist  somit  nicht  mehr erfüllt. Ein Vorschuss darf  nur während 5 Jahren beste-
hen und muss somit innerhalb einer maximalen Zeitspanne von 5 Jahren abgeschriebe n bzw. ab-
getragen  werden  (§ 136 Abs. 2 GG). 

1 B ILANZ 01.01.20x x Zuwachs Abgang 31.12.20x x

TOTAL AKTIVEN 15'700'000 62'400'000 61'900'000 16'200'000

10 FINANZVERMÖGEN 10'500'000 61'400'000 61'400'000 10'500'000

2 B ILANZ 01.01.20x x Zuwachs Abgang 31.12.20x x

TOTAL PASSIVEN 15'700'000 16'400'000 15'900'000 16'200'000

20 FREMDKAPITAL 2'700'000 15'800'000 15'900'000 2'600'000
200 Laufende Verbindlichkeiten 1'100'000 15'000'000 14'600'000 1'500'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 500'000 90'000 500'000 90'000
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 400'000 0 0 400'000
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Fazit: Die planmässigen Abschreibung en sind höher  als die errechnete Werterhalt -Pflichteinlage . 
Demzufolge erfolgt keine Einlage. Es muss hingegen eine Entnahme aus der Werterhaltrücklage 
gebucht werden . 
 
Begründung: Zu Beginn des Rechnungsjahres besteht eine Werterhal trücklage von Fr.  148'125. 
Das vorhandene Verwaltungsvermögen verursacht pla nmässige Abschreibungen von  
Fr. 66'000. Die Entnahme aus dem Werterhalt  ist in der Höhe  der vorgenommenen planmässigen  
Abschreibungen  begrenzt . Die Erfolgsrechnung wird durch die Entnahme aus dem  Werterhalt so-
mit im gleich en Umfang wieder entlastet.  
 
Folgende Buchung ist vorzunehmen:  

Bezeichnung  Soll Haben  Betrag  in Fr.  

Entnahme aus Werterhaltrücklage  29002.02 7201.4510.10 66'000 

 
In der Bilanz wird die Entn ahme aus der Werterhaltrücklage  auf dem  Konto 29002.02 sichtbar . 

 
 
  

2 B ILANZ 01.01.20x x Zuwachs Abgang 31.12.20x x

TOTAL PASSIVEN 15'700'000 14'900'000 14'300'000 16'300'000

20 FREMDKAPITAL 2'700'000 14'000'000 14'300'000 2'400'000
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9.3 Auflösung von Vorfinanzierungen im Übergang zu  HRM2 

Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:  
1. Die Vorfinanzierung bezieht sich auf eine Investition des bisherigen Verwaltungsvermö gens. 

Die Anlage w urde noch im Jahr vor Einführung von HRM2 i n Betrieb genommen  (s. Ziffer 
9.3.1 «Anlage als bisheriges Verwaltungsvermögen» ). 

2. Die Vorfinanzierung wurde  für ein Vorhaben gebildet, welches nach Einführung von HRM2 
in Betrieb genommen wird  (s. Ziffer  9.3.2 «Anlage, welc he nach Einführung von HRM2 in 
Betr ieb geht» ). 

9.3.1 Anlage als bisherige s Verwaltungsvermögen  

Die Vorfinanzierung wird im letzten Rechnungsjahr unter HRM1 vollständig aufgelöst. Der 
Bestand des bisherigen Verwaltungsvermögens wird mit zusätzlichen Abschreibungen in der 
Höhe der aufgelösten Vorfi nanzierung reduziert. Das verbleibende, restliche Verwaltungsve r-
mögen wird innert 10 Jahren linear abgeschrieben  (Vorbehalt Härtefallregelung, vgl. Kapit el 16 
«Finanzielle Steuerung »). 

9.3.2 Anlage , welche nach Einführung von HRM2 in Betrieb ge ht  

Die Anlage wird im Rahmen eines einlaufenden Verpflichtungskredites als «Anlagen im Bau» auf 
HRM2 übertragen . Die bereits erfolgten Abschreibungen und allfällige aufgelöste Vorfinanzie-
rungen nach HRM1 werden per Einführungszeitpunkt HRM2 rückgängig gemacht  (vgl. Kapit el 7 
«Anlage nbuchhaltung » respektive Kapit el 16 «Finanzielle  Steuerung »). 
 
Die Vorfinanzierung wird  erst ab Nutzung szeitpunkt der Anlage linear  nach der entsprechenden 
Nutzungsdauer aufgelöst  (vgl. Buchungsbeispiel unter Ziffer  9.2 «Buchungsbei spiel»). 
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10 Budget (BG)  

10.1 Grundsätzlich es 

Das Budget erteilt  einen Überblick über die geplanten Aufwände und Erträge der Erfolgsrechnung 
und über die Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung  während eines Budget jahres. 
Die zu budgetierenden Ausgaben und die prognostizierten Einnahmen in der Investitionsrech-
nung stützen sich auf Erlasse oder Verpflichtungskredite.  
 
Im Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992 (GG; BGS 131.1) sind folgende Regelungen zum Budget  
festgehalten :  
 
§ 139 - Erstellung  
1 Der Gemeinderat legt das Budget für das nächste Rechnungsjahr im laufende n Jahr (d.h. bis spätestens 
31. Dezember ) der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindeparlament  vor.  
 
§ 140 - Inhalt  
1 Das Budget enthält:  
a) die bewilligten Aufwände (Budgetkredite) und ges chätzten Erträge in der Erfolgsrechnung;  
b) die bewilligten Ausgaben (Investitionskredite) und geschätzten Einnahmen in der Investitionsrechnung;  
c) Jahrestranchen der bewilligten Verpflichtungskredite.  
2 Für Gemeindeunternehmen werden eigene Budgets erste llt.  
 
§ 141 - Gebundene Ausgaben  
1 Mit Gesetz, Verordnung, Gemeindereglement, Gemeindebeschluss oder Urteil festgelegte oder bestimm-
bare Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend in das Budget aufzunehmen.  
2 Sollen gebundene Ausgaben oder Einnahmen aufgehoben werden, sind die entsprechenden Gemeinde -
reglemente oder Gemeindebeschlüsse unter einem besonderen Traktandum aufzuheben oder zu ändern.  
 
§ 142 - Neue Ausgaben  
1 Bevor über das Budget beschlossen wird, sind nicht gebundene einmalige und jährlich  wiederkehrende 
Ausgaben, die einen in der Gemeindeordnung zu bestimmenden Betrag übersteigen, vom zuständigen Or-
gan unter einem besonderen Traktandum zu beschliessen.  
2 Die übrigen nicht gebundenen Ausgaben können in das Budget aufgenommen und gleichzeit ig mit der 
Schlussabstimmung über das Budget beschlossen werden.  
 
§ 143 - Ausgabenfinanzierung  
1 Mit dem Budget ist festzulegen, wie die Ausgaben finanziert werden.  
 
§ 144 - Steuerfuss  
1 Im Budget ist der Steuerfuss für das nächste Jahr festzusetzen.  
2 Der Steuerfuss ist so zu bemessen, dass der voraussichtliche Steuerertrag mit dem übrigen Ertrag mittelfristig 
den Aufwand der laufenden Jahresrechnung einschliesslich der notwendigen Abschreibungen finanziert.  
 
§ 145 - Budgetkredit : Verbindlichkeit  
1 Die im Budget festgesetzten Ausgabenkredite sind in ihrer Höhe und in ihrem Zweck für alle Gemeindebe-
hörden verbindlich.  
2 Sie ermächtigen die Gemeindeorgane, die entsprechenden finanziellen Verpflichtungen einzugehen.  
3 Die mit dem Budget bewilligten Projekte sind in der Regel im vorgesehenen Rechnungsjahr auszuführen 
oder auszulösen.  
 
§ 146 - Nachtragskredit  
1 Reicht der Budgetkredit nicht aus, um die vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen, oder enthält das Budget 
keinen entsprechenden Kredit, ist vor der Mehrausgabe ein Nachtragskredit einzuholen.  
2 Der Gemeinderat kann einen dringlichen Nachtragskredit bewilligen, wenn die Mehrausgabe nicht voraus-
sehbar war, notwendig und unaufschiebbar ist, selbst wenn die Nachtragskreditkompetenz bei der Gemein-
deversammlung oder dem Gemeindeparlament liegt. Der dringliche Nachtragskredit ist der Gemeindever-
sammlung oder dem Gemeindeparlament zur Kenntnis zu bringen.  
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10.3 Darstellung  

Grundsätzlich ist die Gliederung und Darstellung  des Budgets gemäss Vorgaben des Departements 
einzuhalten . Mit dem  Budget ist der Vergleich mit dem Vorjahresbudget sowie der letzten Jahres-
rechnung offen zulegen . 
 
Das Inhaltsverzeichnis des Budgets  (Beispiel EG) sieht wie folgt aus:  
 

 
 
Die Ausführungsd etails  bezüglich Inhalt und Ausweis  sind in den Vorlagedokument en «Gliede-
rung und Darstellung Budget » nach Gemeindetyp (EG, BG, KG, ZV) und nach Ausgestaltungsum-
fang  «Standard», «light » und  «extra -light » ersichtlich  (siehe Webseite des AGEM) . 
Die Varianten «light » und «extra -light » kommen  als vereinfacht e Rechnungsablagen  bei de n Bür-
ger- und Kirchgemeinden im Sinne eines  Mindeststandard s zur Anwendung . 

Inhaltsverzeichnis

Titel Seite

Bericht und Antrag

1 Bericht Gemeinderat

2 Antrag und Beschluss

Übersicht

3 Übersicht Budget

3.1 Ergebnisse

3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen

Erfolgsrechnung

4 Erfolgsrechnung

4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen

4.2 Funktionale Gliederung  (Einzelkonten)

4.3 Sachgruppengliederung

4.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

5 Investitionsrechnung

5.1 Investitionsrechnung 2-stufig

5.2 Funktionale Gliederung  (Einzelkonten)

5.3 Sachgruppengliederung

5.4 Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Plan-Geldflussrechnung

6 Plan-Geldflussrechnung (fakultativ)

Anhang

7 Berechnung Werterhalt

8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

9 Verpflichtungskreditkontrolle

10 Kennzahlen
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10.3.2 Übersichten  

Bei der Finanzierung  wird die Nettoinvestition mit dem Selbstfinanzierungssaldo der Erfolgsrech-
nung verrechnet. Die Selbstfinanzierung umfasst die Abschreibungen, die Bildung und Auflösung 
von Vorfinanzierungen , Einlagen  in  und Entnahmen  aus Fonds und den Aufwand - oder Ertrag s-
überschuss der Gemeinde und der Spezialfinanzierungen. Als Saldo resultiert ein  gesamter Finan-
zierungsfehlbetrag oder ein Finanzierungsüberschuss.  
 
Der Finanzierungsfehlbetrag ist durch Fremdkapital oder Veräusserungen von Finanzvermögens-
werten zu decken.  Ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss, so erfolgt eine Entschuldung. Der 
Überschuss kann zur Rückzahlung von Fremdkapital oder für Anlagen des Finanzvermögens ver-
wendet werden.  
 
Aus Darstellungsgründ en kann auf die Budgetzahlen des Vorjahr es (als Vergleich)  verzichtet wer-
den.  
 
Gemeinde Total : 
 

 
 
Im Finanzierungsüberschuss oder -fehlbetrag ist der Mittelfluss der Erfolgsrechnung und der In-
vestitionsrechnung enthalten. Die Einflüsse der übrigen Positionen der Bilanz  (z.B. Veränderungen 
aus dem «Nettoumlaufsvermögen ») sind nicht berücksichtigt.  
 
Grundsätzlich ist die Übersicht über den Gesamthaushalt auszuweisen 1. Sofern gesetzliche oder 
vorgeschriebene Spezialfinanzierungen (SF) vorliegen und sofern freiwillig geführte SF gezeigt 
werden, ist der allgemeine Finanzhaushalt (= Ausweis ohne SF) separat darzustellen.  
 
  

 

1 Die Kontendefinitionen bleiben in dieser Darstellung im Sinne einer Orientierungshilfe ersichtlich . 

 

Übersicht Budget

Konten-
definition Budget 2017 Jahresrechnung 2015

+ Ertragsüberschuss + 9000 0.00 200'000.10
- Aufwandüberschuss - 9001 349'400.00 0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf inanzierungen EK) +3510, ohne 3510.10 470'814.72 177'240.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf inanzierungen EK) -4510, ohne 4510.10 0.00 47'780.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen + 33x, 364, 365, 366, 383, 387 110'426.00 118'150.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen + 350, +3511, +3510.10 0.00 0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen - 450, - 4511, -4510.10 0.00 0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital + 389 0.00 0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital - 489 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 231'840.72 447'610.10

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'471'400.00 1'067'000.00

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -1'239'559.28 -619'389.90

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 15.76 41.95

Finanzierung Gemeinde Total
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Die Finanzierungsübersichten der  gesetzlichen  Spezialfinanzierungen sind wie folgt auszuweisen : 
 

 
 
Freiwillige Spezialfinanzierungen können in gleicher Form dargestellt werden.  

10.3.3 Erfolgs rechnung  

 
 
Dieser Teil muss die Werte des Budget s, des Vorjahr esbudget s und der  letzt en Jahresrechnung 
enthalten . 
 
  

Übersicht Budget

Budget 2017 Jahresrechnung 2015 Budget 2017 Jahresrechnung 2015 Budget 2017 Jahresrechnung 2015

+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf inanzierungen EK) 169'665.82 0.00 281'291.90 177'240.00 19'857.00 0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf inanzierungen EK) 0.00 41'280.00 0.00 0.00 0.00 6'500.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen -2.00 18'150.00 -2.00 0.00 0.00 0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 169'663.82 -23'130.00 281'289.90 177'240.00 19'857.00 -6'500.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 500'000.00 907'400.00 250'000.00 150'000.00 250'000.00 -363'829.00

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -330'336.18 -930'530.00 31'289.90 27'240.00 -230'143.00 357'329.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 33.93 -2.55 112.52 118.16 7.94 1.79

Finanzierung - Spezialfinanzierungen Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung

Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 250'000.00 10'000.00 250'000.00 12'000.00 242'000.00 9'000.00
 Nettoergebnis 240'000.00 238'000.00 233'000.00

01 Legislative und Exekutive 110'000.00 2'000.00 110'000.00 2'000.00 108'000.00 1'500.00
 Nettoergebnis 108'000.00 108'000.00 106'500.00

011 Legislative        (Ebene je nach Bedarf) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

0110 Legislative 96'500.00 1'500.00 96'500.00 1'500.00 94'880.00 1'600.00
 Nettoergebnis 95'000.00 95'000.00 93'280.00

3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder für Behörden und Komm. 5'000.00 5'000.00 4'850.00
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 3'000.00 3'120.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 660.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherungen 500.00 500.00 480.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 3'500.00 3'500.00 3'200.00
3099.00 Übriger Personalaufwand 6'800.00 6'800.00 9'900.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'500.00 5'600.00
3110.00 Anschaffung Büromaschinen und -geräte 6'000.00 6'000.00 5'540.00
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 0.00 0.00 250.00
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 11'000.00 11'000.00 10'880.00
3130.02 Buchprüfungskosten 1'500.00 1'500.00 1'500.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2'500.00 2'500.00 2'500.00
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und - geräte 15'000.00 15'000.00 15'200.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'000.00 18'000.00 16'000.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'000.00 9'000.00 9'000.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 7'000.00 6'200.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 2'600.00 2'600.00 0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'500.00 1'600.00

Einzelkonten nach Funktionen Jahresrechnung 2015Budget 2016Budget 2017
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3-stufiger Erfolgsausweis  
Ein wichtiger Bestandteil der Darstellung ist der Ergebnisausweis auf 3 Stufen:  
 

 
 
Der 3-stufige Erfolgsausweis über den Gesamthaushalt ist auszuweisen. Sofern gesetzliche oder 
vorgeschriebene Spezia lfinanzierungen (SF) vorliegen und sofern freiwillig geführte  SF gezeigt 
werden, ist auch der allgemeine Finanzhaushalt (= Ausweis ohne SF) separat darzustellen.  
 
Die einzelnen gesetzlich vorgeschriebenen Spezialfinanzierungen können ergänzt werden.  Nähe-
res kann dem Kapitel 5 «Erfolgsrechnung » entnommen werden.  
 
Die Zeilen  (Sachgruppen 35 und 45)  betreffen die Ergebnisse aus den F onds und Spezialfinanzie-
rungen. Beim 3-stufigen Erfolgsausweis über den gesamten Finanzhaushalt sind diese Z eilen aus-
zuweisen. Hingegen erfolgt  bei den Spezial finanzierungen kein Ausweis auf dieser Position.  
 
  

Erfolgsrechnung

Budget Budget Jahresrechnung
2017 2016 2015

30 Personalaufwand 4'374'962.75 4'559'120.00 4'493'859.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'440'421.53 2'635'320.00 2'467'813.59
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 77'940.48 110'430.00 110'198.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 461'814.72 177'240.00 761'841.55
36 Transferaufwand 5'188'893.32 5'477'020.00 5'147'871.99
39 Interne Verrechnungen 547'563.00 531'650.00 635'420.00

Total betrieblicher Aufwand 13'091'595.80 13'490'780.00 13'617'004.38

40 Fiskalertrag 8'018'888.20 7'676'000.00 8'787'631.15
41 Regalien und Konzessionen 130'861.68 127'500.00 121'880.46
42 Entgelte 1'342'125.67 1'213'100.00 1'298'260.85
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'780.00
46 Transferertrag 2'969'366.30 2'988'300.00 3'405'367.80
49 Interne Verrechnungen 547'563.00 531'650.00 635'420.00

Total betrieblicher Ertrag 13'008'804.85 12'584'330.00 14'248'560.26

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -82'790.95 -906'450.00 631'555.88

34 Finanzaufwand 45'947.75 68'560.00 85'837.69
44 Finanzertrag 375'508.55 625'610.00 857'202.60

Ergebnis aus Finanzierung 329'560.80 557'050.00 771'364.91

Operatives Ergebnis 246'769.85 -349'400.00 1'402'920.79

38 Ausserordentlicher Aufwand 147'819.00 0.00 1'212'920.79
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 500'000.00

Ausserordentliches Ergebnis -147'819.00 0.00 -712'920.79

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 98'950.85 -349'400.00 690'000.00

Gemeinde Total
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10.4 Beschlussfassung des Budgets und des Steuerfusses  

Die Festlegung des Steuerfusses in der Gemeinde ist i.d.R. ein Bestandteil der Beschlussfassung des 
Budgets (ausgenommen Bürgergemeinden) .  
 
Die Gesetzesvorschrift geht davon  aus, dass die Festsetzung der Höhe des Steuerbezuges ein Be-
standteil des Budgets ist. Der Steuerbezug stellt  eine zentrale  Einnahmequelle  der Gemeinde  dar . 
Es gibt (ausser bei den Bürgergemeinden ohne Steuerbezug)  keine Beschlussfassung über das 
Budget  ohne gleichzeitige Beschlussfassung über die Höhe des Steuerfusses . Da der Beschluss über 
den Steuerfuss anlässlich des Budgets gefällt werden  muss, können im Rahmen der Detailberatung 
nach § 64 GG dazu Anträge gestellt werden. Der Steuerfuss ist einschliesslich des vorgängig be-
schlossenen Steuerbezuges der Schlussabstimmung nach § 65 GG zu unterwerfen. Damit erhält der 
Stimmberechtigte die Möglich keit dem bereinigten Budget einschliesslich des beschlossenen Steu-
erfusses zu- oder nicht zuzustimmen . 
 
Wird  ein vorgelegter Investitionskredit oder werden einzelne Positionen der Erfolgsrechnung ab-
gelehnt resp ektive  aufgrund von Anträgen gestrichen, erhöht oder neu gebildet, so ist bei der 
Schlussabstimmung der  Beschluss im folgenden Sinne zu fassen: «Das Budget wird mit den zuvor 
beantragten und be schlossenen Änderungen beschlossen . Der Gemeinderat wird ermächtigt, ent-
sprechende sich daraus ergebende Folgeanpassungen (z.B. Verzinsung, Abschreibungen usw.) im 
Budget vorzun ehmen ». 
Dieses Vorgehen im Sinne von Folgeanpassungen ist auch einzuhalten, wenn der Beschluss nicht 
explizit in diesem Sinne gefasst wurde.  
 
Der Steuerfuss ist so zu bemessen, dass der voraussichtliche Steuerertra g zusammen mit dem üb-
rigen Ertrag mittel fristig den Aufwand der Erfolgsrech nung einschliesslich der notwendigen  Ab-
schreibungen finanziert. Führen Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung zu einem Bilanzfehl-
betrag, so muss dieser innert 5 Jahren abgeschrieben werden. Weitere Ausführungen zum Thema 
finden sich im Kapitel 16 «Finanzie lle Steuerung ». 
 
Das beschlossene Budget ist mit dem Protokoll der Gemeindeversammlung zu archivieren.  

10.4.1 Ablehnung des Budgets oder des Steuerfusses  

Wird der  vom Gemeinderat beantragte Steuerfuss von der Gemeindeversammlung abgelehnt, so 
ist das gesamte Budget vom Gemeinderat zur Überarbeitung zurückzunehmen, sofern  die Abwei-
chung mehr als 10 % des budgetierten Fiskalertrages beträgt. Die Rück nahme gilt auch dann, wenn 
an der Gemeindeversammlung bestehende  Kredite erhöht oder neue Ausga ben beschlossen wer-
den, welche das Ausmass in der Erfolgsrechnung von 10% des budge tierten Steuerertrages über-
steigen.  
 
Fehlt die Beschlussfassung zum Budget  bei Beginn des neuen Jahres, so dürfen aus finanzrechtli-
chen Gründen bi s zum Zeitpunkt der Beschlussfassung  keine Au sgaben ausgelöst werden. In der 
Praxis wird jedoch toleriert, dass beschlossene dringliche Nachtragskredite sowie gebundene Aus-
gaben getätigt werden, d.h. also jene Ausgaben, welche durch Gesetz, Verord nung, Gemeindere-
glement, separa tem Gemeindebeschluss o der Urteil festgelegt wurden  (vgl. GER 2019 Nr. 8). Sämt-
liche übrige Ausgaben, bei denen die Rechtsgru ndlage erst mit der Beschlussfassung des Budgets 
geschaffen wird, dürfen nicht vollzogen werden.  
 
Wird das Budget bzw.  eine notwendige Steuererhöhung zum zweiten Mal abgelehnt, so kann der 
Regierungsrat gestützt auf die §§ 206 ff. und insbesondere § 212 GG aufsichtsrechtliche Massnah-
men anordnen und als Ersatzmassnahme das Budget und den Steuerfuss festlegen.  
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10.4.6 Budgetierung der Abschreibungen  

Die budgetierten Abschreibungen sind unter de r betroffenen Funktion  auszuweisen. Dies gilt auch 
für die  Auflösung von Vorfinanzierungen  nach der Nutzungsdauer . Weitere Informationen finden 
sich im Kapit el 16 «Finanzielle Steuerung ». 
 
Abschreibungen in den  Spezialfinanzierung en sind im Budget und in  der Jahresrechnung direkt 
in der  betreffenden  Spezialfinanzierung auszuweisen. Es sind Abschreibungen nach Nutzungs-
dauer  vorzunehmen. In den Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschreibungen zuge-
lassen. 

10.4.7 Budgetierung des Zinsaufwandes  

Sowohl der  zu budgetierende Zinsaufwand wie auch der  Zinsertrag w erden  von verschiedenen 
Entw icklungen beeinflusst. So spielen  die Höhe der zu erwartenden Zinssätze, die Höhe des vo-
raussichtli chen Finanzierungsfehlbetrages aus Investitionen des laufe nden Jahres, der mutmassli-
che Finanzieru ngsfehlbetrag des Budgetjahres  sowie der Zeitpunkt, wann die Investitionen zu fi-
nanzieren sind, eine wichtige Rolle. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Zinsaufwand für das 
kommende Budget abzuschätzen.  
 
Auch hier wird  von der letzten ab geschlossenen Jahresrechnung ausgega ngen, d.h. in unserem 
Beispiel von der Jahresrechnung 2014. Basis für die Berechnung des Zinsaufwandes ist das verzins-
liche Fremdkapital per 31.12.2014. Dazu kommt der Finanzierungsfehlbetrag des Budgets 2015, 
korrigiert um die bereits voraussehbaren V eränderungen in B ezug auf die Entwicklung der Inves-
titionsrechnung und der Er folgsrechnung. Zusätzlich zu be rücksichtigen sind auch die geplanten 
Investitionen des Budgetjahres 2016 sowie d er geplante  Fremdkapitalbe darf . 
 
In Bezug auf die Höhe des Zinssatzes, welcher für die Berechnung des Zinsaufwandes herangezo-
gen wird, ist die Finanzierungssituation der Gemeinde massgebend. Verfügt die G emeinde über 
verschiedene Darle hen mit unterschiedlichen Zinssätzen, so ist für die Berechnung des Zinsauf-
wand es 2016 vorer st vom Fremdkapital per 31.12.14 auszugehen und auf grund des Mischzinssat-
zes der Zinsaufwand für die bestehenden Darlehen zu berechnen. Anschliessend ist der Zinssatz, 
welcher für die Beschaffung des Fremdkapitals 2015 und 2016 erwartet wird, zu bestimmen und 
der Zinsaufwand für die Finanzierungsfehlbeträge 2015 und 2016 zu berechnen.  
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Im nachstehenden Beispiel (V ariante «rollende Planung ») werden die ursprünglichen Investitions-
tranchen des Vorjahres (Ausgaben 2016 ) an den Investitionsstand zum  Zeitpunkt der Budgetie-
rung (z.B. August 2016) angepasst. Die budgetierten Ausgaben 2017 entsprechen den beantragten 
Investitionskrediten für das neue Budgetjahr 2017.  
 

 
 
Weitere Informationen zu den Verpflichtungskrediten können dem Kapitel 6 «Investitionsrech-
nung » entnommen werden.  

10.6 Öffentliche Auflage des Budgets  

Das Budget ist mindestens sieben Tage vor der Gemeindeversammlung öffentlich aufzulegen. Dies 
bezieht sich auf die vollständige Budgetform gemäss kantonalen Vorgaben ( Gliederung und Dar-
stellung Budget ). In der Auflagezeit haben die Stimmberechtigten das Recht, unter Vorbehalt der 
Steuergesetzgebung und der Gesetzgebung zum Informations - und Datenschutz, in Budget unter-
lagen Einsicht zu nehmen.   
  

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung (Variante "rollende Planung")

Konto Bezeichnung Beschluss- Beschluss- Bruttokredit kumulierte Ausgaben Ausgaben Ausgaben Brutto-Restkredit

datum organ Ausgaben brutto 2016 2017 bis 31.12.2017 ab 2018

bis 31.12.2015 (angepasst) (neu)

2170.5040.00 Sanierung Schulhaus 28.11.2013 GV 2'800'000         2'586'517               95'000          65'000           2'746'517       53'483                      

2192.5060.00 Erneuerung EDV-Anlage 20.06.2015 GV 100'000           -                        -              90'000           90'000           10'000                      

8791.5040.00 Holzschnitzel-Heizzentrale 29.11.2015 GR 40'000             21'102                   10'000          10'000           41'102           -1'102                       

-                -                           

Budget
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10.7 Budgetierung  im  Übergang  

Beim Übergang von HRM1 zu HRM2 steht für den Budgetierungsprozess eine Checkliste  (siehe 
Ziffer 10.7.1 «Vorgehen Budgetierungsprozess im Jahr 1 ») zur Verfügung.  
 
Das Vorgehen  für die Budgetierung des 1. Jahres kann wie folgt umschrieben werden : 
 
1. Budgetdaten eruieren  

Das Budget des Vorjahres 2015 und die Jahresrechnung 2014 wird für die Erfolgsrechnung 
und  die Investitionsrechnung auf Basis HRM1 und mit einer leeren  Budgetspalte für das Jahr 
2016 erstellt. M it Hinweise n auf die Umstellung auf HRM2 werden diese an die Kommissionen 
und Abteilungen zur Erfassung der Daten zugestellt . 

 
2. Umschlüsselung  
 Die Umrechnung der Jahresrechnung 2014 und des Budgets 2015 erfolgt durch die Finanzver-

waltung. Als Basis wird der aktuell gültige Kontenplan hinzugezogen. Dies kann  auf Basis 
einer Hilfs tabelle  erfolgen . Je nach IT-System sind automatisierte Zuweisung en möglich.  

 
3. Systemerfassung  
 Anschliessend werden die Daten der Kommissionen  und Abteilungen  als HRM2-Daten in die 

neue Systemumgebung  abgefüllt.  
 
4. Manuelle Berechnungen  
 Die Abschreibungen sind im Übergang  manuell zu berechnen . Dabei sind die Neuerungen  bei 

den planmässigen Abschreibungen, de m Werterhalt (v. a. in der SF Wasserversorgung), der 
Vorfinanzierungen  oder  dem Abschluss Investitionsrech nung zu berücksichtigen.  

 
5. Abschreibung bisheriges VV  
 Das bisherige Verwaltungsvermögen ist in nerhalb  von 10 Jahren abzu schreiben. Für Härte-

fälle k ann eine Erstreckung dieser Frist beantrag t werde n. Entsprechende Anträge sind dem 
Amt für Gemeinden zu unterbreiten. Für die Gewährung einer verlängerten Abschreibungs-
dauer wird eine kostenpflichtige Verfügung erstellt.  

 
6. Systemübertragung  
 Sofern noch nicht erfolgt, müssen die Zahlen mit einer Hilfstabelle  ins System übertragen 

werden. Der Systemausdruck muss mit der Tabelle  übereinstimmen.  
 
7. Prüfung Gremien  
 Das erstellte Budget ist zu erläuter n und mit dem Finanzverantwortlichen  (z.B. Gemeinderat 

Ressort Finanzen etc.)  zu besprechen.  Wichtig ist dabei eine Kurzeinführung und Schulung 
der verantwort lichen Personen in Sachen HRM2.  

 
8. Abgabe an Behörden  
 Die Zuweisungstabelle der Kontierung HRM1 und HRM2 ist den  Kommissionen und Abteilun-

gen nach Fertigstellung zur Kenntnisnahme zuzustellen . 
 
9. Analyse  
 Die Analyse des Budgets erfolgt durch die Finanzverwal tung und die zuständigen Behörden. 

Darunter fällt die Beurteilung der Kenn zahlen im Sinne der finanziellen Steuerung.  
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11 Anlagen , Ausgaben  und  Kreditwesen  

11.1 Anlagen  

Anlagen sind Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
realisiert werden  können . Grundsätzlich sollen Anlagen  (Finanz- und Sachanlagen ) eine Rendite 
abwerfen  (§ 135 Gemeindegesetz  vom 16. Februar 1992  [GG; BGS 131.1]). 
 
Nach § 56 Abs. 1 lit. b Ziffer 3. GG beschliesst die Gemeindeversammlung Geschäfte über im Rech-
nungslegungsmodell definierte Finanz - und Sachanlagen des Finanzvermögens, deren Auswirkun-
gen einen in der Gemeindeordnung zu bestimmenden Betrag übersteigen. Di e Geschäfte über 
Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens können in der Gemeindeordnung vollständig an 
den Gemeinderat übertragen werden (vgl. dazu Ziffer 11.6 «Finanzkompetenzen »). 
 
Auch einmalige (z.B. Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Neubau von Gebäuden) und jährlich 
wiederkehrende (z.B. Einräumung eines Baurecht s, wobei für die finanziellen Auswirkungen auf 
den jährlichen Baurechtszins abgestellt wir d). Geschäfte über Finanz - und Sachanlagen des Finanz-
vermögens werden nachfolgend als Anlagen bezeichnet.  
 
Für Beschlussfassungen im Zusammenhang mit allen übrigen Bilanzpositionen in der Sachkonto-
gruppe 10 «Finanzvermögen» ist gestützt auf § 70 Abs . 2 bzw. § 97 Abs . 2 GG der Gemeinderat als 
vollziehendes und verwaltendes Organ zuständig.  
 
Für Anlagen gelten die Bestimmungen in den Ziffern 11.7 bis 11.7.4 sowie 11.9.3 sinngemäss.  
 
Der Gemeinderat hat  die Richtlinien zur  Anlagepolitik  festzulegen . Ab  einem wesentlichen Anla-
gevolumen  sind die Gemeinden angehalten, ein Anlage nregleme nt  zu erlassen. Ein solches Regle-
ment legt Anlage nziele und -kategorie n, die Verant wortlichkeiten  und die Kompetenzen , insbe-
sondere der Finanzverwaltung  (§ 132 GG) und die Berichterstattung  fest . Siehe 18.9 «Kapitalanla-
gen» im Kapitel  18 «Rechnungsführung ». 

11.2 Ausgaben  

Als Ausgaben bezeichnet man die dauernde Bindung finanzieller Mittel an eine öffentliche Auf-
gabe. Dies sind Gelder, die eingesetzt werden, um eine ö ffentliche Aufgabe zu erfüllen.  Die Aus-
gaben werden in der Erfolgs- und in der Investitionsrechnung verbucht. Die Gemeindeordnung 
bestimmt die Zuständigkeit nach Finanzkompetenz en (vgl. dazu Ziffer 11.6 «Finanzkompeten-
zen»). 
 
  

https://bgs.so.ch/data/131.1
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11.9 Verpflichtungskredit  

Der Verpflichtungskredit ist eine Ermächtigung, bis zu einer bestimmten Summe für einen be-
stimmten Zweck fina nzielle Verpflichtungen einzuge hen, deren Abwicklung sich in der Regel über 
mehrere  Jahre erstreckt. Im Unterschied zu einem  Budgetkredit verfällt ein Verpflichtungskredit 
somit nicht  am Ende des Rechnungsjahr es. Die Jahrestranchen der bewilligten Verpflichtungskre-
dite sind ins Budget aufzunehmen ( vgl. § 140 Abs. 1 lit. c GG). Verpflichtungskredite werden als 
Objekt -, Rahmen- und Zusatzkredite be will igt . 

11.9.1 Rahmenkredit  

Der Rahmenkredit ist ein Verpflichtungsk redit für ein Programm , dessen Abwicklung sich in der 
Regel über mehrere Jahre erstreckt.  Der Rahmenkredit wird in verschiedenen Einzelvorhaben (Ob-
jektkredite n) realisiert. Bei der Beschlussfassung über einen Rahmenk redit muss das zuständige 
Organ  die Kreditsumme, das (Bau -)Programm und im Sinne einer Kompetenzdelegation dasjenige 
Organ  (Ausführungsorgan)  bestimmen , welches die einzelnen Objektkredite beschlies st sowie re-
alisiert (i.d.R. der Gemeinderat) . Hierbei ist es auch zulässig, dass dem Ausführungsorgan für die 
einzelnen Objektkredite höhere Finanzkompetenzen als in der Gemeindeordnung vorgesehen 
eingeräumt werden.  
 
Beispiel: Rahmenkredit von Fr. 1'500'000 für die Sanierung von Abwasserleitungen über 5 Jahre. 
Der Gemeinderat wird ermächtigt, die einzelnen Objekte zu bestimmen und pro Objekt maximal 
Fr. 300'000 auszulösen.  

11.9.2 Objektkredit  

Der Objektkredit ist ein Verpflichtung skredit für ein Einzelvorhaben.  
 
Beispiel: Neubau Mehrzweckgebäude . 

11.9.3 Brutto kreditprinzip für Ausgabenbe schlüsse 

Das Bruttokreditprinzip ( Bruttoprinzip) besagt, dass ein  Ausgabenbe schluss über die Gesamtkos-
ten  (inkl. allfälliger MwSt) , ohne Ab zug von Subventionen, Kostenbei trägen oder ander en Zuwen-
dungen gefasst werden muss. Die Stimmberechtigten sollen einerseits wissen, was die Sache ge-
samthaft kostet , für den Fall, dass Subventionen oder Beiträge Dritter nicht im geplanten Ausmass 
eingehen werden. Die Gemeinde geht andererseits auf ihre Verpflichtungen gegenüber Dritt en 
(Bauunternehmer) auch im Aus mass der Bruttoau sgaben ein.  
 
Das beschränkte Bruttokreditprinzip kann angewandt werden, wenn die Beiträge Dritter hinsicht-
lich Art, Höhe und Fälligkeit verbindlich zugesichert sind. In diesem Fall sind die Nettokosten die 
Grundlage für die Feststellung der Finanzkompetenz und für die Beschlussfassung. Diese Beiträge 
müssen vertraglich oder aufgrund eines öffentlichen Beschlusses feststehen (franken - und pro-
zentmässig) oder es werden Mittel verwendet, die bereits dem Verwaltungsvermögen zugeordnet 
sind (z.B. bei einem Schulhausneubau be reits ins Verwaltungsvermögen ausgeschiedenes Land für 
diesen Schulhausbau).  

11.9.4 Finanzierung und Folgekosten  

Das beschlussfassende Organ muss über den Bruttokredit inklusive d er geschätzten Teuerung, der  
Art der Finanzierung , der  personellen und betriebli chen Folgekosten, der  Kapitalfolgekosten (Zin-
sen und Abschreibungen), der  Folgeerträge, eine Kosten -/Nutzenrechnung sowie über die finan-
zielle Tragbar keit informiert werden.  Die jährlichen Folgekosten  sind brutto in das Budget  aufzu-
nehmen.  
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11.10 Budget kredit  

Unter Budget kredit versteht man d ie in der Erfolgsrechnung  einzeln aufge führten Budgetpositi-
onen (i.d.R. 10-stellig, inkl.  Funktionsstelle ). Bei den Verpflichtungskrediten der Investitionsrech-
nung stellt jede  Jahrestranche, welche im betreffenden Budget jahr eingestellt ist , einen Budget-
kredit  dar . 
 
Mit dem Budget kredit ermächtigt die Gemeindeversammlung den Gemeinderat, die Erfolgsrech-
nung  für den bezeichneten Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Diese Ermächtigung  
bedeutet jedoch nicht, dass der Kredit ausgegeben werden muss, sondern, dass die Ausgabe die 
festgelegte Höhe nicht übersteigen darf.  
 
Der Gemeinderat darf über Budget kredite, welche ohne Rechtsgrund lage in das  Budget  aufge-
nommen wur den, erst verfügen, wenn die Rechtsgrundlage geschaffen, bzw. wenn das  Budget  
beschlossen wurde.  
Neue Ausgaben, die eine bestimmte in der Gemeindeordnung festzulegende Höhe nicht überstei-
gen und damit nicht unter einem besonderen Traktandum beschlossen werden müssen , können 
durch den Gemeinderat oder direkt an der Gemeindeversammlung in das Budget aufgenommen 
und mit der Schlussabstimmung über das Budget beschlossen werden . Bei solchen Ausgaben von 
untergeordneter Bedeutung handelt es sich in der Regel um neue einmalige Konsumausgaben , 
welche keine Folgekosten auslösen . Um eine einmalige Ausgabe handelt es sich dann, wenn diese 
anlässlich der Budget behandlung reduziert oder gestrichen werden kann, ohne dass die Gemeinde 
eine verbindliche Zusage oder die im § 141 Abs. 1 des GG aufgeführten Kriterien verletzt. Dies gilt 
auch dann, wenn die Ausgabe n für den gleichen Zweck me hrmals als neue einmalige Ausga ben 
im Budget  eingestellt werden,  z.B. Beiträge an Vereine, Bei trag an Schullager.  
 
Grundsätzlich können in der Detailberatung im Bereich von nicht gebundenen Ausgaben zu allen 
Budgetpositionen Anträge gestellt werden, solange diese nicht unter einem besonderen Trak-
tandum beschlossen werden müssen. Die Anträge können auf Erhöhung, Kürz ung  oder Streichung 
einer Budgetposition lauten (vgl. GER 2019 Nr. 6). 
 
Handelt es sich jedoch um eine gebundene Ausgabe, so kann diese bei der Behandlung des Bud-
get s durch die Gemeindeversammlung nicht gestri chen werden. Die Streichung sol cher Ausgaben 
muss separat traktandiert werden und ist  nur möglich, wenn  sie sich auf gemeindeeigene Be-
schlüsse stützt . Gebundene Ausgaben, die auf gemeindeeigene Reglemente zurückgehen, bedin-
gen die Änderung oder Aufhebung der entsprechenden Reglement e. Bei Ausgaben, welche durch 
übergeordnetes Recht oder ein Urteil vorgeschrieben sind, i st eine Streichung  nicht möglich.  
 
Nicht beanspruchte Budget kredite verfallen am Ende des Rechnungs jahres, für das sie bewilligt 
wurden. Die Verbuchung von Ausgaben, die keine sind und lediglich zur Ausschöpfung eines Kre-
dites dienen (Kreditübertra gung auf das folgende Jahr) , ist nicht zulässig. 

11.11 Nachtragskredit  

§ 146 GG lautet wie folgt:  

«Reicht der  Budget kredit nicht aus, um die vorgesehenen Aufga ben zu erfüllen, oder erhält das  Budget  
keinen entsprechenden Kredit, ist vor der Mehrausgabe ein Nach tragskredit einzuholen.  
Der Gemeinderat kann einen dringlichen Nachtragskredit bewilligen, wenn die Mehrausgabe nicht vo-
raussehbar war, notwendig und unaufschiebbar ist, sel bst wenn die Nachtragskreditkompetenz bei der 
Gemeindeversamm lung oder dem Gemeindeparla ment liegt. Der dringliche Nach tragskredit ist der Ge-
meindeversammlung oder dem Gemeind eparlament zur Kenntnis zu brin gen. 
Der Gemeinderat kann einen Nachtragskredit bewilligen, wenn die Mehrausgabe im Sinne von § 141 Ab-
satz 1 gebunden ist, selbst wenn die Nachtragskreditkompetenz bei der Gemeindeversammlung oder dem 
Gemeindeparlament liegt. Dieser Nachtragskredit ist der Geme indeversammlung oder dem Gemeindepar-
lament zur Kenntnis zu bringen.»  
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11.11.1 Ordentliche Nachtragskredite  

Die ordentlichen Nachtragskredite, welche die Finanzkompetenz des Gemeinderates übersteigen, 
sind der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten, d.h. es muss je separat dar-
über abgestimmt werden.  
 
Wurden Kredite überschritten, ohne dass vorgängig ein entsprechender Nachtragskredit einge-
holt wurde, so kann die Gemeindeversammlung die Beschlussfassung des Nachtragskredits ableh-
nen. In diesem Fall ist zu klären, ob die Sorgfaltspflicht verletzt wurde u nd ob die Verantwortli-
chen unter Umständen Schadenersatz leisten müssen.  

11.11.2 Dringliche Nachtragskredite  

Diese können vom Gemeinderat beschlossen werden, selbst wenn die Nachtragskreditkompetenz 
bei der Gemeindeversammlung liegt. Sie sind der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen. 
Über diese Kredite ist anlässlich der Gemeindeversammlung nicht abzustimm en. Der Gemeinderat 
ist dafür verantwortlich, dass die erwähnten gesetzlichen Bestimmungen nach § 146 Abs. 2 GG 
über die Dringlichkeit (Mehrausgabe war nicht voraussehbar, ist notwendig und unaufschiebbar) 
eingehalten werden. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang eine erhöhte Sorgfaltspflicht 
und es gelten die Bestimmungen des Verantwortlichkeitsgesetzes.  
 
Es sind nur diejenigen Nachtragskredite als «dringliche» zu beschliessen und in der Nachtragskre-
ditkontrolle entsprechend zu deklarieren, welche die Finanzkompetenzen des Gemeinderates 
überschreiten. Liegt die Nachtragskreditkompetenz jedoch beim Gemeinder at oder einem Organ 
mit (noch) tieferer Finanzkompetenz, so sind solche Nachtragskredite als «ordentliche» zu be-
schliessen und entsprechend in der Nachtragskreditkontrolle zu deklarieren, selbst wenn die Vo-
raussetzungen für einen dringlichen Nachtragskredi t gegeben wären. Damit soll sichergestellt 
werden, dass nur diejenigen dringlichen Nachtragskredite der Gemeindeversammlung zur Kennt-
nis gebracht werden, bei welchen der Gemeinderat aufgrund der Dringlichkeit seine eigenen «or-
dentlichen» Nachtragskreditkom petenzen überschreiten und somit die Nachtragskreditkompe-
tenzen der Gemeindeversammlung an sich reissen musste.  

11.11.3 «Gebundene» Nachtragskredite  

Wenn die Mehrausgabe im Sinne von § 141 Abs. 1 GG gebunden ist (vgl. dazu Ziffer 11.3 «Gebun-
dene Ausgaben») können solche Nachtragskredite vom Gemeinderat beschlossen werden, selbst 
wenn die Nachtragskreditkompetenz bei der Gemeindeversammlung liegt. Sie s ind der Gemein-
deversammlung zur Kenntnis zu bringen. Über diese Kredite ist anlässlich der Gemeindeversamm-
lung nicht abzustimmen.  
 
Es sind nur diejenigen Nachtragskredite als «gebundene» zu beschliessen und in der Nachtrags-
kreditkontrolle entsprechend zu deklarieren, welche die Finanzkompetenzen des Gemeinderates 
überschreiten. Liegt die Nachtragskreditkompetenz jedoch beim Gemeindera t oder einem Organ 
mit (noch) tieferer Finanzkompetenz, so sind solche Nachtragskredite als «ordentliche» zu be-
schliessen und entsprechend in der Nachtragskreditkontrolle zu deklarieren, selbst wenn ein «ge-
bundener» Nachtragskredit gegeben wären. Damit sol l sichergestellt werden, dass nur diejenigen 
«gebundenen» Nachtragskredite der Gemeindeversammlung zur Kenntnis gebracht werden, bei 
welchen der Gemeinderat aufgrund der Gebundenheit seine eigenen «ordentlichen» Nachtrags-
kreditkompetenzen überschreiten und somit die Nachtragskreditkompetenzen der Gemeindever-
sammlung an sich reissen musste.  

https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.1
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12.4.1 Bewertungsrhythmus  

Für die Gemeinden gilt bezüglich Bewertungsr hythmus  folgende Regelung : 

Kontogruppe  Bilanzpositionen  Bewertungsrhythmus  

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen  jährlich  

101 Forderungen  jährlich  

102 Kurzfristige Finanzanlagen  jährlich  

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen  jährlich  

106 Vorräte und angefangene Arbeiten  jährlich  

107 Finanzanlagen Finanzvermögen 1 jährlich  

108 Sachanlagen Finanzvermögen  alle 5 Jahre  

200 Laufende Verbindlichkeiten  jährlich  

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  jährlich  

204 Passive Rechnungsabgrenzungen  jährlich  

205 Kurzfristige Rückstellungen  jährlich  

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten  jährlich  

208 Langfristige Rückstellungen  jährlich  

 
Weitere Ausführungen siehe Kapitel 13 «Bilanz» und Kapitel  14 «Bilanzbewertung ». 

12.4.2 Abgrenzung  Steuerertrag  

12.4.2.1 Methoden der Steuerabgrenzung  

Bei der  Abgrenzung des Fiskalertrages ergibt sich zum Zeitpunkt des Abschlusses  folgende Aus-
gangslage , hier am Beispiel der Jahresrechnung 2016: 

Jahr
Vorgänge

Steuerliche Tatbestände
 - Steuerjahr
 - Eingabe Steuererkärungen NP / JP 2016

 - Definitive Veranlagung Steuerjahr

Rechnungslegung in der Gemeinde
 - Budgetierung Steuerertrag 2015 2016 2017 2018

 - Vorbezüge von Steuerpflichtigen 1)

 - Abschluss Jahresrechnung 2016

1) Grundlage letztes definitiv veranlagtes Steuerjahr 2014

2014 2015 2016 2017 2018

2014 20162015

 
Das Schema zeigt am Beispiel des Rechnungsjahres 2016, dass der tatsächliche Steuerertrag  eines Kalenderjahres (hier 2016) 
aufgrund der Gegenwartsbesteuerung i.d.R. erst nach 18 Monate n (hier also  im 2. Quartal 2018 ) zu 100% definitiv für die 
Gemeinde bekannt sein kann . Andererseits hat  der Abschluss zur entsprechenden Jahresrechnung bereits im 1.  Quartal 
2017 zu erfolgen.  
 
Ziel ist es, die  Fiskalerträge (Steuer erträge) in ihrer mutmasslichen Höhe bezüglich Steuerjahr i m 
Abschluss zur Jahresrechnung (hier 2016) zu berücksichtigen . Aus den zeitlich unterschiedlich an-
fallenden Tatbestände n bei der Gegenwartsbesteuerung erg ibt  sich für die Rechnungslegung  die 
Problemstellung , wie der für das Rechnungsjahr 2016 mutmassliche  Steuerertrag  im Rechnungs-
jahr möglichst präzis ermittelt werden kann.  
 

1 Darlehe n und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen sind diesbezüglich den Finanz anlagen Finanzvermögen gleichgestellt.  
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Rechnungsabgrenzungen (RA) können bei d er Ermittlung des mutmasslichen  Fiskalertr ags eines 
Rechnungsjahres daher eine wichtige  Position  spielen. Solche RA sind mit vertretbarem Aufwand 
periodengerecht zu analysieren . Per Bilanzstichtag sind die Fiskalerträge auch auf  ihre Werthal-
tigkeit zu überprüfen  (siehe Kapit el 13 «Bilanz»). Dies ist eine Voraussetzung für eine ordnungs-
gemässe Rechnungslegung.  Für diese Steuerabgrenzungen sind die beiden folgenden RA-Sach-
gruppenkont en zwingend anzuwenden:  

Sachgruppenkonto  Bilanz xKontierung  

Aktive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag  Aktiven  10470.02 

Passive Rechnungsabgrenzung Fiskalertrag  Passiven 20470.02 
 
Für die Rechnungsabgrenzung des Fiskalertr ages sind bei den Gemeinden drei  Abgrenz ungsme-
thoden zulässig. Sie unterscheiden sich bezüglich ihrer  Bewertungs qualität  zum mutmasslichen 
Steuerertrag : 

Übersicht Abgrenzungsmethoden Steuern:  

Methode  
 
 
Kriterien  

1 
Sollprinzip  

2 
Sollprinzip + 

3 
Einzelbewertungs - 

prinzip  

Sollstellung Vorbezüge  NP x  x  x  

Sollstellung Vorbezüge JP  x  x  x  

Pauschalbewertung NP mit RA  -- x  -- 

Einzelbewertung NP mit RA  -- -- x  

Einzelbewertung JP  mit RA  --  x  

Pflicht zur Führung  eines separa-
ten Rechnungsabgrenzungskon-
to s «RA Fiskalerträge », Sachgrup-
penkonten:  10470.02 / 20470.02 

-- x  x  

 
Die Verbuchung von Steuer erträgen  über den kantonalen Einheitsbezug (Sondersteuern oder di-
rekte Steuern im freiwilligen kantonalen Bezug) sind nach Ziffer 12.8.1.2 «Handhabung beim Jah-
resabschluss» abzugrenzen. 1 
 
Als Mindeststandard  ist in allen Gemeinden das «Sollprinzip » anzuwenden. Gemeinden  haben  
ihre gewählte Abgrenzungsmethode  im Anhang A0  der Jahresrechnung zu vermerken . Sofern 
eine der drei verbindlichen Abgrenzungsm ethoden in einer Mischform angewendet wird , ist die 
Art der Abweichung vom hier definierten Standard ausdrücklich im Anhang zu deklarieren (z.B. 
«Abgrenzungs methode Steuern unter Anwendung des  Sollprinzip s+ und mit Einzelbewertung 
JP»). 

12.4.2.2 Sollprinzip  (Mindestvariante ) 

Das Sollprinzip  stellt das minimale  Verbuchungsprinzip  bei den Gemeinden dar. Fiskalerträge 
werden mit der Erstellung der Steuerrechnung als Steuerforderungen in der Bilanz «sollgestellt » 
respektive als Fiskalertrag verbucht (Buchungssatz: Steuerforderungen an Fiskaler trag). Somit sind  
Ende Jahr alle Fiskalguthaben für das betr effende Jahr verbucht, wofür Rechnungen «aus Vorbe-
zug» ausgestellt wurden.  Es erfolgen keine  Rechnungsabgrenzungen.   
 
  

 

1 Neuerungen ab Rechnungsjahr per 1.1.2024 verbindlich.  
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12.6 Eventualverpflichtungen  

Eventualverpflichtungen stellen mögliche Verbindlichkeiten  aus einem vergangenen Ereignis dar, 
wobei die Existenz der Verbindlichkeit erst durch ein zukünftiges Ereignis bestätigt werden muss. 
Eventualverpflichtungen werden nicht ve rbucht.  Mögliche Arten von Eventualverpflichtungen 
sind Bürgschaften, Defizitgarantien, Nachschusspflichten u. Ä. Die Auflistung der Eventualverbind-
lichkeiten hat  im Anhang  A8 (Gewährleistungsspiegel ) zur Jahresrechnung  zu erfolgen . 
 
Das nachfolgende Ablaufdiagramm dient der Bestimmung einer Rückstellung resp ektive  einer 
Eventualverbindlichkeit:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.7 Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen im Übergang zu HRM2  

Mit der Umstellung auf HRM2 wird  das Prinzip der konsequenten zeitlichen Abgrenzungen ein-
geführt . Gleichzeitig hat  eine Bereinigung der bestehenden Abgrenzungspositionen wie auch der 
neuen Abgrenzungsb ereiche zu erfolgen . Generell wird damit vorausgesetzt,  dass neben den un-
ter Ziffer  12.2 «Rechnungsabgrenzungen»  erwähnten Tatbeständen , das Prinzip der zeitlichen Ab-
grenzungen  (u.a. als Jahresbetreffnis)  auch bei den  Transferzahlungen  zwischen dem Kanton 1 und 
den Gemeinden beispielsweise im Bereich Bildung (Schülerpauschalen), der öffentlichen Sicherheit 
(Leistungsfelder Gemeinden) und des öffentlichen Verkehrs (Kostenverteiler  ÖV) umgesetzt wird.  
Bei bereits unter HRM1 vorgenommene n zeitliche n Abgrenzungen ist nach Ziffer  12.7.2.1 «Grund-
satz» zu verfahren. Für neue  Abgrenzungstatbestände können  beim Übergang auf HRM2 einma-
lig  erfolgsneutrale Anpassungen  vorgenommen werden . Der Ausgleich des Mehr auf wandes oder  
des Mehrertrages ist über die Neubew ertungsreserve ( Konto -Nr. 29600.01) zu verbuchen.  
 
Somit wird we der das Vorjahr unter HRM1 noch das erste  Rechnungsjahr unter HRM2 von dieser 
einmaligen Bereinigung erfolgswirksam tangiert  (sog. «Mitternachtsbilanz »).  
  

 

1 Als Grundlage dienen die genehmigten Schlussabrechnungen in den verschiedenen Leistungsfeldern der jeweiligen kantonalen Ämte r. Die Beschlussfassung 
erfolgt spätestens im 1. Quartal nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres mit Regierungsratsbeschluss.  

Gegenwärtige 
Verpflichtung?  

Mögliche Ver-
pflichtung?  

Mittelabfluss 
wahrschein-
lich? 

Zuverlässige 
Schätzung 
möglich?  

Keine Aus-
wirkungen  

Rückstellung  Eventual - 
verpflichtung  

Eintrittswahr - 
scheinlichkeit 
vorhanden?  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein Nein 

Nein 
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12.7.1 Ausgangslage im Abschluss  zur letzten Rechnung vor Einführung HRM2  

Auf die Bildung von neuen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in der letzten Jahresrechnung 
nach HRM1 ist im Hinblick auf die Einführung der neuen Rechnungslegung nach HRM2 unter dem 
altrechtlichen  Abschluss HRM1 zu verzichten . Die Beeinflussung des Jahresergebnisses nach HRM1 
aufgrund solcher neuer HRM2 -Tatbestände ist grundsätzlich zu vermeiden.  

12.7.2 Behandlung bisherige Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen  

12.7.2.1 Grundsatz  

Transitorische Aktiven und Passiven  respektive Rückstellungen, welche bereits nach HRM1 ge füh rt 
wurden, sind per Einführung von HRM2  i.d.R. nicht neu zu bewerten . Sie sind im Rahmen der 
Übergangsbilanz zum unveränderten Buchwert in die neuen Kontogruppen nach HRM2 zu über-
führen. Die Beurteilung der Werthaltigkeit erfolgt wie üblich im jährlichen R hythmus im Rahmen 
des Abschlusses zur neuen  Jahresrechnung nach den Regeln von HRM2. Darunter fallen auch Wert-
berichtigungspositionen aus Forderungen.  

12.7.2.2 Rechnungsabgrenzungen Steuern  

Bei der Übernahme der transitorischen Aktiven oder Passiven im Bereich Steu ererträge  sind die 
Vorgaben gemäss Ziffer 12.7.2.1. «Grundsatz» einzuhalten. Allfällige stille Schwankungsreserven, 
also Abgrenzungen des Steuerertrags aus Vorjahren  unter HRM1 , welche über Jahre nicht erfolgs-
wirksam ausgebucht wurden, sind nicht (weiter) zulässig. Sie sind innert 5 Jahren erfolgswirksam 
und vollständig über das ursprüngliche Steuerertragskont o aufzulösen. Erfolgsneutrale Ausbu-
chungen solcher Positionen in die Neubewertungsreserve werden in den innerkantonalen  Finanz-
ausgleichen  zum Zeitpunkt des Buch ungsvorgangs einbezogen respektive aufgerechnet.  
 
Die verdeckte Bildung von Steuerreserven ist ab  dem neuen  Rechnungsjahr mit HRM2 nach den 
Grundsätzen von «true and fair view » nicht vereinbar. Sie sind unter HRM2 unzulässig .  
 
Um Schwankungsrisiken im Finanzertrag einer Gemeinde abzufangen , steht der Bilanzüberschuss 
zur Abfederung zur Verfügung. Für die Gemeinden steht zudem ab dem ersten Abschluss nach 
HRM2 das Instrument der «finanzpolitischen Reserve » zur Verfügung (siehe Kapitel  16 «Finanzielle 
Steuerung »). 

12.7.3 Neue Rechnungsabgrenzungen   

Die Einführung von neuen Abgrenzungstatbeständen, wie z.B. die Abgrenzung von Feriengutha-
ben oder die Einführung von zeitlichen Abgrenzungen von Heizölvorräten hat mit der ersten Jah-
resrechnung unter HRM2  auf der Grundlage der neuen Bestimmungen nach HRM2 zu erfolgen.  
Diese können im ersten Rechnungsjahr einmalig  erfolgsneutral über die Neubewertungsreserve  
(NBR) gebucht werden  oder diese sind in der  Erfolgsrechnung zu verb uchen.  
 
Unter  «neu » fallen  auch Tatbestände , wofür  unter HRM1 bisher keine  zeitlichen Abgrenzungen 
erfolgt sind , also Tatbestände, welche erst nach Zahlungseingang oder -ausgang verbucht wurden. 
Mit Einführung von solchen neuen Rechnungsabgrenzungen resultiert  im Übergang i.d .R. ein dop-
pelter Ausweis  in der neuen  Jahresrechnung . Dieser Effekt darf über die Ausbuchung via NBR ein-
malig korrigiert  werden.  
Ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch altrechtliche Tatbestände (Positionen) aus der 
Abrechnung von auslaufenden Subventionssystemen wie z.B. der Restzahlung von Staatsbeiträgen 
für  Lehrer- oder Musikschul besoldungen aus dem letzten  Schuljahr nach HRM1, welche im  Folge-
jahr  ausbezahlt wurden . Diese sind in der neuen  Erfolgsrechnung nach HRM2 einmalig und er-
folgswirksam auszubuchen.  Ebenfalls sind  Bereinigungen im Bereich Steuerertrag davon ausge-
nommen, vgl. hierzu die Ausführungen nach  Ziffer  12.7.2.2 «Rechnungsabgrenzungen Steuern» . 
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12.7.4 Neue Rückstellungen  

Buchungsbeispiel für neue Rückstellungen  per Einführung von HRM2, z.B.  1.1.2016: 

Vorgang  Soll Haben  Betrag  in  Fr. 

Neue, erstmalige Rückstellung für 
Prozesskosten 

Neubewertungsreserve  
Allgemeiner Haushalt  

29600.01 

Rückstellung Prozess-
kosten (kurzfristig)  

20550.01 

40'000 

Neue, erstmalige Rückstellung Alt-
lastensanierung  

Neubewertungsreserve  
Allgemeiner Haushalt  

29600.01 

Rückstellung Altlasten 
(langfristig)  

20850.01 

500'000 

 
Es erfolgt keine Rückbuchung von Rückstellungen, sondern jeweils eine jährliche ordentliche Neu-
bewertung, welche erfolgswirksam zu verbuchen ist.  

12.7.5 Neubewertungsreserve aus Rechnungsabgrenzung und Rückstellung  

Anteile der  Neubewertungsreserve aus Rechnungsabgrenzungen (Kontogruppe 104, 204) und 
Rückstellungen (Kontogruppe 205, 208) unterlieg en der ordentlichen Sperrfris t von 5 Jahren . 
Eine negative Neubewertungsreserve ist über das Konto «kumulierte Ergebnisse Vorjahre » (Kon-
togruppe 2999) am Ende des ersten Rechnungsjahres nach HRM2 umzubuchen.  
 
Für neue einmalige Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen über die Neubewertungsreserve 
ist kein Gemeindebeschluss nöti g. Sie sind im Anhang zusammen mit den Neubewertungstatbe-
ständen zu den Sachanlagen offenzulegen und gegenüber dem Prüfungs - und Aufsichtsorgan zu 
belegen (siehe Kapitel 15 «Jahresrechnung »). 
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12.8 Abrechnung Steuerarten im Einheitsbezugsverfahren  

12.8.1 Ausgangslage  

Mit der Einführung der Neuen Steuerapplikation (NEST) des  kantonalen Steueramtes (KSTA)  erge-
ben sich hinsichtlich der Abrechnung jener Steuererträge, welche zentral vom Kanton gegenüber 
den Einwohner - und Kirchgemeinden abgerechnet werden, zahlreiche Vorgaben, welche in den 
Abrechnungsformularen  abgebildet sind . Eine Anleitung über deren Handhabung und über die 
buchhalterische Abwicklung dieser Steuereinnahmen im sogenannten Einheitsbezugsverfahren  
sind unter der Webseite KSTA nach Einwohner - respektive Kirchgemeinden wie folgt abrufbar  
Steuerabschluss NEST. 

12.8.1.1 Grundsätze zur Rechnungslegung respektive Kontierung  

Für alle Steuerumsätze wird eine einheitliche Verbuchung sowohl bei den E inwohnergemein den  
als auch bei den K irchgemeinden festgelegt . Damit wird eine gleiche Bemessungsbasis zum mass-
gebenden Steueraufkommen beim Vollzug der innerkantonalen Finanzausgleiche der Einwohner - 
und  Kirchgemeinden er reicht . 
 
Generell kommt bei den Kontierungsvorgab en das Bruttoverbuchungsprinzip zur Anwendung, 
d.h. die mit NEST abgerechneten Steuerarten wie z.B. Quellensteuer oder Grundstückgewinn-
steuer sind ohne die Abzüge von Rubriken wie Steuerbezugskosten, Zinsen oder Abgabe für Na-
turschutzfonds brutto zu buchen . Die Abzüge  sind als Aufwand separat zu buchen.  
 
Nicht in allen Fällen ist mit der interkantonal standardisierten NEST -Abrechnung eine in allen Tei-
len differenzierte Kontenzuordnung möglich . Folglich wurde - etwa bezogen auf die zu verbu-
chenden Steuerverl uste oder beim Forderungsbestand - nach dem Kriterium der Präponderanz 
eine generelle Kontozuordnung gemacht. Die Kontierungen erfolgen generell auf das Konto 
xxxx.3181.10 (tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen ) respektive 10121.03 
(Forderungen übrige Sondersteuern).  
 
Teilweise führen die NEST -Steuerabrechnungen zu einer Neuzuordnung bestimmter Steuerarten 
wie z.B. im Falle der Liquidationsgewinnsteuer, welche der Gruppe der Sondersteuern 
(9101.4022.10) zugeordnet wird.  

12.8.1.2 Handhabung beim  Jahresabschluss 

Es ist zu beachten, dass die definitive Steuerabrechnung des Kantons jeweils erst im Januar des 
Folgejahres bei den Gemeinden eintrifft und das Durchlaufkonto 10150.xx (siehe Buchungsbeleg 
unter Steuerabschluss NEST) zum Jahresende nicht ausgeglichen werden kann. Dieses Konto ist 
mit der fixen Laufnummer 10150.80 und der Bezeich nung «Durchlaufkonto Steuerabrech-
nung Kanton»  in der Buchhaltung zu eröffnen  resp. zu führen . Es zeigt per Ende Jahr jeweils den 
geforderten Saldo gemäss letzter, definitiver Steuerabrechnung  des Kantons im Einheitsbezugs-
verfahren  und wird mit Zahlung des Kantons an die Gemeinde im neuen Jahr ausgegl ichen. Diese 
Verbuchungsweise der Steuern im Einheitsverfahren ergibt automatisch den Mindeststandard 
«Sollprinzip» gemäss Ziffer 12.4.2.2  «Sollprinzip (Mindestvariante)» . 
 
Bei Nichteinhalten dieser Kontierungsvorgaben behält sich das AGEM vor, gestützt auf § 24 Gesetz 
über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden vom 30. November 2014 (FIL AG 
EG; BGS 131.73) resp. § 26 Gesetz über den Finanzausgl eich der Kirchgemeinden vom 19.  März 
2019 (FIAG KG; BGS 131.74) Berichtigungen beim Vollzug der jeweiligen Finanzausgleiche vor zu-
nehmen . 
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12.9 Rechnungsabschluss 

In der Jahresrechnung, welche d er Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, 
müssen sämtliche Abschlussbuchungen inklusive d er Verwendung des Aufwand - respektive Er-
tragsüberschusses vollzogen sein.  
 
Um die Abschlussarbeiten mit den entsprechenden Buchungen systematisch und vollständig vor-
nehmen zu können, ist wie folgt  vorzugehen  (siehe auch Kapit el 18 «Rechnungsführung »): 

12.9.1 Geldkont en 

Sämtliche Geldkont en sind per 31. Dezember vollständig zu verbuchen  und  die Kontos alden  der 
Finanzbuchhaltung mit den Bank - und Postauszügen abzustimmen. Der Kassabestand ist mittels 
Kassasturz zu pro tokollieren.  

12.9.2 Interne Verrechnungen  

Die Grundlagen für die Verrechnung interner Leistungen sind im Laufe des Jahres zu erheben und 
zu sammeln. Aufgrund von Arbeitsrapporten etc. sind die Leistungen zwischen Leistungsempfän-
gern und Leistungserbringern zu be rechneten oder festgelegten Ansätzen gegenseitig zu verrech-
nen. Ebenso sind verzinsliche Vermögenswerte (Zuwendungen etc.) in der Regel zu verzinsen. Der 
Zinssatz ergibt sich aus den durchschnittlichen Guthabenzinsen (Sparhefte u. ä.) und/oder dem 
durchschn ittlichen Fremdkapitalzins.  Die internen Verrechnungen müssen sich gegenseitig aus-
gleichen.  

12.9.3 Nebenbücher (Debitoren - und Kreditorenbuchhaltung)  

Sämtliche ausstehende n Steuern, Gebühren, Beiträge sowie Lieferantenrechnungen sind nach 
dem Sollprinzip zu verbu chen oder abzugrenzen, sofern sie das abzuschliessende Rechnungsjahr 
betreffen. Die Ausstände sind detailliert nachzuweisen (OP -Liste). Das Total der Ausstandslisten ist 
mit den Sammelkonten  des Hauptbuches abzustimmen.  Zudem sind die bilanzierten Guthaben  in 
Bezug auf eine allfällige Gefährdung zu überprüfen. Für gefährdete Forderungen sind Wertbe-
richtigungen mittels Einzel - oder/und Pauschalbewertung vorzunehmen (siehe Kapitel  5 «Erfolgs-
rechnung »). 

12.9.4 Lohnbuchhaltung  

Die in der Lohnbuchhaltung pro Person aus gewiesenen Beträge sind mittels Sammelbuchung in 
die Finanzbuchhaltung zu übertragen. Die Bruttolohnsumme, die Abrechnung der Sozialleistun-
gen sowie die Auszahlungsbeträge sind mit den Kontosald en abzugleichen.  Wenn die Sozialleis-
tungen nicht direkt aus der Lohnbuchhaltung den verursachenden Funktionen zugebucht werden, 
sind diese Ende Jahr manuell auf die relevanten Funktionen zu verteilen, z.B. aufgrund der Brut-
tolohnsummen der Funktionen.  

12.9.5 Anlagenbuchhal t ung  (Anbu)  

In der Anlagenbuchhaltung werden alle Vermögenswerte erfasst, welche über die Investitions-
rechnung abgerechnet wur den. Die Restwerte pro Anlage nkategorie sind mit den Bilanzwerten 
am Jahresende abzustimmen. Ebenso sind die Abschreibungen der Erfolgsr echnung mit den Ab-
schreibungen der Anlagenbuchhaltung nachzuweisen. Das physische Vorhandensein der in der 
Anlagenbuchhaltung geführten Anlagengüter ist regelmässig zu prüfen  (siehe Kapitel 7 «Anla-
genbuchhaltung »). 
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Die Funktion der einzelnen Bestandteile des Eigenkapitals ist in Kapite l «Bilanz», Ziffer 13.7  «Ei-
genkapital»  beschrieben. Das gesamte Eigenkapital in der  Bilanz ist wie folgt gegliedert.  

Eigenkapital  Erhöhung durch  Reduktion durch  

290 
Verpflichtungen / Vor-
schüsse gegenüber Spezi-
alfinanzierungen im EK  

3510 Einlagen in Spezial finan-
zierungen EK  4510 Entnahmen aus Spezialfi-

nanzierungen des EK  

291 Fonds (sofern EK) 3511 Einlagen in Fonds des EK 4511 Entnahmen aus Fonds 
des EK 

293 Vorfinanzierungen  3893 Einlagen in Vorfinanzie-
rungen des EK 4893 Entnahmen aus Vorfi-

nanzierungen des EK  

294 Finanzpolitische Reserve  3894 Einlagen  aus finanzpoli-
tischer  Reserve 4894 Entnahmen  aus finanz-

politischer Reserve  

295 Aufwertungsreserve Ver-
waltungsvermögen  - 

Grundsätzlich keine Ein-
lagen.  
Ausnahmen: Reserve 
beim Übergang aus ein-
laufenden Verpflich-
tungskredite n oder 
Übertrag von Sperrreser-
ven aus früheren Auf-
wertungen von  Ausglie-
derungen  

4895 Entnahmen aus Aufwer-
tungsreserve  

296 Neubewertungsreserve Fi-
nanzvermögen  3896 Einlagen in Neubewer-

tungsreserve  4896 Entnahmen aus Neube-
wertungsreserve  

298 Übriges Eigenkapital   

Erhöhungen aufgrund 
von Vorgängen in Pos-
ten, die in keiner ande-
ren Sachgruppe des EK 
geführt werden.  

 

Entnahmen aufgrund 
von Vorgängen in Pos-
ten, die in keiner ande-
ren Sachgruppe des EK 
geführt werden.  

2990 Jahresergebnis 
9000 
respektive  

3899 

Jahresergebnis Ertrags-
überschuss  
Budgetierung Abschrei-
bung Bilanzfehlbetrag  
 

9001 
respektive  

4899 

Jahresergebnis Aufwand-
überschuss  
Ausgleich Budget  durch 
Entnahme aus kumulier-
ten Ergebnis   

2999 Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre  2990 

Einlage in das kumu-
lierte Ergebnis der Vor-
jahre  

2990 
Entnahme aus dem ku-
mulierten Ergebnis der 
Vorjahre  
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12.9.10.3 Beschlussfassung Ergebnis 

Sobald der Gemeinderat  über die Verwendung des Ergebnisses Beschluss gefasst hat, sind die Ab-
schlussbuchungen zu vollz iehen und die Buchhaltung vorbehältlich der Beschlussfassung durch die 
Gemeindeversammlung abzuschliessen (Status «provisorisch »). In der Jahresrechnung, welche der 
Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, müssen alle  Abschlussbuchungen in-
klusive der Verwendung des Aufwand - oder Ertragsüberschusses vollzo gen sein .  
 
Die Verwendung des Ergebnisses ist durch die Gemeindeversammlung speziell zu beschliessen  
(siehe Kapitel  15 «Jahresrechnung »). Sollte die Gemeindeversammlung eine andere - innerhalb 
der unter Ziffer  12.9.10.1 «Verwendung Ertragsüberschuss» erwähnten Möglichkeiten - Ergebnis-
verwendung beschliessen, so sind die entsprechenden Buchungen , wenn möglich noch in der be-
treffenden Jahresrechnung zu vollziehen. Das heisst der Status «definitiv » wird in der Regel erst 
nach der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung in der Buchhaltung gesetzt. Aus-
nahmsweise darf  eine Verbuchung der von der Gemeindeversammlung geänderten Ergebnisver-
wendung auch in der Jahresrechnung des  Folgejahres vorgenommen  werden . 
 
Nicht zulässig ist hingegen, einen Ertragsüberschuss oder einen Teil davon z ur Finanzierung neuer 
einmaliger  Ausgaben , z.B. für dringende wohltätige Zwecke , zu verwenden. Will die Gemeinde in 
Anbetracht eines guten Gesamtergebnisses solch e Beiträge tätigen, so sin d diese als Nachtragskre-
dite entweder zu Lasten der abgeschlossenen Jahresrechnung oder zu  Lasten der Jahresrechnung 
des laufenden Jahres zu verbuchen.  
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12.10 Anhang  

12.10.1 Mustervorlage «Vergleich zweier Steuer perioden » 

Die Auswertung «Vergleich zweier Steuer perioden » wird periodisch  durch das Steueramt des Kan-
tons Solothurn allen Gemeinden zugestellt . Sie zeigt den Stand der Veranlagungen von Natürli-
chen Personen, für welche in beiden Steuerperioden Taxationen vorliegen. Die Veränderung die-
ser gleichen Taxationen wird in Prozenten zum Vorjahr angegeben.  
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13 Bilanz  

13.1 Grundsätzliches  

13.1.1 Aufbau  

Die Bilanz  zeigt die Aktiven und Passiven. Die Aktiven werden in die Bilanzgruppen Finanz- und 
Verwaltungsvermögen gegliedert; die Passiven in Fremd - und Eigenkapital.   

 
 
Aktiven : Die Aktiven setzen sich aus dem Finanz - und dem  Verwaltungsvermögen zusammen.  
Das Finanzvermö gen wird  mit der geltenden  Rechnungslegung periodisch neu bewerte t . Die Be-
wertungsrichtlinien sind im  Kapitel 14 «Bilanzbewertung » auf geführt.  
 
Als Bilanzfehlbetrag gilt ein Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung, der nicht durch den Bilan-
züberschuss (Kontogruppe 299) a bgedeckt ist. Solange ein Bilanzfehlbetrag besteht, ist ein allfäl-
liger Ertragsüberschuss für de ssen Tilgung zu verwenden. In solchen Fällen ist es  nicht zulässig , 
zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen und Vorfinanzierungen  oder  andere Reserven zu bil-
den. Der Bilanzfehlbetrag ist zu Lasten der Erfolgsrechnung innert  5 Jahren nach dem 1. Jahr der 
Entstehung  abzutragen .  
 
Pass iven: Die Passiven setzen sich aus dem Fremd- und dem  Eigenkapital zusammen.  
 
Das Eigenkapital gliedert sich in verschiedene Positionen:  
 
Bei den Verpflichtungen resp ektive  Vorschüssen für Spezialfinanzierungen im Eigenkapital han-
delt es sich um bilanzierte Ertrags- oder Aufwandüberschüsse aus spezialfinanzierten Aufgaben. 
Vorschüsse aus Spezialfinanzierungen (Bilanzfehlbeträge) werden  auf der Passivseite der Bilanz 
ausgewiesen. Weiter e Passiven der Bilanzgruppe Eigenkapital sind Vorfin anzierungen, Fonds, Stif-
tungen und die Reserven ( finanzpolitische Reserven, Aufwertungs - und Neubewertungsreserve n). 
 
Der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag verändert  sich in der Regel durch Ertrags - oder Aufwand über-
schüsse. Das Jahresergebnis wird in einem gesonderten Konto gezeigt. Zu Beginn des nächsten 
Geschäftsjahres wird dieses Konto saldiert und der Betrag dem Konto «Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre » zugewiesen . 
  

1.1.  +  - 31.12. 1.1.  +  - 31.12.

Total 2'399 2'399 Total 2'399 2'399

10 Finanzvermögen 995 995 20 Fremdkapital 850 850

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 100 100 200 Laufende Verbindlichkeiten 100 100
101 Forderungen 200 200 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0
102 Kurzfristige Finanzanlagen 50 50 204 Passive Rechnungsabgrenzungen 50 50
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 45 45 205 Kurzfristige Rückstellungen 0 0
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0 0 Total kurzfristiges Fremdkapital 150 150
107 Finanzanlagen 300 300 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 600 600
108 Sachanlagen Finanzvermögen 300 300 208 Langfristige Rückstellungen 100 100
109 Forderungen ggü. SF und Fonds im FK 0 0 209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK 0 0

Total langfristiges Fremdkapital 700 700

14 Verw altungsvermögen 1'404 1'404 29 Eigenkapital 1'549 1'549

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'304 1'304 290 Verpflichtungen/Vorschüsse ggü. SF im EK 430 430
142 Immaterielle Anlagen 30 30 291 Fonds im Eigenkapital 0 0
144 Darlehen 0 0 293 Vorfinanzierungen 330 330
145 Beteiligungen - Grundkapitalien 20 20 294 Finanzpolitische Reserve 0 0
146 Investitionsbeiträge 50 50 295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen 0 0

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 200 200
298 Übriges Eigenkapital 450 450
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 139 139

AKTIVEN PAS S IVEN
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13.1.2 Dars tellung  

Die Bilanz weist neben der Kontonummer  und der Bezeichnung den Bestand per 1.1. sowie die 
Zu- und Abnahmen und den Bestand per 31.12. aus. Detaillierte Ausführ ungen sind im Kapitel 15 
«Jahresrechnung » ersichtlich.  

 

13.1.3 Kontenplan  

Die Konten und deren Bezeichnungen sind verbindlich. Zur weiteren Unterteilung können den 
Ziffern Laufnummern hinzugefügt werden. Sofern nicht vergeben, können über diese frei verfügt 
und textlich angepasst werden. Somit ergibt sich insgesamt eine 7 -stellige Kontonummer inkl. 
Laufnummer.  
 
Beispiel:  

Stellen  Kontonummer  Bezeichnung  

1. Stelle 1 Aktiven  

2. Stelle 14 Verwaltungsvermögen  

3. Stelle 140 Sachanlagen VV 

4. Stelle 1404 Hochbauten  

5. Stelle 14040 Allgemeiner Haushalt  

Laufnummer  14040.01 Hochbauten  

  

1.1.20xx Zunahm e Abnahm e 31.12.20xx

1 Aktiven 48'167'000.00  18'277'000.00  11'550'000.00  54'894'000.00  

10 Finanzverm ögen 19'500'000.00  10'500'000.00  10'800'000.00  19'200'000.00  

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'450'000.00     870'000.00        880'000.00        1'440'000.00     

1000 Kasse 30'600.00          38'600.00          39'600.00          29'600.00          

10000 Hauptkasse 30'600.00          38'600.00          39'600.00          29'600.00          
10000.00 Hauptkasse 18'500.00          27'000.00          26'000.00          19'500.00          
10000.01 Kasse Einwohnerkontrolle 5'400.00            8'000.00            9'500.00            3'900.00            
10000.02 Kasse Gemeindewerke 6'700.00            3'600.00            4'100.00            6'200.00            
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13.1.4 Besonderheiten  

Ein allfälliger Bilanzfehlbetrag wird passivseitig als Minusposition geführt . Dies ist aus dem fol-
genden Kontenplan auszug ersichtlich:  

 
 
Mit der Anwendung  der indirekte n Abschreibungsmethode  werden die Wertberichtigungskont en 
aktivseitig unter  den jeweiligen  Sachanlagen als Minuskonto  geführt . Diese sind an der Laufnum-
mer .99 für die planmässigen und .98 für die zusätzlichen  Abschreibungen identifizierbar . 
 
Die Mehrwertsteuerkont en auf der Aktiv - und Passivseite sind unterteilt nach steuerfinanziertem 
und spezialfinanziertem Haushalt . Dies dient  der einfachere n Zuteilung in der Geldflussrechnung.  
 
Unter den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen (104, 204) werden Forderungen und 
Verbindlichkeiten eingebucht, wofür  noch Rechnungen ausstehend sind, die aber ins entspre-
chende Rechnungsjahr gehören.  
 
Das Konto Anlagen i m Bau VV (1407) beinhaltet die jährlichen Aktivierungen der Investitionen, 
bevor die Anlage genutzt wird. Weitere Ausführungen dazu finden sich im Kapitel  7 «Anlag en-
buchhaltung ». 
 
Die Spezialfinanzierungen und Fonds werden aufgeteilt in Fremd - und Eigenkapital. Ersatzabgabe 
für Abstellplätze, Fonds Schutzraumbauten  und Fonds (Legate) sowie Stiftungen  gelten als Fremd-
kapital. Die Mehrzahl der Spezialfinanzierungen  werden im Eigenkapital ausgewiesen.  Im Weite-
ren gehören die Vorfinanzierungen (293), die finanzpolitische Reserve (294), Aufwertungs - (295) 
und die Neubewertungsreserve  FV (296) zum Eigenkapi tal.  

13.1.5 Bilanz  im Übergang zu HRM2 (Bilanzumgliederung)  

Die Umgliederung der Bilanz hat anlässlich der ersten Eröffnungsbilanz nach  der neuen Rech-
nungslegung  HRM2 rückwirkend per 1.1.  zu erfolgen. Dafür ist eine Übernahmebilanz  zum Buch-
wert mit Protokoll zu erstellen. Diese Dokumentation ist als Unterlage für das Rechnungsprüfungs-
organ  zur Vornahme ihrer Prüfungshandlungen verwendbar. Eine vorgängige Umgliederung im 
Jahr vor der Umstellung ist nicht zulässig. Die Bestimmungen zur Neubewertung des Finanzver-
mögens sind anwendbar.  
 
Die Übernahmeb ilanz wird in 2 Schritten umgestellt:  
1. Umgliederung  auf die HRM2 -Konten ; 
2. Neubewertung gemäss Kapitel 14 «Bilanzbewertung ». 
  

Sach-
gruppe

Konto Bezeichnung Hinweise HRM1

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Saldo aus den kumulierten Überschüssen und 
Defiziten der Erfolgsrechnung. Wird ein Fehlbetrag 
(negatives Vorzeichen) ausgewiesen, verbleibt der 
Posten auf der Passivseite.

2990 Jahresergebnis Ergebnis des Rechnungsjahres, ohne die Ergebnisse 
der Fonds im EK sowie der Legate und Stiftungen im 
EK.

Saldo wird zu Beginn des neuen Rechnungsjahres 
auf Sachgruppe 2999 umgebucht.

 29900 Jahresergebnis
29900.01 Jahresergebnis

2999 Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre

Saldo der kumulierten Ergebnisse der 
Erfolgsrechnung. Wird auch als "Nettovermögen" 
bezeichnet.

1390/
2390

Bilanzfehlbetrag/
Eigenkapital

 29990 Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre

29990.01 Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre
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Mit der Bilanzübernahme (Schritt 1) werden die Aktiven und Passiven aus der HRM1-Schlussbilanz 
zu Buchwerten auf die HRM2 -Konten  umgegliedert. Dabei gilt es allfällige Umwidmungen zwi-
schen Finanz - und Verwaltungsvermögen , Umbuchungen zwischen F remd - und Eigenkapital  oder 
Neuzuordnungen in andere Bilanzgruppen zu dokumentieren und nachzuweisen.  
Um die Umgliederung vorzunehmen, kann die HRM1 -Schlussbilanz aus dem IT-System in ein Excel 
exportiert werden. Bei der Umgliederung sind die Buchwerte der HRM1-Schlussbilanz in unverän-
derter Höhe zu übernehmen.  
 
Die Neubewertung des Finanzvermögens ( u.a. Sachanlagen wie bebaute und unbebaute Liegen-
schaften  etc.) ist in einem 2. Schritt vorzunehmen und separat zu deklarieren. Umgliederungen 
von Finanz - und Verwaltungsvermögen sind im Anhang zur ersten Jahresrechnung nach HRM2 
offenzulegen.   

13.2 Unterscheidung von Finanz- und Verwaltungsvermögen  

Die Unterscheidung zwischen Finanz - (FV) und Verwaltungsvermögen  (VV) ist finanzrechtlich u.a. 
für die Vornahme der Bewertung, d ie Bestimmung der Abschreibungen , die Anwendbarkeit der 
Finanzkompetenz en und für die Erfassung in  der Investitionsrechnung von Bedeutung.   
 
Bei der Zuordnung der Aktiven ist zu entscheiden, ob der Vermögenswert eine Finanzanlage (FV) 
darstellt oder ob es in seinem Schwerpunkt der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient (VV).  
 
Bei gemischter Nutzung einer Sachanlage ist das Vermögen derjenigen Bilanzgruppe (Finanzver-
mögen/Verwaltungsvermögen) zuzuteilen, welcher die mehrheitliche Nutzung zufällt (Präpon-
deranzmethode).   
 
Detaillierte  Ausführungen zur Zuordnung  von FV oder VV  finden sich im Kapitel  14 «Bilanzbewer-
tung ». 

13.2.1 Vermietung von Objekten des Verwaltungsvermögen s an öffentliche 
Körperschaften  

Eine Gemeinde kann öffentliche Aufgaben an Zweckverbände, öffentlich -rechtliche oder privat-
rechtliche Unternehmen/Anstalten oder  Körperschaften ausgliedern bzw. auslagern.  An diesen ist 
die Gemeinde  als Mitglied bzw. mit Kapital beteiligt. Die Gemeinde «überträgt » dabei die Erfül-
lung bestimmter eigener öffentlicher Aufgaben an die jeweilige ausgegliederte bzw. ausgelagerte 
Institution  (vergleiche Kapitel 28 «Ausgliederungen und Auslagerungen»).  
 
Hierbei besteht die Möglichkeit, dass durch die  Gemeinde ein Objekt des Verwaltungsvermögens 
(z.B. Schulhaus, Werkhof etc.), welches der Erfüllung der ausgegliederten bzw. ausgelager ten Auf-
gabe dient, der entsprechenden  Institution vermie tet wird. Bei dieser Konstellation handelt es sich 
weiterhin um die indirekte Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe der Gemeinde und behält den 
Charakter von Verwaltungsvermögen. Die Umwidmung von Verwaltungs - in Finanzvermögen ist 
daher nicht zulässig. 

13.3 Finanzvermögen  

Das Finanzvermögen umfasst Vermögenswerte, welche jederzeit ohne Beeinträchtigung der öf-
fentlichen Aufgabenerfüllung realisierbar sind (Kassa, Post, Bankguthaben, Debitoren, Finanzan-
lagen , Liegenschaften etc .). Weitere Ausführungen siehe auch im Kapitel «Bilanzbewertung », Zif-
fer 14.2. «Zuordnung Finanz - und Verwaltungsvermögen» . Liegenschaften des Finanzvermögens 
können hypothekarisch belastet wer den und sind auch pfändbar.  
 
Die Bewertungsrichtlinien bezüglich der einzelnen Positionen des Finanzvermögen s sind sowohl 
betreffend Erst - wie Folgebewertung im Kapitel 14 «Bilanzbewertung » ersichtlich.  
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13.4 Verwaltungsvermögen  

Im Verwaltungsvermögen (Tiefbauten, Hochbauten, Darlehen und Beteiligungen, Investitionsbei-
träge etc.) werden alle Vermögenswerte erfasst, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfül-
lung dienen . Dies bedeutet, dass die einzelnen Werte immer in direktem Zusammenhang mit einer 
Gemeindeaufgabe stehen. Verwaltungsvermögen kann nicht veräussert werden, solange es einer 
öffentlichen Aufgabe dient . Da das Verwaltungsvermögen nicht veräusserbar ist, darf es auch 
nicht verpfändet und auch nicht hypothekarisch bel astet werden. Verzichtet die Gemeinde auf die 
Weite rführung einer Aufgabe, muss das Verwaltungsvermögen, das dieser Aufgabe gewidmet 
war, ins Finanzvermögen übertragen  werden . Dies gilt auch , wenn ein Objekt des Verwaltungs-
vermögens durch ein neues ersetzt wird, ohne dass dem alten eine n eue Aufgab e zugewiesen wird 
(z.B. das alte Schulhaus wird durch einen Neubau ersetzt und zu Wohnzwecken umgebaut). Zu 
welchem Wert und wie die Übertragung buchhalterisch vorgenommen wird, ist aus dem Kapit el 
14 «Bilanzbewer tung » ersichtlich. Das Verwaltungsvermögen muss in der Anlage nbuchhaltung 
geführt werden.  
 
Da das Verwaltungsvermögen (mit Ausnahme der Darlehen und Beteiligungen) im Übergang zur 
neuen Rechnungslegung nicht neu bewertet  wird, stellt die Höhe der Anschaffungs - oder der Her-
stellkosten , die für die Erfassung des Anlageobjektes massgebenden Wert dar. Wertberichtigun-
gen entstehen durch die vorgenommenen Abschreibungen nach Nutzungsdauer oder durch Wert-
zerfall.  
 
Bereits abgeschriebene Verwaltungsvermögenspositionen, welche noch physisch vorhanden sind, 
sind mit einem Pro -Memoria -Franken in der Bilanz zu erfassen. Die Buchung erfolgt entweder 
über die Neube wertungsreserve oder bei deren F ehlen erfolgswirksam in die Erfolgsrechnung.  

13.4.1 Grundstücke (140 0) 

Diese Position umfasst ausschliesslich nicht überbaute Grundstücke.   

13.4.2 Wasserbauten (1402)  

Unter den Wasserbauten werden Verbauungen an Gewässern und technische Anlagen bilanziert. 
Diese Sachgruppe ist nicht mit der Spezialfinanzierung Wasserversorgung zu verwechseln.  

13.4.3 Tiefbauten (1403)  

Unter den Tiefbauten werden z.B. Kläranlagen, Kanalisationen, Deponien, Sportplätze, Wasser-
versorgungsanlagen bilanziert.  

13.4.4 Hochbauten (1404)  

Die Hochbauten umfassen Liegenschaften inkl. Einrichtungen und Gebäude (Heizung, Gebäude-
technik, Installationen etc.) jedoch ohne Mobiliar.  

13.4.5 Waldungen (140 5) 

In der Sachgruppe Waldungen wird der Waldbestand ausgewiesen , sofern es sich dabei um eine 
öffentliche Aufgabe handelt.  Bei der Bürgergemeinde gelten Waldungen immer als Verwaltungs-
vermögen.  

13.4.6 Mobilien (1406)  

Mobilien  werden zum Anschaffungswert bilanziert und planmässig abgeschrieben. Mobilien, die 
nicht bilanziert werden, sind in einem Inventar zu führen, das regelmässig zu aktualisieren ist  
(siehe Kapitel 7 «Anlagenbuchhaltung»).  

13.4.7 Immaterielle Anlagen (142)  

Bei den imma teriellen Anlagen handelt es sich in erster Linie um Planwerke (Ausgaben für Raum-
planung, GEP, GWP, Leitungskataster, Zonenplanungen u.ä. ) und um Software. Sie stellen immer 
Verwaltungsvermögen dar.  
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13.4.8 Darlehen (144)  

Darlehen, welche an die Erbringung einer öffentlichen Aufgabe gebunden sind (bspw. ein Darle-
hen an andere öffentlich -rechtliche Institute ) gelten als Verwaltungsvermögen . Die Aktivierung 
erfolgt über die Investitions rechnung unabhängig von der Aktivierungsgrenze. Auf Darlehen er-
folgt keine planmässige Abschreibung. Die Werthaltigkeit ist jährlich auf den Bilanzstichtag zu 
überprüfen. Tritt eine Wertverminderung ein bzw. ist die Rückzahlung gefährdet, ist eine Wert-
beri chtigung zu buchen und der Erfolgsrechnung zu belasten.  
Die Bewertungsregeln für Darlehen im VV sind im  Kapitel 14 «Bilanzbewertung » beschrieben.  

13.4.9 Beteiligungen (145)  

Bei Beteiligungen handelt es sich um Anteile an Unternehmungen, welche eine öffentliche Auf-
gabe erfüllen  resp. mehrheitlich öffentlich beherrscht sind  (bspw. Aktien KEBAG oder KELAG, Be-
teiligungen Wasser -, Abwasser-, Forstbetriebsgemeinschaften  u.ä.). Auf Beteiligungen erfolgt 
keine planmässige Abschreibung. Dagegen ist  die Werthaltigkeit jährlich auf den Bilanzstichtag 
zu überprüfen. Tritt eine Wertverminderung ein oder ist die Rückzahlung gefährdet, ist eine Wert-
berichtigung zu buchen und der Erfolgsrechn ung zu belasten.  
 
Im Anhang der Jahresrechnung ist folgender Beteiligungsspiegel  offenzulegen.  

 

13.4.10 Investitionsbeiträge (146)  

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um geldwerte Leistungen, womit  beim Empfänger 
der Beiträge dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter begründet werden. Investiti-
onsbeiträge stelle n Verwaltungsvermögen dar und werden somit über die Investitionsrechnung 
gebucht. Die Abschreibung von Investiti onsbeiträgen orientiert sich nach der Lebensdauer der fi-
nanzierten Sachanlage  (Ausnahme n sind Investitionsbeiträge aus Beteiligungsvermögen bei Forst-
betriebsgemeinschaften; siehe Kapitel 22 «Bürgerg emeinden»).  

13.5 Übertragung vom Finanz - ins Verwaltungsvermögen  und umgekehrt  

Werden Grundstücke vom Finanz - ins Verwaltungsvermögen übertragen respektive erfolgt eine 
Übertragung vom Verwaltungs - ins Finanzvermögen ist nach den Bestimmungen im Kapitel «Bi-
lanzbewertung », Ziffer n 14.1 «Bilanzierung im Übergang (Umgliederung)  und 14.6.6 «Übertra-
gung Sachanlagen vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen» vorzugehen. Die Übertra-
gung hat zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Investitionsrechnung zu erfolgen.  Bu-
chungsbeispiele und weitere Ausführungen sind dem Kapitel 14 «Bilanzbewe rtung » zu entneh-
men.  

Anhang

A3

Name, Sitz Rechtsform Zweck, Tätigkeit
spezifische Risiken (Haftung, 
Nachschusspflicht, Solidarhaftung)

Anteil Gemeinde 
Laufendes Jahr

Anteil Gemeinde
Vorjahr Buchwert

Vebo Oensingen Genossenschaft Eingliederung für Behinderte Haftung Genossenschaftsvermögen, keine

persönliche Haftung und keine 

Nachschusspflicht 1% 1% 1.00                             

Energie Gemeinde X öffentlich-rechtlich Stromversorgung Vermögen der Unternehmung; Haftung 

Gemeinde ist ausgeschlossen 100% 100% 2'800'000.00               

privatrechtliche Unternehmen

öffentlich-rechtliche Unternehmen

Zw eckverbände

öffentlich-rechtliche Verträge

Beteiligungsspiegel

Angaben über wesentliche Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen (mind. > 10%)
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13.6 Fremdkapital  

Das Fremdkapital enthält die  Verbindlichkeiten zugunsten Dritte r, welche innerhalb eines Zeitrau-
mes zurückbezahlt werden müssen. Fremdkapital wird unterteilt in die l aufenden Verpflichtungen 
wie Kreditoren, Kontokorrente, Steuerschulden, Anzahlungen und zweckgebundene Zuwendun-
gen sowie kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen, 
Darlehen, Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital sowie zweckge-
bundene Fremdmittel (Legate, Stiftungen etc.) . 

13.6.1 Laufende Verbindlichkeiten  (200) 

Dabei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten.  

13.6.2 Kontokorrente mit Dritten  (2001)  

Sie entstehen durch gegenseitige Verrechnung von Verbindlichkeiten. Interne Kontokorrente  
(2005) können auch als Abrechnungskonten z.B. für Quellensteuern benützt werden.  

13.6.3 Steuern (2002)  

Es handelt sich um Rückzahlung von Steuern  an die Steuerpflichtigen oder Verpflichtungen an 
andere Gemeinden aus Steuerausscheidungen.  

13.6.4 Anzahlungen von Dritten  (2003) 

Unter Anzahlungen von Dritten  können geschuldete Perimeterbeiträge (Erschlies sungsbeiträge) 
verbucht werden.  

13.6.5 Kurzfris tige Finanzverbindlichkeiten  (201)  

Sie sind kurzfristig, sofern sie mit einer Laufzeit bis 1 Jahr bestehen.  

13.6.6 Pass ive Rechnungsabgrenzungen  (204) 

Passive Rechnungsabgrenzungen werden benötigt für  vor dem Bilanzstichtag fakturierte Einnah-
men oder Erträge, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind oder  vor dem Bilanz-
stichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der neuen Rechnungsperi-
ode in Rechnung gestellt werden.  
Durch die stetige Verbuchungspraxis ist sichergestellt, dass pro Rechnungsperiode ein Jahresbe-
treffnis abgebildet ist. Die Abgrenzung muss sich auf Fakten stützen und die Höhe mit einer Be-
rechnung nachgewiesen werden. Die Höhe der Aktivierung ergibt sich aus dem Betrag des Ab-
grenzungstatbestandes  und richtet sich nach der Wesentlichkeitsgrenze. Weitere Ausführungen 
sind im Kapitel 12 «Abschluss» ersichtlich.  Im Übergang zu HRM2 gelten zudem besondere Rege-
lungen bei der Neubewertung und Einführung von neuen Abgrenzungstatbeständen. Weitere 
Ausführungsbestimmungen siehe Kapitel «Abschluss», Ziffer 12.7  «Rechnungsabgrenzungen und 
Rückstellungen im Übergang zu HRM2» . 
 
Die Rechnungsabgrenzungen werden  grundsätzlich zu Beginn der neuen Rechnungsperiode voll-
ständig aufgelöst und Ende Jahr je nach Bedarf wieder gebildet.  
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13.6.7 Rückstellung en (205 / 208) 

Eine Rückstellung  ist zu bilden, wenn es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren 
Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt , der Mittelabfluss wahrscheinlich ist und die 
Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann. Die gebildete Rückstellun g ist gemäss 
den Finanzkompetenzen der Gemeinde zu beschliessen. Mögliche Gründe für Rückstellungen sind 
Prozesse, Schäden etc. Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb 
eines Jahres nach Bilanzstichtag er wartet wird.  
Im Übergang zu HRM2 gelten zudem besondere Regelungen bei der Neubewertung und Einfüh-
rung von neuen Abgrenzungstatbeständen. Weitere Ausführungsbestimmungen siehe Kapitel 
«Abschluss», Ziffer 12.7  «Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen im Übergang zu HRM2» . 
Rückstellungen sind im Anhang zur Jahresrechnung im Rückstellungsspiegel einzeln aufzuführen. 
Weitere Ausführungen sind im Kapitel 12 «Abschluss» enthalten.  

13.6.8 Langfris tige Finanzverbindlichkei t en (206)  

Als langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) werden Finanzierungsgeschäfte mit einer Laufzeit 
über einem Jahr bilanziert.  

13.6.9 Darlehen  (2064) 

Unter einem Darlehen versteht man einen Vertrag, wonach ein Geldbetrag meist gegen Entgelt 
(Zins) zur Verfügung gestellt wird. Rückzahlbare langfristige Darlehen sind in der Kontengruppe 
2064 zu bilanzieren.  
Bedingt rückzahlbare Darlehen  gelten als erhaltene Investitionsbeiträge, sofern die Geldmittel 
beim Darlehensnehmer für den Erwerb von dauerhaften Vermögenswerten mit Investitionscha-
rakter verwendet werden.  

13.6.10 Fonds im Fremdkapital  (209) 

Unter dieser Sachgruppe von Fonds werden gesetzlich zweckgebundene Fonds (Ersatzabgaben, 
Abstellplätze, Schutzraumbauten), Stiftungen und Zuwendungen Dritter wie Schenkungen, Le-
gate, Vermächtnisse etc. mit  und ohne Zweckbestimmung aufgeführt.  
 
Diese Mittel stehen unter der Verwaltung durch die Gemeinde und sind zweckentsprechend zu 
verwenden. Gemeindeversammlungsbeschlüsse sind vom zuständigen Departement nach § 152 
Gemeindegesetz  vom 16. Februar 1992  (GG; BGS 131.1) zu genehmigen, sofern sie vorsehen, die 
Erträge zu andern Zwecken zu verwen den, das Vermögen nicht bestimmungsgemäss zu vermin-
dern oder den Zweck zu ändern. Vor solchen Beschlüssen wird empfohlen , eine Vorprüfung durch 
das zuständige kantonale Amt einzuholen.  
 
Erhält eine Gemeinde Legate oder Schenkungen ohne Zweckbestimmung, so kann der Gemeinde-
rat die Zweckbestimmung festlegen. Solche zweckgebundene n Schenkungen, Vermächtnisse und 
Erbschaften dienen in der Regel  der Förderung öffentlicher, gelegentlich auch privater Zwecke. 
Sie sind gesondert auszuweisen.  
 
Für Fonds  im Fremdkapital  (20910.xx, 20920.xx und 20930.xx) gelten folgende Kriterien:  
1. Sie sind nicht durch einen eigenen Gemeindebeschluss sondern durch Dritte begründet oder 

es besteht eine kantonale oder bundesrechtliche Rechtsgrundlage, die der Gemeinde keinen 
Gestaltungsspielraum u.a. bezüglich Verwendung erlaubt.  

2. Diese Fonds dürfen keinen Negativsaldo ausweisen . Sie sind zu verzinsen . Ist das Finanzver-
mögen dieser Stiftungen und Fonds separat angelegt (Sparhefte, Obligationen), so sind Ende 
Jahr die notwendigen Kapitalanlagen und Rückbezüge in Angleichung an den Bestand des 
Kapitals vor zunehmen. Gleichzeitig ist auch die Verrechnungssteuer, welche durch die Ge-
meinde zurückgefordert und vereinnahmt wird, den  Fonds gutzuschreiben.  Sofern das Fonds-
vermögen im Gesamtvermögen integriert ist, ist dieses intern zu verzinsen.  

3. Bei Fonds im Fremdkapital handelt es sich um Mittel von Dritten (keine Zuschüsse durch ei-
gene Mittel wie Steuern oder Gebühren).  

 
  

https://bgs.so.ch/data/131.1
https://bgs.so.ch/data/131.1
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13.6.12 Zuwendungen  (209) 

Unter einer Zuwendung ist eine Spende, eine Gabe, ein Geschenk oder Legat zu verstehen, bei der 
sowohl das K apital wie die Erträge für einen öffentlichen Zweck verwendet w erden  können. Der 
Rechnungsverkehr wickelt sich grundsätzlich nur über das Bilanzkonto ab. Zuwendungen für die 
Verwendung i m gleichen Rechnungsjahr sind d irekt bei der entsprechenden Funktions -Nummer  
(Sachgruppen -Nr. xxxx.4637) zu vereinnahmen.  In der Regel sind die Zuwendungen zu verzinsen.  
Unter den Zuwendungen sind auch die Konten S chulreisekasse, Papiersammlung der Schule, Grab  
unterhaltsfonds bei Gemeinden etc.  auszuweisen.  

 

13.6.13 Übrige Sonderrechnungen  (209) 

Das sind von der Gemeinde treuhänderisch verwaltete Rechnungen über Vorhaben, die nicht zum 
normalen Aufgabenbereich der Gemeinde gehören. Darunter fallen beispielsweise treuhänderi-
sche Konten, z.B. von inaktiven bzw. liqui dierten Vereinen, Erlös vom Gemeindefest  oder  Bazar-
erlös. 
 
Die Sonderrechnungen des Fremdkapitals sind in den Bilanzkont en 2091x, 2092x und 2093x zu 
finden.  Sollte  die Kapitalveränderung im Rechnungsjahr den definierten Betrag ( grösser oder 
gleich 20% der Aktivierungsgrenze der Investitionsrechnung ) übertreffen, so ist eine separate Auf-
stellung pro Sonderrechnung auszufüllen. Die Vorlage ist im Gliederungsdokument zur Jahres-
rechnung zu finden:  
 

Beiträge 2'500 Zinsertrag 150

Entnahme aus Stiftung 2'350

2'500 2'500

1.1. 30'000
Entnahme aus Stiftung 2'350

31.12. 27'650

9951 Stiftung

20920 Stiftungs kapital (Stam m kapital Fr. 25'000)

1.1. ���¶������           

Beiträge ���¶������           Zinsertrag 100              

31.12. ���¶������           

20920.xx Legat







https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.61
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.61
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.1
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.1
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/733.11
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/733.11
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/733.11
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/413.111
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/531.2
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/531.2
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/531.2
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Sollte in dieser 5 -jährigen Laufzeit eine Liegenschaft verkauft werden, für die seinerzeit eine Neu-
bewertungsreserve gebildet wurde, so ist die anteilig gebildete NBR auszubuchen, sofern der Rest-
bestand dies zulässt. Ein allenfalls verbleibender Anteil der  NBR wird linear über die verbleibende 
Restlaufzeit aufgelöst.   
 
Weitere Ausführungen können dem Kapitel 14 «Bilanzbewertung » entnommen werden.  

13.7.7 Übriges Eigenkapital  (2980) 

Sollte die Gemeinde über Eigenkapital verfügen, welches nicht in den entsprechenden Bilanzkon-
ten abzubilden ist, so kann dies im übrigen Eigenkapital unter Konto 2980 erfolgen.  

13.7.8 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (299)  

Das allgemeine  Eigenkapital setzt sich aus dem Jahresergebnis  und den kumulierten Ergeb-
nissen der Vorjahre  zusammen.  
 
Dieses Eigenkapital wird durch Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung gebildet. Es dient zur De-
ckung späterer Aufwandüberschüsse. Im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen, welche eine 
Zweckbestimmung aufweisen müssen, steht das Eigenkapital als Reserve zur De ckung von zukünf-
tigen Aufwandüberschüssen zur Verfügung. Entstehen mehrere oder höhere Aufwandüber-
schüsse kann das Eigenkapital aufgebraucht sein und der Minusbetrag im Eigenkapital wird als 
Bilanzfehlbetrag ausgewiesen. Dieser muss innerhalb von 5 Jahren seit der erstmaligen Entste-
hung zulasten der Erfolgsrechnung abgeschrieben werden. Die Verbuchung erfolgt unter der 
Sachgruppen -Nr. 3899.  
Weitere Ausführungen können dem Kapitel 16 «Finanzielle Steuerung » entnommen werden.  

13.7.9 Jahresergebnis  (2990)  

Das Konto Jahresergebnis zeigt de n Ertrags- respektive  Aufwandüberschuss des laufenden Ge-
schäftsjahres. Der Saldo wird zu Beginn des neuen Rechnungsjahres auf das Konto «kumulierte 
Ergebnisse der Vorjahre » übertragen.  

13.7.10 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre  (2999) 

Hier handelt es sich um das eigentliche, ursprüngliche Eigenkapital respektive  den ursprünglichen 
Bilanzfehlbetrag. Die entsprechenden Aufwand - respektive  Ertragsüberschüsse werden über die 
Verbuchung des Jahresergebnisses zu Beginn des folgenden Rechnungsjahres übertragen . 

13.8 Eigenkapitalnachweis  

Der Eigenkapitalnachweis wird als Teil des Anhangs geführt. Er zeigt die Ursachen der Verände-
rung des Eigenkapitals auf. Ziel dieses Eigenkapitalnachweises ist die Schaffung erhöhter Transpa-
renz. Nicht nur der Saldo der Erfolgsrechnung wird im Eigenkapital geführt, sondern auch die 
Einlagen und Entnahmen der Spezialfinanzierungen, der Fonds und der Vorfinanzierungen.  
 
Aufbau des Eigenkapitalnachweises  mit Veränderungen : 
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Eigenkapital  Erhöhung durch  Reduktion durch  

290 
Verpflichtungen / Vor-
schüsse gegenüber Spezi-
alfinanzierungen im EK  

3510 Einlagen in Spezial finan-
zierungen EK  4510 Entnahmen aus Spezialfi-

nanzierungen des EK  

291 Fonds (sofern EK) 3511 Einlagen in Fonds des EK 4511 Entnahmen aus Fonds 
des EK 

293 Vorfinanzierungen  3893 Einlagen in Vorfinanzie-
rungen des EK 4893 Entnahmen aus Vorfi-

nanzierungen des EK  

294 Finanzpolitische Reserve  3894 Einlagen aus finanzpoli-
tischer Reserve 4894 Entnahmen aus finanz-

politischer Reserve  

295 Aufwertungsreserve Ver-
waltungsvermögen  - 

Grundsätzlich keine Ein-
lagen.  
Ausnahmen: Reserve 
beim Übergang aus ein-
laufenden Verpflich-
tungskrediten oder 
Übertrag von Sperrreser-
ven aus früheren Auf-
wertungen von Ausglie-
derungen  

4895 Entnahmen aus Aufwer-
tungsreserve  

296 Neubewertungsreserve Fi-
nanzvermögen  3896 Einlagen in Neubewer-

tungsreserve  4896 Entnahmen aus Neube-
wertungsreserve  

298 Übriges Eigenkapital   

Erhöhungen aufgrund 
von Vorgängen in Pos-
ten, die in keiner ande-
ren Sachgruppe des EK 
geführt werden.  

 

Entnahmen aufgrund 
von Vorgängen in Pos-
ten, die in keiner ande-
ren Sachgruppe des EK 
geführt werden.  

2990 Jahresergebnis 
9000 
respektive  

3899 

Jahresergebnis Ertrags-
überschuss  
Budgetierung Abschrei-
bung Bilanzfehlbetrag  
 

9001 
respektive  

4899 

Jahresergebnis Aufwand-
überschuss  
Ausgleich Budget durch 
Entnahme aus  dem ku-
mulierten Ergebnis  

2999 Kumulierte Ergebnisse der 
Vorjahre  2990 

Einlage in das kumu-
lierte Ergebnis der Vor-
jahre  

2990 
Entnahme aus dem ku-
mulierten Ergebnis der 
Vorjahre  

 
Eine Vorlage  des Eigenkapitalnachweises ist im Gliederungsdokument  zur  Jahresrechnung  enthal-
ten . 
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14 Bilanzbewertung  

14.1 Bilanzierung im Übergang  (Umgliederung)  

Mit der Einführung von HRM2 sind die einzelnen Positionen des Finanz - (FV) und Verwaltungsver-
mögens (VV) hinsichtlich  korrekter Zuordnung zur jeweiligen Bilanzgruppe zu überprüfen. Dies 
führt in der Regel zu Umgliederung en einzelner Positionen in der Bilanz. Solche Umwidmungen  
haben  mit der Eröffnungsbilanz nach HRM2 rückwirkend per Einführungsdatum von HRM2  zu 
erfolgen. Dabei sind die Buchwerte der Schlussbilanz vor der Erstellung der HRM2 -Eröffnungsbi-
lanz  in unveränderter Höhe zu übernehmen . Die Überführu ng solcher Positionen zu Buchwerten 
erfolgt im Übergang zu HRM2 direkt, ohne Ab - respektive Zugangsbuchungen über die Investiti-
onsrechnung.  Hierfür ist ein Üb ernahmeprotokoll zu führen (siehe Mustervorlage  auf der AGEM-
Webseite ). Eine gleichzeitige Vornahme der Neubewertung dieser Vermögenswerte im Finanzver-
mögen ist nicht zulässig : Umgliederung und Neubewertung erfolgen in zwei Schritten. Eine vor-
gezogene  Neubewertung des Finanzvermögens im Vorfeld der  Einführung von HRM2 ist nicht 
zulässig, da nach HRM1 grundsätzlich das Imparitätsprinzip für alle Vermögenswe rte  gegolten 
hat . Eine solche schleichende Neubewertun g ist verboten . Ebenfalls verboten ist das Schaffen 
neuer Abgrenzungstatbestände im letzten Jahresabschluss nach HRM1  (siehe HBO-Ziffer 12.7.3 
«Neue Rechnungsabgrenzungen» ). 

14.2 Zuordnung Finanz - und Verwaltungsvermögen  

Zur Zuordnung der Aktivposten ist folgender  Entscheidungsbaum  zu beachten : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche  
Aufgabenerfüllung  

(vgl. auch Ziffer 28.1.4)  

Verwaltungsvermögen (VV) 
Kontogruppe 14  

Finanzvermögen (FV)  
Kontogruppe 10  

Veräusserung der Aktiva 
möglich?  

Marktübliche Rendite wird er-
wirtschaftet?  

JA 

JA 

JA 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/werkzeuge-vorlagen/weitere-vorlagen/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/werkzeuge-vorlagen/weitere-vorlagen/
https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/28-Ausgliederungen_und_Auslagerungen-6.0_01.pdf


https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.1
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.1
https://bgs.so.ch/frontend/versions/4813/download_pdf_file?locale=de
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.1


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2863_2863_2863/de#a36
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2863_2863_2863/de#a36
https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-geoinformation/geoportal/
https://geo.so.ch/map/?l=default&bl=hintergrundkarte_sw&t=default&c=2618500%2C1238000&s=400000
https://geo.so.ch/map/?realty=&l=ch.so.agi.av.grundstuecke&bl=hintergrundkarte_sw&t=default&c=2618500%2C1238000&s=400000
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 Schutzzone: Freihalte gebiete  

Freihaltegebiete gliedern grössere Siedlungsgebiete und trennen Wohn - und Industriegebiete, 
Quartiere und  Ortschaften (§  36 Abs. 2 PBG). 
 
Gemeinden können über  ihr e Zonenreglement e Bauvorschriften für die Freihaltezonen festlegen. 
Ein generelles Bauverbot oder allfällige Veräusserungsbeschränkung en gelten für Freihaltezonen 
nicht.  
Je nach den im Zonenreglement statuierten  Beschränkungen sind Zuteilungen von darunterfal-
lenden  Grundstücke n in das Verwaltungsvermögen  für sich  begründ et . Auf der Webseite  des Am-
tes für Raumplanung sind die Nutzungs pläne  und Zonenreglemente je Gemeinde  aufgeschaltet.  

 Liste Finanzanlagen und Beteiligungen  

Für die am häufigsten gehaltenen Titel von solothurnischen Gemeinden  führt das Amt für Ge-
meinden eine Referenzliste . Daraus ist die Zuteilung in s Finanz- respektive Verwaltungsve rmögen 
ersichtlich  (siehe Ziffer 14 .7.10 «Checkliste Neu- und Folgebewertung Sachanlagen Finanzvermö-
gen»). 

 Bewertung  (Formulare)  

Im Anhang befinden sich Bewertungsformulare (Ziffer n 14.7.2 «Bewertungsraster nicht überbaute 
Grundstücke (1080) » und 1 4.7.3 «Bewertungsraster Gebäude inkl. Land (1084) ») als Hilfsmittel zur 
Bewertung der einzelnen Liegenschaftskategorien.  
 
Auf der Webseite des AGEM unter der Rubrik Rechnungslegung/Bewertung  sind die Bewertungs-
formulare aufgeschaltet. Sie sind nicht schreibgeschützt . Die Formelfelder sollten daher nicht 
überschrieben werden.  
 
Nachfolgende Bewertungs vorgaben  sind verbindlich.  
 
 
  

https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/nutzungsplanung/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/rechnungslegung-finanzhaushalt/rechnungslegung/bewertung/
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14.4.1 Darlehen  

Wertberichtigungen auf Darlehen können z.B. ausgelöst werden durch  einen  tieferen Zins als der 
Marktzins, durch eine fragliche Bonität des Schuldners, durch Rangrücktritt oder durch mangelnde 
Werthaltigkeit der Sicherheiten.  

Sachgruppe 
HRM2 

Bezeichnung  Bewertung svorgaben  

10200; 
10710; 144x 

Kurzfristige Darle-
hen im Finanzver-
mögen ; Langfristige 
Darlehen im Finanz-
vermögen; Darlehen 
im Verwaltungsver-
mögen  

Nominalwert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen auf-
grund voraussehbarer Verlustrisiken.  

14.4.2 Beteiligungen  im Verwaltungsvermögen  

Der maximal bilanzierbare Wert von Beteiligungen ist der Anschaffungswert  (i.d.R. Nominalwert)  
oder der tiefere Verkehrswert.  Aufwertungen auf einen höheren Marktwert sind nicht gestattet.  

Sachgruppe 
HRM2 

Bezeichnung  Bewertung svorgaben  

145x Beteiligungen im 
Verwaltungsvermö-
gen 

Anschaffungswert  (i.d.R. Nominalwert)  abzüglich  notwendiger  
Wertberichtigungen  aufgrund voraussehbarer Verlustrisiken 
oder zum kantonale n Steuerwert, sofern  dieser tiefer ist als der 
Anschaffungswert  (Imparitätsprinzip bis zur Höhe des Anschaf-
fungswertes).  

14.4.3 Beteiligungen an ö ffentlich -rechtliche n Unternehmen  
(Verwaltungsvermögen)  

Voraussetzung für die Bewertung der Beteiligung an öffentlich -rechtlichen Unternehmen ist die 
Festlegung von Dotationskapital und/oder von Darlehen in de n vom Kanton genehmigten Statu-
ten. Die Bewertung solcher Beteiligung en im Verwaltungsvermögen  erfolgt i.d.R. zum N ominal-
wert . 

14.5 Bewertun gsvorgaben  Sachanlagen Finanzvermögen (108)  

Die erstmalige  Bilanzierung  von Sachanlagen im Finanzvermögen  (Grundstücke und Gebäude)  er-
folgt in der Höhe der Anschaffungs - oder Herstellkosten. Sind keine Anschaffungs - oder Herstell-
kosten  (z.B. aufgrund einer Schenkung) entstanden, erfolgt die Bewertung zum Verkehrswert 
(Marktwert, Handelswert). Grundsätzlich können Kaufpreise oder externe Schätzungen für die 
Bestimmung des Verkehrswertes herangezogen werden. Bei Grundstücken und Gebäuden dürfen 
diese zum Bewertungszeitpunkt  nicht älter  als zehn Jahre  sein. 
 
Die Eingangsbewertung für HRM2 per Einführungszeitpunkt von HRM2 soll auf objektiven, über-
prüfbaren Werten basieren. Die Folgebewertungen haben bei wesentlichen Wertänderungen so-
fort, ansonsten regelmässig 5-jährlich nach den gleichen Grundsätzen zu erfolgen. Als wesentliche 
Wertveränderungen gelten insbesondere das Erstellen von Neubauten, Umbauten oder Gesamt-
renovationen an Gebäuden, Einrichtung eines Baurechts oder Umzonungen . 
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Übersicht Bewertungsmethodik von Sachanlagen: 

Kategorie  Bewertungs vorgaben  HBO 
Ziffer  

Grundstücke ohne Bau-
recht **  

Fläche in m 2 x AGEM-Referenzwert in Fr. nach Zone 14.5.1.1 

Landwirtschafts land  Katasterwert x Faktor 8  14.5.1.2 

Grundstücke mit  Bau-
recht  

Ertragswert = jährlicher Nettoertrag  
                            Basiszinssatz in % 

14.5.1.3 

Gebäude **  Liegenschaftswert = (( 3 x Ertragswert) + (1 x Substan zwert))  
                                                              4 

14.5.2 

** Sofern Verkehrswertgutachte n bestehen, welche  zum Bewertungszeitpunkt  nicht älter als zehn Jahre sind,  
können  die Werte aus diese n Gutachten zur Neubewertung  herangezogen werden.  

14.5.1 Grundstücke nicht überbaut (1080)  

 Grundstücke ohne Baurecht (10800.01)  

Die Verkehrswerte von nicht überbauten Grundstücken beruhen auf den relevanten  Landtransak-
tionen des kantonalen Steueramtes, Ab teilung  Katasterschätzung. Das Amt für Gemeinden stellt 
jeder Gemeinde , die aus den erhobenen Handelswerten berechneten Mittelwerte (Medianwerte 
abgerundet auf 10 Franken)  zur Verfügung. Basis sind die in einer bestimmten  Periode gehandel-
ten Objekte für die vorhandenen Zonenkategorien ( siehe Ziffer 14.7.1 «Neubewertung Grundstü-
cke FV»). 
 
Für nicht vorhandene Zonenwerte kann mit begründeten Schätzungen ein Verkehrswert herge-
leitet werden. Alternative Bewertungen sind für alle Zonierungen möglich, sofern diese begrün-
det werden. Wertbeeinflussende Faktoren wie Erschliessungsgrad, Rechte und L asten (z.B. Nut-
zungsbeschränkungen, Altlasten, latente Steuerlasten etc.) sind angemessen zu berücksichtigen 
und auszuweisen.  

 Landwirtschaftsland (10800.01)  

Für Landwirtschaftsland (Ackerland, Wiesland, Weidland, Wald 1) kann der jeweilige Katasterwert 
als Basis für den Verkehrswert herangezogen werden. Der Katasterwert entspricht dem einfachen 
Ertragswert und wird durch Multiplikation mit Faktor 8 auf den landwirtschaftlichen Verkehrswert 
hochgerechnet (Praxis solothurnischer Bauernverband ). Dieser Faktor berücksichtigt die Lage, die 
Bewirtschaftbarkeit und den Waldabstand der Parzelle.  
 
Gemeinden (u.a. Einheitsgemeinden), welche Berghöfe, Sömmerungsbetriebe, Waldungen und 
landwirt schaftliche Parzellen in einem recht setzenden Reglement (Allmend - oder Pachtre glement) 
als unveräusserlich statuieren, haben solche Liegenschaften im Verwaltungsvermögen zu belassen. 
In diesem Fall erfolgt keine Neubewertung.  Im Grundbuch  eingetragene  «Zerstückelungsverbote » 
sind dieser Regelung gleichgestellt.  
 
Der Verkehrswert von landwirtschaftlichen Gebäuden , welche im Finanzvermögen bilanziert wer-
den, wird im Kanton Solothurn nach der Bewertungspraxis der kantonalen Schätzungsstelle des 
solothurnischen Bauernverbandes  aufgrund der Multiplikation des landwirtschaftlichen Ertrags-
wertes mit dem Faktor 2.5 errechnet. Der Katasterwert beträgt dabei 70% des landwirtschaftli-
chen Ertragswertes.  
 
  

 

1 Sofern nach HBO-Ziffer 14.2.1.3  «Waldliegenschaften bei Einheitsgemeinden»  nicht Teil des Verwaltungsvermögens.  

https://www.sobv.ch/index.html
https://www.sobv.ch/bewertungen.html
https://www.sobv.ch/bewertungen.html
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 Grundstücke mit Baurecht (10801.01)  

Grundstücke mit Baurechtsbelastung werden in der Regel aufgrund des Ertragswertes bewertet. 
Der Ertragswert ergibt sich aus den vertraglichen Grundlagen anhand des festgelegten Landprei-
ses und des vereinbarten Zinssatzes. Der so ermittelte jährliche Nettoertrag wird mit dem Basis-
zinssatz kapitalisiert. Der Basiszinssatz 1 wird mit 3.6% festgelegt ( siehe Ziffer  14.7.4 «Entwicklung 
Hypothekarzins und Grundlagen Basiszinssatz» ). 

Ertragswert = Jährlicher Nettoertrag  
Basiszinssatz in %  

 
Sofern der Baurechtsvertrag in absehbarer Zeit, d.h. innert 5 bis 10 Jahren abläuft, ist der Grund-
stückwert für die Restlaufzeit des Baurechtsvertrages mit der Barwertmethode zu ermitteln  (siehe 
Ziffer  14.7.5 «Barwertfaktor und Abzinsungsfaktor »). In diesem Fall entspricht der Landwert 
(Grundstückwert) dem Barwert , der während der restlichen Laufzeit zufliessenden Baurechtszin-
sen, und dem diskontierten Grundstückwert am Ende der Laufzeit. Der Heimfall wird nicht berück-
sichtigt. Der Basiszinssatz wird mit 3.6% festgelegt.  

Barwert  =  (Jährlicher Baurechtszins x Barwertfaktor) +  (Grundstückwe rt am Ende der Laufzeit x  Ab-
zinsungsfaktor)  

14.5.2 Gebäude (10840.01)  

Das Konto «Gebäude» beinhaltet die Grundstücke inklusive den darauf errichteten Gebäuden. Sie 
werden zum Liegenschaftswert  bewertet nach der Formel:  

Liegenschaftswert = 3 x Ertragswert +  1 x Substanzwert (Landwert + Gebäudewert)  
4 

 Landwert  

Die Landwerte von überbauten Grundstücken beruhen auf den gle ichen Grundlagen wie in Ziffer  
14.5.1.1 «Grundstücke ohne Baurecht» dargelegt (siehe Ziffer  14.7.1 «Neubewertung Grundstücke 
FV»). 
 
Unüberbaute  Teile von überbauten Grundstücken sind unter Berücksichtigung der Nutzungsmög-
lichkeiten resp. der Nutzungseinschränkungen separat zu bewerten resp ektive  zu korrigieren . Ein 
zusammenhängendes Berechnungsbeispiel findet sich in  Ziffer  14.7.7.2 «Berechnungsbeispiel Ge-
bäude inkl. Land mit separatem Teil nicht überbautes Grundstück» . 

 Gebäudewert  

Der Gebäudewert entspricht dem indexierten Gebäudeversicherungs -Zeitwert 2 der Solothurni-
schen Gebäudeversicherung SGV (z.B. Index 2020 = 140%) und  stellt einen Annäherungswert dar . 
Der Zeitwert stellt den Zustand des Gebäudes dar, wenn er schlechter als gut ist. Wertbeeinflus-
sende Faktoren (Alterung, Sanierungen etc.) sind angemessen zu berücksichtigen und zu begrün-
den.  Abbruchliegenschaften werden zum Landwert abzüglich Abbruchkosten bewertet.  
Alternativ können externe Verkehrswertgutachten als Grundlage herangezogen werden, sofern 
diese zum Bewertungszeitpunkt  nicht älter als zehn Jahre sind.  
  

 

1  Der Basissatz wird aufgrund des volumengewichteten, durchschnittlichen Hypothekarzinssatzes der letzten 25 Jahre gemäss mietr echtlichen Referenzzinssätzen 
(Art. 12a VMWG, SR 221.213.11) errechnet. Er wird durch das AGEM periodisch festgelegt. Letztmalige Aktualisierung Basissatz per 30.09.2020, gültig per 
1.1.2021. 

2  Zeitwert gemäss SGV-Schätzung: entspricht  dem reduzierten indexierten SGV -Versicherungswert aufgrund des Gebäudezustandes gemäss Versicherungsnach-
weis (Bezugsquelle für Exceldatei: info@sgvso.ch mit Vermerk: « SGV-Daten Gemeindegebiet inkl. Zei twert» ). 

mailto:info@sgvso.ch


https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/212.478.41
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14.5.3 Bewertungs vorgaben  übrige Sachanlagen (108x)  

In diesen Kont ogruppen  werden Sachanlagen gebucht, welche nicht zur Erfüllung einer öffentli-
chen Aufgabe notwendig sind.  

Sachgruppe 
HRM2 

Bezeichnung  Bewertungs vorgaben  

1086 Mobilien FV  Anschaffungs - oder Herstellkosten. Wertberichtigung bei Abwei-
chungen zu einem tieferen  Verkehrswert.  
Der Verkehrswert wird abgeleitet aus der Gleichsetzung mit 
dem Kaufpreis von vergleichbaren Objekten.  

1087 Anlagen in Bau FV  Anschaffungs - oder Herstellkosten.  

1088 Anzahlungen FV  Nominalwertprinzip.  
Anzahlungen in Fremdwährung sind zum Geldkurs am Bilanz-
stichtag umzurechnen.  

1089 Übrige Sachanlagen 
FV 

Anschaffungs - oder Herstellkosten. Wertberichtigung bei Abwei-
chungen zu einem tieferen Verkehrswert. Der Verkehrswert 
wird abgeleitet aus der Gleichsetzung mit dem Kaufpreis von 
vergleichbaren Objekten.  

14.6 Neubewertung im Übergang zu HRM2  und Folgebewertung  

Nach erfolgter Bilanzumgliederung (siehe Ziffer  14.1 «Bilanzierung im Übergang» ) hat im Über-
gang zu HRM2 eine einmalige Überprüfung der Bewertung der Bilanzpositionen im Finanzvermö-
gen nach den in diesem Kapitel festgelegten Bewertungsnor men (Neubewertung) zu erfolgen. Es 
erfolgt dagegen keine Neubewertung des Verwaltungsvermögen s: D.h. auf eine Neubewertung 
des Verwaltungsvermögens im Übergang zu HRM2 ist bei den solothurnischen Gemeinden mit 
Ausnahme der Darlehen und Beteiligungen zu verzichten.  
Bei einer Aufwertung der Bilanzposition im Übergang erfolgt eine Einlage in die Neubewertungs-
reserve (Eröffnungsbilanz). Bei einer Abwertung erfolgt eine Entnahme aus der Neubewertungs-
reserve, sofern und solange eine solche vorhanden ist. Dadurch sind Auf - und Abwertungen bei 
der erstmaligen Bewertung des Finanzvermögens im Übergang zur HRM2 grundsätzlich erfolgs-
neutral.  Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen werden nach kaufmännischen 
Grundsätzen bewertet  (Bewertungs vorgaben  siehe 14.4.1 «Darleh en» sowie 14.4.2  «Beteiligungen 
im Verwaltungsvermögen» ) und sind daher dem Finanzvermögen bezüglich Bewertungs vorgaben  
gleichgestellt.  
 
Bezogen auf die einzelnen Bilanzpositionen ergibt sich bezüglich Neu bewertung ein unterschied-
licher Handlungsbedarf: So sind nominell geführte Bilanzbestände respektive bereits bisher jähr-
lich wertberichtigte Positionen  unter Berücksichtigung der  geltenden Bewertungs vorgaben  im 
Übergang o hne Neubewertung zu übernehmen.  
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Dagegen ist eine Neubewertung für folgende Positionen zu prüfen:  

Bezeichnung Neube-
wertung 
prüfen

Keine 
Neube-
wertung

1 AKTIVEN
10 Finanzvermögen

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen x
101 Forderungen x
102 Kurzfris tige Finanzanlagen x
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen x x
106 Vorräte und angefangene Arbeiten x
107 Finanzanlagen x
108 Sachanlagen FV x
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital x

 14 Verwaltungsvermögen
 144 Darlehen x
 145 Beteiligungen, Grundkapitalien x
2 PASSIVEN

20 Fremdkapital
200 Laufende Verbindlichkeiten x
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten x
204 Passive Rechnungsabgrenzungen x
205 Kurzfris tige Rückstellungen x
206 Langfris tige Finanzverbindlichkeiten x
208 Langfris tige Rückstellungen x
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital x

29 Eigenkapital
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK x
291 Fonds im Eigenkapital x
293 Vorfinanzierungen x
294 Finanzpolitische Reserve x
295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen  --  --
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen  --  --
298 Übriges Eigenkapital x
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag x

Sach-
gruppen-
konto

 

14.6.1 Neubewertungsreserve  

Die erstmalige Bewertung des Finanzvermögens sowie der Darlehen und Beteiligungen des Ver-
waltungsvermögens  bewirkt entweder eine Erhöhung oder eine Verminderung des Vermögens. 
Diese Bewertungskorrekturen erfolgen über das Passivkonto «Neubewertungsreserve Finanzver-
mögen » (Kontogruppe 296). Bei der erstmaligen Aufwertung im Übergang zu HRM2 erfolgt eine 
Einlage in die Neubewertungsreserve (Eröffnungsbilanz). Bei einer Abwertung erfolgt eine Ent-
nahme aus der Neubewertungsreserve, sofern und sol ange eine solch e vorhanden ist.  
 
Die Neubewertungsreserve (Kontogruppe 296) wird zwar objektbezogen  (einzeln pro Objekt)  be-
rechnet, aber  als Sammelkonto für die Summe aller Auf - und Abwertungen  geführt . Wenn sich 
aus der Summe der Einzelbewertungen ein Neubewertungsverlust ergibt (negative Neubewer-
tungsreserve), erfolgt die Verbuchung einmalig über das Eigenkapital (Kontogruppe 299, Bilanz-
überschuss) erfolgsneutral.  
 
Beispiel: Buchungsvorgänge Neubewertung Sachanlagen Finanzvermögen (Kontogruppe 108):  

Vorgang  Soll Haben  

Aufwertung Finanzvermögen  FV 
(erstmalig)  

Sachanlagen FV 
108x 

Neubewertungsreserve  
296 

Abwertung Finanzvermögen  FV 
(erstmalig)  

Neubewertungsreserve  
296 

Sachanlagen FV 
108x 
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14.6.3 Folgebewertung von Sachanlagen des Finanzvermögens (108; 296)  

Bei späteren wesentlichen Wertveränderungen, aber alle fünf Jahre1, ist eine Neubewertung der 
Sachanlagen des Finanzvermögens vorzunehmen. Allfällige Bewertungsverluste können in den 
ersten fünf Jahren  mit der Neubewertungsreserve erfolgs neutral  gedeckt werden. Dagegen sind 
positive Wertberichtigungen erfolgswirksam zu verbuchen, d.h. weitere Einlagen in die Neube-
wertungsreserve sind nicht zulässig.  

Vorgang  Soll Haben  

Ab wertung Finanzvermögen FV ( in-
nert 5 Jahren ) 

Neubewertungsreserve  
296 

Sachanlagen FV 
108x 

Auf wertung Finanzvermögen FV 
(periodisch)  

Sachanlagen FV 
 

108x 

Marktwertanpassung  
Sachanlagen FV 

444x 

 
Sollte nach Einführung von HRM2 und nach der Neubewertung des Finanzvermögens keine Neu-
bewertungsreserve vorhanden sein, weil die Gesamtheit der Bewertungen zu einem Bewertungs-
verlust geführt hat  oder die Neubewertungsreserve schon verzehrt ist , dann erfolgen die späteren 
Wertänderungen erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung.  

Vorgang  Soll Haben  

Ab wertung Finanzvermögen FV (pe-
riodisch)  

Wertberichtigung  
Sachanlagen FV 

344x 

Sachanlagen FV 
 

108x 

Auf wertung Finanzvermögen FV 
(periodisch)  

Sachanlagen FV 
 

108x 

Marktwertanpassung  
Sachanlagen FV 

444x 

14.6.4 Verkauf von Sachanlagen FV (108) 

Der Verkauf von Liegenschaften erfolgt über das Finanzvermögen. Befindet sich eine Liegenschaft 
im Verwaltungsvermögen, so muss sie vor dem Verkauf ins Finanzvermögen übertragen und dort 
neu bewertet werden (siehe Ziffer  14.6.7 «Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
ins Finanzvermögen» ). 
 
Der beim Verkauf anfallende Buchgewinn resp ektive  Buchverlust wird über das Konto 4411 .xx 
respektive  3411.xx ausgebucht. Bestehen auf der zu verkaufenden Liegenschaft Neubewertungs-
reserven, müssen diese aufgelöst werden. Dazu muss rückwirkend eruiert werden, wie hoch der 
Bestand der Neubewertungsreserve für das zu verkaufende Objekt ist (siehe Ziffer  14.6.2 «Neube-
wertung von Sachanlagen des Finanzvermögens» ). Der Verkaufsvorgang wird dann über die Bi-
lanz mit dem Buchungssatz: Soll 10020 .xx an Haben 10840 .xx abgebildet.  
 
Beim Verkauf von Sachanlagen des Finanzvermögens (Kontogruppe 108) wird zuerst der dazuge-
hörende Anteil der Neubewertungsreserve mit einer Entnahme erfolgswirksam aufgelöst, sofern 
eine Neubewertungsreserve vorhanden ist. Auf dem verkauften Objekt muss der Anteil an der 
Neubewertungsreserve rekonstruiert werden. Vor dem V erkauf erfolgt keine erneute Neubewer-
tung. Der realisierte Gewinn oder Verlust bezieht sich auf den Buchwert per Ende des Vorjahres.  
 
Im eher unwahrscheinlichen Fall, dass auf dem verkauften Objekt bei der ursprünglichen Neube-
wertung eine negative Neubewertungsreserve resultierte (bei einer gesamthaft positiven Neube-
wertungsreserv e), ist eine entsprechende Einlage in die Neubewertungsreserve zu tätigen.  
 
  

 

1 Siehe § 153 Abs. 3 lit. a  GG 
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14.6.8 Neubewertung und Folgebewertung  Finanzanlagen im Finanzvermögen  
(102; 107) 

 Neubewertung  Finanzanlagen  

Vorgang  Soll Haben  

Auf wertung (erstmalig)  Finanzanlagen FV  
107xx 

Neubewertungsreserve  
29600 

Ab wertung (erstmalig)  Neubewertungsreserve  
296 

Finanzanlagen FV  
107xx 

 Folgebewertung  Finanzanlagen  

Die Positionen «Finanzanlagen » (Kontogruppe 10 2; 107) sind jährlich neu zu bewerten.  Dabei 
werden Aufwer tungen erfolgswirksam und Abwertungen während der Dauer der 5 -jährigen 
Sperrfrist der «Neubewertungsreserve FV » (also innerhalb von 5 Jahren seit der erstmaligen Bil-
dung) erfolgsneutral verbucht . Ab dem 6. Jahr (also ab dem 1. Jahr der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Auflösung) hat die Buchung erfolgswirksam zu erfolgen.  
 
Finanzanlagen , welche an der Börse gehandelt werden ( kotiert) , sind zum Jahresschlusskurs zu 
bewerten. Finanzanlagen , welche  nicht an der Börse gehandelt werden (nicht kotiert ), sind zum 
Steuerwert gemäss den Kurslisten der eidgenössischen Steuer verwaltung  zu bewerten. Existiert 
kein solcher Steuerwert, dann  sind die Finanzanlagen zum kantonalen Steuerwert zu bewerten, 
ansonsten zum Anschaffungswert (i.d.R. Nominalwert)  abzüglich allfälliger notwendiger Wertbe-
richtigungen aufgrund von Verlustrisiken.  
 
Bei Obligationen ist der per Bilanzstichtag aufgelaufene Marchzins transitorisch abzugrenzen. 
Falls bei Darlehen der Zeitpunkt der Zinsabrechnung nicht mit dem Bilanzstichtag übereinstimmt, 
sind die aufgelaufenen Zinsen ebenfalls transitorisch abzugrenzen.  
 
Beispiel I: 
Der Marktwert liegt über  dem Buchwert des Vorjahres (Aufwertung):  

Verkehrswert über dem Buch-
wert  

Soll Haben  

Verkehrswertanpassung  
(Aufwertung, Bewertungsgewinn)  

Finanzanlagen  FV 
 

107xxx 

Positive Marktwertanpassung  
Finanzanlagen  

9690.4440 

 
Aufwertungen von Finanzanlagen sind grundsätzlich erfolgswirksam. Sie können nicht über die 
Neubewertungsreserve gebucht werden.  
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Beispiel J: 
Der Marktwert liegt unter  dem Buchwert des Vorjahres (Abwertung):  

Verkehrswert unter dem Buch-
wert  

Soll Haben  

Verkehrswertanpassung  
(Abwertung, Bewertungsverlust)  

Negative Wertberichtigung  
Finanzanlagen  

9690.3440 

Finanzanlagen  FV 
 

107xxx 

Entnahme  
aus Neubewertungsreserve  

Neubewertungsreserve  
 

29600 

Entnahme aus Neubewertungs-
reserve 

9690.4896 

 
Während der Dauer der 5 -jährigen Sperrfrist der «Neubewertungsreserve FV » (also innerhalb von 
5 Jahren seit der erstmaligen Bildung) , können Bewertungsverluste damit gedeckt, d.h. erfolg sun-
wirksam gebucht werden.  Ab dem 6. Jahr hat (also ab dem 1. Jahr der gesetzlich vorgeschriebenen 
Auflösung) hat die Buchung erfolgswirksam zu erfolgen.  
 
Beispiel  K: 
Der Marktwert liegt unter  dem Buchwert des Vorjahres (Abwertung) und es besteht keine  Neu-
bewertungsreserve:  

Verkehrswert unter dem Buch-
wert  

Soll Haben  

Verkehrswertanpassung  
(Abwertung, Bewertungsverlust)  

Negative Wertberichtigung  
Finanzanlagen  

9690.3440 

Finanzanlagen  FV 
 

107xxx 

 
Besteht keine Neubewertungsreserve mehr, erfolgen Abwertungen grundsätzlich erfolgswirksam.  

14.6.9 Neu- und Folgeb ewertung Darlehen und Beteiligungen  im 
Verwaltungsvermögen (144; 145) 

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (Kontogruppe 144; 145) werden nicht 
planmässig abgeschrieben, sondern analog den Finanz anlagen des Finanzvermögens jährlich neu 
bewertet  (Konto Wertberichtigung 3640 resp. 3650) . Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum 
Anschaffungswert  (i.d.R. Nominalwert) , sofern der kantonale Steuerwert höher ist als der Anschaf-
fungswert  (i.d.R. Nominalwert) . Es findet also keine Aufwertung statt. Sofern der kantonale Steu-
erwert tiefer ist als der Nominalwert, ist die Be wertung zum kantonalen Steuerwert vorzunehmen. 
Es gilt das Imparitätsprinzip  bis zur Höhe des Anschaffungswertes (i.d.R. Nominalwert) . Von der 
Bewertung auf den Anschaffungswert (i.d.R. Nominalwert) kann abgesehen werden, wenn eine 
Rückzahlung des Nominalwertes statutarisch ausgeschlossen ist  (z.B. Genossenschaft VEBO = Bi-
lanzierung zu  einem  Pro-Memoria -Franken oder IR-Beitrag an eine Stiftung ). Eine erstmalige Be-
wertung erfolgt per Einführung von HRM2 . 
 
Beispiel  L: 
Erstmalige Bewertung  von Darlehen und Beteiligungen  im Verwaltungsvermögen per 1.1. 2016, 
wenn die Neubewertung in der Summe einen Aufwertungssaldo ergibt:  

Neubewertungs saldo Darlehen 
und Beteiligungen  VV 

Soll Haben  

Erstmalige Bewertung  
(Saldo Aufwertung, Bewertungsge-
winn)  

144xx Darlehen  
145xx Beteiligungen  

Neubewertungsreserve  
29600 
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Grundsätzlich:  Alle Einwohnergemeinden haben ab dem Jahr 2021 die Neubewertungsreserve als 
ausserordentlichen Ertrag in 5 linearen Tranchen während den Jahren 2021 bis 2025 aufzulösen 
(siehe Kapitel «Bilanz», Ziffern  13.7.6 «Neubewertungsreserve (296)»  und Ziffer 14.6.11 «Sperrfrist 
Neubewertungsreserve (296)» ). Dabei ist zu beachten, dass solche Auflösungen sich im Finanz-
haushalt liquiditäts un wirksam auswirken. Finanzpolitische Zielsetzungen, wie z.B. das Ziel einer 
ausgeglichenen Rechnung, sind während diesen fünf Jahren primär aus Sicht des operativen Er-
gebnisses (2. ER-Stufe) zu beurteilen.  Für Bürger - und Kirchgemeinden, welche HRM2 per 
01.01.2022 einführen, kommen diese Bestimmungen auch zur Anwendung.  
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14.7 Anhang  

14.7.1 Neubewertung Grundstücke FV (AGEM-Richtwerte per 1.1.20 21, in Fr./m2) 

 

Werte in Fr. pro m2 gemäss Landverkäufen 2013-2018 nach Bauzonen (Kant. Steueramt, Abt. Katasterwesen)
Gemeinden Einwohner W K G I/J L OEBA ArbZ M
inkl. Fusionen per 1.1.2021 31.12.2018 Median Median Median Median Median Median Median Median
Aedermannsdorf 570 140 60
Aeschi 1'216 300 230 380
Balm bei Günsberg 197 290
Balsthal 6'188 250 370 150 100
Bärschwil 793 160
Bättwil 1'190 1000 790*
Beinwil 286 190*
Bellach 5'231 390 550 370 80
Bettlach 4'928 610 550 220 230
Biberist 8'639 360 280 200 230
Biezwil 303 340
Bolken 602 270
Boningen 774 320 260
Breitenbach 3'875 390 370 140*
Buchegg 2'587 300 180 60
Büren 1'049 390 150
Büsserach 2'296 370 170 150
Däniken 2'859 410 230 160* 160
Deitingen 2'217 300 250 160 230
Derendingen 6'516 320 340 150 230 70
Dornach 6'829 1000 980 210
Drei Höfe 746 270 280
Dulliken 5'086 340 320 200 310*
Egerkingen 3'696 380 390 160 250
Eppenberg-Wöschnau 333 430
Erlinsbach SO 3'566 440 370 180 150 300*
Erschwil 931 190 100 220
Etziken 881 320 160
Fehren 605 260 300
Feldbrunnen-St.Niklaus 983 830 390
Flumenthal 983 310 120
Fulenbach 1'782 280 160 140*
Gempen 873 560 150
Gerlafingen 5'257 340 260 150*
Grenchen 17'516 350 200 180
Gretzenbach 2'792 370 310 320 100
Grindel 512 180 150
Günsberg 1'180 310 290
Gunzgen 1'656 330 380
Hägendorf 5'158 390 230 250 250
Halten 864 300
Härkingen 1'648 320 340 310 260*
Hauenstein-Ifenthal 316 260 150 270
Herbetswil 539 100 30*
Himmelried 912 300 330
Hochwald 1'312 450 330*
Hofstetten-Flüh 3'169 710 440 220
Holderbank 698 160 120
Horriwil 846 310 270
Hubersdorf 749 210 290
Hüniken 148 300
Kammersrohr 29 240*
Kappel 3'248 380 240 120
Kestenholz 1'813 340 300
Kienberg 514 230
Kleinlützel 1'265 200 180
Kriegstetten 1'301 340
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Werte in Fr. pro m2 gemäss Landverkäufen 2013-2018 nach Bauzonen (Kant. Steueramt, Abt. Katasterwesen)
Gemeinden Einwohner W K G I/J L OEBA ArbZ M
inkl. Fusionen per 1.1.2021 31.12.2018 Median Median Median Median Median Median Median Median
Langendorf 3'847 460 550 300
Laupersdorf 1'815 210 220 120* 180
Lohn-Ammannsegg 2'812 430 380 270
Lommiswil 1'540 290 290
Lostorf 3'957 370 360 300 220 380 250
Lüsslingen-Nennigkofen 1'086 330 290 180* 110
Luterbach 3'514 320 360* 370 160
Lüterkofen-Ichertswil 800 410
Lüterswil-Gächliwil 321 290
Matzendorf 1'336 200 90 120
Meltingen 661 290 160
Messen 1'488 260 200
Metzerlen-Mariastein 934 440 430
Mümliswil-Ramiswil 2'456 210 180
Neuendorf 2'246 330 340 310*
Niederbuchsiten 1'181 260 280
Niedergösgen 3'881 300 250 180
Nuglar-St.Pantaleon 1'490 530 300 270
Nunningen 1'883 280 170 330
Oberbuchsiten 2'271 310 70 170 160*
Oberdorf 1'731 410 390 490*
Obergerlafingen 1'179 340 770 150*
Obergösgen 2'211 320 220 70
Oekingen 841 400 320
Oensingen 6'356 360 380* 370 360
Olten 18'459 580 1010 700 40 550*
Recherswil 2'047 300 290 130 330
Rickenbach 1'013 340 250 290 240 340
Riedholz 2'317 430
Rodersdorf 1'308 550 650* 650 80
Rüttenen 1'465 330
Schnottwil 1'140 310 290
Schönenwerd 4'956 270 340 420 150
Seewen 1'013 330 250 250
Selzach 3'466 450 200 110 160
Solothurn 16'903 410 1110 330 170
Starrkirch-Wil 1'718 480 370
Stüsslingen 1'149 300 810 200*
Subingen 3'213 370 380 200
Trimbach 6'683 350 230 170
Unterramsern 217 430 220
Walterswil 730 260 310
Wangen 5'071 390 400 190
Welschenrohr-Gänsbrunnen 1'201 100 80
Winznau 1'922 380 190* 190
Wisen 416 250 220
Witterswil 1'441 780 870
Wolfwil 2'294 300 360 190 190
Zuchwil 9'047 500 260 130 140
Zullwil 670 240 100
TOTAL Einwohner / Anzahl Werte 274'748 2055 179 151 106 10 14 24 2

*  = Richtwert der Vorperiode (2007-2012) unverändert gültig mangels fehlender ak tuellerer amtlicher Werte vom neu  mass-
     gebenden Zeitraum 2013-2018
Erklärungen: Zonen:
Obige Zonen ergeben sich aus den W Wohnzone, EFH-/MFHhauszone, Spezialzonen Terrassen/Atrium
häufigsten der insgesamt 5534 K Kernzone
Nennungen von Landverkäufen. G Gewerbezone (evtl. mit Wohnnutzung)
Die Zonenbezeichnungen sind in I / J Industriezone
den Gemeinden teilweise unter- L Landhauszone
schiedlich. Die obigen Median- OEBA Zone Öffentl.Bauten/Anlagen
werte sind auf 10 Franken abge- ArbZ Arbeitszone
rundet. M Mahren
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14.7.2 Bewertungsras ter nicht überbaute Grundstücke (1080)  

  

Bewertungsblatt Gemeinde

Bewertung per TT.MM.JJJJ Konto-Nr.:

Nichtüberbaute Grundstücke im Finanzvermögen

Liegenschaft GB-Nr.: Grundstückgrösse m2: 0

Zone: Grundstückgrösse immer ausfüllen!

Bezeichnung:

Lage:

Kaufdatum: TT.MM.JJJJ *) Kaufpreis Fr.: 0

A Landwert gemäss effektivem Kaufpreis Fr./m2: #DIV/0!

*) nur massgebend, wenn Kauf innert 10 Jahre vor Bewertungsdatum ODER

B Verkehrswert Grundstück gemäss AGEM-Referenzwert Fr./m2: 0

Preis aus beiliegender Lasche "Steuerwerte" (falls vorhanden, sonst manuell) ODER

C Geschätzter Verkehrswert vom: TT.MM.JJJJ **) Fr./m2: 0

**) externe Schätzung, wenn nicht älter als 10 Jahre vor Bewertungsdatum

D Wertbeeinflussende Faktoren: UND

D1 - Erschliessung: Fr./m2: 0

D2 - Rechte/Lasten: Fr./m2: 0

D3 - Übrige: Fr./m2: 0

A oder B oder C
und D (D1,D2,D3) Massgebender Verkehrswert des Grundstückes Fr./m2: #DIV/0!

1. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Bauzone )

Grösse Grundstück: 0 m2      à  Fr. #DIV/0! =  Fr. #DIV/0!

2. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Landwirtschaftszone )

Katasterwert °): 0 Fr.           Faktor: 8 =  Fr. 0
°) Katasterwert entspricht dem einfachen Ertragswert zum Faktor gem. Steuerverwaltung

3. Grundstücke mit Baurechtsbelastung

Nettoertrag Fr. 0 kapitalisiert zu 3.60% =  Fr. 0
|________ Datum Baurechtsvertrag: TT.MM.JJJJ ODER

Nettoertrag Fr. 0 Barwertfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Landwert Fr. 0 Abzinsungsfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Restlaufzeit Jahre 0
|_________ Ablaufdatum Baurecht: TT.MM.JJJJ

Neuer Bilanzwert HRM2 Fr. #DIV/0!
Bisheriger Bilanzwert Fr. 0

Bewertungsdifferenz (zugunsten/zulasten Neubewertungsreserve) Fr. #DIV/0!
('-' = Verlust)

Begründungen:

Erstellungsdatum: TT.MM.JJJJ
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14.7.3 Bewertungsras ter Gebäude inkl. Land (1084)  

 
 
  

Bewertungsblatt Gemeinde

Bewertung per TT.MM.JJJJ Konto-Nr.:

Gebäude inkl. Land im Finanzvermögen

Liegenschaft GB-Nr.: Grundstückgrösse m2: 0

Zone: Vers.-Nr. SGV:

Bezeichnung:

Lage:

A) Gebäude inkl. Land Kaufdatum: TT.MM.JJJJ *) Kaufpreis Fr.: 0

Erstellungsjahr: TT.MM.JJJJ *) Erstellungskosten Fr.: 0
*) nur massgebend, wenn Kauf/Erstellung innert 10 Jahren vor Bewertungsdatum ODER

Geschätzter Verkehrswert (mit Land) Fr.: 0
externe Schätzung, wenn nicht älter als 10 Jahre vor Bewertungsdatum
Wertbeeinflussende Faktoren: UND

- Übrige: Fr.: 0

A Massgebender Verkehrswert der Liegenschaft inkl. Land Fr.: 0

Es darf nur entweder A oder B+C ausgefüllt werden!

B) Gebäude Kaufdatum oder Erstellungsdatum:

Index SGV-Gebäudeversicherungswert in % 140%

SGV-Gebäudeversicherungs-Zeitwert  (Indexiert) 0 0
Wertbeeinflussende Faktoren: UND

- Übrige: Fr.: 0

B Massgebender Verkehrswert (Gebäude) Fr.: 0

C) Grundstück Kaufdatum:

Verkehrswert Grundstück gemäss AGEM-Referenzwert Fr./m2: 0

Wertbeeinflussende Faktoren: UND

- Rechte/Lasten: Fr./m2: 0

- Übrige: Fr./m2: 0

C Massgebender Verkehrswert (Grundstück) Fr./m2: 0

1. Substanzwert (muss immer Zahlen enthalten)

A) Gebäude inkl. Land: =  Fr. 0

B) Gebäudewert: Fr. 0 ODER

C) Landwert: 0 m2             à  Fr. 0 Fr. 0 =  Fr. 0

2. Ertragswert (Mietertrag pro Jahr) (muss immer Zahlen enthalten)

Nettomietzins Fr. 0 (Bruttomietzins abzüglich Nebenkosten)

Wertbeeinfl. Faktoren: 0

Mietwert Fr. 0

kapitalisiert zu *) 4.60% = Fr. 0 x 3 0 =  Fr. 0

*) Basiszinsatz AGEM plus Zuschlag (z.B. +1% Wohnliegenschaften)

Total Substanz- und Ertragswert =  Fr. 0
(geteilt durch 4)

Neuer Bilanzwert HRM2 =  Fr. 0
Bisheriger Bilanzwert Fr. 0

Bewertungsdifferenz (zugunsten/zulasten Neubewertungsreserve) Fr. 0
('-' = Verlust)

Begründungen:

Erstellungsdatum: TT.MM.JJJJ

TT.MM.JJJJ

TT.MM.JJJJ
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14.7.4 Entwicklung Hypothekarzins  und Grundlagen Bas iszinssatz  

 
  

Entwicklung Hypothekarzins im Kanton Solothurn - Stand 30.9.2020
gemäss mietrechtlichen Referenzzinssätzen ab 10.9.2008 (vorher Baloise Bank SoBa)

gültig ab gültig bis Tage Zins Summe gew. Durchschnitt
01.04.1990 31.07.1990 119 6.25% 7.4375            
01.08.1990 31.12.1990 149 6.50% 9.6850            
01.01.1991 31.07.1993 929 7.00% 65.0300          
01.08.1993 31.10.1993 89 6.50% 5.7850            
01.11.1993 31.12.1993 59 6.00% 3.5400            
01.01.1994 31.03.1994 89 5.75% 5.1175            
01.04.1994 31.10.1995 569 5.50% 31.2950          
01.11.1995 31.03.1996 149 5.25% 7.8225            
01.04.1996 31.12.1996 269 5.00% 13.4500          
01.01.1997 31.05.1997 149 4.75% 7.0775            
01.06.1997 30.09.1997 119 4.50% 5.3550            
01.10.1997 30.04.1998 209 4.25% 8.8825            
01.05.1998 31.07.1999 449 4.00% 17.9600          
01.08.1999 31.01.2000 179 3.75% 6.7125            
01.02.2000 31.07.2000 179 4.25% 7.6075            
01.08.2000 30.06.2001 329 4.50% 14.8050          
01.07.2001 31.01.2002 209 4.25% 8.8825            
01.02.2002 31.10.2002 269 4.00% 10.7600          
01.11.2002 31.03.2003 149 3.75% 5.5875            
01.04.2003 30.06.2003 89 3.50% 3.1150            
01.07.2003 31.10.2005 839 3.25% 27.2675          
01.11.2005 30.04.2007 539 3.00% 16.1700          
01.05.2007 28.02.2008 297 3.25% 9.6525            
01.03.2008 02.06.2009 451 3.50% 15.7850          
03.06.2009 01.09.2009 88 3.25% 2.8600            
02.09.2009 01.12.2010 449 3.00% 13.4700          
02.12.2010 01.12.2011 359 2.75% 9.8725            
02.12.2011 01.06.2012 179 2.50% 4.4750            
02.06.2012 02.09.2013 450 2.25% 10.1250          
03.09.2013 01.06.2015 628 2.00% 12.5600          
02.06.2015 01.06.2017 719 1.75% 12.5825          
02.06.2017 02.03.2020 990 1.50% 14.8500          
03.03.2020 30.09.2020 207 1.25% 2.5875            

Total 10'945 398.1650        3.6379%

AGEM-Basiszinssatz per 1.1.2021 3.6000%
(kaufmännisch gerundet auf eine Dezimalstelle) (Stand 30.9.2020)

Grundsatz: Auf dem Basiszinssatz erfolgt für die Ertragswertberechnung ein Zuschlag
von 0,5% bis 3,0% zur Abdeckung von Bewirtschaftungskosten im Immobiliengeschäft.

Quelle: http://www.mietrecht.ch/db/hypozins_list.php?Kanton=SO

Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG)
per 1.12.2011 (Art. 12 a, Abs. 1 und 2):
Für Mietzinsanpassungen aufgrund von Änderungen des Hypothekarzinssatzes gilt ein Referenz-
zinssatz. Dieser stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen, volumengewichteten Durchschnitts-
zinssatz für inländische Hypothekarforderungen und wird durch kaufmännische Rundung in Vier-
telprozenten festgesetzt. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) gibt den Re-
ferenzzinssatz vierteljährlich bekannt.

Verordnung des EVD über die Erhebung des für die Mietzinse massgebenden hypothe-
karischen Durchschnittszinssatzes (Zinssatzverordnung) vom 22.1.2008 (Art. 2, Abs. 1):
Der Durchschnittszinssatz ist der volumengewichtete durchschnittliche Zinssatz der auf
Schweizer Franken lautenden inländischen Hypothekarforderungen der Banken in der Schweiz.
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14.7.5 Barwertfaktor und Abzinsungsfaktor  

 
  

Basiszinssatz:
Zins (%) 3.60                               3.60                               
Restlaufzeit Jahre Barwertfaktor Abzinsungsfaktor

1 0.965                             0.965
2 1.897                             0.932
3 2.796                             0.899
4 3.664                             0.868
5 4.502                             0.838
6 5.311                             0.809
7 6.092                             0.781
8 6.845                             0.754
9 7.573                             0.727

10 8.275                             0.702
11 8.953                             0.678
12 9.607                             0.654
13 10.238                           0.631
14 10.848                           0.609
15 11.436                           0.588
16 12.004                           0.568
17 12.552                           0.548
18 13.081                           0.529
19 13.592                           0.511
20 14.085                           0.493
21 14.560                           0.476
22 15.020                           0.459
23 15.463                           0.443
24 15.891                           0.428
25 16.304                           0.413
26 16.703                           0.399
27 17.088                           0.385
28 17.459                           0.371
29 17.818                           0.359
30 18.164                           0.346
31 18.498                           0.334
32 18.820                           0.322
33 19.132                           0.311
34 19.432                           0.300
35 19.722                           0.290
36 20.002                           0.280
37 20.272                           0.270
38 20.533                           0.261
39 20.785                           0.252
40 21.028                           0.243
41 21.262                           0.235
42 21.489                           0.226
43 21.707                           0.219
44 21.918                           0.211
45 22.122                           0.204
46 22.318                           0.197
47 22.508                           0.190
48 22.691                           0.183
49 22.868                           0.177
50 23.039                           0.171
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Basiszinssatz:
Zins (%) 3.60                               3.60                               
Restlaufzeit Jahre Barwertfaktor Abzinsungsfaktor

51 23.203                           0.165
52 23.362                           0.159
53 23.516                           0.153
54 23.664                           0.148
55 23.807                           0.143
56 23.945                           0.138
57 24.078                           0.133
58 24.206                           0.129
59 24.331                           0.124
60 24.450                           0.120
61 24.566                           0.116
62 24.678                           0.112
63 24.785                           0.108
64 24.889                           0.104
65 24.990                           0.100
66 25.087                           0.097
67 25.180                           0.094
68 25.270                           0.090
69 25.357                           0.087
70 25.442                           0.084
71 25.523                           0.081
72 25.601                           0.078
73 25.677                           0.076
74 25.750                           0.073
75 25.820                           0.070
76 25.888                           0.068
77 25.954                           0.066
78 26.017                           0.063
79 26.078                           0.061
80 26.138                           0.059
81 26.194                           0.057
82 26.250                           0.055
83 26.303                           0.053
84 26.354                           0.051
85 26.403                           0.049
86 26.451                           0.048
87 26.497                           0.046
88 26.542                           0.044
89 26.585                           0.043
90 26.626                           0.041
91 26.666                           0.040
92 26.705                           0.039
93 26.742                           0.037
94 26.778                           0.036
95 26.813                           0.035
96 26.846                           0.034
97 26.879                           0.032
98 26.910                           0.031
99 26.940                           0.030
100 26.969                           0.029



mailto:info@sgvso.ch
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14.7.7 Berechnungsbeispiele  

 Berechnungsbeispiel Landwirtschaftsland  

 
  

Bewertungsblatt Gemeinde

Bewertung per 1.1.2021 Konto-Nr.: 10800.01

Nichtüberbaute Grundstücke im Finanzvermögen

Liegenschaft GB-Nr.: 1443 Grundstückgrösse m2: 1'362

Zone: L Grundstückgrösse immer ausfüllen!

Bezeichnung: Landwirtschaftsland Feldstrasse

Lage: Feld

Kaufdatum: TT.MM.JJJJ *) Kaufpreis Fr.: 0

A Landwert gemäss effektivem Kaufpreis Fr./m2: -                       

*) nur massgebend, wenn Kauf innert 10 Jahre vor Bewertungsdatum ODER

B Verkehrswert Grundstück gemäss AGEM-Referenzwert Fr./m2: 0

Preis aus beiliegender Lasche "Steuerwerte" (falls vorhanden, sonst manuell) ODER

C Geschätzter Verkehrswert vom: TT.MM.JJJJ **) Fr./m2: 0

**) externe Schätzung, wenn nicht älter als 10 Jahre vor Bewertungsdatum

D Wertbeeinflussende Faktoren: UND

D1 - Erschliessung: Fr./m2: 0

D2 - Rechte/Lasten: Fr./m2: 0

D3 - Übrige: Fr./m2: 0

A oder B oder C
und D (D1,D2,D3) Massgebender Verkehrswert des Grundstückes Fr./m2: 0

1. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Bauzone )

Grösse Grundstück: 1'362 m2      à  Fr. 0 =  Fr. 0

2. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Landwirtschaftszone )

Katasterwert °): 580 Fr.           Faktor: 8 =  Fr. 4'600
°) Katasterwert entspricht dem einfachen Ertragswert zum Faktor gem. Steuerverwaltung

3. Grundstücke mit Baurechtsbelastung

Nettoertrag Fr. 0 kapitalisiert zu 3.60% =  Fr. 0
|________ Datum Baurechtsvertrag: TT.MM.JJJJ ODER

Nettoertrag Fr. 0 Barwertfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Landwert Fr. 0 Abzinsungsfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Restlaufzeit Jahre 0
|_________ Ablaufdatum Baurecht: TT.MM.JJJJ

Neuer Bilanzwert HRM2 Fr. 4'600
Bisheriger Bilanzwert Fr. 2'668

Bewertungsdifferenz (zugunsten/zulasten Neubewertungsreserve) Fr. 1'932
('-' = Verlust)

Begründungen:

Erstellungsdatum: 30.04.2021

Muster
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 Berechnungsbeispiel Gebäude inkl. Land mit separatem Teil nicht überbautes Grund-
stück 

b1) Gebäude inkl. Land  

 
  

Bewertungsblatt Gemeinde

Bewertung per 1.1.2016 Konto-Nr.: 10840.01

Gebäude inkl. Land im Finanzvermögen

Liegenschaft GB-Nr.: 765 Grundstückgrösse m2: 928

Zone: W2 Vers.-Nr. SGV:

Bezeichnung: Bauernhaus mit Land, 3'128m2, Kaufpreis Fr. 1'550'000.- inkl. nicht überbauter Teil

Lage: Hausmatt

A) Gebäude inkl. Land Kaufdatum: TT.MM.JJJJ *) Kaufpreis Fr.: 0

Erstellungsjahr: TT.MM.JJJJ *) Erstellungskosten Fr.: 0
*) nur massgebend, wenn Kauf/Erstellung nach 31.12.2006 ODER

Geschätzter Verkehrswert (mit Land) Fr.: 0
externe Schätzung, wenn nicht älter als 31.12.2006
Wertbeeinflussende Faktoren: UND

- Übrige: Fr.: 0

A Massgebender Verkehrswert der Liegenschaft inkl. Land Fr.: 0

Es darf nur entweder A oder B+C ausgefüllt werden!

B) Gebäude Kaufdatum oder Erstellungsdatum:

Index SGV-Gebäudeversicherungswert in % 140%

SGV-Gebäudeversicherungs-Zeitwert  (Indexiert) 656'320 656'320
Wertbeeinflussende Faktoren: UND

- Übrige: Fr.: 0

B Massgebender Verkehrswert (Gebäude) Fr.: 656'320

C) Grundstück Kaufdatum:

Verkehrswert Grundstück gemäss AGEM-Referenzwert Fr./m2: 360

Wertbeeinflussende Faktoren: UND

- Rechte/Lasten: Fr./m2: 0

- Übrige: gem.aktuellen Verkäufen Fr./m2: 20

C Massgebender Verkehrswert (Grundstück) Fr./m2: 380

1. Substanzwert (muss immer Zahlen enthalten)

A) Gebäude inkl. Land: =  Fr. 0

B) Gebäudewert: Fr. 656'320 ODER

C) Landwert: 928 m2             à  Fr. 380 Fr. 352'640 =  Fr. 1'008'960

2. Ertragswert (Mietertrag pro Jahr) (muss immer Zahlen enthalten)

Nettomietzins Fr. 24'150 (Bruttomietzins abzüglich Nebenkosten)

Wertbeeinfl. Faktoren: 0

Mietwert Fr. 24'150

kapitalisiert zu *) 5.00% = Fr. 483'000 x 3 1'449'000 =  Fr. 1'449'000

*) Basiszinsatz AGEM plus Zuschlag (z.B. +1% Wohnliegenschaften)

Total Substanz- und Ertragswert =  Fr. 2'457'960
(geteilt durch 4)

Neuer Bilanzwert HRM2 =  Fr. 614'400
Bisheriger Bilanzwert Fr. 714'000

Bewertungsdifferenz (zugunsten/zulasten Neubewertungsreserve) Fr. -99'600 
('-' = Verlust)

Begründungen: Ausscheidung von überbauten und nicht-überbauten Teilen der gleichen Parzelle (Beispiel 2.3.2.1):

- Bew ertung überbaute Liegenschaft mit Referenz-Landpreis, SGV-Zeitw ert und effektivem Mietertrag (siehe oben)
- Bew ertung nicht überbauter Teil 2'200m2 à Fr. 380.00 = Fr. 836'000.- (separates Beispiel)

Erstellungsdatum: 30.04.2016

Muster

27.06.2013

TT.MM.JJJJ
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b2) nicht überbautes Grundstück  

 
  

Bewertungsblatt Gemeinde

Bewertung per 1.1.2021 Konto-Nr.: 10840.01

Nichtüberbaute Grundstücke im Finanzvermögen

Liegenschaft GB-Nr.: 765 Grundstückgrösse m2: 2'200

Zone: W2 Grundstückgrösse immer ausfüllen!

Bezeichnung: Bauernhaus mit Land, 3'128m2, Kaufpreis Fr. 1'550'000.- inkl. nicht

Lage: überbauter Teil

Kaufdatum: TT.MM.JJJJ *) Kaufpreis Fr.: 0

A Landwert gemäss effektivem Kaufpreis Fr./m2: -                       

*) nur massgebend, wenn Kauf innert 10 Jahre vor Bewertungsdatum ODER

B Verkehrswert Grundstück gemäss AGEM-Referenzwert Fr./m2: 360

Preis aus beiliegender Lasche "Steuerwerte" (falls vorhanden, sonst manuell) ODER

C Geschätzter Verkehrswert vom: TT.MM.JJJJ **) Fr./m2: 0

**) externe Schätzung, wenn nicht älter als 10 Jahre vor Bewertungsdatum

D Wertbeeinflussende Faktoren: UND

D1 - Erschliessung: Fr./m2: 0

D2 - Rechte/Lasten: Fr./m2: 0

D3 - Übrige: gem. aktuellen Verkäufen Fr./m2: 20

A oder B oder C
und D (D1,D2,D3) Massgebender Verkehrswert des Grundstückes Fr./m2: 380

1. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Bauzone )

Grösse Grundstück: 2'200 m2      à  Fr. 380 =  Fr. 836'000

2. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Landwirtschaftszone )

Katasterwert °): Fr.           Faktor: 8 =  Fr. 0
°) Katasterwert entspricht dem einfachen Ertragswert zum Faktor gem. Steuerverwaltung

3. Grundstücke mit Baurechtsbelastung

Nettoertrag Fr. 0 kapitalisiert zu 3.60% =  Fr. 0
|________ Datum Baurechtsvertrag: TT.MM.JJJJ ODER

Nettoertrag Fr. 0 Barwertfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Landwert Fr. 0 Abzinsungsfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Restlaufzeit Jahre 0
|_________ Ablaufdatum Baurecht: TT.MM.JJJJ

Neuer Bilanzwert HRM2 Fr. 836'000
Bisheriger Bilanzwert Fr. 836'000

Bewertungsdifferenz (zugunsten/zulasten Neubewertungsreserve) Fr. 0
('-' = Verlust)

Begründungen: Ausscheidung von überbauten und nicht-überbauten Teilen der gleichen Parzelle:

- Bew ertung überbaute Liegenschaft mit Referenz-Landpreis, SGV-Zeitw ert und effektivem Mietertrag
- Bew ertung nicht überbauter Teil 2'200m2 à Fr. 380.00 = Fr. 836'000.- (siehe oben)

Erstellungsdatum: 30.04.2021

Muster
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 Industrieland  

 
  

Bewertungsblatt Gemeinde

Bewertung per 1.1.2021 Konto-Nr.: 10800.01

Nichtüberbaute Grundstücke im Finanzvermögen

Liegenschaft GB-Nr.: 97 Grundstückgrösse m2: 8'222

Zone: IA Grundstückgrösse immer ausfüllen!

Bezeichnung: Industrieland Feld

Lage: Feld

Kaufdatum: 8.2.1999 *) Kaufpreis Fr.: 0

A Landwert gemäss effektivem Kaufpreis Fr./m2: -                       

*) nur massgebend, wenn Kauf innert 10 Jahre vor Bewertungsdatum ODER

B Verkehrswert Grundstück gemäss AGEM-Referenzwert Fr./m2: 120

Preis aus beiliegender Lasche "Steuerwerte" (falls vorhanden, sonst manuell) ODER

C Geschätzter Verkehrswert vom: TT.MM.JJJJ **) Fr./m2: 0

**) externe Schätzung, wenn nicht älter als 10 Jahre vor Bewertungsdatum

D Wertbeeinflussende Faktoren: UND

D1 - Erschliessung: Fr./m2: 0

D2 - Rechte/Lasten: Fr./m2: 0

D3 - Übrige: Fr./m2: 0

A oder B oder C
und D (D1,D2,D3) Massgebender Verkehrswert des Grundstückes Fr./m2: 120

1. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Bauzone )

Grösse Grundstück: 8'222 m2      à  Fr. 120 =  Fr. 986'600

2. Grundstücke ohne Baurechtsbelastung ( Landwirtschaftszone )

Katasterwert °): Fr.           Faktor: 8 =  Fr. 0
°) Katasterwert entspricht dem einfachen Ertragswert zum Faktor gem. Steuerverwaltung

3. Grundstücke mit Baurechtsbelastung

Nettoertrag Fr. 0 kapitalisiert zu 3.60% =  Fr. 0
|________ Datum Baurechtsvertrag: TT.MM.JJJJ ODER

Nettoertrag Fr. 0 Barwertfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Landwert Fr. 0 Abzinsungsfaktor: 0.0000 =  Fr. 0

Restlaufzeit Jahre 0
|_________ Ablaufdatum Baurecht: TT.MM.JJJJ

Neuer Bilanzwert HRM2 Fr. 986'600
Bisheriger Bilanzwert Fr. 304'728

Bewertungsdifferenz (zugunsten/zulasten Neubewertungsreserve) Fr. 681'872
('-' = Verlust)

Begründungen:

Erstellungsdatum: 30.04.2021

Muster
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14.7.11 Referenzlis te : Zuteilung Finanzanlagen /  Beteiligungen in s  Finanz- oder 
Verwaltungsvermögen  

Name, Geschäftss itz Rechts-
form  

Zweck FV VV Bilanz-
konto  

Aare Energie AG  (a.en), Olten  AG Energieversorgung   X 14540.01 

Aare Seeland m obil AG, Langenthal  AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Aare Versorgungs AG (AVAG) 1) AG Energieversorgung   X 14550.01 

Aargau Verkehr AG (AVA), Aarau  AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

BKW Energie AG, Bern (Fusion: Über-
nahme der vormaligen AEK Energie AG 
per 1.1.2022) 

AG Stromversorgung  X  10700.01 

BGU Busbetrieb Grenchen und Umge-
bung AG, Grenchen 

AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Bielersee-Schifffahrts -Gesellschaft AG, 
Biel 

AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

BKW Energie AG, Bern  AG Stromversorgung  X  10700.01 

BLS AG, Bern AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

BLT Baselland Transport AG, Oberwil 
(BL) 

AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Busbetrieb Aarau AG (BBA), Aarau  AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG 
(BOGG), Wangen bei Olten  

AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Busbetrieb Solothurn und Umgebung 
AG (BSU), Solothurn 

AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Elektra XY, Musterwil  AG Stromversorgung   X 14540.01 

Elektra Z (z.B. EVB, EWD, Elektra Muster-
wil, SWG, Regio  Energie, EBM München-
stein)  

Genos-
senschaft 

Stromversorgung   X 14540.01 

Eniwa Holding AG (vormals IBAarau AG)  AG Stromversorgung, Wasser, 
Gas und Fernwärme  

 X 14540.01 

Forstbetrieb Wasseramt AG , Deitingen  AG Waldbewirtschaftung 
(Holzerei und Pflege ) 

 X 14540.01 

GA Buchsi AG, Herzogenbuchsee  AG Kommunikation   X 14540.01 

Gemeinschaftsantennen -Anlagen xy, 
Musterwil  

AG/Ge-
nossen-
schaft  

Kommunikation   X 14540.01 

Genossenschaft OPTIMA-SOLAR Solo-
thurn , Solothurn  

Genos-
senschaft 

Energieversorgung (Solar-
strom)  

X (X) 10702.01 
(14540.01) 

KEBAG AG, Zuchwil  AG Kehrichtbeseitigung   X 14540.01 

Kehrichtbeseitigung Laufental -Schwarz-
bubenland AG KELSAG, Liesberg 

AG Kehrichtbeseitigung   X 14540.01 

onyx Energie AG, Langenthal  AG Energieversorgung  X (X) 10700.01 
(14550.01) 

Parking  AG Solothurn, Solothurn  AG Betrieb Parking  X (X) 10700.01 
(14550.01) 

Quickline Holding AG  AG Kabel -TV  X 14550.01 

Radiogenossenschaft, Musterwil  Genos-
senschaft 

Radiogesellschaft   X 14540.01 
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Name, Geschäftss itz Rechts-
form  

Zweck FV VV Bilanz-
konto  

Raiffeisenbank, Musterwil  Genos-
senschaft 

Bank X  10702.01 

Raurica Wald AG, Muttenz  AG Holzverarbeitung   X 14540.01 

Regiobank Solothurn  AG, Solothurn  AG Bank X (X) 14550.01 
(10702.01) 

Regionalflugplatz Jura -Grenchen AG, 
Grenchen 

AG Öffentlicher Verkehr   X 14550.01 

Regionalverke hr Bern -Solothurn AG 
(RBS), Solothurn 

AG Öffentlicher Verkehr   X 14540.01 

Rythalle Soledurn, AG für Ausstellungen, 
Solothurn  

AG AG für Ausstellungen, 
Kongresse, Konzerte,  
Partys 

 X 14550.01 

Schweizer Zucker AG, Frauenfeld  AG Zuckerfabrik   X 14550.01 

Seilbahn Weissenstein AG, Oberdorf  (SO) AG Öffentlicher Verkehr   X 14550.01 

Seniorenwohnungen XY, Musterwil  Genos-
senschaft 

Seniorenwohnungen   X 14550.01 

Sogas AG, Oensingen AG Gasversorgung  X 14550.01 

Spitex 2) Verein  Ambulante Pflege   X 14540.01 
oder 

14550.01 

Sportpark Olten AG, Olten  AG Sport - und Freizeitanla-
gen 

 X 14540.01 

Stiftung Theater und Orchester  Biel Solo-
thurn TOBS, Biel 

Stiftung  Schauspiel und Musikthe-
ater  
 

 X 14540.01 

SZZ Sportzentrum Zuchwil AG, Zuchwil  AG Sportzentrum   X 14540.01 

VEBO Genossenschaft, Oensingen  Genos-
senschaft 

Wiedereingliederungs-
stätte für Behinderte  

 X 14540.01 

Wärmeverbund XY, Musterwil  AG / Ge-
nossen-
schaft  

Energieversorgung   X 14540.01 

Wasserverbund XY, Musterwil  AG Wasserversorgung   X 14540.01 

Wasserversorgung Wasseramt AG  AG Wasserversorgung   X 14540.01 

Wohnbaugenossenschaft XY, Musterwil  Genos-
senschaft 

Gemischtes Wohnen   X 14560.01 

Youtility AG, Bern  AG Energieversorgung   X 14540.01 

 
 
 
Legende:  
FV Finanzvermögen  
VV Verwaltungsvermögen  
X verbindliche Zuordnung  
(X)  sofern Kriterien nach Ziffer  14.2 «Zuordnung Finanz - und Verwaltungsvermögen»  erfüllt  

sind 
1) Nach Aufhebung der Sperrfrist ist die Umbilanzierung ins FV zum Steuerwert möglich, 

aber aufgrund der Verknüpfung mit dem Konzessionsvertrag nicht zwingend.  
2) je nach Organisation der Spitex und der finanziellen Beteiligung des Gemeinwesens  
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14.7.12 Glossar 

Begriff  Beschreibung  

Abzinsungsfaktor  Zahl zur Berechnung eines am Ende der Laufzeit ermittelten oder ver-
einbarten Betrages , berechnet auf den aktuellen Wertungszeitpunkt 
(Abzinsungsfaktor des Restwertes). Formel: Endkapital mal Abzinsungs-
faktor = Anfangskapital.  

Anschaffungs -, Hers tellkos-
ten  

Kosten für die Beschaffung oder Herstellung eines Gutes.  

Anschaffungswert  Betrag für die Beschaffung eines Gutes (Kaufpreis).  

Barwert  Wert eines jährlich fliessenden Betrages berechnet auf den aktuellen 
Wertungszeitpunkt mittels Barwertfaktor (Barwertmethode).  

Barwertfaktor  Zahl zur Berechnung eines künftigen, jährlich fliessenden Betrages, be-
rechnet auf den aktuellen Wertungszeitpunkt (Barwertfaktor der Rest-
laufzeit).  

Baurecht  Vertragliche Regelung mit dem Recht zur zeitlich beschränkten Nut-
zung eines Grundstückes gegen Entgelt. Basis: Landpreis, Baurechtszins, 
Vertragslaufzeit.  

Bruttomietzins  Mietzins inkl. Betriebs - und Nebenkosten.  

Delkredere  Wertberichtigung auf Forderungen.  
Das Delkrederekonto ist ei n Wertberichtigungskonto  für mutmassliche 
Verluste auf Debitoren und bezieht sich auf die Bonität der Debitoren-
guthaben (Bildung erfolgswirksam) . 

Eins tandspreis  Kaufpreis eines Gutes.  

erfolgsneutral  Ein bestandeswirksamer  Geschäftsfall ist erfolgsneutral, weil dabei nur 
Bilanzkont en berührt werden (Aktiv - oder Passivtausch). Erfolgsneutrale 
Buchungen finden ausschliesslich in der Bilanz statt.  

erfolgsunwirksam  Ein Geschäftsfall ist erfolgsunwirksam, wenn er zwar in der Erfolgsrech-
nung verbucht wird, aber keine Veränderung der Gewinn - oder Verlust-
situation bewirkt (z.B. Umbuchung innerhalb der Erfolgsrechnung).  

erfolgswirksam  Ein Geschäftsfall ist erfolgswirksam, wenn er den Gewinn - oder Verlust 
und damit das Eigenkapital verändert  (z.B. Bewertungsgewinn bei 
Folgebewertungen) . 

Ertragswert  Jährlicher Ertrag kapitalisiert mit einem Basis - oder Referenzzinssatz.  

Gebäudewert  Marktwert aufgrund von Schätzungen oder Annäherungswerten (i.d.R. 
SGV-Zeitwert indexiert)  unter Berücksichtigung von wertbeeinflussen-
den Faktoren  

Handelswert  Erzielbarer Preis für handelbare Güter (Wertschriften etc.).  

Heimfall  Im Baurecht definierter Wert, für welchen die Baute auf dem Grund-
stück am Ende des Baurechtsvertrages in den Besitz des Eigentümers 
übergeht (Heimfallentschädigung).  

Imparitätsprinzip  Vorsichtsprinzip, d.h. nicht realisierte Gewinne dürfen nicht ausgewie-
sen und absehbare Verluste müssen berücksichtigt werden.  

Katas terwert  Liegenschaftswert des Kant. Steueramtes (Steuerwert).  

Kurswert  Verkehrswert eines handelbaren Gutes an einer Börse (Wertschriften).  

Landwert  Erhobene Mittelwerte der Landtransaktionen pro Gemeinde durch das 
kantonale Steueramt, Abteilung Katasterschätzung unter Berücksichti-
gung von Nutzungseinschränkungen  

Liegenschaftswert  Durchschnitt aus dem dreifachen Ertragswert und dem einfachen Sub-
stanzwert (Praktikermethode)  

Markt wert  Verkehrswert, welcher aufgrund von Angebot und Nachfrage erzielt 
wird.  

Medianwert  Mittlerer Lage rwert einer Zahlenreihe.  
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Begriff  Beschreibung  

Mittelwert  Rechnerischer Durchschnittswert einer Zahlenreihe.  

Nettoertrag  Ertrag aus Baurechtsverträgen; Basis für Ertragswertberechnung von 
Grundstücken im Baurecht  

Nettomietzins  Bruttomietzins abzüglich Nebenkosten. Basis für Renditeberechnung 
von bebauten Grundstücken.  

Nieders twertprinzip  Vorsichtige Bewertungsregel (Vorsichts - oder Imparitätsprinzip). Bei Vor-
handensein mehrerer möglicher aktiver Bilanzwerte am Bilanzstichtag, 
wird der jeweils niedrigere eingesetzt.  

Nominalwert  Nennwert eines Gutes (Wertschriften).  

Rangrücktritt  Forderungsverzicht eines Gläubigers zugunsten Dritter (z.B. bei Über-
schuldungsgefahr).  

Realwert  Verkehrswert, Marktwert.  

Rendite  Ertragswert eines Anlagengutes, ausgedrückt in Prozenten des Nenn-
werts der Anlage.  

SGV-Index  Grundlage für die Berechnung der Teuerung ausgehend vom Basisjahr 
1988 = 100%. Wird durch die SGV festgelegt ( 2020 = 140%).  

SGV-Neuwert  Versicherter Gebäudewert zum aktuellen Index (für den Schadenfall).  

SGV-Vers icherungswert  Versicherter Gebäudewert zum aktuellen Index (für den Schadenfall).  

SGV-Zeitwert  Reduzierter indexierter SGV -Versicherungswert aufgrund des Gebäude-
zustandes gemäss Versicherungsnachweis. Annäherungswert für Ver-
kehrswertschätzung.  

Substanzwert  Landwert  und Gebäudewert widerspiegeln den Wert des Gebäudes 
ohne Berücksichtigung von (Miet -)Erträgen.  

Verkehrswert  Marktwert am Bilanzstichtag, d.h. Wert, der am Markt erzielt werden 
könnte.  

VMWG  Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn - und Geschäftsräumen 
des eidg. Volkswirtschaftsdepartements ( SR 221.213.11). 

Wertberichtigung  Wertmässige Korrektur einer Forderung.  

Wiederbeschaffungswert  Heutiger Wert (Preis, Kosten) eines evtl. teilweise oder bereits ganz ab-
geschriebenen Gutes, d.h. Preis, welcher heute bezahlt werden müsste, 
um das Anlagengut wieder herzustellen oder zu beschaffen.  

 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/835_835_835/de
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15 Jahresrechnung (JR) 

15.1 Grundsätzliches  

Mit der Jahresrechnung ist Rechenschaft über den gesamten Finanzhaushalt der Gemeinde wäh-
rend einer Rechnungsperiode abzulegen. Als Rechnungsperiode gilt das Kalenderjahr. So erfolgt 
eine strukturierte Darstellung der Vermögens -, Kapital - und Finanzlage sowie des Erfolges einer 
Gemeinde. Die Jahresrechnung stellt einen Ausweis über das zurückliegende Geschäftsjahr  dar.  
 
Das Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992  (GG; BGS 131.1) regelt unter der Ziffer  6.4. «Jahres-
rechnung » folgende Themen , welche im Handbuch unter verschiedenen  Kapiteln ausgeführt sind : 
 
I Pflicht zur Rechnungsführung (§ 147)  
II Gliederung (§§ 148 - 150) 
III Zweckgebundene Mittel (§§ 151  - 152bis) 
IV Bewertungsgrundsätze und Abschreibungen ( §§ 153 - 154bis) 
 
Teil I umfasst neben der Festsetzung der Rechnungsführungspflicht die Grundsätze der Buchfüh-
rung und der Rechnungslegung. Diese sind im Kapitel 4 «Finanz- und Rechnungsgrundsätze » des 
Handbuch s ausgeführt . 
Teil II wird in diesem  Kapitel  näher ausgeführt.  
Teil III handelt von den  gesetzlichen Vorgaben zu den Spezialfinanzierung en und den Zuwendun-
gen Dritter ( näher e Ausführungsbestimmungen in den  Kapitel n 8 «Spezialfinanzierung » und 18 
«Rechnungsführung »). Die Vorgaben zur Zweckentfremdung von Mitteln sind im Kapitel 18 
«Rechnungsführung » präzisiert . Die Vorfinanzierung wird im Kapitel 9 «Vorfinanzierung » erklärt . 
Bezüglich Teil IV wird auf die Kapitel 7 «Anlage nbuchhaltung » und 14 «Bilanzbewer tung » ver-
wiesen.  
 
Betreffend  Rechnungsführung und Gliederung der Jahresrechnung bestehen folgende Bestim-
mungen im  Gemeindegesetz : 
 
§ 147 - Pflicht zur Rechnungsführung  
1 Die Gemeinden legen über den gesamten Finanzhaushalt eine Jahresrechnung  ab. 
2 Rechnungsperiode ist das Kalenderjahr.  
3 Die Buchführung folgt den Grundsätzen ordnungsgemässer Buchführung.  
Namentlich sind zu beachten:  
a) die vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der  Geschäftsvorfälle und Sachverhalte;  
b) der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge;  
c) die Nachprüfbarkeit.  
4 Die Rechnungslegung richtet sich nach folgenden zusätzlichen Grundsätzen:  
a) sie muss verständlich sein;  
b) sie muss vorsichtig sein;  
c) sie muss verlässlich sein; 
d) sie muss das Wesentliche enthalten;  
e) es sind bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen  Massstäbe zu verwenden;  
f) Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag dürfen nicht miteinander  verrechnet werden.  
 
§ 148 - Gliederung  
1. Allgemeines  
1 Die Jahresrechnung enthält die folgenden Elemente:  
a) Bilanz;  
b) Erfolgsrechnung;  
c) Investitionsrechnung;  
d) Geldflussrechnung;  
e) Anhang.  
2 Für selbständige Gemeindeunternehmen sind eigene Jahresrechnungen  zu führen.  
3 Das Departement kann im Rahmen des Rechnungslegungsmodells die Bürgergemeinden und die Kirchge-
meinden von der Führung der Geldflussrechnung sowie einzelner Elemente des Anhanges in der Jahresrech-
nung entbinden.  

 
  

https://bgs.so.ch/data/131.1


https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/werkzeuge-vorlagen/vorlagen-budget-und-jahresrechnung/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/werkzeuge-vorlagen/vorlagen-budget-und-jahresrechnung/


   

Stand: 02.02.2026 Seite 5 von 25 
15-Jahresrechnung (JR)-6.3.docx 

15.3 Darstellung  und Umfang  

(Beispiel Einwohnergemeinde ) 

 
Die Jahresrechnung ist bezüglich Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung mit dem Budgetjahr 
und der Jahresrechnung des Vorjahres im Zeitreihenvergleich darzustellen.  
 
Die Ausführungsdetails bezüglich Inhalt und Ausweis sind in den Vorlagedokumenten «Gliede-
rung und Darstellung Jahresrechnung » nach Gemeindetyp (EG, BG, KG, ZV) und nach Ausgestal-
tungsumfang «Standard », «light » und «extra -light » ersichtlich.  
 
Die Varianten «light » und «extra -light » kommen als vereinfachte Rechnungsablagen bei den Bür-
ger- und Kirchgemeinden und deren a ngegliederten Institutionen  im Sinne von Mindeststandards 
zur Anwendung.  Bezüglich dem Umfang der Rechnungsablage gilt folgende Zuteilung:  
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15.5 Finanzbericht Jahresrechnung  

15.5.1 Finanzierung  

Die Übersicht  zeigt die Selbstfinanzierung und weist den Selbstfinanzierungsgrad über den Ge-
samthaushalt aus . Sofern gesetzlich vorgeschriebene Spezialfinanzierungen (SF) vorliegen und so-
fern freiwillig geführte SF gezeigt werden, ist der allgemeine Finanzhaushalt (= Ausweis ohne SF) 
separat darzustellen.  

 

2 Jahresrechnung

2.1 Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand -Fr.                    
Gesamtertrag -Fr.                    

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Ergebnisverwendung -Fr.                    

2.1.1 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) Zusätzliche Abschreibungen -Fr.                    
2.1.2 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) Bildung Vorfinanzierungen -Fr.                    
2.1.3 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) Einlage/Entnahme in/aus finanzpolitische Reserve -Fr.                    
2.1.4 Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) Einlage/Entnahme in/aus Bilanzüberschuss (Eigenkapital) -Fr.                    

Die Gemeindeversammlung beschliesst die Ergebnisverwendung gemäss Antrag 2.1.1 bis 2.1.3.

Durch den Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss erhöht / vermindert sich das Eigenkapital (Bilanzüberschuss Sachgruppe 299) auf  Fr. x'xxx'xxx.xx.

Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen -Fr.                    
Einnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.                    

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.                    

Bilanz Bilanzsumme -Fr.                    

2.2 Spezialfinanzierungen Wasserversorgung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.                    
Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.                    
Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.                    

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierung xy wird dem entsprechenden Eigenkapital zugewiesen / belastet.
Durch diese Ergebnisse ergeben sich folgende zweckgebundene Eigenkapitalien:

Wasserversorgung Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) -Fr.                    
Abwasserbeseitigung Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) -Fr.                    
Abfallbeseitigung Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) -Fr.                    

2.3 Das Prüfungsorgan (Rechnungsprüfungskommission/Revisionsstelle) hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und beantragt dem Gemeinderat und der 
Gemeindeversammlung, diese zu beschliessen.

3 Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 20xx der EG xxxxxx zu beschliessen.

Übersicht Jahresrechnung

Jahresrechnung Budget Jahresrechnung Budget Jahresrechnung Budget

+ Ertragsüberschuss 98'950.85 0.00 98'950.85 0.00 0.00 0.00
- Aufwandüberschuss 0.00 349'400.00 0.00 349'400.00 0.00 0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf inanzierungen EK) 150'694.10 71'410.00 0.00 0.00 150'694.10 71'410.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf inanzierungen EK) 37'954.95 98'825.00 0.00 0.00 37'954.95 98'825.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 79'403.00 120'660.00 0.00 0.00 79'403.00 120'660.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 23'000.00 0.00 0.00 0.00 23'000.00 0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 314'093.00 -256'155.00 98'950.85 -349'400.00 215'142.15 93'245.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 333'113.25 209'250.00 500'000.00 100'000.00 -166'886.75 109'250.00

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -19'020.25 -465'405.00 -401'049.15 -449'400.00 382'028.90 -16'005.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 94.29 -122.42 19.79 -349.40 -128.92 85.35

Spezialfinanzierungen TotalFinanzierung Gemeinde Total Allgemeiner Haushalt
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15.5.2 Erfolgsrechnung  

Die Erfolgsrechnung wird als funktio naler Zusammenzug auf der 1.  Stufe gegliedert. Hinzu kommt 
der 3-stufige Erfolgsausweis der Erfolgsrechnung . Dieser gibt auf einen Blick Auskunft über das 
betriebliche, das operative und das gesamte Jahresergebnis. Diese Aufs tellung wird ergänzt durch 
das Teilergebnis aus Finanzie rung und das ausserordentliche Teile rgebnis.   

 
 
Die Erläuterungen finden sich im Kapitel  5 «Erfolgsrechnung ». Der 3-stufige Erfolgsausw eis über 
den Gesamthaushalt ist immer  auszuweisen. Sofern gesetzlich vorgeschriebene Spezialfinanzie-
rungen (SF) vorliegen und sofern freiwillig geführte SF gezeigt werden, ist auch der allgemeine 
Finanzhaushalt (= Ausweis ohne SF) separat darzustellen.  Die Aufstellung ist mit dem Vergleich 
zum Budget und zur  letzten Jahresrechnung zu ergänzen.  
 
Die Zeilen (Sachgruppen 35 und 45) betreffen die Ergebnisse aus den Fonds und Spezialfinanzie-
rungen. Beim 3 -stufigen Erfolgsausweis über den gesamten Finanzhaushalt sind diese Zeilen aus-
zuweisen. Hingegen erfolgt bei den Spezialfinanzierungen kein Ausweis  der Ergebnisse auf diesen  
Zeilen . 
  

Erfolgsrechnung

Jahresrechnung Budget Jahresrechnung
2016 2016 2015

30 Personalaufwand 4'374'962.75 4'559'120.00 4'493'859.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'440'421.53 2'635'320.00 2'467'813.59
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 77'940.48 110'430.00 110'198.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 461'814.72 177'240.00 761'841.55
36 Transferaufwand 5'188'893.32 5'477'020.00 5'147'871.99
39 Interne Verrechnungen 547'563.00 531'650.00 635'420.00

Total betrieblicher Aufwand 13'091'595.80 13'490'780.00 13'617'004.38

40 Fiskalertrag 8'018'888.20 7'676'000.00 8'787'631.15
41 Regalien und Konzessionen 130'861.68 127'500.00 121'880.46
42 Entgelte 1'342'125.67 1'213'100.00 1'298'260.85
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'780.00
46 Transferertrag 2'969'366.30 2'988'300.00 3'405'367.80
49 Interne Verrechnungen 547'563.00 531'650.00 635'420.00

Total betrieblicher Ertrag 13'008'804.85 12'584'330.00 14'248'560.26

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -82'790.95 -906'450.00 631'555.88

34 Finanzaufwand 45'947.75 68'560.00 85'837.69
44 Finanzertrag 375'508.55 625'610.00 857'202.60

Ergebnis aus Finanzierung 329'560.80 557'050.00 771'364.91

Operatives Ergebnis 246'769.85 -349'400.00 1'402'920.79

38 Ausserordentlicher Aufwand 147'819.00 0.00 1'212'920.79
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 500'000.00

Ausserordentliches Ergebnis -147'819.00 0.00 -712'920.79

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 98'950.85 -349'400.00 690'000.00

Gemeinde Total
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15.5.3 Investitionsrechnung  

Die Investitionsrechnung wird als funktionaler  Zusammenzug auf der 1.  Stufe gegliedert. Hinzu 
kommt die Präsentation der Inve stitionsrechnung auf der 2. Sachgruppenstufe  (Abbildung) . 

 
 
Der Zeitreihenvergleich ist analog der Erfolgsrechnung zu zeigen. Die Aufstellung zeigt das Er-
gebnis aus der Inve stitionsrechnung .  

15.5.4 Bilanz  

Die Bilanz wird in dieser Rubrik auf der 3. Stufe dargestellt . Sie gliedert sich in den Bestand per 
1. Januar mit Spalten «Zunahme » und «Abnahme » sowie dem Endbestand per 31. Dezember.  

 
 
  

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Jahresrechnung Budget Jahresrechnung
2016 2016 2015

Investitionsausgaben
50 Sachanlagen 710'197.85 2'164'000.00 1'622'014.55
52 Immaterielle Anlagen 170'339.45 95'000.00 25'422.50
54 Darlehen 0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge 303'800.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 1'184'337.30 2'259'000.00 1'647'437.05

Investitionseinnahmen
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00
62 Übertragung immaterielle Anlagen 0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 710'067.45 872'600.00 898'090.35
64 Rückzahlung von Darlehen 0.00
65 Übertragung von Beteiligungen 0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00

Total Investitionseinnahmen 710'067.45 872'600.00 898'090.35

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 1'184'337.30 2'259'000.00 1'647'437.05
Total Investitionseinnahmen 710'067.45 872'600.00 898'090.35

592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER 181'937.10 85'000.00 489'376.20

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -656'206.95 -1'471'400.00 -1'238'722.90

Investitionsrechnung VV

Bilanz

Finanzvermögen

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'060'323.20 24'319'977.85 24'051'318.80 1'328'982.25
101 Forderungen 2'332'283.89 10'258'647.30 10'235'948.24 2'354'982.95
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 78'419.65 278'394.85 78'419.65 278'394.85
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Finanzanlagen 201.00 49.00 0.00 250.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen 367'400.00 28'199.00 74'399.00 321'200.00
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Finanzvermögen 3'838'627.74 34'885'268.00 34'440'085.69 4'283'810.05

Verwaltungsvermögen

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'964'346.70 321'347.85 499'107.10 2'786'587.45
142 Immaterielle Anlagen 199'548.55 30'811.30 25'596.00 204'763.85
144 Darlehen 1'050'000.00 0.00 92'500.00 957'500.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 3'194'401.00 9'800.00 0.00 3'204'201.00
146 Investitionsbeiträge 657'597.78 484'527.45 465'713.00 676'412.23

Total Verwaltungsvermögen 8'065'894.03 846'486.60 1'082'916.10 7'829'464.53

Total Aktiven 11'904'521.77 35'731'754.60 35'523'001.79 12'113'274.58

Aktiven 31.12.201601.01.2016 Zunahme Abnahme
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Nachweis: 

+ Stand flüssige Mittel per 1. 1. 
- Stand flüssige Mittel per 31.12.  

= Zunahme resp. Abnahme flüssige Mittel  

 
Die Geldflussrechnung  ist im Gliederungsdokument integriert und kann über das Internet bezo-
gen werden . Bürger - und Kirchgem einden können auf den Ausweis  der Geldflussrechnung ver-
zichten.  

 

15.5.6 Anhang  

Mit dem Anhang werden wichtige ergänzende Informationen  zu den Bestandteilen der Jahres-
rechnung aufgezeigt . 
 
Grundsätzlich sind alle Anhänge von A0 bis A15 ( nach den jeweiligen Vorgaben in der Gliederung 
+ Darstellung) in der Jahresrechnung offenzulegen, auch wenn keine Werte/Angaben vorliegen. 
Die Deklaration erfolgt diesfalls auf dem einzelnen Blatt mit der Angabe «keine ». 
 
Im Sinne einer Vereinfachung können die einzelnen Anhänge auch reduziert über das ungekürzte, 
vorgeschriebene Inhaltsverzeichnis gezeigt werden. Sofern zu einer oder mehreren Positionen im 
Anhang keine Werte/Angaben vorliegen, kann dies direkt im Inhaltsverzeichnis zur Jahresrech-
nung selbst deklariert werden, indem au f der einzelnen Position der Begrif f «keine Werte » auf-
geführt und auf der gleichen Zeile die Seitenzahl  mit  «---»ersetzt wird . 
  

Geldflussrechnung 

Betriebstätigkeit
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 900 (+) oder (-) 98'950.85 373'731.42

+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + 366 + 383 + 387 84'040.48 886'967.75
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen �û���������������û���������� -179'431.91 445'114.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen �û���������� -4'851.30 6'745.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten �û�������� 0.00 0.00
+/- Wertberichtigungen Darlehen u. Beteiligungen VV 364 + 365 0.00 0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 3440 / 4440 + 4441 + 4442 0.00 0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 3410 / 4410 -4'999.00 0.00
+/- Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 3441 / 4443 + 4449 0.00 0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 3411 / 4411 -60'143.40 0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten �û���������������û���������� 281'219.66 -273'153.75
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen �û���������� -449'970.85 -197'786.96
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung �û���������������û�������� 0.00 0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK 35 / 45 461'814.72 -22'775.50
+/- Einlagen / Entnahmen EK (inkl. Abschr. BfB, inkl. Aufl. NBR + AWR, ohne Vorfinanz.) 389 / 489 0.00 -10'393.70
+/- Bildung / Auflösung Verbindlichkeiten SF FK ohne Einlage Schutzraumbauten �û�������� 0.00 0.00
- Aktivierung Eigenleistungen 431 0.00 0.00
+/- Bildung / Auflösung Vorfinanzierung �û���������� 0.00 0.00

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) 226'629.25 1'208'448.26

Investitionstätigkeit
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen 50 + 52 + 54 + 55 + 56 -1'184'337.30 -1'320'548.78
- Übertrag Einnahmenüberschuss in ER 592
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 710'067.45 248'872.25
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -474'269.85 -1'071'676.53
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR �û���������� 0.00 0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR �û���������� 0.00 0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen 431 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -474'269.85 -1'071'676.53

Finanzierungstätigkeit
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten �û�������� 0.00 -200'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten �û�������� 0.00 0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV �û���������������û�������� 499'999.00 0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 4440 + 4441 + 4442 / 3440 0.00 0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 4410 / 3410 0.00 25'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV, Entnahmen/Einlagen NBR + AWR �û���������������������������������������������������������� -1'364'750.00 10'393.70
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 4443 + 4449 / 3441 0.00 0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 4411 / 3411 60'133.40 0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) �û���������� -18'531.60 -37'860.57
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) �û���������� -50'530.13 -84'395.05
+/- Zunahme / Abnahme Aufwertungsreserve / Neubewertungsreserve (NBR) 295 / 296 0.00 -10'393.70
+/- Abnahme / Zunahme Umgliederung in VV 0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -873'679.33 -297'255.62

Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) -1'121'319.93 -160'483.89

Stand flüssige Mittel per 1.1. 4748089.66 1'220'806.89
Stand flüssige Mittel per 31.12. 3'626'769.73 1'060'323.20
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel �û�������� -1'121'319.93 -160'483.69

�4 Differenz zwischen Bestand 01.01. und Bestand 31.12.

Geldflussrechnung - indirekte Methode 20212020Konten/Sachgruppen
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Folgende Angaben umfassen den Anhang:  

15.5.6.1 Regelwerk und Abweichungen  sowie besondere Ausweise im Übergang  (A0.1 / A0.2) 

Der Kanton  bzw. das Departement  legt das Rechnungslegungsmodell fest. Die Grundsätze sind im 
Gemeindegesetz oder im Handbuch als Ausführungsbe stimmungen geregelt. Daher sind unter 
dieser Rubrik vorwiegend ergänzende Informationen zu den Grundsätzen der Rechnungslegung, 
der Bilanzierung und der Bewertung  vorzunehmen  oder Abweichungen  dazu zu deklarieren.  
 
Die Rubrik Grundsätze  bezieht sich auf die im Kapitel  4 «Finanz- und Rechnungsgrundsätze » er-
läuterten Grundsätze der Haushaltsführung, der R echnungslegung und  Buchführung . Zulässige 
Abweichungen oder Ergänzungen wie z.B. Härtefallregelung, Schuldenbremse oder  Metho de 
Steuerbezug/Steuerabgrenzung  sind in dieser Rubrik auszuführen.  
 
Unter der Rubrik Bilanzierung  sind die jeweilige n Angaben zur gemeindespezifischen Aktivie-
rungsgrenze und der Wesentlichkeitsgrenze zu machen. Auch ist im Falle einer vom Kanton ver-
fügten Härtefallregelung für das bisherige Verwaltungsvermögen auszuführen, welche Abschrei-
bungsdauer für das bisherige Verw altungsvermögen zur Anwendung kommt.  Weitere Abwei-
chungen sind verkürzte Nutzungsdauer n bei den Anlage ngütern  oder einlaufende Verpflichtungs-
kredite . 
Die Bewertungsgrundsätze  sind im GG (§ 153 ff .) festgelegt und sind nur bei Abweichung en zu 
kommentieren.  Weiter sind Erläuterungen  zur periodischen Neubewertung des Finanzvermögens  
zu machen . 
 
Per Umstellung auf HRM2  ist zu prüfen, ob sich die Positionen im Finanz - sowie Verwaltungsver-
mögen auch in der korrekten Bilanzgr uppe befinden. Ein  Ausweis zu den erfolgten Bilanzumglie-
derungen  ist unter dem entsprechenden Anhang  zu erstellen.  
 
Mit der erstmaligen Neubewertung des Finanzvermögens ist im Anhang zudem  eine zusammen-
fassende Übersicht über die neu bewerteten Sachanlagen und sonstigen Positionen  aufzunehmen.  

15.5.6.2 Finanzanlagen / Wertschriften  (A1) 

Der Anhang «Finanzanlagen  / Wertschriften » führt  die  Anlagen des Finanzverm ögens inkl. den 
Wertschriften auf. Die einzelnen Positionen sind in separaten Zeilen auszuweisen.  

 

15.5.6.3 Anlage nspiegel  (A2) 

Der Anlage nspiegel stellt  einen Auszug aus der Anlagenbuchhaltung dar und dient der Offenle-
gung der Abschreibung en und de m Nachweis der Anlagen.  Alle Anlagen, welche über die Investi-
tionsrechnung verbucht wurden, sind im Anlage nspiegel darzustellen . Der Anlage nspiegel kann 
in der Jahresrechnung in einer komprimierten Darstellung gezeigt werden. Jedoch müssen die 
Details aus der Anlagenbuchhaltung je derzeit auch offen gelegt  werden können.  
 
Dagegen dient die Anlagenbuchhaltung der Buchführung der Anlage ngüter, mit  detaillierten An-
gaben und  Entwicklung en dieser Positionen.  Die zusammengefassten W erte erscheinen in der Bi-
lanz.  Die Definition der Anlage nkategorien ist im Kapitel 7 «Anlage nbuchhaltung » dargestellt.  
  

A1 Finanzanlagen und Wertschriftenverzeichnis

Laufendes Jahr Vorjahr

Konto Art der Wertschrift Schuldner/Name Laufzeit Zinssatz Anzahl Nominalwert Bilanzwert in Fr. Bilanzwert in Fr.

10700 Aktien Onyx Energie 10% 5 10.00                 50.00                  1.00                  

10702 Anteilschein Raiffeisenbank 6% 2 200.00               400.00                 400.00               

Total 450 401

Finanzanlagen / Wertschriften
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Als besondere Risiken gelten die Finanzierungs -, Haftungs - oder Nachschusspflichten.  

 

15.5.6.6 Brandversicherungswerte  (A4) 

Die Angabe der Brandversicherungswerte im Anhang erlauben Rückschlüsse auf die Bewertungs-
reserven im Sachanlage nvermögen (vor allem Verwaltungsvermögen) und dienen der transparen-
ten Rechnungslegung (Stichwort: «true a nd fair view »). Die Brandversicherungswerte von Gebäu-
den werden von der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) festgelegt, jene der übrigen An-
lagen von den jeweiligen Sachversicherern. Bei Rückschlüssen auf Bewertungsreserven ist zu be-
achten, dass es sich bei diesen Werten um Neuwerte  oder V ertragswerte (Police) handelt und den 
Grundstückswert nicht einschliesst. Als Mindestvorgabe  gilt, dass die Brandversicherungswerte des 
Berichtsjahres und des Vorjahres gegliedert nach Sachanlagen des Finanz - und Verwaltungsver-
mögens im Anhang offenzulegen sind. Es empfiehlt sich, die Au flistung der Brandversicherungs-
werte nach der Gliederung der Sachanlagen in der Bilanz  zu wählen.  

 

15.5.6.7 Anleihensobligationen  (A5) 

Sofern die Gemeinde selb st Anleihensobligationen emittiert, hat sie deren Konditionen  wie  den 
Betrag, den Zinssatz und die Fälligkeit offenzulegen . Die Ausgabe von Anleihensobligationen hat  
Einfluss auf die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde. Mit dieser Offenlegung  wird  im Anhang 
mehr  Transparenz von finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber von Gläubigern 
(Fremdkapitalgebern) erreicht. Da aktuell keine Solothurner Gemeinde eigene Anleihensobligati-
onen platziert hat, ist die Bestimmung für den Anhang von geringer Bedeutung. I n diesem Fall ist 
aus Transparenzgründen der Vermerk «keine » im Anhang anzubringen.  

 

15.5.6.8 Rückstellungsspiegel  (A6) 

Der Rückstellungspiegel  listet die kurz - und langfristigen Rückstellungen auf. Die einzelnen Posi-
tionen sind in separaten Zeilen auszuweisen. Sollte die Gemeinde keine Rückstellungen aufweis en, 
ist dies mit der Bemerkung «keine » anzugeben . Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen 
sind unter  Kapitel 12 «Abschluss» ausgeführt . 

A3

Name, Sitz Rechtsform Zweck  (Tätigkeit)
besondere Risiken (Haftung, 
Nachschusspflicht)

Anteil Gemeinde 
Laufendes Jahr

Anteil Gemeinde
Vorjahr Buchwert

Vebo Oensingen Genossenschaft Eingliederung für Behinderte Haftung Genossenschaftsvermögen, keine

persönliche Haftung und keine 

Nachschusspflicht 1% 1% 1.00                           

Energie Gemeinde X öffentlich-rechtlich Stromversorgung Vermögen der Unternehmung; Haftung 

Gemeinde ist ausgeschlossen 100% 100% 2'800'000.00               

privatrechtliche Unternehmen

öffentlich-rechtliche Unternehmen

Beteiligungsspiegel

Angaben über wesentliche Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen (mind. > 10%)

A4
Laufendes Jahr Vorjahr

Vers.Wert Fr. Vers.Wert Fr.

2'468'000 2'468'000

5'000'000 5'000'000

67'120'000 68'120'000

74'588'000 75'588'000

Verw altungsvermögen Immobilien

Gesamtbetrag Brandversicherungswerte

Brandversicherungswerte

Brandversicherungswerte der Sachanlagen

Finanzvermögen Immobilien

Verw altungsvermögen Mobilien

A5
Laufendes Jahr Vorjahr

Ausgabe Zinssatz Kurswert Anleihe Anleihe

Anleihensobligationen

Ausgegebene eigene Anleihensobligationen

Gläubiger Fälligkeit

keine
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15.5.6.9 Eigenkapital nachweis (A7) 

Der Eigenkapitalnachweis  zeigt  die Werte  und die Ursachen der Veränderung de r jeweiligen Ei-
genkapital ien  auf. Insbesondere werden die Spezialfinanzierungen der Bilanzgruppe des E igen-
kapital s zugeordnet . Dazu komm en die Vorfinanzierungen  und  die Neubewertungs - und Aufwer-
tungs reserve sowie allfällige Fonds im Eigenkapital . 

 

15.5.6.10 Bestimmung Werterhalt  (A7.1, A7.2)  

Gemeinden, welche die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung  (A7.2) und Abwasserbeseiti-
gung  (A7.1) führen, müssen unter bestimmten Voraussetzungen Einlagen in den Werterhalt täti-
gen. Die Berechnungen sind im Kapitel 8 «Spezialfinanzierung » erklärt . 

 
 
Den Gemeinden  wird empfohlen , die Wiederbes chaffungswerte (Basiswerte)  mit dem Amt für 
Umwelt periodisch abzugleichen.  

A6 Rückstellungsspiegel

Beschluss-
organ

geschätzter 
Totalbetrag

Buchwert per 
01.01. Bildung oder Erhöhung Verwendung Auflösung

Buchwert per 
31.12.

GR 10'000 9'000 1'000 0 0 10'000

0

0

GV 28'000'000 12'400'000 100'000 0 0 12'500'000

0

0

Total Rückstellungen 12'510'000

Rückstellungsspiegel

Name und Beschreibung

Gerichtsfall Musterfrau

kurzfristige Rückstellungen (20550)

langfristige Rückstellungen (20850)

Altlasten West

A7 Eigenkapitalnachweis inkl. Werke

Konto Bestand 1.1. Einlagen Entnahmen Jahresergebnis

29001.01 2'377'129.67 0.00 30'060.75

29001.02 0.00 0.00 0.00

29002.01 1'683'857.82 0.00 9'106.00

29002.02 973'577.75 108'000.00 0.00

29003.01 91'328.90 21'410.30 0.00

29100.xx 0.00 0.00 0.00

2930x.xx 0.00 0.00 0.00

29400.01 0.00 0.00 0.00

2950x.xx 100'000.00 0.00 0.00

29600.01 0.00 4'942'579.95 598'410.00

29800.xx 0.00 0.00 0.00

299 8'528'950.85 0.00 0.00 599'009.15

Total 18'788'267.64

Eigenkapitalnachweis

Bezeichnung Bestand per 31.12.

Werterhalt SF Abw asser 1'081'577.75

Wasserversorgung SF 2'347'068.92

Werterhalt SF Wasser 0.00

Abw asserbeseitigung SF 1'674'751.82

Abfallbeseitigung SF 112'739.20

Fonds 0.00

Vorfinanzierungen 0.00

0.00Finanzpolitische Reserve

Bilanzüberschuss, -fehlbetrag 9'127'960.00

Aufw ertungsreserve 100'000.00

Neubew ertungsreserve 4'344'169.95

übriges Eigenkapital 0.00

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

Betrag in Fr.

Wiederbe-
schaffungswert 

1.1. Zuwachs

Wiederbe-
schaffungswert 

31.12.

betriebswirtschaft-liche 
Abschreibungen bzw. 

Werterhalt

Pflichteinlage 
Werterhalt 
SOLL vor 

Abschreibung
vorgenommene 
Abschreibungen

Pflichteinlage 
Werterhalt IST

1'500'000 0 1'500'000 0.5000% 7'500 20'000 -12'500

Reservoire 750'000 250'000 1'000'000 0.3750% 3'750 0 3'750

Pumpwerke 0 0 0 0.5000% 0 0 0

Wasseraufbereitung 0 0 0 0.7500% 0 0 0

0 0 0 0.3125% 0 0 0

0 0 0 1.2500% 0 0 0

Anlagenkategorie

Wasserfassungen

Leitungsnetz/Hydranten

Messtechnik
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15.5.6.15 Sachgruppengliederung Leitgemeinde  (A12) 

Mit dieser Auflistung wird ersichtlich, welche Kosten durch die Vertragsg emeinde n selbst und wel-
che durch d ie Leitgemeinde  verursacht wurden.  

 
 
Weitere Ausführungen zum Leitgemeindemodell sind im Kapitel 21 «Zweckverbände», Ziffer 
21.3.1 «Leitgemeindemodell» ersichtlich.  
  

Betrifft die Bilanzkonten 2092x, 2093x Die Liste ist zu führen für Sonderrechnungen, deren Kapitalveränderung im 
�5�H�F�K�Q�X�Q�J�V�M�D�K�U���•�����������G�H�U���$�N�W�L�Y�L�H�U�X�Q�J�V�J�U�H�Q�]�H���G�H�U���,�5���E�H�W�U�l�J�W��

A11 Art übrige Zweckgebundene Mittel
Bezeichnung, Konto Stiftung Mollet (Stammkapital Fr. 60'000.--), 20930.01
Zweck 1/2 Zins zu Gunsten Kinder und Jugendliche und 1/2 Zins zu Gunsten Senioren

Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag

Ertrag Kapitalzinsen Kapital Zinsfuss % (Verzinsung gemäss Beschluss)

62'525.00 5.00% 3'126.25

Verschiedene Erträge 12'000.00

0.00

Aufwand Eishockeytore für Funplatz 812.00

Beitrag an Funktion 5350 Leistungen an das Alter 1'563.15

Total Aufwand / Ertrag 2'375.15 15'126.25

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'751.10

Abschluss

Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 62'525.00

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'751.10
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 75'276.10

Bilanz per 31.12.20xx Aktiven Passiven

Zinstragend angelegte Kapitalien 0.00

Verrechnungssteuer 0.00

Aktivenüberschuss = Reinvermögen 75'276.10

Total 0.00 75'276.10

Jahresrechnung 20xx

Vermögensveränderung

Sonderrechnungen 

A12 Ergänzung Sachgruppengliederung

5726 - Sozialregion Musterwil             (Beispiel - Vertragsgemeinden können auch zusammengefasst werden)
Konto-
gruppe
(2-stellig)

Sachkonto-
bezeichnung

Totale 
Funktionsstelle

Vertrags-
gemeinde A

Vertrags-
gemeinde B

Vertrags-
gemeinde C Leitgemeinde

31 Personalaufwand 1'900'000 545'000 286'000 204'000 865'000

36 Transferaufwand 16'900'000 1'492'045 277'555 637'524 14'492'876

�« usw

43 Verschiedene Erträge 10'500'000 600'000 130'000 300'000 9'470'000

.. usw 0

Nettoergebnis 8'300'000 1'437'045 433'555 541'524 5'887'876

Sachgruppengliederung Leitgemeinde
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15.6 Details  Finanzbericht  

15.6.1 Erfolgsrechnung  

Grundsätzlich richtet sich d er Ausweis  der Details zum Fina nzbericht  jeweils nach dem Gemeinde-
typ und bei den Bürger - und Kirchgemeinden zusätzlich nach den Vers ionen «light » und «extra -
light », gemäss den Vorlagendokumenten der Gliederung und Darstellung.   
 
Unter dem Teil «Details  zum Finanzbericht » wird die Er folgsrechnung  detailliert offengelegt.  Sie 
stellt nach Funktion  gegliedert mit den 10 -stelligen Einzelkonten die ER dar . Die Salden sind in 
Franken und Rappen aufzuführen.  In Ergänzung z ur funktionalen Gliederung (Abbildung) gehört 
auch der Ausweis nach Sachgruppen  (auf 4 Stellen) , welche die Art der Aufwände und Erträge 
aufzeigt.  

 
 

A15 ab 2016
HRM2 HRM1 Richtwerte

Gewichteter 2016 2015 2014 2013 2012 Mittelwert
Nettoverschuldungsquotient -67.30% -58.32% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! < 100 % gut

(Nettoschuld I im Verhältnis zum Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, w elcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen 100 % - 150 % genügend

gew ichteten Fiskalertrag 100%) Personen bzw . w ie viele Jahrestranchen erforderlich w ären, um die Nettoschulden abzutragen. > 150 % schlecht

Der Steuerertrag w ird auf 100% gew ichtet gerechnet.

2016 2015 2014 2013 2012 Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad 120.79% 183.65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! > 100% mittel-/langfristig anzustreben

(Selbstf inanzierung in Prozent Der Selbstf inanzierungsgrad zeigt an, in w elchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterw irtschaftete Mittel 80% - 100% verantw ortbare Neuverschuldung

der Nettoinvestitionen) finanziert w erden können. Ein Selbstf inanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser 50% - 80% problematische Neuverschuldung

Wert über 100%, können Schulden abgebaut w erden. < 50% grosse Neuverschuldung

Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, w obei auch der Stand der aktuellen Verschuldung

eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schw ankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet w erden.

Finanzkennzahlen

Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 13'309'666.12 13'908'675.27 13'580'460.00 13'568'960.00 13'285'362.55 13'384'313.40
 Nettoergebnis 599'009.15 11'500.00 98'950.85

01 Legislative und Exekutive 1'539'904.65 420'672.95 1'666'950.00 397'960.00 1'788'838.55 423'428.15
 Nettoergebnis 1'119'231.70 1'268'990.00 1'365'410.40

011 Legislative        (Ebene je nach Bedarf) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

0110 Legislative 67'893.50 8'100.00 72'600.00 8'100.00 95'705.75 8'100.00
 Nettoergebnis 59'793.50 64'500.00 87'605.75

3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder für Behörden und Komm. 3'988.00 4'000.00 3'988.00
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 14'375.00 15'200.00 22'258.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 243.65 390.00 408.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherungen 58.60 60.00 84.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 250.00 300.00 140.00
3099.00 Übriger Personalaufwand 2'241.20 2'700.00 4'192.15
3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'032.00 1'300.00 1'290.00
3110.00 Anschaffung Büromaschinen und -geräte 5'897.75 5'550.00 13'743.90
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 2'646.00 2'700.00 0.00
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 6'596.95 10'000.00 12'150.70
3130.02 Buchprüfungskosten 2'592.00 3'000.00 2'592.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2'800.00 3'000.00 5'000.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte 13'600.00 14'500.00 18'550.00
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'265.00 4'000.00 5'300.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 3'907.35 3'500.00 3'607.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'100.00 8'100.00 8'100.00

�«

Einzelkonten nach Funktionen Jahresrechnung 2015Budget 2016Jahresrechnung 2016
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15.6.2 Investitionsrechnung  

Dieses Dokument stellt die einzelnen Investitionen nach Funktion  gegliedert mit den 10 -stelligen 
Einzelkonten dar. Die einzelnen P rojekte werden allenfalls mittels Angabe der Laufnummern dif-
ferenziert. Die Sald en der Jahresrechnung sind in Franken und Rappen aufzuführen. In Ergänzung 
zur  funktionalen Gliederung  (Abbildung)  gehört auch der Ausweis der Sachgruppengliederung  
(4-Stellen) , welche die Art der Ausgaben und Einnahmen aufzeigt.  

 
 

 

Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 13'908'675.27 13'908'675.27 13'580'460.00 13'580'460.00 13'384'313.40 13'384'313.40

3 Aufwand 13'309'666.12 13'580'460.00 13'285'362.55

30 Personalaufwand 4'605'986.44 4'694'200.00 4'374'962.75

300 Behörden und Kommissionen 276'474.00 0.00 0.00
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder für Behörden und Komm. 165'184.00 165'280.00 165'184.00
3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 111'290.00 109'900.00 116'263.50

301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'514'335.15 1'524'000.00 1'497'295.45
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'514'335.15 1'524'000.00 1'497'295.45

302 Löhne der Lehrpersonen 1'965'812.50 1'988'220.00 1'819'237.35
3020 Löhne der Lehrpersonen 1'965'812.50 1'988'220.00 1'819'237.35

305 Arbeitgeberbeiträge 745'029.95 772'300.00 669'889.65
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK 281'877.50 286'540.00 267'387.65
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 419'300.10 440'340.00 392'247.75
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 43'852.35 45'420.00 10'254.25

�«

Sachgruppengliederung Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015

Investitionsrechnung

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6 Verkehr 588'000.00 220'000.00 1'513'255.00 520'000.00 799'100.00 750'000.00
 Nettoergebnis 368'000.00 993'255.00 49'100.00

61 Strassenverkehr 396'109.60 220'000.00 1'313'700.00 380'000.00 721'200.00 750'000.00
 Nettoergebnis 176'109.60 933'700.00 28'800.00

615 Gemeindestrassen        (Ebene je nach Bedarf) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

6150 Gemeindestrassen 176'218.60 162'703.50 1'088'000.00 290'000.00 425'236.00 750'000.00
 Nettoergebnis 13'515.10 798'000.00 324'764.00

5010.01 Strasse X - Sanierung 21'639.45 900'000.00 350'000.00
5010.02 Strasse Y - Sanierung 110'000.00 112'000.00 0.00
5010.03 Strasse Z - Neubau 44'579.15 76'000.00 75'236.00
6010.00 Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV 0.00 0.00 0.00
6310.00 Investitionsbeitrag Kanton an Investitionsausgaben 55'000.00 40'000.00 150'000.00
6370.03 Erschliessungsbeiträge an Strasse Z 107'703.50 250'000.00 600'000.00

�«

Einzelkonten nach Funktionen Jahresrechnung 2015Budget 2016Jahresrechnung 2016

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 3'077'875.70 3'077'875.70 4'696'300.00 4'696'300.00 1'696'355.95 1'696'355.95

5 Investitionsausgaben 3'077'875.70 4'696'300.00 1'696'355.95

50 Sachanlagen 2'415'949.30 4'224'000.00 710'197.85

501 Strassen/Verkehrswege 173'922.10 1'088'000.00 9'222.50
5010 Strassen/Verkehrswege 173'922.10 1'088'000.00 9'222.50

503 Übriger Tiefbau 1'802'317.00 2'560'000.00 528'130.35
5031 Tiefbauten Wasserversorgung 1'737'154.30 2'260'000.00 519'720.60
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 65'162.70 300'000.00 8'409.75

504 Hochbauten 216'484.55 326'000.00 172'845.00
5040 Übrige Hochbauten allgemein 216'484.55 326'000.00 172'845.00

506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 223'225.65 250'000.00 0.00
5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 223'225.65 250'000.00 0.00

�«

Sachgruppengliederung Jahresrechnung 2016 Budget 2016 Jahresrechnung 2015





https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/gemeindeorganisation/Richtlinien.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/gemeindeorganisation/Richtlinien.pdf
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16 Finanzielle Steuerung  

16.1 Allgemeines  

Die finanzielle Steuerung verfolgt das Ziel eine s nachhaltig , ausgeglichenen Finanzhaushaltes , also 
eines Ausgleichs zwischen Erträgen  und A ufwände  in der Erfolgsrechnung unter Vornahme der 
notwendigen Abschreibungen.  Dazu gehört auch die Erwirtschaftung einer angemessenen Selbst-
finanzierung und  damit verbunden die Erzielung einer  möglichst gering en Neuverschuldung.  
 
Notwendig  für die  erfolgreiche  finanzielle  Steuerung ist eine Rechnungslegung , welche die Dar-
stellung der Vermögens -, Kapital - und Finanzlage bereitstellt.  Voraussetzung  dafür ist ein  trans-
parente r Ausweis dieser Daten  in der Bilanz, der Erfolgs-, der Investitions - und  der Geldflussrech-
nung  (nur Einwohnergemeinden) . Wesentliche Tatbestände sind im Anhang  offenzulegen . 
 
Zur Steuerung der Gemeindefinanzen steht ein breit gefächertes  Instrumentarium zur Verfügung.  

16.2 Instrumente im  Übergang zu r neu  geltenden  Rechnungslegung  

16.2.1 Einlaufende  Verp flichtungskredite  

Unter den Begriff des  einlaufende n Verpflichtungskredit es (eVK) fallen Verpflichtungskredite  für 
Bauvorhaben 1, deren  Realisierung respektive Ausgaben sich über den Einführungszei tpunkt von 
HRM2 erstrecken. Das Bauvorhaben wurde vor Einführung von HRM2 in Angriff genommen, die 
Inbetriebnahme der Anlage erfolgt dagegen nach der Einführung von HRM2 und ist somit «ein-
laufend in die neue Rechnungslegung ». 
 
Ab Einführung von HRM2 werden  die in der Bestandesrechnung (HRM1) zum noch nicht abge -
schlossenen Verpflichtungskredit zugehörigen aktivierten Ausgaben  (Bilanzwert)  auf das Konto  
«Anlage i m Bau» überführt . Die bereits verbuchten  Abschreibungen nach HRM1 werden erfolgs-
neutral zu Gunsten der Aufwertungsreserve eingebracht . Das Anlagegut wird also zu seinen ur-
sprünglichen Gestehungskosten in d ie Bilanz nach HRM2 über nommen . 
Mit der Inbetriebnahme der Anlage erfolgt der Übertrag der aktivierten Ausgaben vom Konto 
«Anlage i m Bau» auf ein Konto des Verwaltun gsvermögen s. Anschliessend werden die planmässi-
gen (linearen) Abschreibungen nach Nutzungsdauer gebucht.  
 

 
 
Das Instrument «eVK» verfolgt  folgende Z iele : 
1. Vermeidung Investitionsstau im Vorfeld der Einführung von linearen Abschreibung en; 
2. Verpflichtungskredit wird - je nach Zahlungstranche - nicht in einen «alten Teil HRM1 » und 

einen «neuen Teil HRM2 » gesplittet . Die Abrechnung eines einlaufenden  Verpflichtungskre-
dites erfolgt nach der gleichen  Abschreibungsregel ; 

3. Das Gut wird ab Beginn von HRM2 zu den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlage n-
buchhaltung übernommen.  

 
  

 

1 Sachanlagen des Hoch- und Tiefbaus des Verwaltungsvermögens  

HRM1 
Abschreibungen  
degressiv 
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16.2.2 Abschreibungen bisheriges Verwaltungsvermögen  und Härtefallregelung  

Durch den Verzicht eine r Neubewertung des Verwaltungsvermögens  (Ausnahme Darlehen und 
Beteiligungen ) und d er Einführung von linearen Abschreibungen (nach Nutzungsdauer ) kommt 
es im Finanzhaushalt im Übergang zu HRM2 in der Regel zu einer tieferen  Abschreibungslast. Als 
unmittelbare Folge daraus resultiert  eine geringere Selbstfinanzierung , welche zu einer höheren 
Fremdfinanzierung führt . Im Sinne der  Kompensation und zum Erhalt einer stetigen Selbstfinan-
zierung wird  das bisherige Verwaltungsvermögen (geäufnet nach früherer  Rechnungslegung  
HRM1) linear  während 10 Jahren abgeschrieben  (§ 217quinqu ies Abs. 1 Gemeindegesetz  vom 16. Feb-
ruar 1992 ; GG; BGS 131.1). 
 
Bei Gemeinden, welche zum Zeitpunkt dieses Übergangs einen hohe n Restbestand an Verwal -
tungsvermögen (Steuerhaushalt oder Spezialfinanzierungen) ausweisen , kann diese Abschrei -
bungsregel  zu einer besonderen Härte führen. Solche Gemeinden  können beim zuständigen De-
partement um eine Erstreckung der 10 -jährigen Abschreibungsdauer ersuchen.  

16.2.2.1 Ausnahmebewilligung  Härtefallrechnung  
1. Bestimmung abschreibbares bisheriges Verwaltungsvermögen ; 
2. Berechnung des Verwaltun gsvermögens/Kopf nach Steuerhaushalt und Spezialfinanzierung ; 
3. Sofern ein überdurchschnittlicher Pro -Kopf -Bestand besteht: Berechnung des Abschrei bungs-

volumens, welches bei Fortsetzung der alten Absc hreibungsregel innerhalb von 10  Jahren fäl-
lig geworden w äre (Schattenrechnung) ; 

4. Berechnung der erstreckbaren Abschreibungsdauer aufgrund des Ausmasses des überdurch -
schnittlichen Pro/Kopf -Bestandes; 

5. Justierung der Frist erstreckung  aufgrund des Abschreibungsvergleich s bisher/neu . 
 
Das Departement erteilt auf Gesuch eine Bewilligung auf Erstreckung d er Abschreibungsdauer . 
Die gesuchstellende Gemeinde hat den rechnerischen Nachweis vorzulegen. Die maximale Erstre-
ckung der Abschreibungsdauer beläuft sich in der Regel auf 18 Jahre.  
 
Zur Erstellung des rechnerischen Nachweises kann auf der AGEM-Webseite  ein entsprechendes 
Formular abgerufen werden.  
 
Ist bei der Gemeinde ein Vorhaben a ls einlaufender Verpflichtungskredit einzustufen, so wird die-
ses bei der Berechnung der  Härtefallregelung ausgeklammert.  

16.3 Haushaltgleichgewicht  

Solange Eigenkapital vorhanden ist, können Aufwandüberschü sse über den Bilanzüberschuss ge-
deckt werden. Ist das Eigenkapital  (Kontengruppe 299: Jahresergebnis inkl. kumulierte Ergebnisse 
Vorjahre) aufgebraucht, entsteht ein Bilanzfehlbetrag. Dieser Bilanzfehlbetrag (Verlustvortrag) 
besteht folglich  aus kumu lierte n Aufwandüberschüsse n der Erfolgsrechnung.  
 
Eine Gemeinde, welche einen Bilanzfehlbetrag ausweist, hat  den Finanzhaushalt wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen und den Bilanzfehlbetrag ab zuschreiben.   
Nach § 144 Abs. 2 GG ist der Steuerfuss so zu bemessen, dass der budgetierte  Fiskalertrag mit dem 
übr igen Ertrag mittelfristig den Aufwand der Erfolgsrechnung  einschliesslich der notwendigen 
Abschreibungen finanziert. Diese Bestimmung dient dazu, die Verschuldung der Gemeinde zu be-
grenzen, um so übermässige negative Entwicklungen bis  hin  zu einer Überschu ldung zu vermei-
den. Diese Regelung g ilt  analog auch für Vorschüsse in den Spezialfinanzierungen.  
 
Der Ausgleich  der Erfolgsrechnung respektive die Abtragung des Bilanzfehlbetrages ist spätestens 
innerhalb von fünf Jahren seit der erstmaligen Entstehung vorzunehmen  (§ 136 Abs. 2 GG). 
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16.3.3 Budgetierung Abbau Bilanzfehlbetrag  

Eine jährliche Tranche zur Abtragung des Bilanzfehlbetrages ist im Budget einzustellen , um einen 
Ausgleich der Erfolgsrechnung inner halb von 6 Jahren zu erzielen. Die Höhe der im Budget einzu-
stellenden, abschreibbaren Jahrestranche ist  neben dem in der Jahresrechnung effektiv vorhanden 
Bilanzfehlbetrag  auch abhängig vom voraussichtlich erwarteten Budget ergebnis.  
 
Das nachfolgende Zahle nbeispiel zeigt die Entstehung  und  Entwicklung  des Bilanzfehlbetrags 
über sieben Jahre sowohl in der Jahresrechnung (I ST) als auch im Budget  (Plan): So resultiert in der 
Jahresrechnung Ende Jahr 20_1 aufgrund eines Verlustes von -120 ein Bilanz fehlbetrag in der 
Höhe von -20 bei einem  vorgetragenen Bilanzüberschuss von 100 per 1.1.20_1.  
 
Im Budget des Jahres 20_1, war  zu diesem Zeitpunkt kein Abbau des Bilanzfehlbetrag es vorgese-
hen, da für dieses Jahr nicht mit einem Bi lanzfehlbetrag  gerechnet wurde.  Ebenso verhält es sich 
im Budget des Jahr es 20_2. Es ist davon auszugehen , dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Bud-
gets für das Jahr 20_2 (Herbst 20_1) noch kein Abbau eines Bilanzfehlbetrages eingeplant wird, 
da der Abschluss des Jahres 20_1 noch aussteht und bis zum 1. Quartal 20_2 noch mit  einer Trend-
wende (z.B. im Bereich Kosten reduktionen  oder Steuer aufkommen ) gerechnet werden kann.  

 
Im Budget wird ein solcher Bilanzfehlbetrag i.d.R. zeitverzögert eingeplant, d.h. eine pro aktive 
Budgetierung des Abbaus des Bilanzfehlbetrags dürfte  i.d.R. erst ab dem Jahr 20_3 auf der Grund-
lage de s effektiven Ergebnisses zur Jahresrechnung 20_1  und dem budgetierten Folgejahr  in  Be-
tracht gezogen  werden . Ab d em Jahr 3 verbleiben demnach noch vier Jahre um den Bilanzfehlbe-
tr ag vollständig abzubauen.  
 
Für die solothurnischen Gemeinden gelten die folgenden  Budget -Abschreibungsquoten zum Ab-
bau des Bilanzfehlbetrages:  
 
Im Jahr   Restlaufzeit bis  Bilanzfehlbetrag    Budget - 

abgebaut is t     Abschreibungs quote  
3 4 Jahre 25% 
4 3 Jahre 33% 
5 2 Jahre 50% 
6 1 Jahr 100% 

 
Die jeweilige  Budgetq uote berechnet sich  auf de m Bilanzfehlbetrag der letzten Jahresrechnung 
und dem erwarteten Betreffnis  des Vorjahres.   

Budget (Plan)

Jahr Plan-
Abschreibungs-
quote Bilanzfeh-
betrag

Plan-
Abschreibung, 
Bilanzfehlbetrag
degressiv (3899)

Plan-
Bilanzüberschuss (+) 
Bilanzfehlbetrag (-) 
per 31.12.

Bilanzüberschuss (+) 
Bilanzfehlbetrag (-) 
per 1.1.

Gesamtergebnis
 1)

Abschreibung, 
Bilanzfehlbetrag 
degressiv (3899)

Bilanzüberschuss (+) 
Bilanzfehlbetrag (-) 
per 31.12.

20_1 0% 0.0 0.0 100.0 -120 0 -20.0
20_2 0% 0.0 0.0 -20.0 -50 0 -70.0
20_3 25% -17.5 -52.5 -70.0 -25 0 -95.0
20_4 33% -31.4 -63.7 -95.0 20 20 -75.0
20_5 50% -37.5 -37.5 -75.0 45 45 -30.0
20_6 100% -30.0 0.0 -30.0 40 70 10.0
20_7 0% 0.0 10.0 10.0 50 0 60.0

1) bei Vorliegen eines Bilanzfehlbetrages dürfen in der 3. Stufe (a.o. Ergebnis) weder Vorfinanzierungen, zusätzliche Abschreibungen noch 
Einlagen in eine finanzpolitische Reserve vorgenommen werden.

Jahres rechnung (IST)
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Am Beispiel des in der obige n Tabelle dargestellten Budgetj ahres 20_3 heisst das folgendes : 
 
Bilanzfehlbetrag aus letzter Jahresrech nung  20_1     - 20 
Erwarteter zusätzlicher Bilanzfehlbetrag für das Jahr 20_2    - 50 
Total            - 70 
 
davon Abschreib ungsquote für das Budgetjahr 20_ 3 von 25%   17.5 

16.3.4 Neubewertungsreserve  und Bilanzfehlbetrag  

Es ist nicht zulässig, die Neubewertungsreserve (vgl. Kapite l 14 «Bilanzbewertung ») zur  Abtragung 
des Bilanzfehlbetrages zu verwenden . Mit einer solchen Transaktion  wird weder eine effektive 
Verbesserung der Rechnungsergebnisse noch e in Mittelzufluss im Sinne der Verbesserung der Li-
quidität  erzielt.  
 
Nicht darunter fallen j ene Mittel, welche nach Ablauf der 5 -jährigen Sperrfrist (217quater  Abs. 3 GG) 
auf den Bilanzüberschuss überführt werden.  

16.4 Zusätzliche Abschreibungen  im steuerfinanzierten Haushalt  

16.4.1 Allgemeines  

Vor der Einführung von HRM2 hatten z usätzliche Abschreibungen den Zweck, neben dem Vollzug 
des Wertverzehrs eine hohe Selbstfinanzierung  zu erzielen  und so zu einer raschen Entschuldung  
beizutragen . Unter HRM2 gelten solche  zusätzliche Abschreibungen als willkürlich . Sie sind daher 
grundsätzlich zu unterlassen.  
 
Bei den solothurnischen Gemeinden  bleiben zusätzliche Abschreibungen im begrenzten Umfang 
zulässig. Mit der Einführung des Abschreibungssystem s nach Nutzungsdauer verringert sich ten-
denziell die Abschreibungslast und so auch die Ertragskraft ( Selbstfinanzierung ). Die Beibehaltung 
von zusätzlichen Abschreibungen im begrenzten Ausmass dient folglich der Begren zung der 
Fremdfinanzierung.   
 
Zusätzliche A bschreibungen sind bei Einwohner - und Kirchgemeinden nur im steuerfinanzierten 
Haushalt zulässig, bei Bürgergemeinden in jenen Bereichen, die nicht als Spezialfinanzierungen  
(u.a. SF Forstwirtschaft oder andere «freiwillige» Spezialfinanzierungen)  geführt werden.  
 
In den  gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind zusätzliche Abschreibungen  grundsätz-
lich nicht zulässig.  Dies mit dem Ziel die Kostenwahrheit und eine objektive Gebührenfestlegung 
sicherzustellen.  Die gleiche Vorgabe  kommt auch für öffentlich -rechtlich  geführte, eigenwirt-
schaftliche Betriebe zur Anwendung wie z.B. Forstbetriebsgemeinschaften , gewerbliche Betriebe 
wie Kiesg rube oder Wärmeverbund  und  für Zweckverbände , welche in der Regel  über Kostenver-
teiler finanziert  werden (vgl. auch RRB Nr. 2022/1236 vom 23.08.2022 1). 
 
Zusätzliche Abschreibungen sind als ausserordentlicher Aufwand (Sachgruppe 38 xx.xx2) zu buchen  
und werden in der dritten Stufe der Erfolgsrechnung ausgewiesen . Zusätzliche Abschreibungen 
sind nur noch  bei Erreichen bestimmter Voraussetzungen anlässlich des Jahresabschlusses zulässig , 
d.h. sie sind grundsätzlich nicht budgetierbar . In der Folge s ind sie generell in der Funktionsstelle 
9990 (Abschluss) auszuweisen und im Untersch ied  zu den planmässigen u nd ausserplanmässigen  
Abschreibungen nicht in anderen Funktionsstellen zu buchen . Von einer «Vorabeinplanung» 
(Budgetierung) von zusätzlichen Abschreibungen ist grundsätzlich abzusehen, da zusätzliche  Ab-
schreibungen nicht unter das Ziel eine s ausgeglichene n Rechnungsergebnisses fallen  (vgl. Ziffer 
16.1 «Allgemeines» ). 
  

 

1 KR-Vorstoss zur Flexibilisierung der Abschreibungszeiträume HRM2, Stellungnahme Regierungsrat ( RRB Nr. 2022/1236 vom 23.08.2022). 
2 Dazu gehören auch die zusätzliche n Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen: Konto 387 «zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge»   
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16.4.2 Voraussetzungen  

Zusätzliche Abschreibungen sind im steuerfinanzierten Haushalt , sofern kein Bilanzfehlbetrag  ge-
geben ist , unter folgenden  Voraussetzungen zulässig  (Krit erien  müssen kumulativ  erfüllt sein ): 
 
Sie können  vorgenommen werden, sofern : 
1. In der Erfolgsrechnung (Stufe operative s Ergebnis) ein Ertragsüberschuss ausgewiesen  wird 1; 
2. Die planmässigen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen 2 sind; 
3. Die zusätzlichen Abschreibungen der Differenz Nettoinvestitionen zu planmässigen Ab -

schreibungen, höchstens aber dem operativen Ertragsüberschuss, entsprechen . 

Führen zusätzlich e Abschreibungen zu einem negativen Gesamtergebnis  (Verlust), sind diese ent-
sprechend zu kürzen . 
 
Daraus ergeben sich folgende Fallbeispiele  im steuerfinanzierten Haushalt : 

 
 
Bezüglich der dargestell ten vier  Fälle sind folgende Überlegungen anzustellen:  

1) Ausgangspunkt zur Bestimmung, ob zusätzliche Abschreibungen im steuerfinanzierten Haus-
halt getätigt werden können , ist das operative Ergebnis (Ergebnis der Erfolgsrechnung  im 
steuerfinanzierten Haushalt  in der 2. Stufe). Dieses muss einen positiven Saldo ausweisen. Zu-
sätzliche Abschreibungen sind als ausserordentlicher Aufwand zu buchen. Sie sind nicht  im 
operativen Ergebnis enthalten.  

 
2) Die planmässigen Abschreibungen beinhalten die Sach gruppen kont en 3300, 3320 und 3660, 

ohne ausserplanmässige Abschreibungen (Sach grupp enkont en 3301, 3321, 3661). 
 
3) Sofern ein operatives , positives Ergebnis im steuerfinanzierten Haushalt vorliegt, ist die Höhe 

der zusätzlichen Abschreibungen (Sachgruppen konten  3830, 3832, 3876) zu bestimmen. Sie 
sind in ihrer Höhe begrenzt: Das heisst, sie dürfen weder  die Summe der Nettoinvestitionen 
überschreiten noch höher ausfallen als das operative Ergebnis.   

 
4) Bei allen in der Berechnung zu berücksichtigen Grössen handelt es sich immer um jene , die 

dem steuerfinanzierten Haushalt (Einwohner - und Kirchgemeinden) zugeordnet werden kön-
nen. Dies gilt sowohl für die zu berücksichtigenden planmässige n Abschreibungen als auch 
für die Nettoinvestitionen.  Bei den Bürgergemeinden handelt es sich um jene Bereiche, di e 
nicht einer Spezialfinanzierung zugeordnet werden.  

  

 

1 Sofern ein Bilanzfeh lbetrag vorliegt, ist d ieser vollständig abzuschreiben, bevor zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden dürfen.  
2 Von den Nettoinvestitionen sind die IR-Kontengruppen 54 und 64 («Darlehen Verwaltungsvermögen » und « Rückzahlung  von Darlehen ») in Abzug zu bringen, 

da diese Kategorien i.d.R. nicht abschreibbar sind.  

Rubrik 4) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

Operatives  Ergebnis  Erfolgs rechnung (+Ertrags übers chus s , - Aufw andübers chus s )  1) 200'000 350'000 350'000 -45'000

Verwaltungsvermögen per 1.1. 2'000'000 2'000'000 5'000'000 2'000'000
 + Nettoinvestitionen 480'000 480'000 480'000 480'000
 = abschreibbares Verwaltungsvermögen 2'480'000 2'480'000 5'480'000 2'480'000
Vorgenommene planmässige Abschreibungen 2) 200'000 200'000 480'000 200'000
Verwaltungsvermögen per 31.12. 2'280'000 2'280'000 5'000'000 2'280'000

Planmäs s ige Abs chreibungen im Verhältnis  zu den Nettoinves titionen in 
% (Selbstfinanzierungsgrad vor zusätzlichen Abschreibungen und Einlage/Entnahme 
Bilanzüberschuss) 42 42 100 42
zus ätzliche Abs chreibungen?  3) 200'000 280'000 0 0
Selbstfinanzierungsgrad nach zusätzlichen Abschreibungen in % 83 100 100 42

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 70'000 350'000 -45'000
Selbstfinanzierungsgrad gesamt in % 83 115 173 32



   

Stand: 19.03.2024 Seite 10 von 30 
16-Finanzielle Steuerung -6.0.docx 

16.4.3 Entscheidungsbaum  «zusätzliche Abschre ibungen »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*    Es ist kein Bilanzfehlbetrag bilanziert.  
* * Die Höhe der zusätzlichen Abschreibungen entspr icht  der Differenz Nettoinvestitionen zu  plan-
mässigen Abschreibungen  im steuerfinanzierten Haushalt , höchstens aber dem Ertrags überschuss. 
 
Die Verbuchung der  zusätzlichen Abschreibungen  in der Anlage nbuchhaltung  und der Ausweis 
im Anlagespiegel sind in den Kapitel n 7 «Anlage nbuchhaltung » und 12 «Abschluss» erläutert . 
  

Steuerfinanzierter  
Haushalt ? *  

 

Operativer Ertragsüberschuss?  

Planmässige Abschreibungen kleiner 
als Nettoinvestitionen?  

Zusätzliche Abschreibungen **  Keine  
zusätzliche n Abschreibungen  

Ja 

Ja 

Ja 

Nein  

Nein  

Nein  
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16.5.2.3 Verbuchung  

Für die Führung und Abwicklung der finanzpolitischen Reserve stehen folgende Konten zur Ver-
fügung:  
 
Bilanz:    29400.01 Finanzpolitische Reserve  
 
Erfolgsrechnung  3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve  
   4894.00 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve  

16.5.2.4 Zahlenbeispiel  (Einwohnergemeinde)  

 
  

Finanzpolitis che Res erve 
Zahlenbeispiel Entnahme bei kleineren Gemeinden bis 2'000 EW

Rubrik Konto Fallbeis piele
1 2 3

 - Anzahl Einwohner/innen 1'000 1'000 1'000
 - Richtwert Eigenkapital II in % Fiskalertrag 60% 60% 60%
 - operativer Aufwandüberschuss 9001.00 -50'000 -50'000 -50'000

 - Gemeindesteuerertrag direkte Steuern JP / NP 4000/4010 1'000'000 1'000'000 1'000'000
 - Bestand Konto Bilanzüberschuss 29900.01 0 0 0
 - Bestand Konto Bilanzüberschuss Vorjahre (vor Abschluss) 29999.02 640'000 500'000 600'000

 - Kennzahl 3 - Eigenkapital II** in % des Fiskalertrages 64.0% 50.0% 60.0%

 - Bestand finanzpolitische Reserve per 31.12. 29400.01 150'000 150'000 150'000
 - Entnahm e aus  finanzpolitis cher Res erve 29400.01 0 50'000 0

** Eigenkapital II = Bilanzüberschuss vor Abschluss (Konto 29900.xx)
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16.6.1.2 Beschreibung Kennzahlen  

Die Kennzahlen der Priorität 1 sind Kennzahlen, die verbindlich in Budget, Jahresrechnung und 
Finanzplan im Mehrjahresvergleich berechnet werden müssen . 
 
Folgende Kennzahlen sind schweizweit unter den Einwohnerg emeinden in Anwendung : Netto-
verschuldungsquot ient , Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Bruttoverschuldungsan-
teil, Investitionsanteil, Kapitaldienstanteil , Nettoschuld  I und Selbstfinanzierungsanteil.  
 
Kennzahlen 1. Priorität  

 
 
 
 
  

Kennzahl Aus s age

Nettovers chuldungs quotient
Nettoschuld I im Verhältnis zum ge-
wichteten Steuerertrag (Fiskalertrag bei 
einem Steuerbezug von 100%)

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, 
welcher Anteil der direkten Steuern der 
natürlichen und juristischen Personen bzw. 
wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, 
um die Nettoschulden abzutragen. Der 
Steuerertrag wird auf einen Steuerbezug 
von 100% umgerechnet.

<100%
100%-150%

>150%

gut
genügend
schlecht

S elbs tfinanzierungs grad
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent
der Nettoinvestitionen

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in 
welchem Ausmass Neuinvestitionen durch 
selbsterwirtschaftete Mittel finanziert 
werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad 
unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. 
Liegt dieser Wert über 100%, können 
Schulden abgebaut werden. Mittelfristig 
sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 
100% sein, wobei auch der Stand der 
aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die 
Kennzahl kann starken Schwankungen 
unterliegen und sollte daher mittelfristig 
betrachtet werden.

>100%

80%-100%

50%-80%

<50%

mittel-/langfristig 
anzustreben
verantwortbare Neuver-
schuldung
problematische 
Neuverschuldung
grosse Neuverschuldung

EK in Prozenten des  Fis ka lertrags   
(EK II)
Eigenkapital in % der 
Steueraufkommen NP und JP

Nach Gemeindegrösse abgestufte 
Mindestausstattung des Eigenkapitals 
(Bilanzüberschuss, Jahresergebnis und 
Ergebnisse der Vorjahre) zur Abdeckung von 
ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen 
und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.

>60%
>30%
>15%

EG unter 2'000 EW 
EG 2'000 bis 9'999 EW
EG ab 10'000 EW

Eigenkapita ldeckungs grad (EK II): 
Bilanzüberschuss respektive -fehlbetrag 
in Prozenten zum laufenden Aufwand 
(Finanzaufwand ohne a.o. Aufwand 
und interne Verrechnungen) der 
Erfolgsrechnung

Welche frei verfügbaren Reserven bestehen 
zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist 
anzustreben, ausreichend frei verfügbare 
Reserven zu bilden, um Schwankungen 
auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse 
sollte zwischen 15% bis 60% des Aufwandes 
aus der ER als Zielgrösse für den 
Bilanzüberschuss vorhanden sein. 

>60%
>30%
>15%

EG unter 2'000 EW 
EG 2'000 bis 9'999 EW
EG ab 10'000 EW

Zins belas tungs anteil
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag im 
Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne 
interne Verrechnungen)

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher 
Anteil des laufenden Ertrags durch den 
Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der 
Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

0% - 4%
4% - 9%

>9% 

gut
genügend
schlecht

Richtw erte
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Kennzahlen 2. Priorität  

 
  

Kennzahl Aus s age

Inves titions anteil
Bruttoinvestitionen (Bruttoausgaben) 
im Verhältnis zum konsolidierten 
Gesamtaufwand  (Aufwand + 
Bruttoinvestitionen)

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im 
Bereich der Investitionen und den Einfluss 
auf die Nettoverschuldung.
Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr 
stark schwanken. Eine Beurteilung 
zusammen mit dem Selbstfinanzierungs-
anteil über mehrere Jahre ist deshalb wichtig 
und sinnvoll.

<10%

10%-20%

20%-30%

>30%

schwache 
Investitionstätigkeit
mittlere 
Investitionstätigkeit
starke 
Investitionstätigkeit
sehr starke 
Investitionstätigkeit

Nettos chuld I in Fr. / Einw ohner
Fremdkapital abzüglich 
Finanzvermögen durch Einwohner

Klassische Grösse zur Beurteilung der 
Verschuldung bzw. des Vermögens der 
Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen 
im Verwaltungsvermögen.

<0
0-1'000

1'001-2'500
2'501-5'000

>5'000

Nettovermögen
geringe Verschuldung
mittlere Verschuldung
hohe Verschuldung
sehr hohe Verschuldung

Nettos chuld II in Fr. / Einw ohner
Verwaltungsvermögen - 
Darlehen/Beteiligungen VV - 
Eigenkaptital durch Einwohner

Grösse zur Beurteilung der Verschuldung 
bzw. des Vermögens der Gemeinde unter 
Abzug der Beteiligungen im Verwaltungs- 
vermögen. Entspricht dem klassischen Begriff 
der «Nettolast».

<0
0-1'000

1'001-2'500
2'501-5'000

>5'000

Nettovermögen
geringe Verschuldung
mittlere Verschuldung
hohe Verschuldung
sehr hohe Verschuldung

Bruttovers chuldungs anteil
Bruttoschulden (Fremdkapital) im 
Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne 
interne Verrechnungen)

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine 
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungs-
situation bzw. zur Frage, ob die Verschul-
dung in einem angemessenen Verhältnis zu 
den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt 
an, wieviele Prozente vom Finanzertrag 
benötigt werden, um die Bruttoschulden 
abzubauen.

<50%
50%-100%
100%-150%
150%-200%
>200%

sehr gut
gut
mittel
schlecht
kritisch

Kapita ldiens tanteil
Zinsaufwand + ordentliche 
Abschreibungen - Zinsertrag im 
Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne 
interne Verrechungen und zusätzliche 
Abschreibungen)

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für 
die Belastung des Haushaltes durch Kapital-
kosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, 
wie stark der laufende Ertrag durch den 
Zinsendienst und die Abschreibungen 
(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil 
weist auf einen enger werdenden 
finanziellen Spielraum hin.

0%-5%
5%-15%

>15%

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

S elbs tfinanzierungs anteil
Selbstfinanzierung im Verhältnis zum 
laufenden Ertrag (ohne interne 
Verrechnungen)

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert 
die Finanzkraft und den finanziellen Spiel-
raum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen 
Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körper-
schaft zur Finanzierung ihrer Investitionen 
aufwenden kann.

>20%
10%-20%

<10%

gut
mittel
schlecht

Richtw erte





   

Stand: 19.03.2024 Seite 17 von 30 
16-Finanzielle Steuerung -6.0.docx 

16.6.2.2 Beschreibung Kennzahlen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennzahl Aus s age

S elbs tfinanzierungs grad
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent
der Nettoinvestitionen

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in 
welchem Ausmass Neuinvestitionen durch 
selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden 
können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 
100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt 
dieser Wert über 100%, können Schulden 
abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-
Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei 
auch der Stand der aktuellen Verschuldung 
eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken 
Schwankungen unterliegen und sollte daher 
mittelfristig betrachtet werden.

>100%

80%-100%

50%-80%

<50%

mittel-/langfristig 
anzustreben
verantwortbare Neuver-
schuldung
problematische 
Neuverschuldung
grosse Neuverschuldung
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16.6.3.2 Beschreibung Kennzahlen  

 

16.6.4 Betriebliche Kennzahlen für Zweckverbände  

Grundsätzlich gelten bei Zweckverbänden die gleichen Grundsätze der Haushaltsführung wie bei 
den Gemeinden. Eine Führung über Finanzkennzahlen oder der damit mögliche Vergleich mit an-
deren Instituten mit gleicher Aufgabenerfüllung unterstützen die Einhaltu ng all dieser Grunds-
ätze (vgl. dazu Kapitel  21 «Zweckverbände »). Für Zweckverbände mit reinem Kostenverteiler ent-
fällt ein Ausweis der Finanzkennzahlen.  
 
Für solche Zweckverbände  wird im Sinne der Haushalt sführung  nach Kapitel «Finanz- und Rech-
nungsgrundsätze », Ziffer 4.2 empfohlen, betriebliche Kennzahlen  (z.B. Sozialkosten pro Kopf , 
Fallkosten, Produktionsaufwand nach Kubikmeter , Waldflächen, Hiebsatz  u.ä.) offenzulegen. 
Diese Kennzahlen sind von Aufgabenbereich zu Aufgabenbereich untersch iedlich.  
 
Das Amt für Gemeinden wird nach Abstimmung mit den kantonalen Fachdepartementen im Ver-
lauf der nächsten Jahre die Einführung von branchenspezifische n Kennzahlen in den wichtigsten 
kommunalen Aufgabenfeldern Schule, Sozialregionen, R egionale Zivi lschutzorganisationen 
(RZSO) und Siedlungswasserwirtschaft prüfen.   

Kennzahl Aus s age

Nettovers chuldungs quotient
Nettoschuld I im Verhältnis zum ge-
wichteten Steuerertrag (Fiskalertrag bei 
einem Steuerbezug von 100%)

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, 
welcher Anteil der direkten Steuern der 
natürlichen Personen bzw. wie viele 
Jahrestranchen erforderlich wären, um die 
Nettoschulden abzutragen. Der 
Steuerertrag wird auf einen Steuerbezug 
von 100% umgerechnet.

<0%
0%-30%

>30%

gut
genügend
schlecht
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16.8 Finanz-Cockpit  

16.8.1 Begriff  

 
 
 

Vom Cockpit aus erfolgt d ie Steuerung  eines Flugzeugs. In Anlehnung  dazu findet 
sich dieser Begriff heute in vielfältiger Form  wieder , so auch bei der Steuerung von 
Finanzen respektive im finanziellen und betrieblichen Rechnungswesen . 
Es wird darunter also ein Instrument  verstanden, welches die  Finanzlage  einer Ge-
meinde mit Hilfe der  Ampel farben  «rot », «orange » und «grün » einstuft . Diese 
bildliche Darstellung hilft, die finanzielle Situation einer Gemeinde rasch zu er ken-
nen. Ein sogenanntes Finanz-Cockpit soll  die Finanzanalyse und die Entschei dung 
bei der finanziellen Steuerung durch die  Finanzverwaltung und de n Gemeinderat 
unterstütz en. Dieses Werkzeug ist also primär für die interne Anwendung durch 
die Gemeindeverwaltung und die Gemeindebehörden ge dacht . 
 
Dabei kommen drei  Farbkategorien zur  Anwendung : 

Rot Stopp: nicht zulässig  («no-go»). 
Orange  Gefahr/ Risiko: kritisch . 
Grün  In Ordnung : Kein Handlungsbedarf . 

 

 
Bei den solothurnischen Gemeinden soll dieser Cockpit -Gedanke vermehrt Anwendung finden.  

16.8.2 Budget  

Anlässlich der Budget erstellung  sind vor der Vorlage des Budgets an der Gemeindeversammlung 
folgend e Tatbestände durch die Finanzorgane (Finanzverwaltung, Gemeinderat, Fachkommi ssion) 
zu bewerten : 
 

Haushaltgleichgewicht  Periodische Überprüfung der Eigenkapitalsituation im steuerfinan-
zierten Haushalt und in den jeweiligen Spezialfinanzierungen (Werk-
bereich) aufgrund der Bestände in der letzten Jahresrechnung.  

Sofern entsprechende Eigenkapitalien vorhanden sind, ist die Situa-
tion «in Ordnung » (grün).  Sofern ein Bilanzfehlbetrag/Vorschuss vor-
liegt , hängt die Beurteilung «Gefahr/Risiko » (orange) oder «Stopp» 
(rot) von der Höhe respektive der Dauer der Fortschreibung dieser 
Fehlbeträge ab (vgl. Ziffer  16.3 «Haushaltgleichgewicht» ). 

Schuldenb egrenzung  Ebenfalls auf der Basis der letzten Jahresrechnung ist zu beurteilen, 
ob der gewichtete Nettoverschuldungsquotient über der Marke von 
150% bei Einwohnergemeinden respektive 30% bei Kirchgemein-
den (vgl. Ziffer  16.7 «Schuldenbremse») liegt oder nicht.  

Sofern die Marke erreicht oder überschritten wird , ist mit geeigne-
ten Massnahmen (Investitionssumme begrenzen, Erhöhung der 
Selbstfinanzierung) ein e Selbstfinanzierung von 80% (Kennzahl 
Selbstfinanzierungsgrad) oder  mehr im Budget beizubringen , wel-
ches der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet 
wird.  

Zusätzliche Abschrei-
bungen  

Die Voraussetzungen zur Vornahme von zusätzlichen Abschreibun-
gen sind unter Ziffer  16.4 «Zusätzliche Abschreibungen im steuerfi-
nanzierten Haushalt»  dargestellt . Anlässlich der Erstellung des Bud-
gets ist zu prüfen, ob solche zusätzliche Abschreibungen zulässig 
sind. 
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16.8.3 Beurteilung  

Eine Beurteilung der Finanzlage ist sowohl anlässlich der Budgetvorlage als auch bei der Präsen-
tation zur Jahresrechnung durch die zuständigen Organe in der Gemeinde vorzunehmen. Dabei 
dienen die Richtwerte zu den einzelnen Kennzahlen als Orientierungshilfe (vgl. Ziffer  16.6 «Fi-
nanzkennzahlen» ). 
 
Mit Hilfe des Cockpit ansatzes (Einfärbung der Tatbestände je nach Lage in rot, orange, grün) kön-
nen für die Kennzahl en unterschiedliche Beurteilungen verg eben werden. Dies ermöglicht einen 
raschen und differenzierten Überblick über die Finanzlage einer Gemeinde.  Dieses Vorgehen dient 
zur internen Bewertung der Finanzlage und als Grundlage für die Berichterstattung anlässlich der 
Präsentation des Budgets vor  der Gemeindeversammlung.  
 
Beispiel Auszug Kennzah lenanhang zum Budget  einer Einwohnergemeinde : 

 

 

Anhang

Finanzkennzahlen

Gewichteter 2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Nettoverschuldungsquotient  ---  --- 12.75% 16.28% 24.93% 17.98%

(Nettoschuld I im Verhältnis zum Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, w elcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen

gew ichteten Fiskalertrag 100%) Personen bzw . w ie viele Jahrestranchen erforderlich w ären, um die Nettoschulden abzutragen. 

Der Steuerertrag w ird auf 100% gew ichtet gerechnet.

2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Selbstfinanzierungsgrad 12.44% 25.24% 114.80% 106.72% 1370.63% 325.97%

(Selbstf inanzierung in Prozent Der Selbstf inanzierungsgrad zeigt an, in w elchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterw irtschaftete Mittel 

der Nettoinvestitionen) finanziert w erden können. Ein Selbstf inanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser

Wert über 100%, können Schulden abgebaut w erden.

Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, w obei auch der Stand der aktuellen Verschuldung

eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schw ankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet w erden.

2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Eigenkapital zum Fiskalertrag  ---  --- 54.64% 47.06% 52.65% 51.45%

(Eigenkapital in % des Fiskalertrages) Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von 

ausserplanmässigen Aufw andüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.

2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Eigenkapitaldeckungsgrad  ---  --- 38.25% 33.31% 35.20% 35.58%

(Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei 

zum laufenden Aufw and) verfügbare Reserven zu bilden, um Schw ankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zw ischen

15% bis 60% des Aufw andes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.

2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Zinsbelastungsanteil 0.75% 0.43% 0.16% 0.14% 0.50% 0.40%

(Nettozinsen in Prozent des Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, w elcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufw and gebunden ist.

laufenden Ertrags) Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Investitionsanteil 42.21% 22.96% 16.02% 13.37% 11.04% 21.12%

(Bruttoinvestitionen in Prozent Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.

des konsolidierten Gesamtaufw andes) Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schw anken. Eine Beurteilung zusammen mit dem Selbstf inanzierungs- 

anteil über mehrere Jahre ist deshalb w ichtig und sinnvoll.

2015 2014 2013 2012 2011 Mittelwert

Nettoschuld I pro Einwohner  ---  --- 348 455 640 481

(Fremdkapital abzüglich Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw . des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug

Finanzvermögen) der Beteiligungen im Verw altungsvermögen . 

Legende Cockpit
Rot: Stopp, nicht zulässig
Orange: Gefahr/Risiko, kritisch
Grün: in Ordnung
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16.9 Finanzplanung  

Mit der Finanzplanung erfolgt die Steuerung der Gemeindefinanzen über mehrere Jahre ( 5-8 
Jahre). Neben den Rahmenbedingungen wie der Bevölkerung sentwicklung , der Teuerung , der 
Einschätzung zur Zunahm e des Steueraufkommens  oder der Abschreibung en sind im Besonderen 
die Investitionen für die Planperiode zu bestimmen. Innerhalb dieses Investitionsplans gilt es bei 
Investitionsvor haben zwis chen Pflicht - und Wunschbedarf zu unterscheiden. Die Folgekosten die-
ser Investitionen sind in der Prognose zur  Erfolgsrechnung ersichtlich, welche neben dem Ergebnis 
auch die Finanzierung aufzeigt. Schliesslich informiert die Planbilanz über die Entwicklun g der 
Vermögens - und Kapitalsituation (Fremd - und Eigenkapital).  
 
Nach § 138 GG ist jährlich ein Finanzplan durch den Gemeinderat zu beschliessen. Detailliertere  
Ausführung en zur Finanzplanung sind im Kapitel 24 «Finanzplanung » dargestellt.  

16.10 Grundsätze erf olgreicher finanzieller Führung  

Die nachfolgenden Grundsätze sollen bei der finanziellen Führung erfolgreich unterstützen. Die 
Grundsätze sind als Leitsätze gedacht, langfristig einen gesunden Fina nzhaushalt zu erreichen und 
zu erhalten.  

16.10.1 Grundsatz 1 : Investitionen des Pflichtbedarf s vor Wunschbedarf  

 
Investitionen des Pflicht bedarfs realis ieren,  
des Entwick lungs bedarfs prioris ieren und  

des Wunschbedarf s meiden  
  

Investitionen sollen primär auf den Pflichtbedarf ausgerichtet werden.  Investitionen des P flichtbe-
darfs sind in der Regel Ausgaben für gesetzliche öffentliche Aufgaben. Investitionen des Entwick-
lungsbedarfs  sind zu priorisier en. Jene des Wunschbedarfs nur dann zu realisieren, wenn die Auf-
wand -/Nutzenbetrachtung positiv ausfällt. Höhere Investitionen in Zeiten einer flauen Wirtschafts-
lage sind nur zu realisieren, wenn diese finanziell tragbar sind  (vgl. Kapitel 24 «Finanzplanung »). 

16.10.2 Grundsatz 2 : Konsoldierungsphasen ein planen  

 
Konsolidierungsphasen einplanen  

 

Nach einer Phase grösserer Investitionen sind vor allem bei kleineren und mittleren Gemeinden 
respektive Kirch - und Bürgergemeinden Konsolidierungsphasen angezeigt. In dieser Zeit ist die 
finanzielle Entwicklung vor allem hinsichtlich der Kapitalfolgekosten aufmerksam zu verfolgen. 
Das Augenmerk hat sich auf den Schuldenabbau zu richten  (vgl. Kapitel  24 «Finanzplanung »). 

16.10.3 Grundsatz 3 : Folgekosten aufzeigen  

 
Folgekosten von neuen Aufgaben und Investitionen aufzeigen  

 

Bei Anträgen zu neuen Aufgaben und neuen Ausgaben sind gleichzeitig auch die finanziellen 
Auswirkungen aufzuzeigen. Bei neuen Aufgaben sind die wiederkehrenden Ausgaben und bei  
Investitionen sind die Kapitalfolgekosten (Zins en und Abschreibung en) aufzuzeigen  (vgl. auch Ka-
pitel 24 «Finanzplanung »). 
  





   

Stand: 19.03.2024 Seite 26 von 30 
16-Finanzielle Steuerung -6.0.docx 

16.10.8 Grundsatz 8: Gemeindevermögen bewirtscha f ten  

 
Gemeindevermögen bewirtschaften  

 

Das Gemeindevermögen gilt es zu bewirtschaften. Das heisst einerseits, dass Finanzvermögen  wie 
Finanzanlagen  oder  Liegenschaften FV ertragsbringend anzulegen respektive zu betreiben sind (§ 
135 GG). Andererseits bedeutet das aber auch, dass Steuerforderungen periodisch wertberichtig t  
werden und allfällige daraus resultierende Verlustschein e nach Zielvorgaben des Gemeinderats 
proaktiv bewirtschaftet werden  (vgl. Kapitel 18  «Rechnungsführung »). 

16.10.9 Grundsatz 9: Vom Besten lernen  

 
Vom Besten lernen  

 

«Benchmarking » oder das Vergleichen mit dem Besten gehört im öffentlichen Sektor zu einem 
wichtigen Grundsatz  der finanziellen Führung. Dabei ist der sogenannte «Benchmark » also die 
Marke der anderen Gemeinde(n) als Orientierungsgrösse zu verstehen an der die eigene Position 
gemessen werden kann. Dabei gilt es für jeden Teilbereich der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
(Feuerwehr, Schule, Wasserversorgung usw. ) der jeweils Best e durch Quervergleiche zu ermitteln . 
Von diesem Vorbild wird in der Folge gelernt, wie die Aufgabe am effizientesten ausgefüh rt wer-
den kann. Als Hilfsmittel dienen dabei auch Erhebungen im Bereich der Finanzstatistik z.B. zu 
Steuerfüssen, Gebührensätze ode r auch Pro-Kopf -Ausgaben in einem bestimmten Aufgabenbe-
reich (vgl. dazu auch  die Webseite AGEM , Rubrik Gemeindefinanzstatistik online ). 

16.10.10 Grun dsatz 10: Finanzsteuerung  mit Finanzplan und Kennzahlen  

 
Finanzsteuerung mit  Finanzplan und Kennzahlen  

 

Finanzsteuerung heisst auch jährliche Standort bestimmung der Gemeindefinanzen. Dazu gehört 
eine periodische Aufwand - und Ertragsanalyse, eine Soll -Ist-Analyse von Budget und Jahresrech-
nung und  die Steuerung mit Hilfe von Finanzplan und Kennzahlen. Dabei ist die Einhaltung oder 
das Übertreffen der Richtwerte wichtig zur Steuerung der Gemeindefinanzen. Der Cockpit -Ansatz 
nach Ziffer 16.8. «Finanz-Cockpit»  dient dabei als Ergänzung.  
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16.11 Anhang  

16.11.1 Einwohnergemeinden: Formeln Finanzk ennzahlen  

Kennzahlen 1. Priorität  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennzahl Aus s age Berechnungs formel

Nettovers chuldungs quotient
Nettoschuld I im Verhältnis zum ge-
wichteten Steuerertrag (Fiskalertrag bei 
einem Steuerbezug von 100%)

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, 
welcher Anteil der direkten Steuern der 
natürlichen und juristischen Personen bzw. 
wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, 
um die Nettoschulden abzutragen. Der 
Steuerertrag wird auf einen Steuerbezug 
von 100% umgerechnet.

<100%
100%-150%

>150%

gut
genügend
schlecht

20-10 * 100
400 + 401 umgerechnet auf einen 
Steuerfuss von 100% NP und JP 

S elbs tfinanzierungs grad
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent
der Nettoinvestitionen

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in 
welchem Ausmass Neuinvestitionen durch 
selbsterwirtschaftete Mittel finanziert 
werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad 
unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. 
Liegt dieser Wert über 100%, können 
Schulden abgebaut werden. Mittelfristig 
sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 
100% sein, wobei auch der Stand der 
aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die 
Kennzahl kann starken Schwankungen 
unterliegen und sollte daher mittelfristig 
betrachtet werden.

>100%

80%-100%

50%-80%

<50%

mittel-/langfristig 
anzustreben
verantwortbare Neuver-
schuldung
problematische 
Neuverschuldung
grosse Neuverschuldung

2990 + 33 + 35 + 364 + 365 + 366 + 383 + 
387 + 389 - 45 - 489 * 100
690 - 590

EK in Prozenten des  Fis ka lertrags   
(EK II)
Eigenkapital in % der 
Steueraufkommen NP und JP

Nach Gemeindegrösse abgestufte 
Mindestausstattung des Eigenkapitals 
(Bilanzüberschuss, Jahresergebnis und 
Ergebnisse der Vorjahre) zur Abdeckung von 
ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen 
und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.

>60%
>30%
>15%

EG unter 2'000 EW 
EG 2'000 bis 9'999 EW
EG ab 10'000 EW

299 * 100
400 + 401

Eigenkapita ldeckungs grad (EK II): 
Bilanzüberschuss respektive -fehlbetrag 
in Prozenten zum laufenden Aufwand 
(Finanzaufwand ohne a.o. Aufwand 
und interne Verrechnungen) der 
Erfolgsrechnung

Welche frei verfügbaren Reserven bestehen 
zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist 
anzustreben, ausreichend frei verfügbare 
Reserven zu bilden, um Schwankungen 
auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse 
sollte zwischen 15% bis 60% des Aufwandes 
aus der ER als Zielgrösse für den 
Bilanzüberschuss vorhanden sein. 

>60%
>30%
>15%

EG unter 2'000 EW 
EG 2'000 bis 9'999 EW
EG ab 10'000 EW

299 * 100    
(3 - 38 - 39)

Zins belas tungs anteil
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag im 
Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne 
interne Verrechnungen)

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher 
Anteil des laufenden Ertrags durch den 
Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der 
Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

0% - 4%
4% - 9%

>9% 

gut
genügend
schlecht

340 - 440 * 100            
40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 
+ 4895

Richtw erte
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Kennzahlen 2. Priorität  

 
 
Kennzahlen 3. Priorität  

 
 
  

Kennzahl Aus s age Berechnungs formel

Inves titions anteil
Bruttoinvestitionen (Bruttoausgaben) 
im Verhältnis zum konsolidierten 
Gesamtaufwand  (Aufwand + 
Bruttoinvestitionen)

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im 
Bereich der Investitionen und den Einfluss 
auf die Nettoverschuldung.
Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr 
stark schwanken. Eine Beurteilung 
zusammen mit dem Selbstfinanzierungs-
anteil über mehrere Jahre ist deshalb wichtig 
und sinnvoll.

<10%

10%-20%

20%-30%

>30%

schwache 
Investitionstätigkeit
mittlere 
Investitionstätigkeit
starke 
Investitionstätigkeit
sehr starke 
Investitionstätigkeit

50 + 52 + 54 + 55 + 56 * 100                                      
30 + 31 - 3180 + 34 - 344 + 36 - 364 - 365 - 
366 + 380 + 381 + Bruttoinvestitionen

Nettos chuld I in Fr. / Einw ohner
Fremdkapital abzüglich 
Finanzvermögen durch Einwohner

Klassische Grösse zur Beurteilung der 
Verschuldung bzw. des Vermögens der 
Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen 
im Verwaltungsvermögen.

<0
0-1'000

1'001-2'500
2'501-5'000

>5'000

Nettovermögen
geringe Verschuldung
mittlere Verschuldung
hohe Verschuldung
sehr hohe Verschuldung

20 - 10
EW

Nettos chuld II in Fr. / Einw ohner
Verwaltungsvermögen - 
Darlehen/Beteiligungen VV - 
Eigenkaptital durch Einwohner

Grösse zur Beurteilung der Verschuldung 
bzw. des Vermögens der Gemeinde unter 
Abzug der Beteiligungen im Verwaltungs- 
vermögen. Entspricht dem klassischen Begriff 
der «Nettolast».

<0
0-1'000

1'001-2'500
2'501-5'000

>5'000

Nettovermögen
geringe Verschuldung
mittlere Verschuldung
hohe Verschuldung
sehr hohe Verschuldung

14 - 144 - 145 - 29
EW

Bruttovers chuldungs anteil
Bruttoschulden (Fremdkapital) im 
Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne 
interne Verrechnungen)

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine 
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungs-
situation bzw. zur Frage, ob die Verschul-
dung in einem angemessenen Verhältnis zu 
den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt 
an, wieviele Prozente vom Finanzertrag 
benötigt werden, um die Bruttoschulden 
abzubauen.

<50%
50%-100%
100%-150%
150%-200%
>200%

sehr gut
gut
mittel
schlecht
kritisch

200 + 201 - 2016 + 206 * 100
40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 
+ 4895

Kapita ldiens tanteil
Zinsaufwand + ordentliche 
Abschreibungen - Zinsertrag im 
Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne 
interne Verrechungen und zusätzliche 
Abschreibungen)

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für 
die Belastung des Haushaltes durch Kapital-
kosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, 
wie stark der laufende Ertrag durch den 
Zinsendienst und die Abschreibungen 
(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil 
weist auf einen enger werdenden 
finanziellen Spielraum hin.

0%-5%
5%-15%

>15%

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

340 + 33 + 364 + 365 + 366 - 440 * 100
40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 
+ 4895

S elbs tfinanzierungs anteil
Selbstfinanzierung im Verhältnis zum 
laufenden Ertrag (ohne interne 
Verrechnungen)

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert 
die Finanzkraft und den finanziellen Spiel-
raum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen 
Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körper-
schaft zur Finanzierung ihrer Investitionen 
aufwenden kann.

>20%
10%-20%

<10%

gut
mittel
schlecht

2990 + 33 + 35 + 364 + 365 + 366 + 383 + 
387 + 389 - 45 - 489 * 100
40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 
+ 4895

Richtw erte

Kennzahl Aus s age Berechnungs formel

Bruttorendite Finanzvermögen
Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis
zum Finanzvermögen

Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % 
der Finanzvermögensertrag im Verhältnis 
zum Finanzvermögen beträgt.

3% - 5%
1% - 3%
0% - 1%

gut
genügend
schlecht

440 + 441 + 442 + 443 + 444 * 100
10

Bruttos chulden pro Kopf
Fremdkapital durch Einwohner

Bilanziertes Fremdkapital pro Einwohner. keine 200 + 201 - 2016 + 206
EW

Richtw erte
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16.11.2 Bürgergemeinden: Formeln Finanzkennzahlen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennzahl Aus s age Berechnungs formel

S elbs tfinanzierungs grad
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent
der Nettoinvestitionen

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in 
welchem Ausmass Neuinvestitionen durch 
selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden 
können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 
100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt 
dieser Wert über 100%, können Schulden 
abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-
Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei 
auch der Stand der aktuellen Verschuldung 
eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken 
Schwankungen unterliegen und sollte daher 
mittelfristig betrachtet werden.

>100%

80%-100%

50%-80%

<50%

mittel-/langfristig 
anzustreben
verantwortbare Neuver-
schuldung
problematische 
Neuverschuldung
grosse Neuverschuldung

2990 + 33 + 35 + 364 + 365 + 366 + 383 + 
387 + 389 - 45 - 489 * 100
690 - 590
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16.11.3 Kirchgemeinden: Formeln Finanzkennzahlen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennzahl Aus s age Berechnungs formel

Nettovers chuldungs quotient
Nettoschuld I im Verhältnis zum ge-
wichteten Steuerertrag (Fiskalertrag bei 
einem Steuerbezug von 100%)

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, 
welcher Anteil der direkten Steuern der 
natürlichen Personen bzw. wie viele 
Jahrestranchen erforderlich wären, um die 
Nettoschulden abzutragen. Der 
Steuerertrag wird auf einen Steuerbezug 
von 100% umgerechnet.

<0%
0%-30%

>30%

gut
genügend
schlecht

20-10 * 100
400  umgerechnet auf einen 100% 
Steuerbezug (Steuerfuss)
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17 Jahresterminplan (chronologisch ) 

17.1 Finanzplan ung  

 

17.2 Budget  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
a) Finanzplanung 24
1 Eingabeformulare an die zuständigen Behörden und Kommissionen 

versenden (Termin setzen)
2 Sammeln der Eingaben inkl. Investitionen
3 Erstellen des Finanzplanes aufgrund der abgeschlossenen 

Jahresrechnung und des laufenden Budgets sowie der Eingaben 
(v.a. Investitionsplan)

4 Beschlussfassung Gemeinderat
5 Gegebenenfalls aktualisieren des Finanzplanes aufgrund des neu 

erstellten Budgets (Rollende Planung)

Monate HBO 
Kapitel

Aufgaben

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
b) Budget 10
1 Eingabeformulare an die zuständigen Behörden und Kommissionen 

versenden (Termin setzen)
2 Sammeln der Budgeteingaben inkl. Investitionen
3 Erstellen des Budgets zuhanden des Gemeinderates
4 Beratung und Verabschiedung im Gemeinderat
5 Budgetgemeindeversammlung (spätestens bis 31.12.)
6 Gegebenenfalls Nachbearbeitung und Korrekturen aufgrund 

abweichender Gemeindeversammlungsbeschlüsse

Monate
Aufgaben

HBO 
Kapitel
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17.3 Jahresrechnung  

 
  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
c) Abs chlus s  und Jahres rechnung 12 und 15
1 Weisung an alle Budgetverantwortlichen, Kommissionen, 

Behördenmitglieder, Verwaltungsabteilungen etc. betreffend Termin 
zur Abgabe der letzten Lieferantenrechnungen, 
Sitzungsgeldabrechnungen, Spesenabrechnungen, 
Arbeitszeitrapporte, Fakturierungsunterlagen (Gebühren) etc. -> 
Eingabetermin festlegen

2 Auszahlung der Funktionsentschädigungen, Honorare, Sitzungsgelder 
etc.

3 Lohnverarbeitung: Lohnsummen ermitteln, Abrechnungen und 
Lohnausweise erstellen (AHV, ALV, PK, UVG, KTG n.a.), Richtigkeit 
kontrollieren und an die verschiedenen Amtsstellen versenden -> 
Abgrenzungsbuchungen vornehmen und Arbeitgeberbeiträge 
(Sozialleistungen) auf die Funktionen aufteilen, sofern diese nicht bei 
der Lohnaufteilung schon gesplittet werden

4 Durchsicht aller Konten: Stimmt der Inhalt mit den 
Kontenbezeichnungen überein? -> evtl. Umbuchungen vornehmen

5 Termin für letzte Fakturierungen (Steuern und Gebühren) festlegen 
-> Basis für Umstellung der Buchhaltung auf neues Jahr

6 Darlehen, Vorschüsse und Fondsverbindlichkeiten: Zinssatz festlegen 
und Zinsen verrechnen resp. gutschreiben

7 Kassa abschliessen und Kassakonto mit Kassabestand abstimmen und 
dokumentieren (31.12.)

8 Geldkonten (Post- und Bankkonten) mit Auszügen abstimmen (31.12.)

9 Wertschriftenpositionen mit Depotauszügen abstimmen
10 Letzte Fakturierungen (Steuern und Gebühren) vornehmen 

(Sollstellung) sowie letzte Kreditorenrechnungen erfassen, dann 
neues Rechnungs- und Steuerjahr eröffnen

11 Offene Posten Debitoren und Kreditoren mit Fibu abstimmen und 
dokumentieren

12 Saldonachweis für Guthaben und Verbindlichkeiten erstellen und evtl. 
Saldobestätigungen einholen (Kreditoren, Debitoren, Darlehen, 
Kontokorrente, Regionale Organisationen, Verbandsgemeinden, 
Verrechnungskonten, Durchlaufkonten etc.) -> mindestens 
gegenseitig abstimmen und dokumentieren

13 Interne Verrechnungen vornehmen:
- internen Zinssatz festlegen
- Verrechnungslimiten bei den Spezialfinanzierungen ermitteln
- Berechnung und Verbuchung der Verrechnungen
- Sachkontogruppen 39xx und 49xx kontrollieren (Summengleichheit)

8

14 Investitionsrechnung:
- Die Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen sind vollständig 
in der Anlagenbuchhaltung erfasst
- Abschluss und Ausgleich der Investitionsrechnung (Aktivierung und 
Passivierung)
- Ein Investitionseinnahmenüberschuss der Spezialfinanzierungen 
wird in die Erfolgsrechnung übertragen, sofern kein neurechtliches 
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung 
mehr vorhanden ist (xxxx.5920/xxxx.4691)
- Die Investitionsrechnung stimmt mit dem Auszug der 
Anlagenbuchhaltung überein

6 und 7

15 Ermitteln der aktuellen Bestände von Vorräten (z.B. Heizöl, Holz) und 
Inventarveränderungen verbuchen

16 Rechnungsabgrenzungen:
- Kontrolle, ob Rechnungsabgrenzungen vorzunehmen sind, 
insbesondere gegenüber Kanton, Zweckverbänden und anderen 
Gemeinden
- Aufwandkonten auf Vollständigkeit prüfen (Kreditabweichungen)
- Ertragskonten auf Vollständigkeit prüfen (Mietzinsen etc.)
- Berechnung und Verbuchung der Steuerabgrenzungen

Monate
Aufgaben

HBO 
Kapitel
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
c) Abs chlus s  und Jahres rechnung 12 und 15
17 Wertberichtigungen:

- Analyse der Offenposten-Debitoren
- Einzel- und / oder Pauschalwertberichtigung bestimmen
- Wertberichtigungen verbuchen

13

18 Rückstellungen und Eventualverpflichtungen ermitteln, überprüfen, 
dokumentieren und verbuchen (nur «echte» Rückstellungen) resp. im 
Rückstellungsspiegel aufführen

13

19 Verwaltungsvermögen:
- Neuanlagen in Anlagenbuchhaltung mit Nutzungsdauer eröffnen
- Allfällige Verkürzung von Nutzungsdauern in der 
Anlagenbuchhaltung umsetzen
- Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen in der 
Anlagenbuchhaltung ermitteln, kontrollieren und verbuchen
- Sachanlagen des Verwaltungsvermögens mit Auszug der 
Anlagenbuchhaltung abstimmen und dokumentieren

14

20 Finanzvermögen:
- Sachanlagen auf Werthaltigkeit überprüfen, mindestens alle fünf 
Jahre neu bewerten
- Übrige Positionen des Finanzvermögens jährlich neu bewerten
- Die Anlagen des Finanzvermögens (Bilanz) müssen mit dem 
Liegenschaftsverzeichnis identisch sein (Anhang A2.1)

14

21 Vorfinanzierungen:
- Verbuchung der Einlagen in die Vorfinanzierungen (Bildung)
- Auflösung von Vorfinanzierungen über die Nutzungsdauer des 
Anlagenobjekts (Anlagenbuchhaltung)

9

22 Verbundaufgaben (Leitgemeinde, Vertragsgemeinde, 
Gemeinschaftsmodell etc.):
- Aufgabenstelle muss ausgeglichen sein
- Anträge formulieren und dokumentieren

21

23 Spezialfinanzierungen abschliessen 8
24 Abschluss der Nebenbücher (Steuern, Gebühren, Lohn, 

Liegenschaften etc.)
25 Mehrwertsteuerabrechnung 4. Quartal erstellen und 

Vorsteuerkürzungen vornehmen und verbuchen, evtl. abgrenzen

26 Erfolgsrechnung:
- provisorisch abschliessen
- Kontodurchsicht und Kreditabweichungen analysieren
- Kreditabweichungen nach Kompetenzordnung zuweisen
- Jahresergebnis mit Veränderung Eigenkapital abstimmen

5

27 Bilanz:
- provisorisch abschliessen
- Kontrolle Eingangsbilanz mit Schlussbilanz Vorjahr
- Kontodurchsicht und Salden mit Belegen abstimmen
- Veränderung Eigenkapital mit Ergebnis abstimmen
- Aktiven und Passiven gleich hoch?

13

28 Anhang zur Jahresrechnung (Erfordernisse gemäss kantonaler 
Vorgaben) 16

29 Analyse der Jahresrechnung vornehmen und Bericht inkl. Grafiken 
erstellen

30 Verrechnungssteuer zurückfordern
31 Eröffnungsbilanz im neuen Jahr erstellen
32 Rückbuchung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen per 

1. Januar im neuen Jahr
33 Buchhaltung sperren, um Buchungen ins falsche Jahr zu vermeiden
34 Alle Einzelkonten der Buchhaltung für Revision digital zur Verfügung 

stellen
35 Bilanz und Erfolgsrechnung kritisch durchsehen und sämtliche 

Kontosalden der Bilanz dokumentieren -> Nachweis der Kontosalden 
für Prüfungsorgan (Abschlussordner)

36 Zwischenrevisionen durchführen 26
37 Hauptrevision (Abschlussrevision) durchführen 26
38 Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat
39 Beschluss der Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung 

(bis 30.06. des Folgejahres)
40 Einreichung der Jahresrechnung an das AGEM 

(bis 31.07. des Folgejahres)

Aufgaben
Monate HBO 

Kapitel
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17.4 Laufende Aufgaben  

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
d) Laufende Aufgaben 18 und 25
1 Regelmässiges Nachführen der Buchhaltungen
2 Prüfen, ob sämtliche Forderungen in Rechnung gestellt wurden
3 Gesuche für Beiträge von Kanton und Dritten

4
Sichtung der Verlustscheine zwecks Wiedergeltendmachung von 
abgeschriebenen Forderungen

5
Budgetkontrolle des laufenden Rechnungsjahres an Behörden und 
Kommissionen (Verwaltungsrapport)

6 Inkassokontrolle, Mahnwesen, Betreibungen
7 Kreditorenbuchhaltung / Zahlungen

8
Debitorenbuchhaltung (z.B. Steuer-, Gebühren-, Wasser-, Strom-, 
Anschlussgebührenrechnungen)

9 Mehrwertsteuerabrechnungen
10 IKS (intern/extern) Durchführung und Überwachung

Monate
Aufgaben

HBO 
Kapitel
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18.1.5 Anlage nbuchh altung  

Die Anlagenbuc hhaltung umfasst die detaillierten Angaben zur Entwicklung der Sachanlagen im 
Verwaltungsvermögen . Auch Liegenschaften des Finanzvermögens werden in der Anlagenbuch-
haltung geführt ( Inventar). Für jede s Anlage ngut  oder  Objekt wird ein Anlage nkonto geführt . Es 
sind u.a. die entsprechenden Anlagenkategorien, die Anschaffungskosten, die Nutzungs dauer  
und die Abschreibungen für jedes Anlagengut auszuweisen . Detaillierte Ausführun gen dazu siehe 
unter Kapitel  7 «Anlage nbuchhaltung» . 

18.2 Geldverwaltung  (Cashmanagement)  

Geldanlagen wie Kas se, Post- und Bankguthaben  sind, soweit  diese nicht kurzfristig für die Erfül-
lung finanziell er Verpflichtungen benötigt  werden , gemäss § 135 Gemeindegesetz vom 16. Feb-
ruar 1992  (GG; BGS 131.1) ertrag sbringend und sicher anzulegen.  
 
Für den Bargeldverkehr ist ein  Kassabuch zu führen. Auf die F ührung ei nes Kassabuches kann ver-
zichtet werden, sofern die Kassabelege als Einzelbuchungen täglich direkt auf dem Kontoblatt 
verbucht werden. Für je de Ein- und Auszahlung muss ein Geldbeleg vorhanden sein  (Kassaquit-
tung, Post kontobeleg , Bankbescheinigung ). Quittungen und Bescheinigungen jeder Art s ind chro-
nolo gisch aufzubewahren.  
 
Privatgelder dürfen nicht mit den öffentlichen Geldern vermischt werden.  
 
Bei grossem Bargeldverkehr sollten die Geldbestände täglich mit dem Saldo des Kassabuches ab-
gestimmt werden. Bei kleinen Kassen ist periodisch ein Kassasturz vorzunehmen. Grosse Barbe-
stände sind zu vermeiden. Die Ver sicherungssumme (Diebstahl, Feuer) ist dem Bargeldbestand an-
zupassen. Dieser ist möglichst klein zu halten. Der Geldverkehr ist mindestens wöchentlich in den 
Hilfsbüchern (Geldjournal, Kassenrapport e) oder in der Buchhaltung zu verbuchen, in grösseren 
Gemeinden täglich. Barzahlungen sind sofort einzutragen.  Den Gemeinden wird empfoh len, ent-
sprechende Weisun gen zu erlassen. 

18.3 Zahlungsverkehr  

18.3.1 Belege  

Sämtliche Ein- und Aus zahlungen sind auf B elegen festzu halten.  Die Buchhaltung ist regelmässig 
nachzuführen.  Die Belege sind chronologisch zu verbuchen und systematisch abzulegen.  

18.3.2 Einzahlungen  (Debitoren)  

Für Einzahlungen an der Kasse sind Belege allfällig inkl. Buchungss tempel zu verwenden. Darauf 
sind der Einzahler, der  Betrag, die Bezeichnung, der Zweck der Zahlung, die Kontierung und das 
Datum zu vermerken.  
 
Kassen-, Post- und Bankbelege sind chronologisch ab zulegen; sie dürfen nicht den Rechnungsbe-
legen beigefügt werden.  
 
Werden die Forderungen  noch als Offen -Posten-Buchhaltung geführt, so ist auf der Rechnungs-
kopie der entsprechende Zahlungsvermerk anzubringen (Datum, Zahlungsinstitut , Betrag , Kontie-
rung ). 
Bei der Offen -Posten-Buchhaltung handelt e s sich um ein System ohne die Führung von Einzelkon-
ten . Die Debitoren -Kontrolle erfolgt auf grund der Rechnungskopien.  Bei der Offen -Posten-Buch-
haltung is t es zweckmässig, einen Ordner «Unbezahlte Rechnungen»  zu führen. Wurde ein e Rech-
nung bezahlt, wird der Zahlungsver merk angebracht. Danach wird die Rechnung entweder mit 
dem entsprechenden Zahlungsnachweis oder chronologisch bei den bezahlten Rechnungen archi-
viert. Der Ordner «Unbezahlte Rechnungen»  dient als Grundlage für das Mahnwesen,  die Betrei-
bungen und die Ausstandsliste.  
  





   

Stand: 12.03.2024 Seite 6 von 21 
18-Rechnungsführung -6.0.docx 

18.4.3 Verrechnung von Guthaben und Schulden  

Schuldet eine Gemeinde einem Steuerpflic htigen Geld, so ist sie be rechtigt, diesen Betrag mit  noch 
offenen Steuer - oder ander en Guthaben zu verrechnen  (Art. 120 f. OR) . 
 
Da die Steuern voraussetzungslos geschulde t sind, darf hingegen ein Steu erzahler seine Forderung 
gegenüber der Gemeinde nicht mit seinen offenen Steuerschulden verrechnen  (Art. 125 Zif fer 3 
OR). Die entsprechenden Regelungen im OR kommen wiederum als allgemeine Rechtsgrundsätze  
(vgl. dazu auch Ziffer 18.8  «Verjährung von Forder ungen» ) auch im öffentlichen Recht zum Tra-
gen.  

18.4.4 Inkasso von Forderungen durch private Inkassounternehmen  

18.4.4.1 Erteilung Inkassoauf t rag  

Die Erteilung von Inkassoaufträgen an private Personen oder Firmen ist aus gemeinderechtlicher 
Sicht zulässig. Der Beauftragte untersteht dabei dem Steuer - und dem Amtsgeheimnis sowie den 
Vorschriften des kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzes und hat sich an die Grundsätze des Ver-
waltungshandel ns zu halten. Der Beauftragte darf die Kenntnisse, welche er so über die Schuldner 
erhält, nicht für Inkassoaufträge anderer  Gläubiger verwenden.  

18.4.4.2 Zession Forderungen  

Die Abtre tung (Zession , Verkauf) von F orderungen ist dagegen nicht zu lässig. Nach Ziffer 2.6. der 
Erwägungen des Regierungsratsbeschlusses Nr. 1996/3028 vom 17.  Dezember 19 96 «Richtlinien zur 
Bearbeitung von Verlustscheinen » besteht keine rechtli che Grundlage , welche einen Verkauf von 
Verlustscheinen zu lässt. In Ziffer 3.2.4. des genannten RRB wurde beschlossen, dass eine Abtretung 
oder  ein  Verkauf an ein Inkassobüro nicht g estat tet ist.  Dies gilt gleichermassen auf kommunaler 
Ebene. 

18.5 Ausstände  

Ende Jahr sind die in der Bilanz ausgewiesenen Ausstände durch Ausstandslisten nachzuweisen. 
Das Total der Ausstandslisten  (offene Posten)  muss mit dem in der Finanzbuchhaltung ausgewie-
senen Sammelbetrag übereinstimmen.  
 
Die Ausstandslisten  (OP-Listen) müssen mindestens folgenden Inhalt aufweisen  (Beispiel Debito-
ren) : 
 
Art der Forderung, Name, Vorname /  evtl. Wohnort / R echnungsdatum / Betra g / Unterschrift des 
Finanzverwalters  / Gesamttotal . 

18.5.1 Offen -Posten-Buchhaltung  

Diese Form der OP-Führung  wird  nicht empfohlen, da  sie heute nicht mehr zeitgemäss ist.   

18.5.2 Debitorenbuchhaltung  

Der gesamte Rechnungsverkehr (Belastungen und Zahlungen) ist auf dem  jeweiligen Debitoren-
einzel konto detailliert nachzuweisen.  Daraus ergibt sich auch eine OP -Liste. 
 
Die Finanzverwalt ung  ist verantwortlich  für die vollständige und aktuelle Führung der Debitoren. 
Für fällige Forderungen kann die Gemeinde Zahlungsaufschub b ewilligen,  unter Berechnung eines 
Verzugszinses. Die Gemeinde regelt die Zuständigkeiten zur Gewährung eines Zahlungsaufschu-
bes. Sie sorgt auch dafür, dass alle Eingaben in Verwertungs -, Sanierungs-, Nachlass- und Konkurs-
verfahren  vorgenommen werden . Diese Verfahren werden laufend im Amtsblatt publiziert.  Die 
Komp etenzen sind durch die Gemeinde  zu regeln.  
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18.15 Öffentliche Auflage Budget  / Jahresrechnung,  Datenschutz  

Siehe dazu im Kapitel  «Budget» , Ziffer  10.6 «Öffentliche Auflage des Budgets»  und im Kapitel 
«Jahresrechnung» , Ziffer 15.7.2  «Öffentliche Auflage» . In Bezug auf die  Steuern siehe Kapitel  «Ge-
meindesteuern» , Ziffer  20.1 «Auskünfte aus der Steuerbuchhaltung» . 

18.16 Belegablage  

18.16.1 Buchhaltungsbelege  

Die Belegablage muss systematisch und zweckmässig sein.  Im Zusammenhang mit der Ordnungs-
mässigkeit der Buchhaltung wird verlangt, das s ein Buchungstatbestand vom massgebenden Beleg 
bis zum Ergebnis der Rech nungsablage oder umgekehrt ei nwandfrei verfolgt werden kann.  
 
Für die Belegablage sind verschiedene Varianten möglich. Sie richten sich nach der Grösse und  der 
Organisation der Gemeind e (siehe dazu im Kapitel «Jahresrechnung», Ziffer 15.7.3 «Ausdruck und 
Aufbewah rung »).  

Variante  1   
   
Belege der Geldkont en (Kassa, Post, Bank) 
   

 Chronologische Ablage nach Kassa, Post und 
einzelnen Banken  

 
Lieferantenrechnungen  

  
Alphabetische Ablage nach Namen  

   
Steuer- und Gebührenrechnungen   Alphabetische Ablage nach Namen  
   
Sammelbuchungen / Abschlussbuchungen   Separater Ordner  
   
   
Variante 2    

   
Belege der Geldkont en (Kassa, Post, Bank) 
   

 Chronologische Ablage nach Kassa, Post und 
einzelnen Banken  

   
Lieferantenrechnungen   Nach Kredit oren nummern  
   
Steuern- und Gebührenrechnungen   Nach Rechnungsnummern  
   
Sammelbuchungen / Abschlussbuchungen   Separater Ordner  

 
   

Variante 3    

   
Sämtliche Buchungsbelege werden fortlaufend 
nummeriert  

 Ablage nach Belegnummern  
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18.16.2 Geschäftsunterlagen  

In Bezug auf die Ablage der Geschäftsunterlagen der Gemeinde bestehen verschiedene Möglich-
keiten. Eine zweckmässige Ablage besteht darin, die Unterlagen nach dem System der funktiona-
len Gliederung  der Gemeinderechnung zu registrieren,  siehe Kapitel «Anhang Handbuch» , Ziffer 
30.1 «Übersicht funktionale Gliederung Einwohnergemeinde» . 
 
Die 4-stelligen funktionalen Nummern bilden dabei die Hauptaufg abengebiete wie beispielsweise 
«0110 Legislative, 0120 Exekutive oder 2110 Kindergarten, 2120 Pr imarschule» . Für die Aufteilung 
der Hauptaufgabengebiete wird danach ein Raster für die 2 -stelligen Geschäftsnummern erstellt, 
welche für alle Aufgabengebiete die systematische Grundlage bild et. Der Detaillierungsgrad der 
Hauptgeschäfte richtet sich nach der Grösse und den Bedürfnissen der Gemeinde. Anschliessend 
werden bei jedem Aufgabengebiet die wichtigsten Geschäfte festgestellt und die entsprechende 
Geschäftsnummer nach diesem Raster zuge teilt. Wichtig ist, dass bei den gleichen Geschäften auch 
die jeweils gleiche Nummerierung gewählt wird. Im Beispiel die Nummern 00 bis 10. Die Geschäfte 
ab Nummer 11 bis 99 können individuell zugeteilt werden. Mit diesem Nummerierungssystem wird 
erreicht,  dass über die gesamten Aufgabengebiete einer Gemeinde die gleichen oder ähnlichen 
Geschäfte mit der gleichen Geschäftsnummer registriert werden.  
 
Beispiel: 
Funktionale Nummer:   2120  Primarschule  
Geschäftsnummer :    .00 Behörden, Kommissionen  
     .01 Rechtsgrundlagen  
     .02 Organisation  
     .03 Institutionen  
     .10 Personelles 
 .11 - 99 Individuelle Zuteilung  

18.17 Aufbewahrung , Archiv ierung  

Bargeld, Wertschriften und Forderungsurk unden sind feuer - und diebstahl sicher aufzubewahren. 
Die Wertpapiere sollten  in einem offenen Bankdepot aufbewahrt werden. Dies hat den Vorteil, 
dass die Coupons termingerecht und automatisch einkassiert werden und d ass jährlich ein Depot-
auszug erstellt wird.  
 
Für die Archivierung wird auf die Richtlinien « Einrichtung und Verwaltu ng der Gemeindear-
chive» (https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt -fuer -gemeinden/gemeindeor-
ganisation/vorlagen/ ) und insb esondere auf den darin enthaltenen Registraturplan verwiesen.   
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3.4 Aufgaben, Zuständigkeiten und Pflichten  
3.4.1 Die operative Umsetzung der Anlagepolitik erfo lgt durch die Finanzverwaltung.  
3.4.2 Das Gemeindepräsidium entscheidet gemeinsam mit der Finanzverwaltung über die Vor-

nahme von langfristigen Anlagen (langfristige Finanzanlagen), sofern diese nicht in die 
Zuständigkeit von Organ X  fallen.  

3.4.3 Bei Uneinigkeit über die Anlage von langfrist igen Finanzanlagen entscheidet Organ X.  
3.4.4 Die Finanzverwaltung rapportiert jährlich über die Entwicklung («Performance» ) der lang-

fristigen Anlagen zuh anden von Organ X.  
 
4) Beschaffung von Fremdkapital  
4.1 Zielsetzung Fremdkapitalbe schaffung  

Mittel - und langfristiges Fremdkapital dient zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrages 
aufgrund der Vornahme von Investitionen und zur Deckung eines allfälligen Bilanzfehl be-
trages.  

4.2 Verfahren  
4.2.1 Die Gemeindeversammlung ermächtigt mit  ihrem Beschluss zum Budget  die Gemeinde zur 

Aufnahme entsprechender Fremdmittel.  
4.2.2 Vor Aufnahme von Fremdmitteln werden mindestens drei Offerten bei anerkannt en Kre-

ditinstituten eingeholt.  
4.2.3 Der Abschluss der Kreditverträge erfolgt durch das Gemeindeprä sidium und der Finanz-

verwaltung.  
4.2.4 Organ X  wird jährlich über den Abschluss und die Konditionen neuer Kreditverträge infor-

miert.  
 
5) Inkraftsetzung  
Das Reglement wurde am TT.MM.YYYY  durch Organ X  beschlossen und tritt per TT.MM.YYYY  in 
Kraft. Vorgängige und diesem Reglement widersprechende Beschlüsse sind damit aufgehoben.  
 
Ort, TT.MM.YYYY  
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18.21.2 Anhang 2 - Rundschreiben  (Beispiel 2023) der ESTV über steuerlich 
anerkannte Zinssätze  (Auszug)  

 

 

 

 

 
 
Bemerkung: der Zinssatz gemäss Position 1.1 kommt in der Regel jeweils zur Anwendung. 
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19.2.2 Zeitpunkt der Fälligkeit  

Der Zeitpunkt der Fälligkeit der Anschlussgebühr ist wie folgt:  
 
Bei Neubauten:  30 Tage nach Zustellung der Rechnung. Diese darf erst nach der Inanspruch-
nahme der  Erschliessungsanlage (also nach erfolgtem Anschluss der Privatleitung an die öffentli-
che Leitung)  erfolgen.  
 
Bei An - und Umbauten:  Ebenfalls 30 Tage nach Zustellung der (allfälligen neuen) Rechnung.  

19.2.3 Zahlungspflicht  

Zahlungspflichtig ist der Eigentümer des angeschlossenen Gebäudes zum Zeitpunkt des Anschlus-
ses (§ 30 Abs. 3 GBV). 
 
Für nicht bezahlte Ans chlussgebühren un d Beiträge kann die Gemeinde in nerhalb von 4 Monaten 
seit Fälligkeit ein gesetzliches Grundpfandrecht eintragen lassen (§ 24 GBV).  

19.2.4 Massgebende Teuerung beim Anschluss  

Die Grundeinschätzung zuzüglich des Teuerungsausgleichs ergibt den Ge samtversicherungswert. 
Auf der Einschätzu ngsmitteilung der SGV wird  jener Teuerungsausgleich aufgeführt, welcher für 
das laufende Jahr massgebend ist. Da einerseits der Teuerungsausgleich jährlich ändern kann und 
andererseits die Einschätzung durch die SGV  nach Fertigstellung des Baus erfolgt, kann es vorkom-
men, dass die auf der Einschätzungsmitteilung aufgeführ te Teuerung nicht iden tisch ist mit jener, 
welche zum Zeitpunkt des Anschlusses an die Er schliessungsanlagen galt. In diesem Fall kann nicht 
direkt der Gesamtversicherungswert gemäss der Einschätzungsmitte ilung für die Berechnung der 
Anschlussgebühren herangezogen werden, sondern der Gesamtversich erungswert muss auf die 
beim Jahr des Anschlusses gelten de Teuerung zurückgerech net werden.  

19.2.5 Anschlussgebüh renpflicht  

Anschlussgebühren bei Neu -, An- und Umbauten sind dann zu erheben, wenn es sich um baube-
willigungspflichtige (angeschlossene; vgl. § 29 Abs. 1 GBV) Bauten handelt. Ist de r Neu-, An- oder 
Umbau nicht bewilli gungspflichtig  oder wird er nicht an di e öffentlichen Wasser - oder Abwasser-
leitungen angeschlossen (z.B. separate Garage ohne Anschlüsse) , so können keine Anschlussge-
bühren erhoben werden. Bei einer Erhöhung der Gebäudeversicherungssumme infolge baubewil-
ligungspflichtiger baulicher Massnahmen i st eine Nachzahlung zu leisten. Die Gemeinde kann be-
stimmen, dass bei einer Erhöhung der Gebäudevers icherungssumme um weniger als 5 % keine An-
schlussgebühr nachzuzahlen ist. Bei Baugesuchen hat die Baukommission festzustellen, welche 
Bauten baubewilligungsp flichtig sind und welche nicht. Sie hat dies dann auch in der Baubewilli-
gung festzuhalten. Die An gaben sind danach dem Gesuchsteller zu eröffnen, unter Angabe, ob 
und in welchem Ausmasse Anschlussgebühren zu bezahlen sind.  
 
Die Anschlussgebühren werden von  der Gemeindeverwaltung (mit Einsprach emöglichkeit beim 
Gemeinderat) und nicht von der Baukommission in Rechnung gestellt. Die Baukommission  darf in 
der Baubewilli gung lediglich  orientierungsweise über die Höhe der Anschlussgebühren informie-
ren.  
 
Sofern es sich um an die öffentlichen Wasser - oder Abwasserleitungen angeschlossene Neu -, An- 
oder Umbauten handelt, ergibt sich folgendes Ablaufschema:  
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Selbstverständlich können diese Kontrollprozesse auch mit IT-gestützte n Systemen geführt wer-
den. 
 
Das Rechnungsprüfungsorgan  der Gemeinde hat periodisch zu prüfen, ob die Vollständigkeits-
kontrolle korrekt geführt wird.  

19.3 Benützungsgebühren  

Die Benützungsgebühren sind wiederkehrende Abgaben zur Abgeltung der Betriebs - und Unter-
haltskosten für die öffen tlichen Versorgungs - und Entsor gungsanlagen und werden als Wasser -, 
Strom -, Antennen -, Kehricht - und Abwasserge bühr von der Gemeinde erhoben.  
 
Die Benützungsgebühren bestehen aus Grund - und Verbrauc hsgebühren. Spätestens seit dem  
1. Januar 2012 besteht sowohl für die Abwasser beseitigungs - als auch für die Wasserversorgungs-
anlagen zwingend die Pflicht, Grundgebühren zu erheben (vgl. § 117 Abs. 1 lit.  c i.V.m. § 175 
Abs. 1 Gesetz über Wasser, Boden und Abfall  vom 4. März 2009 ; GWBA; BGS 712.15). 
 
Die Benützungsgebühren werden ebenfalls 30 Tage nach Zustellung der Rechnung fällig. Nach 
diesem Zeitpunkt wird die Gebührenforderung zum Verzugszinssatz für kantonale Steuern ver-
zinslich. Dies gilt auch, wenn die Fälligkeit durch die Ergreifung eines Rechtsmittels hinausgescho-
ben wird (vgl. § 33 GBV).  

19.4 Bevorschussung von Erschliessungsanlagen  

19.4.1 Gesetzliche Grundlagen  

Grundlage für die Bevorschussung von Erschliessun gsanlagen sind  das Planungs- und Baugesetz 
vom 3. Dezember 1978 (PBG; BGS 711.1) sowie die GBV. Die Bevorschussung bezw eckt, die durch 
eine Überbauung entstehende n Erschliessungskosten vorläuf ig von der Gemeinde abzuwenden.  
 
Für den Neubau oder Ausbau von Erschliessungsanlag en sind die Erschliessungspläne massgebend. 
Der Gemeinderat hat ein Erschliessu ngsprogramm zu erstellen  und zu beschliessen (§ 101 PBG). 
Bauherr ist die Gemeinde (§ 100 PBG). Den Gemeinden wird empfohlen, den voraussichtlichen 
Kostenvorschuss durch eine Bankgarantie sicherstellen zu lassen. Anschlussgebühren sind auch bei 
bevor schussten Erschliessungsanlagen zu erheben.  
 
Vor der Erstellung ist ei n Beitragsverfahren durchzu führen. Der Erstbauende bezahlt seinen eige-
nen Erschliessungsbeitrag endgültig und üb ernimmt die Kostenanteile aller unüberbauten Grund-
stücke sowie der Gemeinde vorschussweise.  
  

Vollständigkeitskont rolle der Anschlussgebühren 20 21 

Name GB-Nr. Baubewilli-
gungs-Nr. 

Datum  
Baube- 
will igung  

Def. Gebühren lt. 
Abrechnungsblatt  

Akonto - 
zahlung  

Restzahlung  Total  
Zahlung  

    vom Fr. vom Fr. vom Fr. Fr. 
           
Meier 
Hans 
........ 

GB 567 
 
............ 

21/2019 
 
............. 

15.11.19 
 
.............. 

15.2.21 
 
............. 

41'500 
 
........... 

4.4.20 
 
........... 

30'000 
 
........... 

31.3.21 
 
............
. 

11'500 
 
........... 

41'500 
 
........... 
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19.4.2 Kreditbewilligung  

Der Bau der Erschliessungsanlage  ist als neue einmalige Ausgabe zu beschliessen. Gleichzeitig ist  
auch der Betrag des Kostenvorschusses, welcher später zurückbezahlt werden muss, zu beschlies-
sen. 
 
Unter diesem Traktandum sind somit folgende Beschlüsse zu fassen:  
1.  Beschlussfassung des Projektes und des Kredites der Erschliessungsanlage  
2.  Beschlussfassung des Rückzahlungsbetrages des Kostenvorschusses. 
 
Beispiel: Erschliessung Tulpenweg mit Bevorschussung  
 
1. Projekt und Kreditbewilligung  

 Bruttokredit  
Ausgaben  in 
Fr. 

Kostenvorschuss 
Einnahmen  in     
Fr.  

6150.5010.xx   Strassen / Verkehrswege  100'000 100'000 

7101.5031.xx   Tiefbauten Wasserversorgung SF  20'000 20'000 

7201.5032.xx   Tiefbauten Abwasserbeseitigung SF  20'000 20'000 

8711.5034.xx   Tiefbauten Elektrizitätswerk SF  20'000 20'000 

Total  160'000 160'000 

 
2. Rückzahlung Kostenvorschuss von Fr. 16'000 (Annahme Gemeindeanteil  *  10%). 
 
* In der GBV sind nur bestimmte Mindestansätze vorgesehen, wie viel Prozent der Erstellungskos-
ten für Erschliessungsanlagen die Grundeigentümer zu bezahlen haben (vgl. §§ 42, 44 und 48 
GBV). Wenn eine Gemeinde diese Mindestansätz e nicht reglementarisch auf 1 00% erhöht, ver-
bleibt ihr ein entsprechender Gemeindeanteil an den Kosten.  
 
Die Rückzahlung des Kostenvorschusses wird mit dies em Beschluss zu einer gebundenen Ausgabe, 
welche zum  Zeitpunkt der Rückzahlung ins Budget aufgenommen, ab er nicht mehr speziell b e-
schlossen werden muss.  
 
Die Verbuchung des zurückzue rstattenden Kostenvorschusses zum  Zeitpunkt der Erstellung der 
Erschliessungsanlage als Aufwand und den Ausweis des Betrages als Darlehen gegenüber dem 
erstbauenden Bevorschusser entspricht nicht dem Sin n und Zweck der Bevorschussung und ist da-
her nicht zulässig . Dies insbesondere, da wenn die Gemeinde Erschliessungsanlagen früher als im 
Erschliessungsprogramm vorgesehen erstellt, das Beitragsverfahren ebenfalls durchgeführt wird 
(vgl. § 21 Abs. 1 GBV). 

19.4.3 Die Rückzahlung des Kostenvorschusses  

Der Zeitpunkt der Rückzahlung richtet sich nach dem Erschliessungsprogramm. Der Vorschuss ist 
für Anlagen innerhalb des Erschliessungsbereichs spätestens nach 5 Jahren, innerhalb der übrigen 
Bauzone spätestens nach 15 Jahren ohne Zins zurückzuerstatten (vgl. § 101 Abs. 6 PBG). Eine 
frühere Rückerstattung ist zulässig (vgl. § 21 Abs. 3 GBV).  
 
Schliesst ein Späterbauender an eine durch Vorschusszahlung finanzierte Erschliessungsanlage an, 
so hat er nur den ordentlichen Er schliessungsbeitrag zu leisten. Jeder Nächstbauende zahlt der 
Gemeinde den entsprechenden Erschliessungskost enbeitrag, die diesen an den Erstbauenden  zu-
rückerstattet (vgl. § 22 Abs. 1 und 2 GBV).  
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19.5.2 Buchführung und Rechnungslegung  

19.5.2.1 Grundsätzliches  

Unter der  Funktionsstelle 7920 - Planungsausgleich sind alle Geschäftsfälle im Zusam menhang mit 
der Planungsausgleichsgesetzgebung offenzulegen. D ie Funktionsstelle ist nicht als «Spezialfinan-
zierung » (kein zwingender Saldoausgleich), sondern als Funktionsstelle ohne Saldoausgleich zu 
führen, die je nachdem auch zu einer Nettobelastung im steuerfinanzierten Haushalt führt.  
 
Einerseits gilt es die Er träge aus der Planungsabgabe, welche aufgrund der Beschlussfassung der 
planerischen Massnahme (z.B. Einzonung) anfallen , als zweckgebundene Erträge zu vereinnah-
men ( -> Einlage in zweckbestimmten Fonds). Andererseits kom mt es auf der Ausgabenseite ent-
weder zu Auszahlungen aufgrund von Entschädigungsleistungen wegen Enteignungen oder zu 
Ausgaben gemäss den vom Gesetzgeber erwähnten Verwe ndungszwecken. Indem die Gemein den 
ein rechtsetzendes Reglement erlassen können, um dari n den Abgabesatz zu erhöhen res pekti ve 
innerhalb des vom Raumplanungsgesetz gesetzt en Rahmens auch über den Verwen dungszweck 
zu befinden, kommt ihnen ein erheblicher Entsche idungsspielraum zu ( -> Fonds Eigenkapital). 
Entsprechend sind die Regeln zur  Führung solcher Fonds nach Kapitel  «Bilanz», Ziffer 13.7.2  
«Fonds im Eigenkapital (291)» zu befolgen.  
 
Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfälle dargestellt und der buchhalterische Vollzug  auf-
gezeigt.  

19.5.2.2 Rechnungsführung  

Ausgleichsabgabe : 
 
Gemäss PAG fliessen den Gemeinden alle Erträge aus «Umzon ungen » oder «Einzonungen von 
kommunaler Bedeutung » sowie der Anteil von über 20% jener Erträge zu, welche bis zum Grund-
abgabesatz von 20% vom Kanton beansprucht werden.  
 
Diese Erträge (1) sind in de r Gemeinderechnung als Beiträge  unter dem Konto 7920.463x.xx aus-
zuweisen. Da sie zweckgebunden sind, sind sie in gleicher Höhe in den Fonds «Planungsausgleich » 
im Eigenkapital zurückzustellen (4).  Im Kanton S olothurn ist diese Abgabe zweckbestimmt. Sie 
wird  als Beitrag auf das Konto 463x und nicht als «Steuer» verbucht.  
Erträge aus der Ausgleichsabgabe, welche  dem Kanton zufallen (2), die  jedoch aufgrund von kom-
munalen Planungen von den Gemeinden bei den Grundeigentümern in Rechnung ge stellt werden 
(2), sind nach dem Bruttoverbuchungsprinzip vo n diesen an den Kanton weiterzu leiten (3).  

Nr. Beschreibung  Soll Haben  Betrag in Fr.  

1 Ertrag aus Ausgleichsabgabe , Anteil 
Gemeinde (10 %) 

Flüssige Mittel  7920.4637.18 12'500 

2 Ertrag a us Ausgleichsabgabe ( In-
kasso durch Gemeinde), Anteil Kan-
ton (20%)  

Flüssige Mittel  7920.4637.19 25'000 

3 Überweisung an Kanton  7920.3631.19 Flüssige Mittel  25'000 

4 Einlage in gemeindeeigenen Fonds 
«Planungsausgleich » 

7920.3511.20 29100.30 12'500 
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Mittelverwendung : 
 
a) Entschädigungszahlungen wegen materieller Enteignung  

Die Entschädigungen aus materiellen Enteignungen erfolgen in der Regel durch den Kanton. Die 
Gemeinden haben jedoch nach PAG Entschädigungen im Zusammenhang mit kompensatori schen 
Auszonungen zu übernehmen (also Gebietsumlegungen in d er Gemeinde . 

Beispiel: Die Einzonung von Industrieland im Dorfteil Ost bedingt eine Auszonung im Dorfteil 
West). 

In diesen Fällen ist die Entschädigungszahlung durch die Gemeinde wie folgt zu buchen:  

Nr. Beschreibung  Soll Haben  Betrag in Fr.  

1 Entschädigung aufgrund materieller 
Enteignung  

7920.3637.20 Flüssige Mittel  100'000 

2 Fondsentnahme bei einem Fondsbe-
stand von Fr. 50'000  

29100.30 7920.4511.20 50'000 

 
Mittel, welche nicht über den zweckgebundenen Fonds gedec kt  werden können, sind zum Zeit-
punkt der Fälligkeit über den steuerfinanzierten Haushalt zu decken. In diesem Fall resultiert in 
der Funktionsstelle 7920 ein Nettoaufwand zu Lasten des allgemeinen Finanzhaushaltes.  
 
Im Falle einer richterlichen Entscheidung gelten diese Ents chädigungen als gebundene Ausga ben. 
Bei vertraglichen Vereinbarungen richtet sich die Beschl ussfassung nach den Finanzkompe tenzen 
der jeweiligen Gemeindeordnung.  
 
b) Weitere Verwendung von Fondsmitteln nach Art. 3 RPG  

Sofern ein Fondsbesta nd besteht, können Ausgaben nach Art. 3 RPG getätigt werden. Diese sind 
als Kreditbegehren im Budget der Gemeinde unter der the matisch sachgerechten Funktions stelle 
offen zu legen (1).  

Beispiel: Investitionsvorhaben «Bau Velo- und Fussgängerbrücke über den  Bach zur Parkanlage ». 

Nr. Beschreibung  Soll Haben  Betrag in Fr.  

1 Investitionsvorhaben «Bau  
Velo-Fussgängerbrücke» 

6150.5010.xx Flüssige Mittel  500'000 

2 Aktivierung IR  14010.00 9990.6900.xx 500'000 

3 Planmässige Abschreibung VV bei 
40 Jahren Nutzungsdauer  
(Fr. 500'000 / 40 = Fr. 12'500) 

6150.3300.00 14010.99 12'500 

4 Jährliche Entnahme planmässige 
Abschreibung  

29100.30 6150.4511.20 12'500 

 
Solche Ausgaben sind nach den geltenden Regeln in der Bilanz zu aktivieren (2) und anschlies send 
mit planmässige Abschreibungen abzuschreiben (3). Im Umfang dieser Abschreibungen ist eine 
Entnahme aus dem Fonds «Planungsausgleich » vorzuneh men (4). Der Fonds «Planungsausgleich » 
darf jedoch dadurch keinen Negativsaldo ausweisen.  
 
Entsprechende Kredite, welche über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden (u.a. Vorhaben un-
ter der Aktivierungsgrenze) sind bezüglich der Entnah meregelungen aus dem Fonds «Planungs-
ausgleich» analog zu behandeln. Die Entnahme erfolgt  im Umfang des vollen in der Er folgsrech-
nung eingestellten Betrages.  
 
Die Ausgabenbeschlüsse (Erfolgsrechnung oder Investitionsvor haben) richten sich nach den Fi-
nanzkompetenzen der jeweilig en Gemeindeordnung.  
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20 Gemeindesteuern  

20.1 Auskünfte aus der Steuerbuchhaltun g 

Nach § 21 Abs. 1 i.V.m. § 22 Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992  (GG; BGS 131.1) ist die Jahres-
rechnung mindestens 7 Tage vor der Gemeindeversammlung öffentlich  aufzulegen. Siehe auch im 
Kapitel «Rechnungsführung», Ziffer 18.15 «Öffentliche Auflage Budget / Jahresrechnung, Daten-
schutz». 
 
Es handelt sich um die Jahresrechnung, welche die verschiedenen Aufstellun gen umfasst, wie si e 
im Kapitel  15 «Jahresrechnung » aufgeführt sind. Die Steuerausstandslisten, die Kontenblätter, die 
Steuerbuchhaltungsbelege, die Aufstellung über Steuerabschreibun gen und Erlasse sowie die 
Staatssteuerveranlagungen dürfen nic ht öffentlich aufgelegt werden . 
 
In der Auflagezeit, d.h. während der 7 Tage vor der Gemeindeversammlung , haben die Stimmbe-
rechtigten jedoch das Recht, in sämtliche Buchhaltungsunterlagen Einsicht zu nehmen. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die Steuerbuchhaltung.  
 
Einschränkend ist in  diesem Zusammenhang jedoch  auf das Steuergeheimnis (§ 128 Gesetz über 
die Staats- und Gemeindesteuern vom 1. Dezember 1985  [Steuergesetz; BGS 614.11]) hinzuweisen, 
welches insbesondere regelt, dass  Drit ten der  Einblick in amtliche Akten verwei gert werden muss. 
Eine Auskunft wäre nur zulässig, soweit  eine gesetzliche Grundlage im Bundesrecht oder im kan-
tonalen Recht  gegeben wäre. Nach dem Informations - und Datenschutz gesetz vom 21.  Februar 
2001 (InfoDG ; BGS 114.1) dürfen Personendaten zudem nur  bekannt gegeben werden, wenn dafür 
eine Rechtsgrund lage besteht (§ 21 Abs. 1 InfoDG).  Derzeit bestehen  keine entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen, welche eine Auskunft aus der  Steuerbuchhaltung mit Personendaten zu-
lassen würden.  Die Einsicht in die Steue rbuchhaltung is t daher so  einzuschränken, dass 
keine Namen von Steuerpflichtigen ers ichtlich s ind.  Werden Fotokopien von Kontenblät-
tern, Listen od er Belegen verlangt, müssen  in jedem Fall die Namen abgedeckt werden.  
 
An der Gemeindeversammlung dürfen zudem keine Namen von Steuerpflichtigen genannt wer-
den. Auch ist es nicht zulässig, an der Gemeindeversammlung jene Steuerpflichtigen öffentlich 
bekanntzugeben, welche nach Mahnung i hre Steuern noch nicht entrichtet haben (s iehe auch GER 
1983 Nr. 1 sowie SOG 2013 Nr. 29). Bei Anfragen aus der Gemeindeversammlung, bei wem wie viel 
Steuern abgeschrieben werden mussten, dürf en keine Namen genannt werden. Es dürfen  höchs-
tens die Anzahl der Fälle sowie die entsprechende n Beträge bekanntgegeben werden. Bei den 
Steuerabschreibungen kann dies so vorgenommen werden, indem beispielsweise mitgeteilt wird, 
dass es sich um 15 Fälle mit Beträgen zwischen 10 und 1 '000 Franken,  um 3 Fälle mit Beträgen 
zwischen 1 '000 und 5 '000 Franken sowie  um einen Fall mit einem Betrag von 15'000 Franken han-
delt.  
 
Von den Gemeindebehörden dürfen somit auch keine Listen von säumigen Steuerzahlern publi-
ziert werden.  
 
Werden von Gemeindebehörden (im Rahmen der Einsicht, an der Gemeindeversammlung oder 
mittels publizierten Listen) trotzdem Namen von (säumigen) Steuerzahlern bekannt gegeben, be-
steht das Risiko einer Verletzung des Steuergeheim nisses sowie des Amtsgeheimnisses. 
 
Liegen stichhaltige G ründe vor, z.B. im Zusammenhang mit Arbeitsver gaben , Überblick über den 
Steuereingang, Steuerverhalten, darf der Gemeinderat Einsicht in die Steuerbuchhaltung neh men.  
Die Mitglieder des Gemeinderates unterstehen selbstverständlich der Geheimhaltungspflicht  ge-
mäss der Dienst- und Gehaltsordnung und dem  Verwaltungsrechtspflegegesetz . Verletzungen des 
Amtsgeheimnisses werden gemäss Strafgesetzbuch geahndet.  
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20.4 Übertragung des Steuerbezugs von Kirchgemeinden auf 
Einwohnergemeinden ( kommunaler Einheitsbezug)  

Die Kirchgemeinden bezi ehen ihre Steuern grundsätzlich in eigener Verantwortung. Zahlreiche 
Kirchgemeinden sind jedoch dazu übergegangen, den Steuerbezug vertraglich auf die entspre-
chende Einwohnergemeinde oder die entsprechenden Einwohnergemeinden zu übertragen.  
 
Eine solche Übertragung des Steuerbezugs einer Kirc hgemeinde auf eine oder mehrere  Einwoh-
nergemeinden muss im Steuerreglement der Kirchgemeinde, welches von der Kirchgemeindever-
sammlung zu beschliessen und vom Finanzdepartement zu genehmigen ist , abgebildet werden.  
Das Steueramt stellt entsprechende Musterreglemente  zur Verfügung.  
 
In Fällen eines kommunalen Einheitsbezugs ergeben sich Besonderheiten bei de r Verbuchung und 
Bewertung der so bezogenen Steuererträge sowohl für die mandatierte Einwohnergemeinde als 
auch für die Kirchgemeinde. Die einschlägigen Ausführungsbest immungen finden sich im Kapi-
tel  23 «Kirchgemeinden ». 

20.5 Freiwilliger Einheitsbezug direkte Steuern durch Kanton (kantonaler 
Einheitsbezug)  

Ab 1.1.2024 besteht für Einwohner -, Einheits - und Kirchgemeinden die Möglichkeit, den Steuer-
bezug an das kantonale Steueramt auszulagern (Steuerverordnung Nr. 23 vom 23.8.2022). Die 
dazu nötige Leistungsvereinbarung ist mit  dem kantonalen Steueramt abzuschliessen und das ei-
gene Steuerreglement anzupassen. Das Steueramt stellt entsprechende Dokumente  zur Verfü-
gung.  
 
In Fällen eines freiwilligen, kantonalen Einheitsbezugs ergeben sich keine Besonderheiten bei der 
Verbuchung und Bewertung der so bezo genen Steuererträge. Es gelten die einschlägigen Ausfüh-
rungsbestimmungen im Kapitel  12 «Abschluss». 
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Einige Zweckverbände erhal ten nebst den Gemeindebeiträgen oft auch eigene Erträge  und  Bei-
träge Dritter . Solche Zweckverbände weisen Ende Jahr einen Aufwand - oder Ertragsüberschuss 
auf, welcher dem Eigenkapital belastet oder gutgesch rieben wird. Der Abschluss der Jahresr ech-
nung erfolgt in diesem Fall  analog  wie bei den Gemeinden . 
 
Für die Schulden eines Verbandes haftet grundsätzlich da s Verbandsvermögen (§ 182 Abs. 1 GG). 
In den Statuten kann eine Nachschusspflicht der Verbandsgemeinden vorgesehen werden (§ 182 
Abs. 2 GG). In der Regel werden die Aufwände der Zweckverbände mit Kostenverteiler auf die 
Verbandsgemeinden verteilt . Die Regelungen sind von Zweckverband zu Zweckverband  unter-
schiedlich und in den Statuten ersichtlich . Basierend auf dieser Regelung leitet sich schliesslich die 
Beteiligun gsquote für die  Verbandsgemeinden ab.  

21.2.1 Kostenverteiler  

Nach welchen Kriterien (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl m 3 Verbr auch etc .) die Betriebs kosten  
und die Investiti onen auf die beteiligten Gemein den verteilt werden, ist in den Statu ten  zu regeln . 
Zweckverbände , welche ihre Investi tionen selbst, d.h. ohne Investitionsbeiträge der beteiligten 
Gemeinden finanzieren, haben  im zu verteilenden Nettoaufwand auch die Zin sen und Abschrei-
bungen auf Investiti onen zu berücksichtigen.  

21.2.2 Finanzierung der Betriebskosten  

Die Finanzierung der Betriebskosten  (z.B. Löhne, Sach- und übriger Betriebs aufwand)  der Zweck-
verbände erfolgt über Be tr iebskostenbeiträge  der Verbandsgemeinden.  Die Gemeinden leisten in 
der Regel Akontozahlungen während des Jahres, welche Kontokorrentkonten gutgeschrieben 
werden.  
 
Beim Abschluss der Jahresrechnung des ZV wird der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung  ermittelt 
und nach den in den  Statuten  definierten Verteilschlüsseln  den Verbandsgemeinden  belastet . Die 
Differenz zwischen dem Betriebskostenbeitrag und den geleisteten Akontozahlungen ist entwe-
der im folgenden Jahr nachzuzahlen oder, wenn zu viel bezahlt wurde, mit den Zahlungen des 
neuen Jahres zu verrechnen. Die Erfolgsrechnung des  ZV schliesst unter Berücksichtigung der Be-
triebskostenbeiträge ausgeglichen ab, d.h. es resultiert  weder ein Aufwand - noch ein Ertragsüber-
schuss. 
 
Alternativ ist es zulässig, die Akontozahlungen während des Jahres direkt auf die betreffenden 
Ertragskonten zu verbuchen. Dabei ist die Differenz zwischen dem Betriebskostenbeitra g und den 
geleisteten Zahlungen  beim Abschluss auf die Kontokorrentko nten zu übertragen respektive ab-
zugrenzen.  
 
Von diesen Abschlussverfahren nicht betroffen  sind ZV, die Ende Jahr ihren Ertragsüberschuss über 
das Eigenkapital verbuchen.  
  



https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/wasser/infrastruktur/finanzierung/wiederbeschaffungswerte/
https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/wasser/infrastruktur/finanzierung/wiederbeschaffungswerte/
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21.2.3.2 Rechnungsführung mit  Investitionsbeiträgen  

Die Rechnungsführung bei Investitionen, welche von den Verbandsgemeinden über Investitions-
beiträge beglichen  werden, gestaltet sich wie folgt:  
1. Die Investition sausgaben werden im Zweckverband (ZV) über die  eigene  Investitionsrechnung 

(IR) geführt . Dies bedingt die Führung einer Verpflichtungskreditkontrolle.  
2. Die IR des ZV wird  mit den  vollständig geleisteten  Investition sbeiträge n der Ver bandsgemein-

den ausgeglichen (siehe auch Punkt 7 .). Es kommt so zu  keine r Aktivierung der Investitionen  
in der  Bilanz des ZV. Der ZV hat folglich kein  Verwaltungsvermögen zu aktivieren und  somit 
keine Anlagenbuchhaltung zu führen.  

3. Die Verbandsg emeinden aktivieren ihre anteilig  geleisteten  Investitionsbeiträge in das VV ih-
rer  Bilanz un d führen die Position in ihrer  Anlagenbuchhaltung . 

4. Die planmässigen Abschreibungen auf den aktivierten Positionen sind bei der Verbandsge-
meinde  nach der A nlage nkate gorie vorzunehmen , d.h. nach der  Nutzungsdauer des  jeweili-
gen Anlagegut es. 

5. Werterhalt bei regionalen Wasserversorgungen und Abwasserbeseitigungen: Die Vornahme  
des Werterhalts (WE) bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung erfolgt i.d.R. 
bei den Verbandsgemeinden , vorbehältlich der Regelung in den Statuten des Zweckverban-
des respektive die Zuordnungen der Anlagen gemäss Deklaration des Amtes für Umwelt 
https://so.ch/verwaltung/bau -und -justizdepartement/amt -fuer -umwelt/wasser/infrastruk-
tur/finanzierung/wiederbeschaffungswerte/ . 

6. Die Verbandsg emeinden leisten i.d.R. Akontozahlungen  (Variante 1) , welche beim ZV dem 
Kontokorrentkonto der betreffenden Verbandsg emeinde gutgeschrieben werden. Die Inves-
titionen werden zu lasten der Investi tionsrechnung bezahlt. B eim Abschluss der Jahresrech-
nung werden die aufgelaufenen Investitionskosten au f die Gemeinden verteilt. Dies e Investi-
tionsbeiträge der Verbandsgemeinden  werden der Investitionsrechnung gutgeschrieben und 
dem Kontokorrent der Gemeinden belastet. D er Saldo dieses Kontokorrents wird im folgen-
den Jahr  abgerechnet. In der Investitionsrechnung entsteht so keine Nettoinvestitionssumme, 
d.h. sie schliesst ausgeglichen ab . 

7. Wird auf Akontozahlungen während der Bauzeit verzichtet  (Variante 2)  und werden demzu-
folge  die Investitionsbeiträge der Gemeinden erst nach Vorliegen der definitiven Bauab rech-
nung geleistet, so ist der jährlich anfallende Betrag der Nettoinvestition im Verwaltungsver-
mögen des Zweckverbandes (als Anlage n im Bau) zu aktivieren. Abschreibungen zul asten der 
Erfolgsrechnung des Zweckverbandes werden in diesem Fall keine vorgenommen. Die Zah-
lungen der Verbandsg emeinden sind in der Investitionsrechnung als Einnahm en zu verbuchen 
und beim Abschluss der Jahresrechnung dem Verwaltungsvermögen gutzuschreiben. Mit die-
ser Transaktion wird das Verwaltungsvermögen auf null Fran ken reduzie rt . 

 
  

https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/wasser/infrastruktur/finanzierung/wiederbeschaffungswerte/
https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/wasser/infrastruktur/finanzierung/wiederbeschaffungswerte/
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21.2.4 Anlage nkategorien , Abschreibungen  und Aktiv ierungsgrenze  

Bei den Zweckverbänden  gelte n die gleichen Anlage nkategorien  wie bei den  Gemeinden  (weitere 
Ausführungen siehe Kapitel «Anlagenbuchhaltung», Ziffer 7.13 «Zuweisungstabelle zur Bestim-
mung der Anlagenkategorie») : 

Anlag enkategorien  Nutzungs - 
dauer  

Abschreibungssatz  
Linear  

1. Grundstücke nicht überbaut  40 Jahre 2.50% 

2. Gebäude, Hochbauten  33 Jahre 3.03% 

3. Tiefbauten (Strassen, Plätze, Friedhof, Beleuchtung etc.)  40 Jahre 2.50% 

4. Wald, Alpen und übrige Sachanlagen  40 Jahre 2.50% 

5. Kanal - und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen, 
Stromnetze  

50 Jahre 2.00% 

6. Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen  10 Jahre 10.00% 

7. Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, allgemeine  
Motorfahrzeuge  

8 Jahre 12.50% 

8. Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung etc.)  15 Jahre 6.67% 

9. Informatik - und Kommunikationssysteme  4 Jahre 25.00% 

10. Immaterielle Anlagen  5 Jahre 20.00% 

11. Investitionsbeiträge  ~ nach Nutzungsdauer der  
Anlage nkategorie  

12. Anlagen im Bau  ~ keine planmässige Abschreibung  

13. Darlehen  ~ keine planmässige Abschreibung  

14. Beteiligungen, Grundkapitalien  ~ keine planmässige Abschreibung  

15. Finanzvermögen  ~ keine planmässige Abschreibung  

 
Zweckverbände im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung haben  keine Wahlfreiheit 
bezüglich den Abschreibungen und müssen  zusätzlich  die  folgende n Unteranlage nkategorien  
führen,  deren  Zuteilung auf die (Haupt) -Anlage nkategorien gemäss der nachfolgenden Tabelle  
erfolgt : 

Unteranlage nkategorien  Nut zungs-
dauer  

Abschreibungssatz  
Linear  

Wasserversorgung    

1. Wasserfassung 40 Jahre 2.50% 

2. Reservoir 40 Jahre 2.50% 

3. Pumpwerke  40 Jahre 2.50% 

4. Wasseraufbereitung  40 Jahre 2.50% 

5. Leitungsnetz/Hydranten  50 Jahre 2.00 % 

6. Messtechnik  8 Jahre 12.50% 

Abwasserbeseitigung    

7. Kanalisationen  50 Jahre 2.00% 

8. Abwasserreinigungsanlagen  40 Jahre 2.50% 

9. Spezialbauwerke (z.B. Pumpwerke)  40 Jahre 2.50% 
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Abschreibungen  
Grundsätzlich sind in einem Zweckverband planmäs sige Abschreibungen und ausserplanmässige 
Abschreibungen (Abschreibungen aufgrund eine m a.o. Wertverzehr) vorzunehmen.   
Zusätzliche Abschreibungen sind bei den Zweckverbänden nicht zulässig , da es sich bei Zweckver-
bänden in der Regel um Kostenverteiler  handelt, welche diesbezüglich den gebührenfinanzierten 
Spezialfinanzierungen gleichge stellt sind (§ 154 bis Abs. 2 GG). 
 
Aktiv ierungsgrenze  
Für die Zweckverbände wird generell eine Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000 festgelegt.  

21.2.5 Zweckverbände mit  Werterhalt  

Die buchhalterische Abwicklung des Werterhalt s im Bereich Abwasserbeseitigung oder  Wasserver-
sorgung ist im Kapitel  «Spezialfinanzierung» , Ziffer 8.3 «Spezialfinanzierung mit Werterhalt» er-
sichtlich  und gilt auch für Zweckverbände . 

21.2.6 Rechnungs legung von Zweckverbände n im Bereich Alters - und 
Pflege betreuung  

Heime, welche die Aufgabe der A lters- und Pflege betreuung zum Zwecke haben, stehen unter der 
Aufsicht des Amtes für Gesundheit (GESA). Das Amt ist zuständig für die Erteilung von Betriebs-
bewilligungen für solche Institutionen.   
 
Solche Heime können  in unterschiedlicher Rechtsform konstituiert sein : Jene Institutionen,  die als 
Zweckverband oder als öffentlic h-rechtliche s Unternehmen  gegründet  sind, unterstehen dem öf-
fentlichen Recht nach  den  §§ 158 ff . Gemeindegesetz (GG)  und damit auch der Aufsicht des Amtes 
für Gemeinden in Fragen der Organisation und der Finanzen  (vgl. § 215 GG). Für Zweckverbände  
kommen  grundsätzlich die Bestimmungen nach § 180 GG zum Finanzaushalt  wie auch  nach § 185 
Abs. 2 GG sinngemäss zur Anwendung .  
 
In Abweichung davon hat der Regierungsrat mit Beschluss-Nr. 2022/671 vom 26.04.2022  und in 
Abstimmung mit dem  für Gemeindeangelegenheiten zuständigen Departement 1 das Reglement 
über die Rechnungslegung sowie die Kostenrechnung und Leistungsstatistik für Alters - und Pfle-
geheime im Kanton Solothurn genehmigt und per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt.   
Für Institutionen, die als Zweckverband gegründet oder mit öffentlich -rechtlichem Vertrag orga-
nisiert sind, gilt das Reglement vorbehältlich den Bestimmungen des Gemeindegesetzes über die 
Finanzverwaltung (§ 132 GG), die Finanzhaushaltsführung und das  Kreditrecht (§§ 134 -138 und 
§§ 139-146 GG), die Rechnungsführung (§§ 155 -156 GG) und Rechnungsabnahme sowie die Auf-
sicht (§ 157 GG). Im Falle von Ausgliederungen (öffentlich -rechtliche Gemeindeunternehmen) oder 
Auslagerungen (privatrechtliche Unternehmen) im S inne von § 158 GG ist im rechtsetzenden Reg-
lement nach § 159 betreffend die Vorschriften über den Finanzhaushalt auf das genannte  Regle-
ment zu verweisen.  
 
  

 

1 vgl. § 137 Abs. 2 lit. b GG  

https://rrb.so.ch/beschlussnummer/2022_671/
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21.2.7 Dars tellung  

21.2.7.1 Inhaltsverzeichnis  

 

 

1) Auf den Finanzierungsausweis kann verzichtet werden, wenn eine 100%-ige Kostenverteilung
auf die Verbandsgemeinden in der ER und in der IR vorgenommen wird;  * Deklaration mit «Verzicht»

2) Der Ausweis einer Geldflussrechnung ist bei den Zweckverbänden fakultativ;  * Deklaration mit «Verzicht»

3) Im Anhang sind alle einzelnen Anhänge A0 bis A13 in der Jahresrechnung offenzulegen. Sofern keine Werte vorliegen, 
erfolgt die Deklaration auf dem einzelnen Blatt mit der Angabe «Keine Werte». 
NEU: Gemäss FAQ Nr. 55 kann die Deklaration «Keine Werte» vereinfacht und direkt auch im Inhaltsverzeichnis 
erfolgen, indem hier explizit «Keine Werte» und bei der Seitenzahl «----» deklariert wird.

4) Der Kostenverteiler ist zwingend offenzulegen (z.B. Einwohnerschlüssel, m3-Verteilung, Schülerzahlen etc.).

5) Die Finanzkennzahlen sind je nach ZV und dessen Gegebenheiten individuell auszuweisen und richten sich
nach den Richtlinien gemäss dem HBO-Kapitel «Zweckverbände», Ziffer 21.2.8 «Kennzahlen».
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21.2.8 Kennzahlen  

21.2.8.1 Finanzkennzahlen  

Es gelten bei Zweckverbänden die gleichen Grundsätze der  Haushaltsführung (vgl. Kapitel  4 «Fi-
nanz- und Rechnungsgrundsätze ») und Überlegungen zur finanziellen Führung wie bei den a nde-
ren Gemeinden (vgl. Kapitel 16 « Finanzielle Steuerung »). Die Steuerung über Kennzahlen oder 
der Vergleich mit anderen Instituten gleicher Aufgabenerfüllung unterstützen d as Einhalten sol-
cher Grundsätze.  
 
Soweit es sich um Zweckverbände mit eigener Investitionstätigkeit und /oder  Eigenkapital handelt, 
sind folgende Kennzahlen, im Anhang in der  Zeitreihe auszuweisen.   
 
Für Zweckverbände mit reinem Kostenverteiler entfällt ein Ausweis der nachfolgenden Finanz-
kennzahlen  (Auszug):  

Finanzkennzahl  Steuerung nach Finanzrechnung  

 P
riorität

 

Bilanz Erfolg s- 
rechnung  

Investitions -
rechnung  

Finanzierung  

2) Selbstfinanzierungsgrad  1  x  x  x  

4) Eigenkapitaldeckungsgrad  1 x  x    

5) Zinsbelastungsanteil  1  x    

6) Investitionsanteil  2  x x  

7) Nettoschuld I  2 x    

9) Bruttoverschuldungsanteil  2 x x   

10) Kapitaldienstanteil  2  x   

11) Selbstfinanzierungsanteil  2  x  x 

 

21.2.8.2 Nettoschuld I bei Zweckverbänden mit Eigenkapitel  

Grundsätzlich ist die Berechnung der Nettoschuld I pro Einwohner /in  in einem Zweckverband mit 
eigenem  Eigenkapital auf die gleiche Weise zu berechne n wie bei Einwohnerg emeinden, wobei 
als Divisor in der Formel zur Berechnung der Nettoschuld  die Summe der Einwohner aller Ver-
bandsgemeinden zur Anwendung k ommt.  
 
Gemäss Ausführungen nach Ziffer 21. 2 «Zweckverb and» haftet für Verbindlichkeiten des Zweck-
verbandes grundsätzlich das Verbandsvermögen. Soweit dieses nicht ausreicht, haben die Ver-
bandsgemeinden in der Regel Nachzahlungen im Verhältnis eines jeweils in den Statuten festge-
legten Verteilschlüssels zu leisten. In diesem Fall wird die Berechnung der Nettoschuld nach der 
folgenden  Berechnungsweise  empfohlen:  
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21.2.8.3 Betriebliche Kennzahlen  

Mangels Anwendungsmöglichkeit der Finanzkennzahlen bei Zweckverbänden mit Kostenverteiler 
empfiehlt sich für diese Zweckverbände ein  Vergleich mit Kennzahlen, welche die betrieblichen 
Sachverhalte wiedergeben (z.B. Fallkosten in Sozialregionen , Betriebskosten pro Kubikmeter u.ä.).  
 
Weitere Ausführungen dazu sind dem Kapitel 16 «Finanzielle Steuerung»  zu entnehmen.  
 
  



https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/15-Jahresrechnung__JR_-6.0_01.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/15-Jahresrechnung__JR_-6.0_01.pdf
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21.4 Rechnungslegung Sozialregionen  

21.4.1 Allgemeines  

Im Kanton Solothurn sind die Sozialdienste  derzeit  in 13 Sozialregionen  (SR) gegliedert. Diese So-
zialregionen richten die wirtschaftliche Sozialhilfe im Auftrag ihrer Gemeinden gegenüber ihren 
Klienten aus . Die Sozialregionen sind als Zweckverbände oder auf der Grundlage eines öffentlich -
rechtlichen Vertrags als Leitgemeinde oder Gemeinschaftsmodell  und in einem  Ausnahmefall als 
Verein statuiert.  

21.4.2 Übers icht Sozialregionen  und ihre Rechts form en 

Die einzelnen Sozialregionen  sind bezüglich ihrer Rechtsform  wie folgt statuiert :  

 
 
Welche Gemeinde welcher Sozialregion  angehört, ist  unter  https://so.ch/fileadmin/inter-
net/ddi/ddi -ags/Sozialhilfe/Merkblaetter/2023_karte_sozialregionen_sozialhilfe.pdf  er-
sichtlich.  
  

https://so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddi-ags/Sozialhilfe/Merkblaetter/2023_karte_sozialregionen_sozialhilfe.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddi-ags/Sozialhilfe/Merkblaetter/2023_karte_sozialregionen_sozialhilfe.pdf


https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/30.9.3_Zweckverband_Sozialregionen-Stand_10.2023.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/Handbuch_HRM2_Anhang_30.pdf
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21.4.3.3 Gesamt- oder Einzelausweis?  

Gesamt- oder Einzelausweise: Grundsätzlich können die Aufwände  und  Erträge pro Vertrags - und 
Verbandsgemeinde oder gesamthaft  über alle Gemeinden in der Erfolgsrechnung der SR -Rech-
nung  verbucht  und ausgewiesen werden.  Im letzteren Fall , sind die D etails nach Vertrags - und 
Verbandsgemeinde im Anhang offen zulegen. Ein Anschauungsbeispiel ist im Ziffer  21.8.2 «Bei-
spiel: Abrechnung LA Sozialhilfe und Asylwesen mit Guthabensaldo (Gutschrift)» ersichtlich.  

21.4.4 Abrechnung Lastenausgleich Sozialhilfe und Asy lwesen  

21.4.4.1 Abrechnung und Kontierung svorgaben  

Nachfolgend  sind die Kontierungsvorgaben , für die vom Kanton periodisch erstellte Abrechnung 
Lastenausgleich Sozialhilfe und Asylwesen am Beispiel des 1. Semesters 20xx mit Buchungsbeleg , 
dargestellt:  
 
a) Abrechnung mit zu verrechnendem Guthabensaldo  (Gutschrift) : Beispiel Sozialregion A  

 
vgl. auch zur besseren Lesbarkeit unter Ziffer  21.8.2 «Beispiel: Abrechnung LA Sozialhilfe und Asylwesen mit 
Guthabensaldo (Gutschrift) » 
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b) Abrechnung mit zu verrechnendem  Belas tungssaldo  (Rechnung) : Beispiel Sozialregion B  

 
vgl. auch Ziffer 21.8.3 «Beispiel: Abrechnung LA Sozialhilfe und Asylwesen mit Belastungssaldo (Rechnung)»  
 

 
  







https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/werkzeuge-vorlagen
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/werkzeuge-vorlagen
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21.7 Anpassung von Statuten  und Verträgen  

Statuten und Verträge, welche den vorangehe nden Ausführungen wi dersprechen, sind entspre-
chend anzupassen.  

21.8 Anhang  

21.8.1 Beispiel : Ausweis  Restkosten nach Vertragsgemeinden einer  Sozialregion  
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A10       = Zweckverbände, Gemeinschaftsmodell, Verein  
A12.2    = Leitgemeinden     
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21.8.2 Beispiel: Abr echnung  LA Sozialhilfe und Asy lwesen mit Guthabensaldo  
(Gutschrift)  

Sozialregion A  
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21.8.3 Beispiel : Abrechnung L A Sozialhilfe und Asy lwesen mit Belas tungssaldo 
(Rechnung)  

Sozialregion B  
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21.8.4 Beispiel: Formular Sozialregionen « Rechnungsabgrenzung » 

(Download zum Formular Webseite AGEM hier ) 

 

Musterformular «Rechnungsabgrenzungen Soziale Sicherheit»

Lastenausgleich 20xx:
eingereichte Abrechnungen in LA 2. Sem 20xx: 5720.4632.00 5720.4631.00 5730.4611.04 5730.4611.05 5730.4611.06 Total
Sozialhilfe LA 9'459'099.00
Fremdplatzierung 1'510'229.45
VA7+ Asyl 118'193.20
VA7+ Flüchtlinge 65'059.08
Flüchtlinge 878'965.82
Flüchtlinge VA7- 188'458.42
Asyl 731'750.07
Asyl NEE 3'060.00
Asyl Nothilfe 41'042.90

Status S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

brutto in LA eingereichte Abrechnungen 9'642'351.28 1'510'229.45 1'067'424.24 775'852.97 0.00 12'995'857.94

Sicherheitsabzug -100'000.00 0.00 -22'000.00 0.00 0.00 -122'000.00

Netto zu erwartende Ab-/Anrechnung im LA 9'542'351.28 1'510'229.45 1'045'424.24 775'852.97 0.00 12'873'857.94

akonto Fremdpl., Asyl, FL, Status S bereits erhalten 0.00 -1'510'300.00 -951'586.00 -705'897.00 0.00 -3'167'783.00

erwartete Restzahlung/Anrechnung aus RRB 2. Sem 20xx 9'542'351.28 -70.55 93'838.24 69'955.97 0.00 9'706'074.94

Sollkosten Gemeinden ./. Akonto-Zahlungen = Schlusszahlung S5720.4632.01-06 S5720 Sollkosten
Sollkosten Gemeinden gem. Kostenschätzung AGS vom 
18.02.20xx 27'868 EW 344.00 9'586'592.00

zu erwartende Zahlung aus Lastenausgleich RSH IST abgerechnet Anteil LA SollRückzahlg aus LA
effektiver LA 1. Sem 20xx 9'654'164.21 4'797'291.49 4'856'872.72
prognostizierter LA 2. Sem 20xx 9'542'351.28 4'789'300.51 4'753'050.77
Total 20xx 19'196'515.49 9'586'592.00

Rechnungsabgrenzung 20xx 5720.4632.00 5720.4631.00 5730.4611.04 5730.4611.05 5730.4611.06 Total

erwartete Zahlung/Restzahlung 4'753'050.77 -70.55 93'838.24 69'955.97 0.00 4'916'774.43

1

https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Sozialregionen/Mustervorlage_Formular_Rechnungsabgrenzungen_SR_V_1.0.xlsx
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22.2 Führung der Forstwirtschaft als  Spezialfinanzierung  

Die Bürgergemeinden haben sich für die Bewirtschaftung ihrer Waldungen  mehrheitlich  in Forst-
betriebsgemeinschaften  als Zweckverbände, öffentlich -rechtliche Unternehmen oder als Aktien-
gesellschaft  organisie rt.  
 
Unabhängig davon können Bürgergemeinden in ihrer Gemeinderechnung «ihre Forstrechnung » 
entweder al s Spezialfinanzieru ng mit Gemeindebeschluss ( vgl. Kapitel «Spezialfinanzierung» , Zif-
fer 8.1.1.2)  mit einer eigenen F orstreserve oder als «normalen»  Auf gabenbereich  ohne Forstre-
serve füh ren. 
 
Führung ohne Spezialfinanzierung  
Verzichtet die Bürgergemeinde auf die Führung der Forstrechnung als Spe zialfinanzierung  (SF), so 
erfolgt dies über die normale Funktionsstelle 8200 und der Nettoerfolg fliesst in die Gesamtrech-
nung der Bürgerg emeinde ein. Die interne Verrechnung von Aufwands - und Ertragspo sitionen  
entfällt  (Ausnahme: a llfällige  Abgabe n Finanzausgleich nach § 27  Waldgesetz vom 29. Januar 
1999; BGS 931.11).  
Falls eine bis anhin als SF geführte  Forstrechnung  (Funktion sstelle 8201) aufgelöst wird, so muss 
die separat  bilanzierte  Forstreserve ins ordentliche Eigenkapit al (Bilanzüberschuss) der Bürgerge-
meinde übertragen werden . Die Aufhebung ist nach § 151 GG durch die Gemeindeversammlung 
zu beschliessen. 
 
Führung als  Spezialfinanzierung  mit Gemeindebeschluss  
Die Führung dieses Aufgabenbereichs als Spezialfinanzierung (SF) ist durch die Bürgergemeinde-
versammlung ebenfalls zu beschliessen. Die Führung erfolgt über die separate Funktionsstelle 
8201 als SF. In Bezug auf die  Zuordnung der Aufwendungen und Erträge g elten die Ausführungs-
bestimmungen  (insbesondere zu den internen Verrechnungen)  nach Kapitel 8 «Spezialfinanzie-
rung». Der Aufwand - bzw. Ertragsüberschuss ist der  separat geführten  Forstreserve (Konto 
29008.01) zu bel asten bzw. gutzuschreiben.  

22.3 Forstbetriebsgemeinschaften  

22.3.1 Begriff und Rechtsformen  

Waldeigentümer können nach § 31 Wal dgesetz zur gemeinsamen Bewirtschaftung ihrer Wälder 
Forstbetriebsgemeinschaften bilden oder  Unternehmen errichten. Aktuell  (Stand 2022) verfügt 
der Kanton über 18 solcher Forstbetriebe. Davon wird die Mehrzahl als Forstbetriebsgemeinschaf-
ten  betrieben. Diese sind grossmehrheitlich öffentlich -rechtlich als Zweckverbände oder als öffent-
liche rechtliche Unternehmen  (sogenannte Träger)  gegrün det.  Je nach Rechtsform  sind unter-
schiedliche Organe für die  Beschlussfassung von Budget und  Jahresrechnung zuständig. Die aktu-
ellsten  Mustervorlagen finden sich auf der AGEM-Webseite.  
 
Träger  einer  Forstbetriebsgemeinschaft  (FBG) sind die öffentlichen Waldeigentümer  im Kanton. 
Neben Bürger -, Kirch-, Einwohner - oder Einheitsgemeinden kann auch der Kanton Sol othurn 
selbst mit seinen  Waldbeständen  (Staatswald)  ein Träger von solchen Forstbetriebsgemeinschaft en 
sein. 

22.3.2 Bilanzierung  Beteiligung und Verbuchung Betriebserfolg  

In der Regel sind in den Statu ten  Bestimmungen  zum Eigenkapital (Bilanzüberschuss) der FBG mit  
einem Minimalbestand  respektive  einem Maximalbestand (Sollbestand) im Verhältnis zum durch-
schnittlichen Jahresumsatz oder gegebenenfalls  im Verhältnis der Gesamtwaldfläche vorgesehen  
(vgl. Auszug unter Ziffer 22.7  «Anhang» ). Kapitala npassungen erfolg en anlässlich der  Ergebnis-
verwendung der FGB mit dem Jahresabschluss oder generell mit  Nachschusszahlungen der Träger 
(beteiligte Gemeinden ). Je nach Statuten ist auch eine Darlehensgewährung an die FBG durch die 
Träger denkbar.  Entsprechende «Gegenposten» ergeben  sich bei den Trägern aktivseitig in ihren 
jeweiligen Bilanzen .  
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22.6.3 Kiesgru be als  öffentliche Aufgabe  

Der Betrieb einer Kiesgrube (Förderung und Deponie) kann von einer Gemeinde als freiwillige 
öffentliche Aufgabe statuiert werden (vgl. Kapit el «Ausgliederungen und Auslagerungen» , Ziffer 
28.1.4.2 «Freiwillige öffentliche Aufgaben» ). 
 
In solchen Fällen kann  die Aufgabe beispielsweise im Katalog der Aufzählungen der öffentlichen 
Aufgaben auf Stufe Gemeindeordnung wie folgt auf genommen werden : 

§ 3 Aufgaben (Art. 45 KV)  
 
1 Die Aufgaben der Bürgergemeinde ergeben sich aus der Gemeindeautonomie und der eidgenössischen  
      und kantonalen Verfassungs - und Gesetzgebung.  
 
2 Sie  
 a) regelt die Organisation und bestellt die Behörden, Kommissionen und Verwaltungsorgane;  
 b) erteilt das Gemeindebürgerrecht oder sichert es zu;  
 c) verwaltet  ihre Güter;  
 d) sorgt für eine naturnahe Bewirtschaftung ihrer Wälder und Allmenden  
  sowie deren Pflege als Erholungsgebiet und schützt die Umwelt;  
 e) bewirtschaftet die Kiesgrube ; 
 f)  fördert nach Massgabe ihrer Mittel die kulturelle und soziale Wohlfahrt;  
 g) strebt einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an.  
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22.7.2 Musterstatuten Öffentlich -rechtliche Unternehmen  
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23.1.3 Verbuchung Steuererträge im kantonalen Einheitsbezug  (Sondersteuern)  

Schliesslich gilt es jene Steuern nach dem NOV -Verfahren (nachträglich ordentliche Veranl agun-
gen) zu unterscheiden, welche zentral vom Kanton (kantonaler Einheitsbezug) abgerechnet wer-
den wie Kapitalabfindungssteuern, Liquidationssteuern, Grundstückgewinnsteuern und Quellen-
steuern. Die Kirchgemeinden erhalten dazu vom kantonalen Steueramt  über  die Steuerapplika-
tion NEST (Neues Steuersystem) die notwendigen Abrec hnungsunterlagen zur Verbuchung  (= kan-
tonales Einheitsbezugsverfahren).  Die Verbuchung en in der Kirchgeme inde erfolgen nach den de-
taillierten Abrechnungen  (NEST) und gemäss den Kontenplanvorgaben des AGEM . Weiter e Aus-
führungen siehe Webseite Steueramt . 
Dabei ist zu beachten, dass die letzte, defi nitive Steuerabrechnung des Kantons jeweils erst im 
Januar des Folgejahres bei den Gemeinden eintrifft und mit Zahlung an die Gemeinde auch erst 
im neuen Jahr ausgeglichen wird. Somit ist das Durchlaufkonto 10150.xx per Jahresende nicht 
ausgeglichen. Aus G ründen der Transparenz ist in der Buchhaltung das Konto mit der fixen Lauf-
nummer 10150.80 als «Durchlaufkonto Steuerabrechnung Kanton»  zu eröffnen resp. zu füh-
ren. 

23.2 Sonderrechnungen (Stiftungen)  

Im Kanton Solothurn gehören einige  Sakralbauten (Kirchen, Kape llen  u.ä.) von Kirchgemeinden 
eigenständigen und unabhängigen kirchlichen Stiftung en im Sinne von Art. 87 Z GB. Diese werden 
der Kirchgemeinde zur Nutzniessung zur Verfügung gestellt. Solche Stiftungen bezwecken primär 
den Erhalt und den Unterhalt von Sakralbauten, Pfarrhäusern und kirchlichen Liegenschaften  und 
sind meist der  römisch-katholischen Kirche  zuzuordnen  (Kirchgemeinde oder Pastoralraum ). Sol-
che Stiftung en unterstehen in der Regel  nicht der staatlichen Aufsicht  und  verzichten  auf eine  
Revisionsstelle. Die kirchliche Aufsicht bei  z.B. katholischen Kirchenstiftungen wird durch den Bi-
schof der Diözese Basel wahrgenommen.  
 
Solche Grundstücke und Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet fig urieren nicht auf dem Lie-
genschaftsin ventar der Kirchgemeinde , da diese nicht Eigentümerin ist . Sie werden somit weder 
bei der Kirchgemeinde noch beim Pastoralraum  noch beim  Zweckverband  bilanziert. Die Bilanzie-
rung erfolgt in der Stiftungsrechnung.  
 
Die Nutzniessung ist meist an die Bedingung geknüpft, wonach  die Kirchgemeinde für den Erhalt 
und den Unterhalt zuständig ist und diesen zu finanzieren hat. Solche wertvermehrenden Ausga-
ben werden über folgende Kont en verbucht:  

Investitionsrechnung  xxxx.5660.xx «Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne  
Erwerbszweck»  

Bilanz 14660.xx «Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne  
Erwerbszweck»  

 
Die Investitionsbeiträge unterliegen der regulären  Nutzungsdauer  der Anlagenkategorie mit line-
aren Abschreibungen gemäss Kapitel «Anlagenbuchhaltung», Ziffer 7.3 «Anlage nkategorien» . 
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23.7 Rechnungslegung und Finanzhaushalt Kantonalorganisationen  

23.7.1 Gesetzliche  Grundlagen  

23.7.1.1 Geltungsbereich  

Diese Ausführungsbestimmungen zu r Rechnungslegung der  Kantonalorganisationen gelten für 
die im Gesetz über den Finanzausgleich der Kirchgemeinden vom 19. März 2019  (FIAG KG; BGS 
131.74) unter § 31 definierten Kantonalo rganisationen. D iese umfassen folg ende Institutionen : 
§ 31 Definition  
1 Als Kantonalorganisation der römisch -katholischen Konfession gilt die Römisch -Katholische Synode des Kan-
tons Solothurn.  
2 Als Kantonalorganisation der christkatholischen Konfession gilt der christkatholische Synodalverband des 
Kantons Solothurn.  
3 Als Kantonalorganisation der Evangelisch -Reformierten Konfession gilt  der Verband der Evangelisch -Refor-
mierten Synoden des Kantons Solothurn. Der Verband umfasst die Evangelisch -Reformierte Kirche Kanton 
Solothurn und die Bezirkssynode Solothurn der Reformierten Kirchen Bern -Jura-Solothurn. Der Verband ist 
sinngemäss nach den Vorschriften über den Zweckverband nach den §§ 166 ff. des Gemeindegesetzes vom 
16. Februar 1992 auszugestalten und zu führen. Die Statuten oder Änderungen der Statuten des Verbandes 
sind vom Regierungsrat zu genehmigen. Im Rahmen der Genehmigung der St atuten kann der Regierungsrat 
Abweichungen betreffend die Organisationsstruktur des Verbandes von den §§ 166 ff. Gemeindegesetz zu-
lassen. Sehen die Statuten des Verbandes keine klassische Legislative vor, ist die Exekutive für die Erfüllung 
der in diesem  Gesetz der Legislative der Kantonalorganisationen zugewiesenen Aufgaben zuständig.  

23.7.1.2 Rechnungslegung und Finanzhaushalt  

Betreffend  Rechnungslegung und Finanzhaushalt dieser Kanton alorganisationen  und ihrer Syno-
dalorganisationen  bestehen im FIAG KG folgende ei nschlägige Bestimmungen:  
§ 19 Verwendung  
1 Der Anteil der Kantonalorganisation ist nach Abzug ihrer Verwaltungskosten für folgende Aufgabenberei-
che zu verwenden:  

a) für gesellschaftliche regionale und gesellschaftliche kantonale Aufgaben;  
b) für die Unterstützung von Leistungen mit gesellschaftlichem Charakter durch Drittorganisationen;  
c) für Investitionsbeiträge an Kirchgemeinden, jedoch maximal 20 Prozent des zur Verfügung stehen-

den Betrages.  
2 Der Regierungsrat umschreibt die Aufgabenfelder innerhalb  der Aufgabenbereiche sowie die Qualität der 
Leistungserbringung durch Verordnung.  
3 Der Regierungsrat kann durch Verordnung jeweils im Jahr der Veröffentlic hung der Leistungsbilanz nach 
§ 20 gestützt auf einen gemeinsamen Antrag aller Kantonalorganisation en weitere Aufgabenfelder festle-
gen. 
4 Die Mittel sind von der Kantonalorganisation zeitgerecht einzusetzen.  
5 Allfällige Zinserträge aus der zwischenzeitlichen Finanzanlage des Anteils der Kantonalorganisation sind 
offen zu legen und nach Absatz 1 zu verwenden.  
6 Die Verwendung dieses Anteils untersteht der Aufsicht des Regierungsrates. Das Departement kann Wei-
sungen über die Art und Weise der Rechenschaftsberichterstattung gegenüber dem Regierungsrat und über 
die Buchführung zur Mittelverwendung dieses Anteils erlassen.  

23.7.2 Rechnungslegung  und Führung Finanzhaushalt  

Die Kantonalorganisationen und ihre Synod en haben d ie Buchführung zur  Mittelherkunft und der 
Verwendung d er Gelder aus dem ante iligen Gesamtverteilungsbetrag, welcher aufgrund des FIAG 
KG an sie ausgerichtet wird , einheitlich vorzunehmen . Zu diesem Zweck erlässt das zuständige 
Departement gestützt auf § 19  Abs. 6 FIAG KG die  nachfolgende n Ausführungsbe stimmungen 
zum Finanzhaushalt und der Rechnungslegung . Dazu gehört die Anwendung eines einheitlichen 
Kontenplans zur Führung der sogenannten Finanzausgleichsrechnung . 

23.7.2.1 Anteil Gesamtverteilungsbetrag für Kantonalorganisationen  

Der Gesamtverteilungsbetrag des jeweiligen Rechnungsjahres setzt sich zusammen aus dem Auf-
kommen aus der Finanzausgleichssteuer und allfälligen allgemeinen Staatsmittel n bis zu einer 
jährlichen Gesamtsumme von maximal 10 Mio. Franken  indexiert  (vgl. § 4  FIAG KG). Davon erhal-
ten die Kantonalorganisationen einen bestimmten Anteil ( gesetzliche Bandbreite 40 bis 60 Pro-
zent) nach den Bestimmungen  zur Grundverteilung (§ 7 FIAG KG). 
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24.2.2 Finanzpolitische Zusammenhä ng e 

Es ergeben sich in der Finanzplanung folgende finanzpoliti sche Zusammenhänge: 

 
Die Aufgabenerfüllung der  Gemeinde resultiert  aus den (gesetzlichen ) öffentlichen Aufgaben, 
welche Einwohner -, Bürger - und  Kirchgemeinden  oder  Zweckverbände  aufgrund der kantonalen 
Gesetzgebung und ihrer  rechtsetzenden Reglemente  zu vollziehen ha ben. Dabei handelt es sich 
in der Regel um gebundene Ausgaben . Andererseits kann jede Gemeinde im Rahmen ihrer Auto-
nomie , Aufgaben  auf der Grundlage von Gemeindebeschl üssen (z.B. bei Einwohnergemeinden: 
verbilligte Angebote etwa in Bereichen wie ÖV, Bildung, Gesundheit) zusätzlich bereitstellen.  Da-
raus folgen  neue einmalige oder wiederkehrende Ausgaben im Finanzhaushalt der  Gemeinde.  
 
Die Abschreibungen beeinflussen die Höhe der Selbstfinanzierung und so den Selbstfinanzie-
rungsgrad im Verhältnis der Investitionsvorhaben.  Andererseits ist  der Grad der Fremdfinanzie-
rung (Geld- und Kapitalmarkt ) abhängig  von den Einnahmen Dritter , also Transferb eiträge n von 
Bund oder Kanton (z.B. an Vorhaben im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft  oder  Beiträge der 
Solothurnischen Gebäudeversicherung  an Anschaffungen im Bereich Feuerwehr) . Aus dem ver-
bleibenden Saldo ergibt sich der Bedarf an Fremdfinanzierung , welcher am  Geld- und Kapital-
markt  gedeckt  werden kann . 

Rechnungs legungs m odell und Finanzpolitik
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Schliesslich gilt es bei den Einwohner - und Kirchgemeinden, den Steuerfuss so zu bemessen, dass 
der voraussichtliche Steu erertrag mit dem übrigen Ertrag (z.B. aus Entgelten wie Gebühren) zu-
sammen mittelfristig den  Aufwand der Erfolgsrechnung einschliesslich der gesetzlichen Abschrei-
bungen finanziert.  

24.2.3 Informations - und Entscheidungsgrundlagen  

Der Mittelbedarf der Gemeinde  ist auf die finanzpolitische Zielsetzung eines Finanzhaushaltes bei 
einem angepeilten Steuerfus s zu priorisieren . Im Unterschied dazu  gilt es , in den gebührenfinan-
zierten Bereichen das Kostendeckungsprinzip respektive die  angemessene Abschöpfung durch  Ge-
bühren bei den Verursachern zu verfolgen.  
 
Das Ergebnis ist ein Finanzplan. Dieser dient als Informations - und Entscheidungsgrundlage , um 
über den mittelfristigen finanzpolitischen Kurs des Gemeinwesens befinden zu können. Das erste 
Jahr des Finanzplans wird als Richtbudget für das kommende Budgetjahr  übernommen.  

24.3 Planungs verfahren  

Beim Planungsverfahren gilt es , die Phase der Datenerhebung , der Festlegung der Rahmenbe din-
gungen respektive Vorgaben  für die Teuerung, für die Verzinsung oder für die  Bevölkerung sent-
wicklung  zu unterscheiden.  

24.3.1 Erhebung der Daten  

24.3.1.1 Investitionsrechnung  

Die Erhebun g des Investitionsbedarfs  erfolgt nach de m sogenannten «bottom -up Prinzip », also 
der Erhebung von unten nach oben  bei den Abteilungen respektive beim  Bauamt  (Bauverwaltung , 
Baukommission ) und wird schliesslich auf der Ebene der Gesamtgemeinde aggregiert . Der Fokus 
liegt  auf dem einzelnen Investitionsobjekt . Für jedes Objekt ist eine Meldung (i.d.R. in Form eines 
Erfassungsformular s) zu erstellen. Dieses informiert über alle finanztechnisch  relevanten  Daten  
zum Verpflichtungskredit  (Kredith öhe inkl. Mehrwer tsteuer) , Beiträge Dritter und die geplanten 
Jahrestranchen  pro Planjahr . Investitionsvorhaben sind immer auch nach Prioritäten zu ordnen .  

Priorität  Beschreibung  

Pflichtbedarf  Investitionen für Vorhaben zur Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben (z.B. Einwoh-
nergemeinden: öffentliche Sicherheit wie Feuerwehr, Bildung wie Schulbauten, Ver-
sorgungsbetriebe  im Bereich Siedlungswasser wirtschaft ). 

Entwicklungsbedarf  Investitionen für Vorhaben zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben, welche aber 
nicht gesetzli ch vorgeschrieben sind ( z.B. Einwohnergemeinden: Kindertagesstät-
ten, Sportanlagen ohne schulischen Zweck, Ausgaben für musikalischen Unterricht) . 

Wunschbedarf  Investitionen für Vorhaben zur Erfüllung von freiwilligen Aufgaben (Kultur - und 
Freizeitaufgaben).  

24.3.1.2 Erfol gsrechnung  

Die Erfolgsrechnung ist im Finanzplan grundsätzlich nach der Funktionalen Gliederung (nach Auf-
gabenbereich) oder nach der Sachgruppengliederung zu erstellen. Für mittlere und kleinere Ge-
meinden genügt die zweistellige Sachgruppengliederung.  
 
Eingaben der Abteilungen der Gemeindeverwaltung und der Kommission en sind zusammen mit 
den Vorjahreszahlen  (Vergleich szwecke) , gegliedert nach Funktionsstellen und innerhalb der 
Funktionsstelle nach Sachgruppen kont en, zu erheben . Im Vordergrund steh en dabei die Datener-
hebung en zum Personal -, Sach- und Transferaufwand  einerseits und dem Fiskal - und Transferer-
trag sowie den Entgelten andererseits.  
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24.4 Erstellung Finanzplan  

Für alle  Planjahre  sind die gestuften Teilergebnisse respektive das Gesamtergebnis ( Ertrags- oder 
Aufwandüberschuss  insgesamt) der Erfo lgsrechnung, die Nettoinvestition en und der Finanzie-
rungsfehl saldo aus der Investitionsrechnung, die Planbilanz en sowie die Kennzahlen zu berech-
nen. Diese Informationen sind je nach verwendetem Finanzplantool sowohl für den gesamten Fi-
nanzhaushalt als auch für ausgewählte Spezialfinanzierungen ersichtlich.  

24.4.1 Ermittlung der Folgekosten und -erträge  

Dem Aspekt der Folgekosten  ist bei der Vorbereitung ausgabenwirksamer Beschlüsse  (u.a. von 
Verpflichtungskredit en) Aufmerksamkeit zu schenken . Behörden und Stimmberechtigte sind über 
deren finanzielle Folgen ins Bild zu setzen.  
Da solche Beschlüsse oft aufgrund von politischen Erwägungen gefasst  werden, empfehlen sich 
Richtlinien zur Ermittlung von Folgekosten und ggf. auch von Folgee rträge n aus Investitionen .  

24.4.1.1 Personelle Folgekosten  

Bei den personellen Folgekosten ist der zusätzliche Personalaufwand einschliesslich der Lohnne-
benkosten zu berücksichtigen. Hier handelt es sich um eine bedeutende Kostenkomponente des 
Service Public (Dienstleistungsangebot). Bei deren Schätzung ist zu berücksichtigen, dass nicht von 
den niedrigen Lohnklasseneinreihungen auszugehen ist, sondern die allfälligen Besoldungsauto-
matismen der Jahresstufen und Beförderungen mitberücksichtigt werden müssen. Für die  Schät-
zungen der  Ersteinreihung sind aus Vorsichtsgründen daher immer die Endstufe n der jeweiligen 
Lohneinreihung einzuplanen. So wird auch der Beanspruchung anderer Stellen wie Personal-
dienst, Finanzverwaltung indirekt Rechnung getragen.  

24.4.1.2 Kapitalfolgekosten  

Die Kapitalfolgekosten setzen sich aus den Kosten für die Abschreibungen und der Verzinsung de s 
investierten Kapitals zusammen. Diese bemessen sich nach den planmässigen Abschreibungen 
nach den Anlage nkategorien und de ren Nutzungsdauern sowie nach einem Zinssatz für die Ver-
zinsung des mittleren , investierten Kapitals. Noch unter HRM1 galt aufgrund de s relativ hohen 
degressiven Abschreibungssatzes von 8% und der durchschnittlichen Fremdkapitalverzinsung als 
Faustregel ein Pauschalsatz von 10% zur Bemessung der Kapitalfolgekosten  bei den Gemeinden . 
Mit den neuen Abschreibungsregeln , wonach die Bandbreite der linearen  planmässigen Abschrei-
bungen minimal zwischen 2% (Siedlungswasserwirtschaft) bis maximal 25% (Informatik) zu liegen 
kommt  und d er Tatsache, dass die inv estitionsintensiven Bereiche einer Gemeinde schwergewich-
tig bei Gebäuden wie Schulbauten (3.03% linear) und in  der Siedlungswasserwirtschaft (2% linear ) 
liegen , erg ibt  sich folgender pauschaler Zuschlagssatz für Kapitalfolgekosten : 

Rubrik  Richtwert in % der 
Nettoi nvestition  

Abschreibungsquote unter Gewichtung der investitionsintensiven Bereiche  3% bis 4% 

Mittlere Zinsbelastung Fremdkapital  1% bis 3%  

Pauschaler Zuschlag Kapitalfolgekosten  4% bis 7%  

24.4.1.3 Übrige betriebliche Folgekosten  

Unter die übrigen betrieblichen Folgekosten fallen Zusatzkosten im Bereich des Gebäudeunter-
halt s wie höhere Wasser-, Energie- oder  Wartung skosten. Hier ist auf tatsächliche Erfahrungswerte 
abzustellen. Bei Hochbauten liegen diese Kosten in der Regel in der Grössenordnung von 4% bis 
maximal 5% , im Tiefbau von 1% bis 1.5% der Bruttoinvestition  respektive der Gebäudeversiche-
rungssumme . Letztlich sind diese  Kosten von der Intensität der Nutzung abhängig.  
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24.4.1.4 Folgeerträge  

Als Folgeerträge werden Erträge verstanden, welche infolge einer bestimmten Investitionstätig-
keit der Gemeinde zusätzlich generiert werden können. Darunter fallen u.a. zusätzliche Gebüh-
ren, welche beispielsweise aufgrund eines erweiterten Mehrzweckgebäudes zu einer Mehrver mie-
tung führen oder Energierückvergütungen, welche beispielsweise beim Bau einer Photovoltaikan-
lage auf einem Schulgebäude durch Dritte anfallen.  

24.4.2 Prognose der Erfolgsrechnung  

Die Prognose der  Erfolgsrechnung wird neben der Teuerung und de r Bevölkerungsstru ktur durch 
die Abschreibungen und die Zinsen  beeinflusst.  Die jeweiligen Entwicklungsverläufe  wie auch  an-
dere ausserordentliche Posten oder Veränderungen ( z.B. Aufhebung einer Stelle, Folgekosten auf-
grund neuer Gemeindebaute  etc.) sind bei der Berechnung gesondert  zu berücksichtigen.  
 
Die Prognoseannahmen richten sich nach der Gruppierung der Erfolgsrechnung : Je nachdem gilt 
es, aufgrund der funktionalen Gliederung , dem operativen  Ergebnis oder d em Gesamtergebnis 
verschiedene Betrachtungen vorzunehmen . 

24.4.3 Abschreibungen  

Die Abschreibungen sind aufgrund der vom Departement festgelegten Anlage nkategorien stan-
dardmässig vorzunehmen . Eine Ausnahme dazu bilden s teuerpolitische Abschreibungen  im Zu-
sammenhang mit der finanziellen Führung (vgl. Kapitel 16 «Finanziel le Steuerung »). 

24.4.4 Zinsen 

Für die Berechnung der Passivzinsen im Rahmen der Finanzplanung wird vereinfacht jeweils das 
Fremdkapital , Stand Ende Vorjahr , wie folgt zugrunde gelegt : 
 

 

24.4.5 Finanzierung  

Unter diesem Begriff  wird der Finanzierungsfehlbetrag bzw. Finanzierungsüberschuss ermittelt.  
Ein Finanzierungsfehlbetrag muss durch Fremdkapital gedeckt werden, während ein Finanzie-
rungsüberschuss zur Rückzahlung von Fremdkapital verwendet werden kann.  Der Finanzierungs-
saldo wird bei der Veränderung des Fremdkapital s in der Planbilanz berücksichtig t . 

24.4.6 Planbilanz  

Die Eingangsbilanz dient als Grundlage zur Berechnung der Planbilanz. Sie zeigt den Stand der 
Aktiven und Passiven am 31.12. vor der ersten Planperiode.  Die Planbilanz  ergibt sich  - abgesehen 
von der Eingangsbilanz  - weitgehend aus d en Daten der Investitions - und Erfolg srechnung.  Das 
Verwaltungsvermögen nimmt im Ausmass der Nettoinvestition zu respektive aufgrund der plan-
mässigen Abschreibungen ab. D er Bilanzüberschuss veränder t  sich um den Abschluss der Erfolgs-
rechnung.   

24.4.7 Spezialfinanzierungen  

Je nach Finanzplan erfolgt eine separate Berechnung für die gesetzlichen Spezialfinanzierungen 
im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) und Abfall-
beseitigung.  

Berechnung Zinsen Finanzhaushalt gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per 31.12. Vorjahr)

Auszug aus FP EG, Tabelle A6

Gesamt

Alle Beträge in Tausend CHF Rechnung  Budget

Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bemerkungen

Zinsen

Fremdkapital verzinslich 4'680 5'621 7'199 10'201 11'352 11'795 11'442

Zinssatz in Prozent - 1.97% 1.16% 1.60% 2.00% 2.00% 2.00%

Passivzinsen 66 92 65 115 204 227 236

Prognose
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24.5 Planungszyklus  

Das laufende Budget bildet den Ausgangspunkt für die Finanzplanung . Sollten in diesem Budget 
Abweichungen und ausserordentliche Posten enthalten sein, so müssen die revidierten  Ausgangs-
werte der  Berechnung des künftigen Finanzplans zugrunde gelegt werden.  
 
Als Vergleich wird weiter  die letzte Jahresrechnung herangezogen . Das erste Jahr des Finanzplans 
dient  schliesslich als Richtbudget für das kommende Jahr.  

 

24.5.1 Beschlussverfahren  

Nach dem Gemeindegesetz hat der Gemeinderat den Finanzplan jährlich zu beschliessen. Dabei 
wird der Finanzplan  durch diesen zur Kenntnis genommen.  Damit soll sichergestellt werden, dass 
sich die Exekutive mindestens einmal im Jahr mit de r finanziellen Entwicklung der Gemeinde auf 
mittlere Sicht auseinandersetzt . 
 
Eine Präsentation der Finanzplane ntwicklung vor der Gemeindeversammlung ist Ermessenssache 
des Gemeinderats. Bezüglich des Finanzplans hat die Gemeindeversammlung keine Beschlüss e zu 
fassen. 
 
Zweckverbände haben ihren Verbandsgemeinden jeweils bis zum 31.10 . ihre Budgets einzureichen  
(§ 180 Abs. 2 GG). Mittelfristige Vorhaben  mit Relevanz für die Finanzpläne der Gemeinden sind 
den Verbandsgemeinden  dagegen vorab vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrument Budget 2023 Jahresrechnung 2022 Finanzplan
2024-202x

Budget 2024

Bis wann? 4. Quartal 2022 2. Quartal 2023 3. Quartal 2023 4. Quartal 2023

Was? 1-Jahresplan Abschlussentscheide Mehrjahresplanung 1-Jahresplan

Kreditgenehmigungen Rechenschaftsablage Investitionsplan Kreditgenehmigungen

Steuerfuss / Finanzierung Finanzpolitische Ziele /
Vorgaben Budget

Steuerfuss / Finanzierung

Wer? Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung Gemeinderat Gemeindeversammlung
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24.5.2 Zusammenwirken von  Investi ti on srechnung - Erfolgsrechnung - Bilanz  

 
  

5 Aus gaben 6 Einnahmen 3 Aufw and 4 Ertrag
Investitions- Investitions- Löhne Erträge
ausgaben einnahmen Sach- und 

übriger Betriebs-
aufwand
Finanzaufwand

350x

351x
Nettoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung

344x

330x /366x
Ertrags-

Finanzfehlbetrag überschuss

Inves tition
Finanz-
vermögen

1 Aktiven 2 Pas s iven
Finanzvermögen Fremdkapital

Verbindlichkeiten 
gegenüber SF - Fonds

Verwaltungs- Eigenkapital
vermögen

Verpflichtungen
gegenüber SF +/-
Vorfinanzierungen
Reserven
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Es werden folgende I KS-Bereiche unterschieden : 

 
 

000 Allgem eine Verw altung und Organis ation
010 Aufbauorganisation
020 Gemeindeschreiberei
030 Erlasse und Beschlüsse
040 Berichtswesen (Reporting)
050 Finanzielle Kompetenzen
060 Einwohnerregister
070 Datenschutz

100 Flüs s ige Mittel, Kreditoren, Liquidität
110 Kasse
120 Post-/Bankkonto
130 Kreditoren
140 Liquiditätsbeschaffung
150 Beiträge/Subventionen
160 Mehrwertsteuer

200 Steuerw es en
210 Steuerregister
220 Steuerfakturierung
230 Inkassowesen
240 Verlustscheinverwaltung

300 Gebühren
310 Gebühren SF
320 Gebühren übrige

400 Bew irts chaftung Finanzverm ögen
410 Finanzanlagen FV
420 Sachanlagen FV

500 Bauw es en
510 Baubewilligungsverfahren
520 Baugebühren
530 Anschlussgebühren

600 Subm is s ions w es en und Vertrags m anagem ent
610 Submissionswesen
620 Vertragsmanagement

700 Pers onalw es en
710 Personaladministration
720 Lohnwesen
730 Sitzungsgelder und Spesen
740 Versicherungen

800 Planung
810 Budgetierung
820 Finanzplanung
820 Nachtragskredite

900 EDV / IT
910 IT (Hard- und Software)

Nr IKS-Bereich    (Schrift fett  = Hauptbereiche / Schrift norm al  = Teilbereiche)
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25.7 Kontrollmassnahmen  

Für die auf der Grundlage des IKS -Inventars erkannten Risiken sind in einem nächsten Schritt  die 
spezifischen Kontrollmassnahmen  und ihre Periodizität festzulegen . Grundsätzlich gibt es keine 
Vorgaben in welcher Form die Kontroll en erfolgen m üssen. Je nachdem könn en bereits «einfache » 
Fragestellungen gute Prüfergebnisse erzielen. Anhand des Bereichs 200 Steuerwesen  können die 
Kontrollmassnahmen wie folgt aussehen:  

 
 
Eine Übersicht von Kontrollmassnahmen nach IKS -Teilbereichen ist i n Ziffer 25.10.8 «Kantonales 
Inventar IKS Bereiche» zu finden und  möglichen Grundlagen von Kontrollmassnahmen  unter Zif-
fer  25.10.9 «Mögliche Grundlagen für Kontrollmassnahmen» . 

25.8 Verantwortlichkeiten  

Folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten ergeben sich je nach Gemeindeo rgan  im IKS: 

25.8.1 Gemeindeversammlung  

Auf der Grundlage der Bestim mungen zum GG wird empfohlen , das IKS in der Gemeindeordnung 
zu verankern. Als Mustertext wird folgende Formulierung für die Regelung in der Gemeindeord-
nung vorgeschlagen:  

5. Finanzhaushalt  

§42 Internes Kontrollsystem                                                                                             § 135bis GG 
1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische Massnahmen.  
2 Der Gemeinderat regelt die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems in einem Verwaltungsreglement.  

 
Die Modalitäten zum  IKS werden an den Gemeinderat delegiert, der auf der Grundlage der Be-
stimmung in der Gemeindeordnung  ein Verwaltungsreglement  zu erlassen hat . 

25.8.2 Gemeinderat  

Der Gemeinderat hat auf der Grundlage von § 135 bis GG in Verbindung mit den vorliegenden Aus-
führungsbestimmungen die für ein IKS notwendigen Massnahmen zu treffen. Er trägt die Verant-
wortung für das Vorhandensein und die Umsetzung des IKS. Er regelt d ie Ausgestaltung des IKS 
in einem Verwaltungsreglement . Damit  werden  die rechtlichen Grundlagen, die Ziele, der Umfang  
mit allfälligem Einführungsplan im Übergang , die Verantwortlichkeiten und das Berichtswesen 
geregelt  (vgl.  Ziffer  25.10.6 «IKS Verwaltungsre glement» ).  

  

200 S teuerw esen Beschreibung Bereich Mögliche Ris iken Kontrollmassnahmen
Anzahl 
Kontrollen

210 S teuerregis ter Steuerregister führen nicht à jour, lückenhaft (Mutationen)
ungenügende Daten bezüglich Feuerwehrersatzpflicht 
oder Kirchensteuerpflicht

Erfolgte ein Abgleich zwischen der Einwohnerkontrolle 
und dem kantonalen Register?
Ist das Register à - jour? Werden die Mutationen 
regelmässig vorgenommen?

monatl.

220 S teuerfakturierung Steuerfakturierung durchführen (inkl. 
Nach- u. Strafsteuern)

Steuerfüsse und Zinssätze nicht nachgeführt, falsche 
Rechnungsstellung/Berechnung Vorbezüge oder 
Veranlagung, verspätete Verarbeitung DTA, fehlerhafte 
Fakturierung Nachsteuern und Bussen, Vorauszahlungen 
werden nicht berücksichtigt, fehlende Verzinsung, 
falscher Bezug für Kirchen und Feuerwehr

Wurden sämtliche Angaben (Steueranfragen) für den 
Vorbezug bearbeitet? 
Erfolgte eine Überprüfung auf Vollständigkeit via 
Systemreports?
Existiert eine Funktionstrennung (Benutzerrechte)?

monatl.

230 Inkassow esen (Mahn- und 
Betreibungsw esen)

Regelmässige Mahnläufe durchführen
Fortsetzung Betreibungsbegehren, 
Beseitigung Rechtsvorschlag

Keine oder ungenügende Überwachung des Inkasso- 
wesens (Einhaltung Fristen), keine regelmässigen 
Mahnläufe, fehlende Dokumentation von Vorgaben für 
Ratenzahlungsvereinbarungen, nicht einhalten von
Ratenzahlungsvereinbarungen, weniger restriktive 
Handhabung als Kanton, Kompetenzüberschreitung, 
Debitorenverluste

Existiert eine Ratenzahlungskontrolle?
Wurde die Kompetenzregelung (max. Anzahl Raten) 
eingehalten?
Erfolgen regelmässige Mahnläufe?
Wurden Checklisten für die Abläufe erstellt?

monatl.

240 Verlustscheinverw altung Bewirtschaftung der Verlustscheine
unter Beachtung der Verjährungsfriste

Nicht abgeschriebene Forderungen aufgrund von 
Verlustscheinen, fehlende Inkassohandlungen, keine 
Abzahlungsvereinbarungen (Ratenzahlungen), 
Verjährung von Verlustscheinen

Wird eine Verlustschein-Liste geführt?
Erfolgt eine Zusammenarbeit mit einer Inkassofirma 
oder wird die Bewirtschaftung gemeindeintern 
vollzogen? 
Besteht eine Regelung über die gemeindeinterne 
Bewirtschaftung von Verlustscheinen?

quartals- 
weise
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Diese Berichterstattung  hat (mindestens ) einmal  jährlich zu erfolgen. Sie ist im Jahresablauf  fest 
zu integrieren  und mit de m Rechnungsprüfungsorgan abzustimmen.  Ein Beispiel einer Berichter-
stattung ist unter Ziffer 25.10.10 «Musterberichterstattung an Gemeinderat» ersichtlich . 

25.9.2 Bestätigungsbericht  

Der Bestätigungsbericht an den Gemeinderat respektive die Gemeindeversammlung lautet heute 
bezüglich IKS wie folgt:  
...«Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die 
Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshand-
lungen fe stzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems ab-
zugeben. » 
 
Bereits heute hat das Prüfungsorgan in seiner Risikobeurteilung allfällige bereits bestehende in-
terne Kontrollen oder ein bereits bestehendes IKS einzubeziehen. Andererseits ist es nicht die Auf-
gabe des RPO, dieses auf Wirksamkeit zu prüfen. N eu hat das RPO nach Ziffer 25.8.5 «Rechnungs-
prüfungsorgan» zusätzlich das Vorhandensein eines IKS in ihrem Bestätigungsbericht zu testieren, 
was eine kleine Anpassung des Bestätigungsberichts  wie folgt bedingt:  

...«Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das vorliegende , interne Kontrollsystem, 
soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entspre-
chenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems abzugeben. » 

 
Der um diesen Passus ergänzte Bestätigungsbericht kommt ab Einführung des IKS auf der Grund-
lage des beschlossenen IKS-Verwaltungsreglement s (vgl. Ziffer 25.10.3  «Verwaltungsreglement 
beschliessen») zum Tragen . 
 

Kontrollen  
vornehmen  

Auswertung 
Kontrollergeb-

nisse 

Erstellung  
Reporting  

IKS 
n  

Kenntnis-
nahme  

Gemeinderat  

IKS- 
Beauf-

tragte /r  
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25.10 Vorgehen bei m Aufbau eines  IKS 

25.10.1 Risikoerkennung und -bewertung 
vornehmen  

Nach Vornahme der Risikoerkennung (vgl. Ziffer 
25.4 «Risikoerkennung und Risikobewertung» ) 
sind die Risiken zu bewerten. Hierfür dient die sys-
tematische Qualifizierung des möglichen Scha-
denausmasses sowie der  Eintretenswahrschein-
lichkeit.  
Das Vorgehen für eine solche Risikobeurteilung ist 
in Ziffer  25.10.7 «Vorgehen und Beispiel Risikobe-
wertung » erörtert.  

 

25.10.2 Umfang IKS festlegen  

Nach der  Risikoerkennung und -bewertung  sind 
die Schwachstellen in der Gemeinde bekannt. Nun 
werden die tangierten  Bereiche aus den unter Zif-
fer 25.5 «Kantonales Inventar der IKS -Bereiche» 
aufgeführten IKS-Bereichen bestimmt. Indem die 
Hauptbereiche oder Teilbereiche festgelegt wer-
den, wird der Umfang des gemeindespezifischen 
IKS abgesteckt. 

25.10.3 Verwaltungsreglement  
beschliessen 

Der Gemeinderat besc hlie sst ein Verwaltungsreg-
lement. Darin  hat er die konkrete Ausgestaltung 
bezüglich der Organisation des IKS festzulegen. 
Das Reglement umfasst im Minimum  die  dem IKS 
zu unterstellenden Bereiche nach kantonalem In-
ventar, die Verantwortlichkeiten und das Berichts-
wesen. Ergänzende Regelungen sind  denkbar, wie 
z.B. ein zeitlich gestaffelter Einführungsplan zu 
den jeweiligen  IKS-Bereichen. Unter Ziffer  25.10.6 
«IKS Verwaltungsreglement» steht ein Musterreg-
lement zur Verfügung.  

25.10.4 Kontrollmassnahmen bestimmen  

Für die festgelegten IKS -Bereiche sind Kontroll-
massnahmen zu definieren. Je nach Gemeindeo r-
ganisation fallen diese unterschiedlich an.  Vor-
schläge sind im Anhang nach Risiken und Berei-
chen aufgeführt ( vgl. Ziffer  25.10.8 «Kantonales 
Inventar IKS Bereiche »). Ergänzend ist eine nicht 
abschliessende Auflistung von «möglichen Grund-
lagen für Kontrollmassnahmen » unter Ziffer  
25.10.9 zu finden.  

 

 

 
 

Ris ikoerkennung  
und   

-bewertung  

IKS-Umfang  
 festlegen  

Erlass   
IKS-Reglement  

Kontroll - 
massnahmen  
bestimmen  
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25.10.5 Systembau 

25.10.5.1 IKS-Lösungen nach Gemeinden  

Einzel ne Gemeinden haben bereits ein IKS einge-
führt oder erste Schritte  auf der Grundlage dieser 
Ausführungsbestimmungen gemacht .  
Dabei haben sie sich unterschiedlicher Methoden 
bedient und das IKS teilweise mit Support von 
spezifischer IKS-Software realisiert.  

25.10.5.2 Phasenweise Einführung  

Zur Einführung des IKS bedarf es einer systemati-
schen Vorgehensweise unter Führung  des Ge-
meinderates . Für den Systembau, die Vornahme 
der Risikoerkennung, der Bestimmung des IKS -
Umfangs bis zum Erlass eines einschlägigen V er-
waltungsreglements sind die Ressourcen (u.a. für 
die mit dem IKS beauftragten Stelle ) bereitzustel-
len oder bei Dritten zu beziehen.  
Für die flächendeckende Einführung des IKS ist 
ein bestimmter zeitliche r Vorlauf  vorzusehen .  
 
Es wird ein  phasenweises Vorgehen empfohlen : 
Phase 1: Arbeiten nach Ziffer 25.10.1 bis und mit 
Ziffer 25.10. 4. 
Phase 2:  Systembau: Operative Einführung (u.a. 
Systemeinrichtung) . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Systembau 

IKS- 
Gemeinde

 
Informationen, Hilfsmittel sowie Beispiele von IKS -Lösungen stehen auf unserer Webseite  
agem.so.ch --> Internes Kontrollsystem  zur Verfügung.  
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25.10.8 Kantonales  Inve ntar IKS Bereiche  

 
 
 

Schadens -
aus m as s

Eintretens -
w ahrs chein-

lichkeit
000
010 Aufbauorganis ation Hierarchische Gliederung Gemeinde-

verwaltung und angegliederte 
Betriebe (Organigramm),
Regelung der Aufgaben, Kompetenzen 
und Verantwortung nach 
Funktionsträger

Verwaltungsreglemente,
Organigramme, 
Funktionsdiagramme

Unklare Aufgabenverteilung,
Doppelspurigkeiten,
keine oder ungenügende Kompetenzdelegation

Besteht ein Organigramm? 
Wurden sämtliche Stellenbeschreibungen erstellt?
Stimmen diese mit der Gemeindeordnung überein?
Sind die Stellvertretungen geregelt?
Bestehen angemessene Kompetenzdelegationen?

020 Gem eindes chreiberei Kanzleiarbeiten Behördentätigkeit wie 
Gemeindeversammlung, 
Büro des Gemeinderat u.ä.

Gemeindeordnung (GO), 
Verwaltungsreglemente,
Geschäftsreglemente

Unsaubere Protokollführung, Versand Protokollauszüge, fehlende 
Beschlüsse, Nichteinhaltung Fristen Abstimmungen/Wahlen, keine 
oder mangelnde Führung einer Pendenzenliste, unkorrekte 
Archivierung

Wurden die Geschäfte mit den zuständigen 
Personen abgesprochen (Einbezug für vollständige 
Protokollführung)?
Wurden die Protokolle kritisch gegengelesen?
Sind die Beschlüsse klar und eindeutig formuliert?
Werden die Auflagefristen für die GV und GR 
eingehalten?

030 Erlas s e und Bes chlüs s e Relevante Erlasse und Beschlüsse sind 
allen Akteuren bekannt,
für alle Akteure sind Erlasse und 
Beschlüsse jederzeit aktuell verfügbar

Pflichtenhefte Behörden
und Kommissionen

Relevante Stellen haben keine Kenntnisse von 
Erlassen/Beschlüssen,
Fehlentscheide durch nicht bekannte Beschlüsse,
Beschlüsse werden nicht angewendet oder umgesetzt

Ist die Liste der Behördenmitglieder aktuell und 
wurde diese überprüft?
Werden Erlasse unmittelbar nach der 
Beschlussfassung publiziert (z.B. Webseite)?
Wer ist zuständig für den  sachgerechten 
Beschlussvollzug? Besteht eine Kontrolle über den 
Vollzug der Beschlüsse?

040 Berichts w es en (Reporting) Zeitgerechtes, aussagekräftiges und 
empfängergerechtes Berichtswesen 
aus den Fachbereichen

Interne Weisungen,
IKS-
Verwaltungsreglement

Massnahmen werden nicht umgesetzt,
keine systematische Überwachung der festgelegten 
Massnahmen,
wirkungsloses Controlling

Welche Vorgaben sind aus dem IKS-
Verwaltungsreglement diesbezüglich vorgegeben?
Werden periodisch Berichte zum IKS aus den 
Fachbereichen eingeholt? 
Ist das Berichtswesen aussagekräftig und 
adressatengerecht aufgebaut?
Sind die Ansprüche des Berichtwesens bekannt? 

050 Finanzielle Kom petenzen Einhaltung der Finanzkompetenzen 
nach Organ und Funktionsträger

GO,
Dienst- und 
Gehaltsordnung (DGO),
Verwaltungsreglement

Visumspflicht wird nicht eingehalten, Höhe der 
Finanzkompetenzen nach Geschäften z.B. bei Abschreibungen
auf Steuerforderungen oder der Beschaffung der Liquidität 
und Darlehen werden verletzt

Wurden entsprechende Regelungen festgelegt? 
Wurden die Kompetenzhöhen nach Geschäftsfall 
eingehalten?

060 Einw ohnerregis ter Korrekte Führung des 
Einwohnerregisters 

HBO, Kap. 24 Register ist nicht à jour, lückenhaft, Mutationen fehlerhaft 
ausgeführt

Besteht ein Mutationsjournal (An-/Abmeldungen)?

070 Datens chutz Sicherstellung des Schutzes von 
sensiblen Daten 

Informations- u. Daten-
schutzgesetz (InfoDG) 
BGS 114.1, 
Registerharmonisierungs-
gesetz (RHG), 
Handbuch 
Einwohnerkontrolle

Fehlende Regelungen betreffend Datenschutz, 
ungesicherter Datenzugang,
keine Recovery-Möglichkeiten,
falsche Auskunftserteilung

Bestehen Regelungen bezüglich Datenschutz, z.B. 
Datenschutzreglement?
Sind Datensperren bekannt?

Total
Punkte

Mögliche Kontrollm as s nahm en

Allgem eine Verw altung und Organis ation

Mögliche Ris iken

Ris ikobeurteilung

Nr. IKS-Bereich Bes chreibung Bereich
Grundlagen
(rechtlich, fachlich)
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Schadens -
aus m as s

Eintretens -
w ahrs chein-

lichkeit
100
110 Kas s e Dokumentation Kassenverkehr,

Bestandesnachweis
HBO, Kap. 18 Entwendung, Falschbuchungen, Kassenbestand falsch, 

Diebstahlgefahr
Wird Kassenbestand periodisch überprüft 
(Kassensturz)?
Ist der Kassenbestand angemessen (Minimal-
/Maximalbestand)?
Besteht ein Versicherungsschutz?

120 Pos t-/Bankkonto Verwaltung der übrigen Flüssigen 
Mittel

HBO, Kap. 19 Falschzahlungen, Belastung entspricht nicht dem 
Buchhaltungsjournal, Kontostand in der Fibu nicht korrekt 
ausgewiesen, falsche Verbuchung, e-hacking

Besteht eine klare Regelung bezüglich 
Zeichnungsberechtigungen/Visa und wird diese 
eingehalten?
Wird das 4-Augen-Prinzip eingehalten?
Erfolgt ein Abgleich zwischen Zahlungsauftrag und 
Zahlungsvorschlag bei der e-Zahlungsfreigabe?

130 Kreditoren Vollständige, zeitnahe und 
transparente Erfassung der 
eingegangenen Verpflichtungen

HBO, Kap. 4, 12
und 18

Bezahlung erfolgt nicht innert Frist, Skonto und Rabatte werden 
nicht realisiert, vorsteuerabzugsberechtigte Bereiche werden 
nicht korrekt berücksichtigt, Doppelzahlungen, Kontrollen 
versäumt, Visum vergessen

Erfolgen die Zahlungen fristgerecht und werden die 
Skontoabzüge und Rabatte geltend gemacht?
Wurden die möglichen Vorsteuerabzüge getätigt?
Ist sichergestellt, dass keine Doppelzahlungen 
erfolgen?

140 Liquiditäts bes chaffung Überwachung der Liquidität,
Beschaffung von marktgerechten 
Darlehen

HBO, Kap. 7, 13
und 14

Kompetenzüberschreitung, Kredite nicht dokumentiert, 
unattraktive Bedingungen - überhöhter Zinsaufwand, fehlende 
Alternativofferten, fehlende Liquiditätsplanung 

Wurden bei Kreditaufnahmen/Darlehen 
Alternativofferten eingeholt?
Wurde ein Liquiditätsplan erstellt/überarbeitet?
Sind die Liquiditätsfälligkeiten solide  eingeplant?

150 Beiträge/Subventionen Überprüfen von entsprechenden 
Erlassen wie Zusicherungen, RRB oder 
Verfügungen von Bund und Kanton 
sowie Dritten, Feststellen von 
Beitragsberechtigungen, 
Beitragsgesuche für Subventionen 
erstellen, Termin- und 
Geschäftskontrolle erstellen

Sektorielle 
Gesetzgebungen
von Bund, Kanton, Dritten

Nichterkennen der Subventionsberechtigung der öffentlichen 
Hand oder Dritten wie Stiftungen, private Donatoren (z.B. 
Anstossfinanzierungen Bund, Härtefallhilfen, Abrechnung 
Schülerpauschalen, Rückvergütungen Sozialhilfe, u.ä.), 
Beitragsgesuche werden nicht oder falsch eingereicht, materiell 
fehlerhafte Eingaben, Terminversäumnisse

Besteht eine Übersicht über die möglichen 
Ansprüche und Termine für solche Eingaben nach 
Fachbereich/Abteilung oder funktionaler 
Gliederung?
Wurden sämtliche Beitragsgesuche gestellt?
Ist die Eingabe formell und materiell richtig erfolgt?
Sind alle Unterlagen vollständig vorgelegen?

160 Mehrw erts teuer Mehrwertsteuer ordnungsgemäss 
abrechnen und Vorsteuer vollständig 
geltend machen

HBO, Kap. 18.20,
Merkblatt ESTV

Falsche Umsatz- und Vorsteuerberechnung, 
Nichtberücksichtigung von Subventionszahlungen bei der MWST-
Abrechnung

Werden MWSt-Abrechnungen durch die 
verantwortliche Person kritisch geprüft?
Wann erfolgte die letzte MWST-Revision durch die 
ESTV?

Total
Punkte

Mögliche Kontrollm as s nahm en

Flüs s ige Mittel, Kreditoren, Liquidität

Mögliche Ris iken

Ris ikobeurteilung

Nr. IKS-Bereich Bes chreibung Bereich
Grundlagen
(rechtlich, fachlich)
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Schadens -
aus m as s

Eintretens -
w ahrs chein-

lichkeit
200 Steuerw es en
210 Steuerregis ter Steuerregister führen HBO, Kap. 20 Nicht à jour, lückenhaft (Mutationen), ungenügende Daten 

bezüglich Feuerwehrersatzpflicht oder Kirchensteuerpflicht
Erfolgte ein Abgleich zwischen der 
Einwohnerkontrolle und dem kantonalen Register?
Ist das Register à - jour? Werden die Mutationen 
regelmässig vorgenommen?

220 Steuerfakturierung Steuerfakturierung durchführen (inkl. 
Nach- u. Strafsteuern)

HBO, Kap. 4 und 18
Steuerreglement

Steuerfüsse und Zinssätze nicht nachgeführt, falsche 
Rechnungsstellung/Berechnung Vorbezüge oder Veranlagung, 
verspätete Verarbeitung DTA, fehlerhafte Fakturierung 
Nachsteuern und Bussen, Vorauszahlungen werden nicht 
berücksichtigt, fehlende Verzinsung, falscher Bezug für Kirchen 
und Feuerwehr

Wurden sämtliche Angaben (Steueranfragen) für 
den Vorbezug bearbeitet? 
Erfolgte eine Überprüfung auf Vollständigkeit via 
Systemreports?
Existiert eine Funktionstrennung (Benutzerrechte)?

230 Inkas s ow es en Regelmässige Mahnläufe durchführen,
Fortsetzung Betreibungsbegehren, 
Beseitigung Rechtsvorschlag

HBO, Kap. 18.1.2 Keine oder ungenügende Überwachung des Inkassowesens 
(Einhaltung Fristen), keine regelmässigen Mahnläufe, fehlende 
Dokumentation von Vorgaben für Ratenzahlungsvereinbarungen, 
nicht einhalten von Ratenzahlungsvereinbarungen, 
weniger restriktive Handhabung als Kanton, 
Kompetenzüberschreitung, Debitorenverluste

Existiert eine Ratenzahlungskontrolle?
Wurde die Kompetenzregelung (max. Anzahl Raten) 
eingehalten?
Erfolgen regelmässige Mahnläufe?
Wurden Checklisten für die Abläufe erstellt?

240 Verlus ts cheinverw altung Bewirtschaftung der Verlustscheine
unter Beachtung der 
Verjährungsfristen

HBO, u.a. Kap. 18
Verwaltungsreglement

Nicht abgeschriebene Forderungen aufgrund von 
Verlustscheinen, fehlende Inkassohandlungen, keine 
Abzahlungsvereinbarungen (Ratenzahlungen), Verjährung von 
Verlustscheinen

Wird eine Verlustschein-Liste geführt?
Erfolgt eine Zusammenarbeit mit einer Inkassofirma 
oder wird die Bewirtschaftung gemeindeintern 
vollzogen? 
Besteht eine Regelung über die gemeindeinterne 
Bewirtschaftung von Verlustscheinen?

300
310 Gebühren SF Gebührenerhebung- / Fakturierung HBO, Kap. 4, 8, 12 und 18,

gemeindeeigene 
Gebührenreglemente

Falsche Ablesung, Berechnung, Rechnungsstellung, Festsetzung 
Gebühren, 
keine oder unvollständige Fakturierung, falsche Verbuchung, 
Vorauszahlungen werden nicht berücksichtigt

Instrumentelle Ausstattung der Messgeräte 
(elektronisch, mechanisch u.ä.)?
Wie erfolgt die Messung (Ablesung) elektronisch, 
manuell u.a.?
Wird ein Abgleich mit der Einwohnerkontrolle 
durchgeführt (Anzahl Haushaltungen)?
Erfolgen Periodenvergleiche?

320 Gebühren übrige Gebührenerhebung- / Fakturierung für 
amtliche Handlungen nach 
kommunalem Gebührentarif,
Erhebung Hundesteuer, 
Reservationsgebühren, Kurtaxe 
(Citytaxe)

HBO, Kap. 4, 7, 12 und 19,
Gebührenreglemente

Falsche Berechnung, fehlerhafte Erhebung/Gebührenhöhe, 
Unvollständigkeit (z.B. Anzahl Anmeldungen), falsche Verbuchung

Erfolgt eine periodische Überprüfung der 
Berechnung der Gebührenhöhe (Deckung der 
laufenden Kosten)? Erfolgt ein Abgleich mit einem 
vorhandenen online-Reservationssystem? Wird ein 
konsequenter Abgleich mit Amicus (Nationale 
Datenbank für Hunde) durchgeführt? 

400
410 Finanzanlagen FV Bewirtschaftung von Finanzanlagen HBO, Kap. 7, 12 - 15

und 18.9 ff.
Fehlendes Anlagereglement mit klarer Zuordnung von Aufgaben, 
Kompetenz, Verantwortung, ungenügende Rendite, risikoreiche 
Anlagen, Vermögensverlust

Besteht ein Anlagereglement?
Erfolgt eine Risikoverteilung bei Kapitalanlagen?

420 Sachanlagen FV Bewirtschaftung von Liegenschaften im 
Finanzvermögen (FV)

Verwaltungsreglement Kompetenzüberschreitung, Stammdaten der jeweiligen 
Sachanlagen (Liegenschaften FV) nicht dokumentiert, 
Nichteinhaltung Bewertungsgrundsätze, Einnahmenverluste 
(Miete und Verkauf), mangelnder Unterhalt und Bewirtschaftung

Wer ist in der Gemeindeverwaltung zuständig für 
die Bewirtschaftung (Bau, Finanzen)?
Liegt ein Nutzerreglement bei Liegenschaften FV 
vor?
Existieren Vorgaben bei der 
Liegenschaftsverwaltung?

Total
Punkte

Mögliche Kontrollm as s nahm en

Gebühren

Mögliche Ris iken

Ris ikobeurteilung

Bew irts chaftung Finanzverm ögen

Nr. IKS-Bereich Bes chreibung Bereich
Grundlagen
(rechtlich, fachlich)
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Schadens -
aus m as s

Eintretens -
w ahrs chein-

lichkeit
500
510 Baubew illigungs verfahren Vorgehensweise im Baubewilligungs-

verfahren Gemeinde: 
Vom Eingang des Gesuchs (vollständige 
Gesuchsvorlagen) bis zur 
Baubewilligung durch das zuständige 
Organ (Baukommission)

Kantonale- und 
kommunale Erlasse wie 
kantonales Planungs- und 
Baugesetz oder 
Baureglement, 
Zonenreglement

Nichteinhaltung des Baubewilligungsverfahren, baupolizeiliche 
Versäumnisse, Regressforderungen auf Schadenersatz

Besteht eine Prozessbeschreibung zum 
Baubewilligungsverfahren?
Wie lang sind die Bearbeitungszeiten für eine 
Gesuchsbehandlung?
Welches Mengengerüst besteht bezüglich Anzahl 
Gesuche (bewilligte, abgelehnte, pendente)?
Werden die Baubewilligungsauflagen vor Ort 
kontrolliert («Baupolizei»)?

520 Baugebühren Gebührenerhebung / -Fakturierung HBO, Kap. 4, 12 und 18, 
kommunales 
Baureglement

Nicht alle Baugesuche/-gebühren in Rechnung gestellt, falsche 
Verbuchung

Wie erfolgt der Abgleich zwischen Bauverwaltung / 
Finanzverwaltung (Baugebühren)?
Wird der Prozess periodisch auf Vollständigkeit 
überprüft?

530 Ans chlus s gebühren Gebührenerhebung / -Fakturierung HBO, Kap. 4, 7, 12 und 18 Erhebung, Fakturierung wird zu spät oder nicht vorgenommen, 
fehlende Schnittstelle zur Bauverwaltung, Berechnung, falsche 
Verbuchung, falsche Rechnungsstellung, keine Bewirtschaftung 
der Ausstände

Wie erfolgt der Abgleich zwischen Bauverwaltung / 
Finanzverwaltung (Anschlussgebühren)?
Wird der Prozess periodisch auf Vollständigkeit 
überprüft?

600
610 Subm is s ions w es en Vergabe von Aufträgen (Bau und 

Dienstleistungen) nach den Regeln 
der Submissionsgesetzgebung bzw. 
des Submissionsreglementes der 
Gemeinde

Submissionsgesetz-
gebung (BGS: 721.54)
Submissionsreglement 
Gemeinde

Nichtbeachtung der Schwellenwerte bei der Vergabe, 
Beschwerderisiko durch unklare oder ungeeignete Eignungs- und 
Zuschlagskriterien, Formfehler, je nach Submissionsverfahren, 
Risiko der Wiederholung des Verfahrens,
fehlendes Offertverfahren gemäss Submissionsgesetzgebung

Erfolgte die Zuteilung zum jeweiligen 
Submissionsverfahren und damit nach 
Schwellenwerten korrekt (Freihändig, Einladungs-, 
öffentliches Verfahren)? 
Sind die Ausschreibungskriterien bekannt?
Besteht eine Übersicht über sämtliche 
Ausschreibungen?

620 Vertrags m anagem ent Verzeichnis der gültigen Verträge,
Kontrolle der auslaufenden Verträge

HBO, Kap. 26 Nichteinhaltung der Kündigungsfristen, fehlende allgemeine 
Fristenkontrolle, Nichtfakturierung von vertraglich festgelegten 
Bedingungen (bspw. Miete)

Wird eine Vertragsübersicht inkl. Fristenkontrolle 
geführt?
Werden  die Rechte und Pflichten gemäss Vertrag 
eingefordert respektive eingehalten?

700
710 Pers onaladm inis tration Effiziente Stellenbewirtschaftung Dienst- und 

Gehaltsordnung
(DGO)

Versäumte Nachführung der Ein- und Austritte, fehlender 
Stellenplan und/oder Stellenbeschreibungen, versäumte 
Mutationen der Sozialversicherungen infolge Krankheit oder 
Unfall, unterlassene Mitarbeiterbeurteilung, fehlende 
Weiterbildung der Mitarbeitenden, durch Personalausfall 
fehlende Stellvertretungen, durch Fluktuation Verlust von 
know-how

Bestehen Checklisten zu den jeweiligen Ereignissen 
wie Eintritt, Austritt, Mutationen u.a.?

720 Lohnw es en Fehlerfreie Lohn- und 
Saläradministration

GAV, Dienst- und 
Gehaltsordnung
(DGO)

Unkorrekte Einstufung, falsche Lohnausweise oder 
Lohnabrechnungen, Sozialversicherungsabrechnungen, nicht 
zeitgerechte Überweisungen, falsche Verbuchung, inkl. 
Lohnwesen Lehrpersonen

Erfolgen periodische Revisionen durch RPO (intern 
od. extern) und AHV?
Wurden allfällige Beanstandungen beseitigt?

Bauw es en

Subm is s ions w es en und Vertrags m anagem ent

Pers onalw es en

Total
Punkte

Mögliche Kontrollm as s nahm enMögliche Ris iken

Ris ikobeurteilung

Nr. IKS-Bereich Bes chreibung Bereich
Grundlagen
(rechtlich, fachlich)
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Schadens -
aus m as s

Eintretens -
w ahrs chein-

lichkeit
700
730 Sitzungs gelder und Spes en Bestimmung und Ausrichtung
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25.10.10 Musterb erichterstattung  an Gemeinderat  
 

Bericht  IKS   Periode: 202x  (Auszug aus einer Muster -Berichterstattung)  
1) Übersicht nach IKS-Bereichen 

 
 

 
  

Anzahl 
eingestellt

Anzahl 
durchgeführt

Differenz Anzahl 
OK

Anzahl 
NOK

100
Flüs s ige Mittel, 
Kreditoren, Liquidität

110 Kasse

8 6 2

Überprüfung Höhe 
Kassenbestand.
Kassensturz wurde nicht 
gemacht.

6

Kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da 
Kassenbestand unwesentlich.

J 

120 Post-/Bankkonto
10 9 1

Anzahl Zugriffsberechtigte 
Minimum

9 J

130 Kreditoren 5 5 2 5 J 
140 Liquiditätsbeschaffung 3 2 1 2 J
150 Beiträge/Subventionen

12 12 0 11 1
Nicht auf allen Auszahlungslisten sind 
Kontrollvisa

J 

160 Mehrwertsteuer 6 6 0 6 J

200 Steuerw es en

210 Steuerregister
6 5 1

Mahnung ausstehende 
ordentliche Steuererklärungen

5 J 

220 Steuerfakturierung 7 7 0 7 J
230 Inkassowesen

8 7 1

Periodische Durchführung der 
Mahnläufe

6 1

Verlustscheine werden regelmässig 
bewirtschaftet, aber die 
Betreibungslisten/Verlustscheinlisten sind nicht 
nachgeführt

J 

240 Verlustscheinverwaltung 3 3 0 3 J

Wirksamkeit der KontrollenNr. IKS-Bereich
Anzahl Kontrollen Schlüsselkontrollen, welche 

nicht durchgeführt wurden
(Bezeichnung)

Qualität der 
Kontrollen

Feststellungen, Hinweise, Massnahmen
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26.1.3 Rechtsgrundlagen  

Die für die Rechnungsführung massgebenden gesetzlichen Grundlagen sind im Gemeindegesetz 
verankert. Sie sind im HBO, Kapitel 2 «Rechtliche Grundlagen » wi edergegeben und nachfolgend  
überblicksmässig dargestellt : 

 
Das GG kennt keine Verordnung , welche Ausführungs bestimm ungen  für die Ausgestaltung der 
Rechnungslegung formuliert. Im Gesetzestext (§ 137 Abs. 2. lit. b  GG) wird dem zuständigen De-
partement die  Befugnis erteilt, ein verbindliches Rechnungslegungsmodell vorzuschreiben. Dieses 
Rechnungslegungsmodell ist mit dem vorliegenden Handbuch ausformuliert.  
 
In gl eicher Weise erhält das Departement die Befugnis , ein Revisionsmodell zur  Sicherstellung der  
Rechnungsprüfung  zu erlassen (§ 156 Abs. 1 GG).  

26.1.4 Finanz- und Rechnungsgrundsätze  

Das GG unterscheidet nach Grundsätzen der Haushaltsführung, der Budgetierung, der Rechnungs-
legung und der Buchführung . Alle diese Grundsätze werden im Kapit el 4 «Finanz- und  Rechnungs-
grundsätze » abgehandelt.  
  

HBO  
Ziffern  

Gemeindegesetz (GG)  
vom 16.02.1992 (BGS 131.1) 

Beschreibung/Inhalte  

2.1.1 § 103 Befähigung der Rechnungsprüfungskommission  

2.1.2 § 132 Aufgaben der Finanzverwaltung  

2.1.3 § 134, 135, 135bis;, 136, 137 Grundsätze der Haushaltführung und des Rechnungs-
wesens 

2.1.4 § 138 Finanzplan  

2.1.5 § 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 146bis 

Budget  

2.1.6 § 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
152bis, 153, 153bis, 154, 154bis  

Jahresrechnung  

2.1.7 § 155, 156, 157 Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle,  
Revisionsmodell, Aufsicht  
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26.3 Aufs ichts - und Prüfungsorgane  

26.3.1 Auf gabenteilung zwischen Legis lative und Exekutive  

Die Aufsicht erfolgt im Rahmen des Verfassungs -, Gesetzes- und Prüfungsauftrages. Es besteht das 
Anliegen von verschiedenen Anspruchsgruppen wie Einwohner  und Einwohnerinnen , Stimmb e-
rechtig te, Steuer- und Geb ührenzahlende sowie auch von anderen  Gemeinwesen (z.B. aufgrund 
des Finanz - und Lastenausglei chs), mit einer  sachgerechten Offenlegung  der Jahresrechnung be-
dient zu werden.  Die Leistungsmessung im öffentlichen Gemeinwesen ist nur in einem geringen 
Mass über das Ergebnis möglich. Legislative ( Gemeind eversammlung oder Gemeindeparlament ) 
und Exekutive (Gemeinderat) sind auf dem Weg zur Beschlussfassung auf bestimmte Kontrollme-
chanismen angewiesen.   
 
Die Finanzaufsicht geht damit über die Abschlussprüfung hinaus und umfasst den ganzen Bereich 
der Ordnungsmässigkeit, der Rechtmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der 
Haushaltsführung. Die Grenzen zwischen den einzelnen Prüfungs - und Auf sichtsaufgaben sind 
fliessend.  

26.3.1.1 Gemeindeversammlung /Gemeindeparlament  

Die Oberaufsicht der Gemeindeversammlung  oder des Gemeindeparlament s umfasst die Aufsicht 
über die Exekutive (Gemeinderat), die Verwaltung  und die Kommissionen.  Die Oberaufsicht über 
den Finanzhaushalt nach Massgabe der rechtlichen Grundlagen (Rechnungslegungsmodell, Ge-
meindeordnung) wird in der Regel mit der Prüfung der Haushaltsführung und der Prüfung der 
Rechnungsführung sichergestellt.  

26.3.1.2 Gemeinder at  

Der Gemeinderat trägt die politische Verantwortung für die Haushalt sführung eines Gemeinwe-
sens. Seine Aufsicht umfasst die gesamte Verwaltung inklusive Kommissionen. In der Gemeinde-
ordnung können über ein Ressorts ystem einzelne Sachgebiete personell aufge teilt werden  (§§ 72 
und 98 GG).  
 
Die Aufsicht über  öffentlich -rechtliche Verträge sowie ausgegliederte oder ausgelagerte öffentli-
che Aufgaben in öffentlich -rechtliche Unternehmen oder privatrechtliche Unt ernehmen obliegt  
grundsätzlich dem Gemeinderat  (§ 162 Abs. 2 GG). 

26.3.1.3 Kommissionen/Verwaltung  

Die unmittelbare V erantwortung für ihr Handeln tragen die Kommissionen. In welcher Konse-
quenz und Qualität sie das erledig en, ist durch das Vorhandensein eines I nterne n Kontrollsystem s 
(IKS) sicherzustellen . Aufgrund von §  135bis GG hat das Departement die Vorgaben zum IKS in ei-
nem eigenen Kapitel 25 «Internes Kon trollsystem (IKS)» festgelegt.  

26.3.1.4 Finanzverwaltung  

Die Finanzverwaltung führt den Finanzhaushalt der Gemeinde und ist verantwortlich, dass das 
anvertraute Vermögen sorgfältig  verwaltet wird. Sie entwirft das Budget und führt die Jahres-
rechnung. Die Gemeindeordnung kann auch vorsehen, aussenstehende  Fachleute mit der  Führung  
der Finanzverwaltung zu betrauen  (§ 132 GG).  

26.3.1.5  Kantonale Aufsicht   

Das Amt für Gemeinde n (AGEM) übt  die Aufsicht über den Finanzhaushalt aller Gemeinden , 
Zweckverbän de und auf dem Gemeindegesetz weiter begründete Institute aus. Mit dieser Aufsicht 
wird  darüber gewacht,  ob den Bestimmungen über den Finanzhaushalt (Gemeindegesetz, Rech-
nungslegungsmodell, Revisionsmodell ) nachgelebt wird.  Mangelhaft oder nicht nach den Vorga-
ben des Departements erstellte Jahresrechnungen genehmigt das Amt für Gemeinden nicht. Sie 
sind zu korrigieren.  
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Über die Amtsübergabe wird durch Anwendung einer be sonderen Checkliste (s iehe Anhang Ziffer  
26.10.2.2.1) ein Protokoll geführt , welches durch all e beteilig ten Parteien zu unterzeichnen ist.  
 
Sonderprüfungen : 
Bei Bedarf können sowohl der Gemeinderat wie auch die Aufsichtsbehörde  (AGEM) das Rech-
nungsprüfungsorgan mit der  Prüfung besonderer Sachverhalte - in der Regel mit separater Be-
richterstattung  an den Auftraggeber  - beauftragen .  

26.3.2.2 Unvereinbarkeit von RPO  und Finanzkommission  

Rechnungsprüfungsorgan in Doppelfunktion auch als  Finanzkommiss ion?  Die Ausübung 
der Tätigkeit des Rechnungs prüfungs organs in Personalunion , mit den Aufgaben einer Finanz-
kommission , ist aufgrund einer konse quenten Trennung von kontrollierenden und beratenden 
Funktionen  in einer Gemeinde  nicht zulässig und widerspricht den Grundsätzen eines IKS sowie 
den eingeschalteten Kontrollmechanismen .  

26.3.2.3 Stellung  

Das RPO ist nicht weisungsgebunden und den rechtlichen Grundlagen verpflichtet. Die Mitglieder 
der Rechnungsprüfungs kommission  respektive die externe Revisionsstelle ist gehalten, ihre Auf-
gabe unabhängig, objektiv und unpartei isch wahrzunehmen. Das RPO ist dem Gemeinderat weder 
über - noch untergeordnet, sondern nebengeordnet. Es übt seine T ätigkeit ohne Instruktio nen aus. 

26.3.2.4 Befugnisse 

Das RPO hat keine Entscheidungs- und Weisung sbefugnisse. Werden bei der Rechnungsprüfung 
jedoch Mängel in der Jahresrechnung oder in der Buchführung festgestellt, so stellt es beim Ge-
meinderat Antrag zur Korrektur . Kleinere Mängel sollten direkt mit der Finanzverwaltung berei-
nigt werden. Wird einem Antrag auf Korrektur nicht entsprochen , kann das RPO nur über die 
Berichterstattung an die Gemeindeversammlung oder an das Gemeindeparlament auf den Mangel 
hinweisen.  Der Antrag zur Beschlussfassung der Jahresrechnung  erfolgt in einem solchen Fall nur 
mit Einschränkung  oder mit Zurückweisung.  Das RPO ist ebenfalls befugt Empfehlungen zur Op-
timierung der Arbeitsprozesse auszusprechen.  

26.3.2.5 Wahl  

Die Rechnungsprüfungskommiss ion (RPK) wird für eine Amtsp eriode von vier  Jahren gewählt. 
Nicht wählbar sind die Mitglieder des Gemeinderates und des Gemeindeparlamentes, Beamte  und 
Beamtinnen , Angestellte sowie Lehrpersonen  der Gemeinde  (§§ 103 und 112 GG). Die RPK hat ihre  
Aufgaben a ls Kollegialbehörde zu erfülle n. Sie fasst ihre Beschlüsse als Gesamtkommission. Für 
ihre Mitglieder besteht - was die Rechnungsprüfung anbelangt - kein Raum für Einzelinitiativen 
in der Öffentlichkeit.   
 
Die aussenstehende Revis ionsstelle  wird in der Regel durch die Gemeindeversammlung  oder 
vom Gemeindeparlament für eine Amtsperiode gewählt. Die Vergabe d ieses Mandates hat auf 
der Grundlage de r Submissionsgesetzgebung  zu erfolgen.  
 
Rechnungsprüfungskommissionen wie Revisionsstellen haben als Wahlvoraussetzungen die Befä-
higungskrite rien nach Ziffer 26.3.2.8 zu erfüllen.  

26.3.2.6 Schweigepflicht  

Sowohl d ie Mitglieder der RPK als auch die aussenstehende Revisionsstelle unterstehen nach 
Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde der Schweigepflicht.  Darunter fallen im Besonderen 
alle Angelegenheiten, die ihnen in der Ausübung ihrer Prüf ungstätigkeit zur Kenntnis  gelangen 
und die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift ( z.B. Bereiche Steuern , Sozialhilfe) 
geheim zu halten sind.  
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26.3.2.7 Verantwortlichkeit  und Haftung  

Das RPO ist verantwort lich  für die richtige Durchführung der Rechnungsprüfung nach § 156 Abs. 1 
GG. Die Haftung eines  RPO unterliegt dem kantonalen Verantwortlichkeitsgesetz ( BGS 124.21).  
 
§ 1 «Geltungsbereich » bezeichnet die Personenkreise , die unter dieses Gesetz fallen:  

a. die Behörden, Beamten, Angestellten und Arbeiter;  
b. alle übrigen Arbeitskräfte  auch wenn sie nur nebenamtlich, provisorisch  

oder  obligationenrechtlich angestellt sind . 
 
Nach lit. b fällt auch eine aussenstehende Revisionsstelle, die ihre Tätigkeit in einem obligationen-
rechtlichen Auftragsverhältnis ausübt, unter den Geltungsbereich des Verantwortlichkeitsgeset-
zes. Das RPO kann  somit für Schäden, die es widerrechtlich und vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verursacht, im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung haftbar gemacht werden.  

26.3.2.8 Befähigung  

Im Kanton Solothurn ist die fachliche Qu alifikation der Mitglieder eine s RPO im § 103 GG geregelt. 
Im entsprechende n Gremium muss mindestens eine Person über die geforderte Befähigung  
verfügen, wobei es sich bei einer RPK nicht um den  Präsidenten  oder die Präsidentin der RPK han-
deln muss. 
 
Das zuständige Departement hat dazu die Einzelheiten geregelt und die Kriterien zur Befähigung 
festgelegt.  Als finanzielle Messgrösse wird  der  durchschnittliche Gesamtaufwand in Franken  der 
letzten Amtsperiode  herangezogen .  
A < Fr. 2 Mio. Aufwand    einfache Befähigung  
B1 Fr. 2 Mio. - < Fr. 10 Mio. Aufwand   besondere Befähigung mit Ausnahme  
B2 >= Fr. 10 Mio . Aufwand    besondere Befähigung ohne Ausnahme  
C/D aussenstehende Revisionsstelle    

< Fr. 10 Mio. Aufwand    besondere Befähigung ohne Ausnahme (B2)  
>= Fr. 10 Mio. Aufwand    Zulassung nach Art. 4 und 5 RAG 1 

 
Eine aussenstehende Revisionsstelle erfüllt die Kriterien zur Befähigung nach § 103 Gemeindege-
setz, sofern eine Zulassung nach RAB-Register2 und /oder eine Mitgliedschaft als juristische oder 
natürliche Person bei E XPERTsuisse3 vorgewiesen wird . 
 
Folgende finanziellen Messgrössen bestimmen die fachlichen Anforderungen an mindestens ein 
Mitglied eines RPO:  

 

1 Revisionsaufsichtsgesetz 
2 Revisionsaufsichtsbehörde https://www.rab -asr.ch/#/). 
3 EXPERTsuisse vormals Schweizerische Treuhandkammer https://www.expertsuisse.ch/mitglieder  
 

https://www.rab-asr.ch/#/
https://www.expertsuisse.ch/mitglieder
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Ausgangspunkt der retrograden Prüfung  ist das Endergebnis  (z.B. die Bilanz) der Rechnungsab-
lage. Ausgehend vo n diesem Ergebnis werden über die Buchhaltung die Grundbelege einge sehen 
und die zu Grunde liegenden Sachverhalte plausibilisiert.  
 
Praxisanwendung:  
Überprüfung der Aktiven auf deren Richtigkeit. Es soll festgestellt werden, ob die Aktiven (Wert-
schriftenanlagen) vorhanden und die dazu gehörenden Erträge richtig und vollständig sind.  

26.5.5 Prüfungsumfang  

Die Bestimmung des Umfangs der vorzunehmenden Prüfungshandlungen ist eine Ermessensfrage 
für den  Prüfer /die Prüferin.  Das Ermessen wie umfangreich ( deta illiert ) eine Prüfung erfolgen soll, 
stützt sich auf die quali tative oder quantitative Wesentlichkeit eines Prüffeldes. Aus zeitökonomi-
schen Gründen ist eine vollständige (lückenlose) Prüfung nicht möglich. Der Prüfer /die Prüferin  
wird daher immer mit einer Kombination zwischen  lückenloser und stichprobenweiser Prüfung 
vorgehen müssen.  

26.5.5.1 Lückenlose Prüfung  

Bei der lückenlosen Prüfung werden immer alle Buchungstatbestände (Belege, Auf zeichnungen, 
Buchungen) innerhalb eines bes timmten Bereiches und/oder Zeit abschnittes erfasst, um Gewiss-
heit über die  Richtigkeit und Ordnungsmässigkeit  eines ganzen Bereichs zu erlangen.  

26.5.5.2 Stichprobenweise Prüfung  

Mit der stichprobenweisen Prüfung soll sich der Prüfer /die Prüferin  aufgrund einer Stichproben-
auswahl ein Urteil über eine Gesamtdatenmenge bilden können. Dabei wird von der Annahme 
ausgegangen, dass sich eine Fehlerhäufigkeit in einer Teilmenge auch in gleicher Häufigkeit  in der 
Gesamtdatenmenge ausprägt. Die Prüfung einer Teilmenge lässt somit auch ein approximatives 
Urteil über die Gesamtmenge zu. Damit ist es möglich, dass sich der Prüfer /die Prüferin mit wenig er 
zeitlichem Aufwand  ein Urteil über einen Sachverhalt bilden kann.   

26.6 Prüfungshandlungen  und -prozesse 

Sämtliche Prüfungshandlungen und -prozesse werden unter dem Einsatz von Prüf checklisten ge-
stützt. Diese Checklisten haben gleichzeitig den Zweck , den Prüfungsablauf zu dokumentieren 
und die Grundlagen für die Berichterstattung zu liefern. Die Checklisten sind so gestalte t , dass 
diese die Durchführung der einzelnen Prüfungshandlungen in zeitliche r und personeller Abfolge 
nachweisen können ( Grundlage Rapportierung).  

  









https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/30.9.3_Zweckverband_Sozialregionen-Stand_10.2023.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/30.9.3_Zweckverband_Sozialregionen-Stand_10.2023.pdf
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26.10 Anhang  

26.10.1 Muster bestätigungsberichte (Prüfberichte ) 

26.10.1.1 Bestätigungsbericht  ohne Einschränkung  (ohne Bestätigung IKS)  

 
 
Rechnungsprüfungskommission  
der Gemeinde Musterwil  
9999 Musterwil  
  
 Gemeindeversammlung  
 der Gemeinde  Musterwil  
 9999 Musterwil  
 
 
Bestätigungsbericht  
der Rechnungsprüfungskommiss ion zur Jahresrechnung 202x  
 
Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Musterwil  haben wir die per 31.12.202x abgeschlossene 
Jahresrechnung 202x, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und 
Anhang im Sinne der kantonalen Gesetzgebung nach § 156 Gemeindegesetz (GG) geprüft.  
 
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und 
kommunalen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung und Umset-
zung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Einhalt ung des Rechnungslegungsmodells nach den Vor-
gaben des zuständigen Departements.  
 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzuge-
ben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, dass 
die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als F olge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der B eurteilung 
dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahres-
rechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, 
nicht aber um ein Prüfungsurteil über di e Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben . Die Prüfung 
umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, die 
Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahre srech-
nung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine ausreichende und an-
gemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.202x abgeschlossene 
Rechnungsjahr 202x den kantonalen und kommunalen Vorschriften.  
 
Wir bestätigen, dass unsere Rechnungsprüfungskommission die gesetzlich verlangte Befähigung durch min-
destens eine Person erfüllt. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der Amtsausübung sind eingehalten.  
 
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 202x mit einem Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss vor 
Ergebnisverwendung von Fr. 0.00 zu beschliessen. 
 
Musterwil, TT.MM.JJJJJ 
 
 
Melchior Fehlerlos  Mechtilde Sauber  
Präsident Fachfrau in Finanz - und Rechnungswesen  
 mit eidg. Fachausweis  
  

https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/26.10.1.1__-_Bestaetigungsbericht_ohne_Einschraenkung_vor_Einfuehrung_IKS.docx


https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/26.10.1.2_-_Bestaetigungsbericht_mit_Einschraenkung.docx


https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/26.10.1.4_-_Bestaetigungsbericht_ausstenstehende_Revisionsstelle.docx
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26.10.1.4 Bestätigungsbericht  aussenstehende Revisionsstelle (ohne Bestätigung IKS)  

 
 
Audit Revisions AG  
9999 Musterwil  
  
 Gemeindeversammlung  
 der Gemeinde Musterwil  
 9999 Musterwil  
 
 
Bestätigungsbericht  
der aussenstehenden Revis ionss telle zur Jahresrechnung 202x  
 
Als Revisionsstelle der Gemeinde Musterwil , haben wir die per 31.12.202x abgeschlossene Jahresrechnung 
202x, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang im Sinne 
der kantonalen Gesetzgebung nach § 156 (GG) geprüft.  
 
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und 
kommunalen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung und Umset-
zung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Einhalt ung des Rechnungslegungsmodells nach den Vor-
gaben des zuständigen Departements.  
 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzuge-
ben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, dass 
die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als F olge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risi-
ken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümer n ein. Bei 
der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstel-
lung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfun gsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben . 
Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsme-
thoden, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdarst ellung der 
Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine ausreichende 
und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.202x abgeschlossene 
Rechnungsjahr 202x den kantonalen und kommunalen Vorschriften.  
 
Wir bestätigen, dass wir als aussenstehende Revisionsstelle die kantonalen Bestimmungen zur Befähigung 
erfüllen.  
 
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 202x mit einem Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss vor 
Ergebnisverwendung von Fr. 0.00 zu beschliessen. 
 
Musterwil, TT.MM.JJJJ 
 
 
Melchior Fehlerlos  Mechtilde Sauber  
Leitender Revisor  Fachfrau in Finanz - und Rechnungswesen  
Zugelassener Revisionsexperte RAG mit eidg. Fachausweis  
 
  

https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/26.10.1.4_-_Bestaetigungsbericht_ausstenstehende_Revisionsstelle.docx
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26.10.1.5 Bestätigungsbericht  ohne Einschränkung (mit Bestätigung IKS ) 

 
 
Rechnungsprüfungskommission  
der Gemeinde Musterwil  
9999 Musterwil  
  
 Gemeindeversammlung  
 der Gemeinde Musterwil  
 9999 Musterwil  
 
 
Bestätigungsbericht  
der Rechnungsprüfungskommiss ion zur Jahresrechnung 202x  
 
Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Musterwil haben wir die per 31.12.202x abgeschlossene 
Jahresrechnung 202x, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und 
Anhang im Sinne der kantonalen Gesetzgebung nach § 15 6 Gemeindegesetz (GG) geprüft.  
 
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und 
kommunalen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung und Umset-
zung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie die Einhalt ung des Rechnungslegungsmodells nach den Vor-
gaben des zuständigen Departements.  
 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzuge-
ben. Die Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung der Sicherheit, dass 
die Jahresrechnung frei von falschen Angaben als F olge von Verstössen oder Irrtümern ist. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der B eurteilung 
dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das vorliegende  interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstel-
lung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben . 
Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsme-
thoden, die Plausibilität bei vorgenommenen Schätzungen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellu ng der 
Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erarbeiteten Prüfungshinweise eine ausreichende 
und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag 31.12.202x abgeschlossene 
Rechnungsjahr 202x den kantonalen und kommunalen Vorschriften.  
 
Wir bestätigen, dass unsere Rechnungsprüfungskommission die gesetzlich verlangte Befähigung durch min-
destens eine Person erfüllt. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der Amtsausübung sind eingehalten.  
 
Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung 202x mit einem Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss vor 
Ergebnisverwendung von Fr. 0.00 zu beschliessen. 
 
Musterwil, TT.MM.JJJJJ 
 
 
Melchior Fehlerlos  Mechtilde Sauber  
Präsident Fachfrau in Finanz - und Rechnungswesen  
 mit eidg. Fachausweis  
  

https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/26.10.1.5_-_Bestaetigungsbericht_ohne_Einschraenkung_nach_Einfuehrung_IKS.docx
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26.10.2 Übers icht Checklis ten Prüf ungs prozesse (Arbeitspapiere)   

 
 Referenznummer:  
 

26.10.2.1 Ordentliche Prüfungsprozesse  

 Allgemeine Prüfungen  26.10.2.1.1 
 Bilanz (Aktiven)  26.10.2.1.2/1-12 
 Bilanz (Passiven) 26.10.2.1.2/13-22 
 Erfolgsrechnung  26.10.2.1.3/1-6 
 Investitionsrechnung  26.10.2.1.4 
 Geldflussrechnung  26.10.2.1.5 
 Anhang  zur Jahresrechnung  26.10.2.1.6 
 

26.10.2.2 Besondere Prüfungsprozesse  

 Amtsübergabe  26.10.2.2.1 
 Kontenplan (Übergang HRM1/HRM2)  26.10.2.2.2 
 Bilanzübernahme (Übergang HRM1/HRM2)  26.10.2.2.3 
 Bewertung Finanzvermögen (Übergang HRM1/HRM2)  26.10.2.2.4 
 Anlage nbuchhaltung (Übergang HRM1/HRM2)  26.10.2.2.5 
 Internes Kontrollsystem  26.10.2.2.6 
 
Diese Checklisten sind auf der Webseite agem.so.ch unter der Rubrik Handbuch HRM2  abrufbar.  
  

https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindefinanzen/handbuchordner-hbo-hrm2/ordentliche-pruefungsprozesse/
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26.10.3 Volls tändigkeitserklärung  

 
Diese Vollständigkeitserklärung kann vom zuständigen Rechnungsprüfungsorgan einverlangt 
werden:  
 
Muster  
 
 
Volls tändigkeitserklärung zu Handen des Rechnungsprüfungsorgans  
 
 
Zur Jahresrechnung __________ 
 
Wir bestätigen nach bestem Wissen die unten aufgeführten Auskünfte, die wir Ihnen im Zusammenhang mit 
Ihrer Prüfung der obgenannten Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrech-
nung, Geldflussrechnung und Anhang , gegeben zu haben. Im Übrigen ist uns bekannt, dass es uns obliegt, 
die Jahresrechnung zu erstellen und dass wir für sie verantwortlich  sind. 

1. Die Jahresrechnung ist nach dem vom zuständigen Departement festgelegten Rechnungslegungs-
modell erstellt worden und entspricht daher den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie ist in die-
sem Sinne frei von falschen Angaben als Folge von Vorstössen oder Ir rtümern.  

2. In der Ihnen vorgelegten Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldfluss-
rechnung und Anhang) sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das genannte Geschäftsjahr bu-
chungspflichtig sind. Den zuständigen Personen ist die Weisung e rteilt worden, Ihnen die Bücher 
und Belege sowie alle übrigen Unterlagen zur Gemeinderechnung vollständig zur Verfügung zu 
stellen.  
 

3. In der von Ihnen geprüften und von uns unterzeichneten Jahresrechnung sind alle bilanzierungs-
pflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen berücksichtigt.  
 

4. Allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen  sind bei der Bewertung und der Festset-
zung der Wertberichtigung und der Rückstellung genügend Rechnung getragen worden.  
 

5. Andere Verträge, Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung 
der Jahresrechnung der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind, bestanden nicht.  
 

6. Alle bis zum Zeitpunkt der Beendigung Ihrer Prüfung bekannt gewordenen und bilanzierungspflich-
tigen Ereignisse sind in der vorliegenden Jahresrechnung angemessen berücksichtigt.  
 

7. Wir haben alle vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Vorschriften (z.B. Mehrwertsteuer, 
Sozialversicherungen) eingehalten, deren Nicht -Erfüllung eine wesentliche Auswirkung auf die Jah-
resrechnung haben könnten.  
 

8. Alle bis zum Zeitpunkt der Gemeindeversammlung bekannt gewordenen  und bilanzierungspflichti-
gen Sachverhalte werden wir  Ihnen unverzüglich mitteilen.  

 
 

Ort und Datum:    
  
 
 
 
Unterschrift Gemeinderat:   Unterschrift Finanzverwaltung:  
 
 
 
 
Beilage:  
- Jahresrechnung ____ mit unterzeichneter integrierter Erklärung  
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Abbildung 2: Darstellung des Ressourcenausgleichs mit Disparitätenausgleich und Mindestausstattung . 

Gemeinde A, Gemeinde  B und Gemeinde C 

27.2.2 Disparitätenausgleich  

Die erste Komponente des Ressourcenausgleichs bildet der horizontale Ausgleich zwischen den 
Gemeinden. Basis des Disparitätenausgleichs  ist der Steuerkraftindex (SKI ), also das prozentuale 
Verhältnis zum durchschnittlichen Steueraufkommen (Ressource) pro Einwohner/Kanton. Dieses 
Mass kam bereits im  früheren  System des direkten Finanzausgleichs zur Anwendung . 
 
Der Disparitätenausgleich wird dermassen  angelegt, dass die  ressourcenstarken respektive 
steuerkraftstarken Gemeinden eine  Abgabe leisten, welche die Differenz ihrer Steuerkraft zur 
durchschnittlichen Steuerkraft von 100 um einen bestimmten Prozentsatz reduziert. Gemeinden 
mit einer Steuerkraft unter 100 erhalten demgegenüber einen Beitrag . Dieser Beitrag  verringert  
die Differenz ihrer Steuerkraft zur durchschnittlichen Steuerkraft von 100 ebenfalls um densel-
ben Prozentsatz. Die Finanzierung dieses Ausgleichsgefässes erfolgt durch die Gemeinden mit 
einer Steuerkraft über 100 Indexpunkten (rein horizontaler Finanzausg leich zwischen den Ge-
meinden).  
 
Die Höhe  des Disparitätenausgleichs bei den ressour censtarken Gemeinden  ist im  Gesetz als 
Bandbreite bestimmt:  § 10 Abs. 4 FILAG EG bestimmt die  Bandbreite zwischen 30 bis 50% der 
überdurchschnittlichen Ressourcenstärke (d.h . über einem Steuerkraftindex von 100).  
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27.3 Lastenausgleiche  

Drei  Lastenausgleiche ersetzen den früheren Steuerbedarf  im direkten und indirekten Finanz-
ausgleich. Im neuen System bestehen  drei vom Kant on finanzierte Lastenausgleichsgefäs se. Sie 
sollen Einwohnergemeinden  mit besonders hohen, strukturell bedingten Kosten entlasten . Es 
werden geografisch -topografische, soziodemografische Lasten und Zentrumslasten unterschie-
den. Die Abgeltung erfolgt pausch al. Sie zielt auf eine Teilabgeltung der Kosten ab.  

27.3.1 Geografisch -topografischer Lastenausgleich  

Es werden die «Kosten der Weite » basierend auf bestimmten Indikatoren pauschal abgegolten.  
Als Mass zur Abgeltung v on geografisch -topografischen Lasten wu rden nach spezifischen, kan-
tonalen Erhebungen und Vergleichen mit Lastenausgleichssystemen in anderen Kantonen die 
Indikatoren «Fläche pro Kopf » und «Strassenlänge pro Kopf » festlegt.  
 

Fläche pro Kopf  

Farbig markiert sind Gemeinden, die  eine Fläche pro 
Kopf aufweisen, die um einen bestimmten  Faktor 
(hier Faktor 1.3)  höher liegt als der Medianwert 
(mittlerer Wert über alle Gemeinden)  
 

Abgeltung erfolgt nach dem Wert, der über einem 
bestimmten Faktor des  Median s liegt, multipliziert 
mit de r Bevölkerung  

 

Strassenlänge pro Kopf  

Farbig markiert sind Gemeinden, die eine Strassen-
länge pro Kopf aufweisen, welche um  einen 
bestimmten Faktor (hier Faktor 1. 3) höher liegt als 
der Medianwert (mittlerer Wert über alle 
Gemeinden)  

Abgeltung erfolgt nach dem Wert, der über einem 
bestimmten Faktor des  Median s liegt, multipliziert 
mit der Bevölkerung  

  

Abbildung 4: Beitrags berechtigte Einwohnergemeinden im geografisch -topografische n Lastenaus-
gleich 1  

 
Es werden nicht alle  Lasten der Gemeinden  entschädigt, sondern der  Teil der sogenannten 
Sonderlasten. Als Sonderlasten werden Kosten bezeichnet, welche ein e Gemeinde  auf Grund 
von spezifischen strukturellen Gegebenheiten finanziell übermässig stark belasten. Abgeltungs-
berechtigt ist al so nur ein zu bestimmender Teil der Sonderlasten. Umgesetzt wird dies dadurch, 
dass ausschliesslich diejenigen Gemeinden einen Beitrag im geografisch -topografischen Lasten-
ausgleich erhalten, welche bei den oben erwähnten Indikatoren signifikante Kennwerte aufwei-
sen. Solche Werte liegen  deutlich über der Medianbelastun g einer Gemeinde . Gemeinden mit 
Indikatoraus prägungen von beispielsweise 30% über dem Median (das 1.3 -fache des Medians) 
sollen einen Beitrag erhalten. So wird gewährleistet, dass diejenigen Gemeinden entlastet 
werden, welche überdurchschnittliche Sonderlasten in diesem Bereich aufweisen. Da einzelne 
wenige Gemeinden sehr ausgeprägte Indikatorwerte aufweisen, ist eine Obergrenze zu fixieren , 
welche beispielsweise bei 130% über dem Medianwert l iegt. Die jeweils gülti gen Werte werden 
 

1 Berechnungen Gemeindebestand per 31.12. 2011.  
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Beispiel:  
Die Fläche in Hektaren pro Einwohner be trägt im Median im Kanton Solothurn 0.45 ha/  
Einwohner. Die Gemeinde A weist eine Fläche pro Einwohner von 0.56 ha/Einwohner auf. Damit 
liegt der Wert der Gemeinde A unter dem Grenzwert von 30% über dem Medianwert, der bei 
0.59 ha/Einwohner liegt. Gemeinde  A ist somit nicht berechtigt, einen geografisch -
topografischen Lastenausgleich zu erhalten.  
 
Gemeinde B weist eine Fläche pro Einwohner von 0.91 ha/Einwohner auf. Damit liegt die Ge-
meinde B über dem Grenzwert eines geografisch -topografischen Lastenausgleichs und ist somit 
berechtigt, einen geografisch -topografischen Lastenausgleich zu erhalten.  

durch den Kantonsrat jährlich anlässlich der Dotation der Mittel bestimmt (§§ 13 und 16 FILAG 
EG). Es erfolgt je eine separate Dotierung der Mittel pro Indikator.  

 

27.3.2 Soziodemografischer Lastenausgleich  

Analog zu den Kosten der Weite erhalten Gemeinden, welche aufgrund ihrer soziodemografi-
schen Situation über mässig belastet sind, im Rahmen dieses Lastenausgleichs Beiträge. Aufgrund 
der Ergebnisse aus der Hauptstudie zum neuen System kommen zur Bestimmung dieses Lasten-
ausgleichs die Kriterien «Ergänzungsleistungsq uote » und «Ausländerquote » (letzter Indi-
kator is t ein gewichtige r Indikator im Bundesfinanzausgleich ) zur Anwendung. Da soziodemo-
grafische Lasten  mit einem höheren Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahren tendenziell zuneh-
men,  wird zur Berechnung der Beitragshöhe zusätzlich ein «Jugendkoeffizient » berücksichtig t . 
 

Ergänzungsleistungsquote  

Farbig markiert sind Gemeinden, die  eine EL-Quote 
aufweisen, die um einen  bestimmten Faktor (hier 
1.8) höher liegt als der Medianwert (mittlerer Wert 
über alle Gemeinden)  

Abgeltung erfolgt nach dem Wert, der über  einem 
bestimmten Faktor über dem  Median liegt, multi -
pliziert mit der Bevölkerung  

 

Ausländerquote  

Farbig markiert sind Gemeinden, die  eine Ausländer -
quote aufweisen, die um einen  bestimmten Faktor 
(hier 1.8) höher liegt als der Medianwert (mittlerer 
Wert über alle Gemeinden)  

Abgeltung erfolgt nach dem Wert, der über einem  
bestimmten Faktor über dem  Median liegt, multi -
pliziert mit der Bevölkerung  

  

Abbildung 5:  Beitragsberechtigte Einwohnergemeinden im soziodemografischen Lastenausgleich  
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Beispiel:  
Der Ausländeranteil umfasst im Median im Kanton Solothurn 8.9%. Die Gemeinde C weist einen 
Ausländeranteil von 33.5% auf. Damit liegt der Ausländeranteil der Gemeinde C über dem 
Grenzwert von 80% über dem Medianwert, der bei 16.02% liegt. Gemein de C ist somit berech-
tigt, einen soziodemografischen Lastenausgleich zu erhalten.  
 
Gemeinde D weist einen Ausländeranteil von 17.6% auf. Damit liegt auch die Gemeinde D über 
dem Grenzwert zur Berechtigung eines soziodemografischen Lastenausgleichs. Allerdings wird 
die Gemeinde D pro Einwohner weniger Beiträge aus dem soziodemografischen Lastenaus-
gleich erhalten, da ihre Sonderlast im Vergleich zur Gemeinde C geringer ist.  

Auch in diesem Lastenausgleich werden  nicht sämtliche Lasten entschädigt, sonde rn nur der  
Teil, der sogenannte Sonderlasten  darstellt . Diejenigen Gemeinden erhalten also einen Beitrag,  
welche bei den oben erwähnten I ndikatoren signifikante Kennwerte  aufweisen, die deutlich 
über der Medianbelastung einer Gemeinde liegen. Gemeinden mit Indikatorausprä gungen v on 
beispielsweise mindestens 80% über dem Median (das 1.8-fache des Medians)  sollen einen 
Beitrag erhalten . So wird  gewährleistet, dass diejenigen  Gemeinden entlastet werden, welche 
überdurchschnittliche L asten aufweisen.  

 

Die jeweils gültigen Werte werden durch den Kantonsrat jährlich anlässlich der Dot ation der 
Mittel bestimmt (§§ 14 und 16  FILAG EG). Es erfolgt je eine separate Dotierung der Mitt el pro 
Indikator.  

27.3.3 Zentrumslastenabgeltung  

Im Gegensatz zu r Abgeltung der Sonderlasten im Bereich der geografisch -topografischen bzw. 
der soziodemografischen Lasten geht es bei den Zentrumslasten (Spillovers) um die nicht abge-
goltenen Leistungen de r Zentr en, welche diese Gemeinden zugunsten der auswärtigen Bevölke-
rung erbringen.  

Im Rahmen des neuen solothurnischen Finanz - und Lastenausgleichs wurde eine pragmatische 
Berechnungsmethodik für die Bestimmung des Zentrumslastenaus gleichs gewählt:  

a. Ursprüngl ich wurden die Kosten der Zentrumsgemeinden in den relevanten Bereichen ge-
mäss statistischen Grundlagen (Quelle: Kantonale Finanzstatistik Einwohnergemeinden, Net-
toaufwand signifikant über dem kantonalen Durchschnitt) erhoben. Durch den Vergleich mit 
dem k antonalen Durchschnitt wurde die Gegenrechnung der Spillovers der Umlandgemein-
den zugunsten der Zentren berücksichtigt.  

b. Dem Wahlbedarf vieler Leistungen  die Spillovers generieren, wurde dadurch Rechnung 
getragen, dass nur die signifikant überdurchschnittl ich hohen Kosten in die weitere Betrach-
tung einflossen. Die Erhebungen zeigten ausschliesslich im Bereich Kultur und Freizeit über-
durchschnittlich hohe Zentrumslasten. Entsprechend wurde im Rahmen der Gesetzgebung 
zum FILA ausschliesslich eine Abgeltung fü r Zentrumsleistungen im Bereich Kultur und Frei-
zeit festgelegt (§ 15 FILAG EG).  

c. In einem dritten Schritt erfolgt e eine Verteilung der überdurchschnittlichen Kosten nach 
Verteilschlüsseln (Nutzerstatistiken) zwischen Zentrum und übrigen Gemeinden.  

d. Daraus resultiert e für das erste Vollzugsjahr  eine Verteilung der Zentrumslasten unter den 
Städten in Prozenten, nämlich bezogen auf die Basisjahre 2012/2013 für Solothurn 63%, für 
Grenchen 4% und für Olten 33%. Diese Verteilung wird periodisch neu erhoben.  
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Abbildung 7: Schematische Darstellung Grundpauschale und Lektionenpauschale  
 
Weitere Ausführungen zu den  Schülerpauschalen sind dem Merkblatt «Neues Staatsbeitra gswe-
sen Volksschule ab 1.1.2016» zu entnehmen (RRB Nr. 2015/5 88 vom 31.3.2015). 

27.4.4 Festlegung der Schülerpauschalen  

Die Festlegung der Bruttoschülerpauschalen erfolgt jährlich durch den Regierung srat (§ 47bis 
Volksschulgesetz i.V.m. § 13 ter  Abs. 1bis Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz). Damit wird 
der Regierungsrat in die Lage versetzt, die Abgeltung der Bildungskosten der Volksschule zu 
steuern. Veränderungen haben jeweils unmittelbar Auswir kungen auf die Kostensituation des 
Kantons und der Träger der Volksschule.  
 
Weiter  ist der einheitliche Beitragsprozentsatz, welcher die Subventionshöhe (Staatsbeitrag) des 
Kantons zur Finanzierung der Volksschule durch den Kanton regelt, alle 4 Jahre anlä sslich der 
Beschlussfassung zu den jährlichen Steuerungsgrössen zum Finanz - und Lastenausgleich festzu-
legen. Der Kantonsrat erhält somit die Kompetenz, auf der Grundlage des Wirksamkeitsberichts , 
den Beitragsprozentsatz (BP) des Kantons an die ermittelten Schülerpauschalen für vier Jahre 
periodisch neu festzulegen. Mit der Multiplikation der Bruttoschülerpauschalen mit dem Bei-
tragsprozentsatz des Kantons resultieren die Nettoschülerpauschalen (= effektiver Staatsbeitrag 
Bildung pro Schüler).  
 
Damit wird zwi schen dem neuen Finanz - und Lastenausgleichssystem einerseits und der Finan-
zierung der Volksschule mit Schülerpauschalen andererseits eine sogenannte variierbare «Stell-
schraube» eingeführt, welche je nach Belastungssituation unterschiedlich betätigt werden  kann . 
Wird also beispielsweise aus dem Wirksamkeitsbericht ersichtlich, dass die Belastung der Ge-
meinden in der Berichtsperiode unterschiedlich oder im Vergleich zum Kanton übermässig 
angewachsen ist, besteht über eine Veränderung im Beitragsprozentsatz d ie Möglichkeit, ent-
weder eine höhere Subventionierung über zusätzliche Kantonsmittel zur Finanzierung der 
Volksschule zu beantragen oder die bereits verfügbaren Mittel der Volk sschule über das System 
des Finanz- und Lastenausgleichs zu zuordnen . Je nach Erhöhung oder Senkung dieses Beitrags-
prozentsatzes kommt es zu Mittelverschiebungen innerhalb der beiden Systeme «Finanz- und 
Lastenausgleich» respektive «Finanzierung Volksschule (Schülerpauschalen) ». 

Grundpauschale (Bruttowert)  

Multipliziert mit Beitragssatz: xx% 

Grundpauschale  
(Kantonsanteil)  

Grundpauschale (Bruttowert)  

Multipliziert mit Beitragssatz: xx% 

Grundpauschale  
(Kantonsanteil)  

Lektionenpauschale  (Bruttowert)  

Multipliziert mit Beitragssatz: xx% 

Lektionenpauschale  
(Kantonsanteil)  

 

Multipliziert mit Beitragssatz: xx% 

Schülerpauschale der Gemeinde A 

Schülerpauschale der Gemeinde B 

Lektionenpauschale  
(Kantonsanteil)  

Lektionenpauschale  
(Bruttowert)  
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27.9 Ermittlung St euerkraft  

27.9.1 Ausgangslage  

Die Grundlage für die Berechnung des Finanz - und Lastenausgleichs bilden die Daten aus de n 
(beschlossenen) Jahresrechnung en der Gemeinden  (§ 18 FILAG EG). Im Unterschied zum frühe-
ren Finanzausgleich kennt der neue Finanz - und Lastenausgleich zur Ermittlung der Steuerkraft 
kein e aufwandorientierte B edarfskomponente  mehr. Damit fallen  Transaktionen wie Buchge-
winn e aus Desinvestitionen von Finanz - und Sachanlagen finanzausgleichsneutral  an. 

27.9.2 Erhebung Steuerkraft  

Der neue Finanz - und Lastenausgleich bemisst die Steuerkraft ausschliesslich aufgrund de s 
Staatsteueraufkommens einer Gemeinde . Zu diesem Zweck gilt es, das massgebende Staatssteu-
eraufkommen (mSSA) pro Gemeinde zu ermitteln (§ 7 FILAG EG). Für die Bemessung des mSSA 
hat der Regierungsrat in § 1 der FILAV EG die darunter fallenden Steuerarten und Betreffnisse 
bestimmt . Weiter bestimmt der Regierungsrat gemäss § 18 Abs. 2 FILAG EG die Art und Weise 
der Datenerfassung respektive die  Beschaffenheit der Daten.  
 
Auf dieser Grundlage regeln die nachfolgenden  Ausführungen verbindlich  die  Verbuchungsvor-
schriften nach Steuerart en und Betreffnis se mit Gültigkeit ab der  Jahresrechnung 2016 .  
 
Stellt das Amt für Gemeinden bei der Berechnung zum FILA buchmässige Abweichungen in der 
jeweiligen Jahresrechnung bei diesen  Steuerarten und Betreffnisse n fest, können Korrekturen 
und Anpassungen für die Ermittlung des massgebenden Staatsteueraufkommens durch das Amt 
für Gemeinden bzw. das Volkswirtschaftsdepartement vorgenommen  werden . 

27.9.3 Verbuchung svorschriften nach Steuerarten und Betref f nissen 

Verbuchungsvorschriften ab Jahresrechnung 2016 betreffend der relevante n Steuerarten und 
Betreffnisse im Finanz - und Lastenausgleich : 
 

Nr. Steuerarten / Betreffnisse  Bezeichnung  Sachgruppe 
und Lauf Nr. nach HBO  

F
un

kt
io

n
 

S
ac

hg
ru

pp
e

 

La
uf

 N
r.

 Erläuterung zur  
Verbuchung  

1 Einkommens - und Vermögenssteuer n 
natürliche Personen Rechnungsjahr  

Gemeindesteuern natürliche 
Personen Rechnungsjahr  9100 4000 00   

2 

Einkommen - und Vermögenssteuer n 
natürliche Personen Vorjahre. Weite-
re Vorjahre können separat ausge-
wiesen werden (4000.11 ff)  

Gemeindesteuern natürliche 
Personen Vorjahre  9100 4000 10   

3 Gewinn - und Kapitalsteuer n juristi-
sche Personen Rechnungsjahr 

Gemeindesteuern juristische 
Personen Rechnungsjahr  9100 4010 00   

4 

Gewinn - und Kapitalsteuer n juristi-
sche Personen Vorjahre. Weitere 
Vorjahre können separat ausgewie-
sen werden (4010.11 ff)  

Gemeindesteuern juristische 
Personen Vorjahre  9100 4010 10   

5 Quellensteuer n Rechnungsjahr  Quellensteuer n natürliche 
Personen 9100 4002 00   

6 
Quellensteuer n Vorjahre. Weitere 
Vorjahre können separat ausgewie-
sen werden (4002.11 ff)  

Quellensteuer n natürliche 
Personen Vorjahre  9100 4002 10   
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Nr. Steuerarten / Betreffnisse  Bezeichnung Sachgruppe 
und Lauf Nr. nach HBO  

F
un

kt
io

n
 

S
ac

hg
ru

pp
e

 

La
uf

 N
r.

 Erläuterung zur  
Verbuchung  

7 Grenzgänger  Quellensteuer n natürliche 
Personen 9100 4002 00   

8 Personalsteuern Personalsteuern  9100 4008 00   

9 Strafsteuer n Nachsteuern  9100 4000 80 
Nach- und Strafsteuern 
werden auf dasselbe Konto 
gebucht  

10 Nachsteuern Nachsteuern  9100 4000 80 
Nach- und Strafsteuern 
werden auf dasselbe Konto 
gebucht  

11 Bussen Bussen 9100 4000 85 Separate Verbuchung der 
Bussen 

12 Pauschale Steueranrechnung  Beiträge an Kanton  9100 3631 xx   

13 Einzelwertberichtigung Steuern 
(Delkredere)  NP 

Einzelwertberichtigungen 
auf Steuerforderungen 
(Delkredere)  NP 

9100 3180 10 

Als Richtlinie zur Verbu-
chung gilt die «Weisung des 
Volkswirtschaftsdepartement 
über die Anrechnung von 
abgeschriebenen Steuer -
guthaben bei der Berech-
nung des massgebenden 
Staatssteueraufkommens im 
Finanz- und Lastenausgleich » 
vom 21. Dezember 2015  

14 Pauschalwertberichtigung 
Steuern (Delkredere)  NP 

Pauschalwertberichtigungen 
auf Steuerforderungen 
(Delkredere)  NP 

9100 3180 11 siehe Nr. 13  

15 Einzelwertberichtigung Steuern 
(Delkredere)  JP 

Einzelwertberichtigungen 
auf Steuerforderungen 
(Delkredere)  JP 

9100 3180 20 siehe Nr. 13 

16 Pauschalwertberichtigung 
Steuern (Delkredere)  JP 

Pauschalwertberichtigungen 
auf Steuerforderungen 
(Delkredere)  JP 

9100 3180 21 siehe Nr. 13 

17 Abschreibungen Steuern  NP Tatsächliche Forderungs -
verluste Steuern  NP 9100 3181 10 siehe Nr. 13 

18 Erlass Steuern NP Tatsächliche Forderungs -
verluste Steuern  NP 9100 3181 10 siehe Nr. 13 

19 Abschreibungen Steuern  JP Tatsächliche Forderungs -
verluste Steuern  JP 9100 3181 20 siehe Nr. 13 

20 Erlass Steuern JP Tatsächliche Forderungs -
verluste Steuern  JP 9100 3181 20 siehe Nr. 13 

21 Eingang abgeschriebener 
Steuern natürliche Personen  

Eingang abgeschriebener 
Forderungen  9100 4000 90 

Nachträglicher Eingang 
bereits abgeschriebener 
Steuerforderungen  

22 Eingang abgeschriebener 
Steuern juristische Personen  

Eingang abgeschriebener 
Forderungen  9100 4010 90 siehe Nr. 21 

23 Beiträge der Kirchgemeinden an 
Steuerveranlagungskosten  

Entschädigung von Ge-
meinden und Zweckverbän-
den 

02xx 4612 00   

24 Grundstückgewinnsteuern 
(Bruttowert)  Grundstückgewinnsteuern  9101 4022 00 

Es ist der Bruttowert der 
Grundstückgewinnsteuer zu 
verbuchen. Die Abgaben an 
den Natur - und Heimat-
schutzfonds sind auf das 
Konto 7500.3631.xx zu 
buchen (siehe Nr. 33) 
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Nr. Steuerarten / Betreffnisse  Bezeichnung Sachgruppe 
und Lauf Nr. nach HBO  

F
un

kt
io

n
 

S
ac

hg
ru

pp
e

 

La
uf

 N
r.

 Erläuterung zur  
Verbuchung  

25 Vergnügungssteuer n Vergnügungssteuern  9101 4032 00   

26 Billettsteuern  Vergnügungssteuern  9101 4032 00  

27 
Hundesteuern (Bruttowert = 
kein Abzug von Aufwendun-
gen) 

Hundesteuern  9101 4033 00 

Es ist der Bruttowert der 
Hundesteuer zu verbuchen. 
Die Abgaben an den Kanton 
sind auf das Konto 
9101.3611.xx zu buchen 
(siehe Nr. 29) 

28 
Reittiersteuer n (Bruttowert = 
kein Abzug von Aufwendun-
gen) 

Reittiersteuern  9101 4033 01   

29 Hundekontrollzeichen, Entschä-
digung an Kanton  Entschädigung an Kanton  9101 3611 xx siehe Nr. 27 

30 Übrige Besitz - und Aufwand-
steuern 

Übrige Besitz - und Auf-
wandsteuern  9101 4039 00   

31 Kapitalabfindungen  Sondersteuern  9101 4022 10 
Sondersteuern auf Kapital -
abfindungen, Vermögens -
gewinnsteuern  

32 Geldwerte Leistungen  Beiträge von privaten 
Unternehmungen  9950 4635 01   

33 
Beiträge Natur - und Heimat-
schutzfonds (Abzug auf Grund-
stückgewinnsteuer)  

Beiträge an Kanton  7500 3631 xx siehe Nr. 24 
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Die Gemeinden können somit neben den zwingenden öffentlichen (Erschliessungs-)Aufgaben 
auch weitere freiwillige öffentliche (Erschliessungs -)Aufgaben übernehmen. Auf grund der Formu-
lierung mit «insbesondere»  in § 98 Abs. 2 PGB und der offenen Formulierung in § 5 Abs. 1 GBV 
kommen neben Fernheizungen und Gemeinschaftsantennen auch weitere Bereiche  als freiwillige 
öffe ntliche Aufgabe n, wie beispielsweise die Elek trizitätsversorgung , in Frage. Erlässt nun eine 
Gemeinde im Ra hmen der Erfüllung einer  solchen freiwilligen öffentlichen Aufgabe ein Beitrags - 
und Gebührenreglement für den entsprechenden Bereich , so unterstellt  sie sich damit diesbezüg-
lich (und insbesondere auch betreffend die Genehmigungspflicht solcher Reglemente  durch den 
Regierungsrat ) den entsprechenden Bestimmungen des PBG (§§ 98 Abs. 2 und 118) und der GBV  
(§§ 2 - 4). Bei einem solchen Beitrags - und Gebüh renreglement  handelt es sich daher sinngemäss 
um das Grundeigentümerbeitragsreglement für die betroffene f reiwillige öffentliche Aufgabe.  
Auch bei der Erfüllung von freiwillig en öffentlichen Aufgaben wird  neben dem Beitrags - und Ge-
bührenreglement  i.d.R. ein technisches Reglement erforderlich sein, welches aufgrund seines Re-
gelungsgehalts (z.B. Definition Kundenverhältnis, Entstehung und Beendigung Rechtsverhältnis 
mit Kunden, Voraussetzungen für die Bewilligung von Anschlüssen und die Erstellung der An-
schlussleitung und des Anschlusses, Bedingungen zur Nutzung, Messeinrichtungen und Messung, 
Lieferung, Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten etc.)  ebenfalls rechtsetzenden Charakter 
aufweist.  
 
Auf die Zuständigkeiten für die Beschlussfassungen der verschiedenen Reglemente wird in Ziffer 
28.4 «Zuständigkeit für die Beschlussfassung von Reglementen» näher eingegangen.  
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Wird hingegen ein Aufwandüberschuss (Verlust) erwirtschaftet, ist dieser grundsätzlich vom Un-
ternehmen selbst zu tragen (§ 161 Abs. 1 GG). Würde der Verlust allerdings  dazu führen, dass die 
Beiträge oder Gebühren unzumutbar erhö ht werden müssten, sind Zuschüsse aus dem allgemei-
nen Gemeindehaushalt an das Unternehmen zulässig (§ 161 Abs. 2 GG). Auch aufgrund dieser 
Bestimmung kann es zweckmässig sein, einen allfälligen Gewinn zur freien Reservebildung zu ver-
wenden.  

28.6.2.3 Beschlussfassung Budget und Jahresrechnung  

Bei Ausgliederungen wird das Budget durch das ausgegliederte Unternehmen (i.d.R. durch den 
Verwaltungsrat ) beschlossen und dem Gemeinderat (oder der zuständigen ständigen Kommission) 
aufgrund der Pflicht zur Berichterstattung na ch § 158 Abs. 3 GG zur Kenntnis gebracht. Die Jah-
resrechnung und der Jahresbericht sind hingegen  durch die Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen (§ 162 Abs. 3 GG). 
 
Bei Auslagerungen werden das Budget sowie die Jahresrechnung durch  das zuständige Organ des 
privatrechtlichen Unternehmens beschlossen. Die Jahresrechnung und der Jahresbericht sind der 
Gemeindeversammlung jedoch durch  Auflage zur Kenntni s zu bringen (§ 162 Abs. 4 GG).  
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29 Gemeindez usammenschlüsse 

29.1 Fusionsbegriff  

Unter Fusion wird die Verschmelzung von mindestens zwei rechtlich selbständigen Einheiten zu 
einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit verstanden.  Dieser Vorgang hat für die beteiligten 
Körperschaften sowohl rechtliche wie auch finanzielle Konsequenzen.  
 
Nachfolgend soll aufgezeigt werden, nach welchem rechtlichen Ablauf eine Fusion unter solothur-
nischen Gemeinden zu vollziehen ist, wie eine Fusion finanziell und buchhalterisch in der Gemein-
derechnung abzuwickeln ist und welche Elemente nach einer Fusion durch die Rechnungsprü-
fungsorgane  (RPO) der beteiligten Körperschaften zu prüfen sind.  
Die dargestellte Fusionsa bwicklung stellt den internen Kontrollprozess sicher, mit dem Ziel, den 
Vollzug der Fusion gegenüber allen beteiligten Instanzen vollständig und richtig nachzuweisen.  

29.2 Rechtliche Grundlagen  

Gemäss § 190 Abs. 1 Gemeindegesetz  vom 16.  Februar  1992 (GG; BGS 131.1) kann die Mehrheit 
der Stimmenden in jeder beteiligten Gemeinde beschliessen, dass sich ihre Gemeinden zu einer 
einzigen Gemeinde zusammenschliessen. Der Entscheid über ein en Zusammenschluss ist gemäss 
§ 50 Abs. 1 lit.  a GG an der Urne zu fällen, da der Gemeindebestand oder das Gemeindegebiet 
wesentlich verändert werden soll. In solchen Fällen unterbleibt die Schlussabstimm ung an der Ge-
meindeversammlung.  
Veränderungen im Bestand der Gemeinden  unterliegen der Genehmigung des Kantonsrats 
(Art.  47 Verfassung des Kantons Solothurn  vom 08.  Juni 1986 [KV; BGS 111.1]). 

29.3 Ablauf  

Nachfolgend wird aufge zeigt, welche Schritte für einen Gemeindezusammenschluss notwendig 
sind. Ein Gemeindezusammenschluss ist aus praktischen Gründ en jeweils auf den 1.  Januar eines 
folgenden Jahres zu vollziehen.  
Der Anstoss zu einer Fusionsabstimmung kann verschiedener Natur sein. Die Exekutive kann sich 
dazu entscheiden, das Thema anzugehen. Dafür kann beispielsweise bei der Gemeindeversamm-
lung ein entsprechender Kredit für Fusionsabklärungen eingeholt werden, um  das Vorhaben von 
vornherei n demokratisch zu legitimieren.  Ebenfalls kann mit einer Motion einer stimmberechtig-
ten Person die Exekutive  von der Gemeindeversammlung beauftragt werden, ein e Fusionsvorlage 
zu erarbeiten.  
Das Amt für Gemeinden  (AGEM) unterstützt auf Wunsch hin die Gemeinden bei dieser Erarbei-
tung, sei es in organisatorischen oder rechtlichen Belangen, sei es bei der Darstellung der finanzi-
ellen Auswirkungen oder auch bei der finanziellen Abwicklung des Zusammenschlusses (siehe 
dazu insbesondere d ie Ausführungen unter Ziffer 29.5 ff .). Ein Fusionsvertrag, wie er in anderen 
Kantonen teilweise erstellt wird, ist im Kanton Solothurn nicht verlangt und auch nicht üblich.  Ist 
eine Fusionsvorlage mit den wichtigsten Parametern ( Fusionspartne r, Zeitpunkt, Name der  fusio-
nierten Gemeinde , Wappen, Gemeindeordnung ) erarbeitet, kommt folgender Ablauf zum Tragen:  

29.3.1 Gemeinderat  

Beratung und Traktandierung der Vorlage zu Handen der Gemeindeversammlung mit entspre-
chendem Antrag auf  Eintreten oder Nichteintreten.  Der Antrag des Gemeinderates zum Fusions-
traktandum könnte folgendermassen lauten:  
 
«Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, auf das Geschäft «Zusammenschluss der 
Gemeind e A mit der Gemeinde B zur Gemeinde AB  per 1.  Januar 20XX» einzutreten.  
  

https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.1
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/111.1


https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/113.111
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/113.111
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.3
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.3
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29.3.5 Gemeindeordnung , DGO und Budget  

Nach erfolgter Urnenabstimmung  und vor Inkrafttreten des Zusammenschlusses ist in der Gemein-
deordnung  und DGO der zukünftigen Gemeinde zu regeln, wie die Gemeinde zukünftig organi-
siert sein soll, wie die Organe und ihre Zuständigkeiten ausgestaltet sind und welche Übergangs-
regelungen allenfalls gelten. Weiter muss die Gemeinde über ein Budget verfügen, um die nötigen 
Ausgaben tätigen zu kö nnen.  Wichtig für die finanziellen und buchhalterischen Abläufe (siehe 
Ziffer 29.6  «Finanzielle Abwicklung der Fusion» ) ist, dass während de s Fusionsprozesses insbeson-
dere die Finanzverwaltung sowie das R PO der neuen Gemeinde bestimmt werden . 
Damit die Gemeinde per 1.  Januar über eine geregelte Organisation und über  ein beschlossenes 
Budget verfügt, wird in der Praxis akzeptiert, dass die entsprechenden Gemeindeversammlungs-
beschlüsse noch vor dem eigentlichen Inkrafttreten  per 1. Januar, im Dezember von der Gemein-
deversammlung der fusionie renden Gemeinde gefasst werden.   

29.3.6 Weitere Vollzugsarbeiten  

Nebst der Meldung über Eigentümerwechsel an das Grundbuchamt, der Organisation der über-
nommenen oder neu zu strukturierenden Aufgabenbereiche  oder des Entwurfs eines allenfalls 
neuen Wappens sind je nachdem auch die gemeindeeigenen, rechtsetzenden Reglemente und die 
vorhandenen Inventare nachzuführen bzw. anzupassen . Eine Übersicht über die nötigen Vollzugs-
arbeiten sind den Merkblättern «Zusammenschluss zweier gleichartiger Gemeinden» und «Zusam-
menschluss der Einwohnergemeinde mit der Bürgergemeinde zu eine r Einheitsgemeinde» zu ent-
nehmen , welche auf der AGEM-Webseite  aufgeschaltet sind.  

29.3.7 Inkrafttreten  

Mit dem  Inkrafttreten vereinigen sich die beiden Gemeinden und tr eten als neue Gemeinde auf. 
Neue Verträge, Verpflichtungen etc. erfolgen n un im Namen der neuen Gemeinde.  Auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens sollten die Gemeindeordnung , die DGO und das Budget beschlossen sein.  
Bei den übrigen rechtsetzenden Reglementen besteht von Seiten Kanton für pragmatische Über-
gangsregelungen gru ndsätzlich Raum.  

29.4 Auswirkungen  

29.4.1 Universalsukzess ion  

Mit dem Zusammenschluss der beiden Gemeinden gehen alle Aktiven und Passiven auf das neue 
Gemeinwesen über. Das heisst, das fusionierte Gemeinwesen übernimmt alle Guthaben, Forde-
rungen, Liegenschaften und Vermögenswerte der untergehenden Gemeinden, aber au ch alle ihre 
Darlehen, Schulden  und anderen Verpflichtungen wie Miet - oder Arbeitsverträge.  Dieser Über-
gang ist Dritten  (inkl. allfälliger Adressenänderungen)  entsprechend zu kommunizieren.  Ausfüh-
rungen über die finanziellen und buchhalterischen Abläufe im Überblick sind unter Ziffer 29.6.2 
«Die finanziellen und buchhalterischen Abläufe im Überblick» aufgeführt.  

29.4.2 Zweckverbände und öffentlich -rechtliche Verträge  

Im Idealfall kann ein Gemeindezusammenschluss zur Auflösung von Zweckverbänden und öffent-
lich-rechtlichen Verträgen, womit  verschiedene Gemeinde n zur  Erledigung einer Aufgabe gemein-
same Organe geschaffen  haben , führen . Dies ist dann der Fall, wenn der Zusammenschluss alle im 
Zweckverband beteiligten Gemeinden umfasst bzw. wenn sich alle Vertragsparteien eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags zusammenschliessen. Für den Zweckverband bedeutet dies insbesondere, 
dass die fusionierte Gemeinde die Aufgaben wieder  eigenständig als Gemeinde übernimmt, die 
Angestellten des Zweckverbands neu bei der fusionierten Gemeinde angestellt sind und die Akti-
ven und Passiven des Zweckverbands auf die neue Gemeinde übergehen. Sind die Verbands - oder 
Vertragsgemeinden nicht mit der fusionierten Gemeinde identisch, ist zu prüfen, auf welche Weise 
die Statuten bzw. Verträge anzupassen sind.  

https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-gemeinden/gemeindeorganisation/gemeindezusammenarbeit-fusion/
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29.4.3 Besonderheiten Zusammenschluss  Einwohnergemeinde mit Bürgergemeinde  

29.4.3.1 Waldfünfliber / Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen  

Gemäss § 193 GG können sich eine Bürgergemeinde und eine Einwohnergemeinde desselben Ge-
meindegebietes zur Einheitsgemeinde vereinigen, wenn in beiden Gemeinden die Mehrheit der 
Stimmenden an der Urne zustimmt. Sind die Gemeinden vereinigt, so übernimmt nach § 194 GG 
die Einheitsgemeinde sämtliche Rechte und Pflichten der Einwohnerg emeinde und der Bürgerge-
meinde.   
Schliessen sich eine Einwohnergemeinde und eine Bürgergemeinde also zusammen, so übernimmt 
die neu fusionierte Einheitsgemeinde auch die Pflicht der Einwohnergemeinde den Waldfünfliber 
im Sinne von §  27 Abs. 4 lit. b des Waldgesetzes vom 29.  Januar 1995 (WaG; BGS 931.11) zu bezah-
len.  
An den Ausgleichszahlungen der Bürgergemeinden für gemeinwirtschaftliche  Leistungen nach 
§ 27 WaG nimmt die fusionierte Gemeinde bis drei Jahre nach  Inkrafttreten der Fusion teil, danach 
entfällt die Partizipation an diesem Ausgleichsgefäss für Bürgergemeinden.  Die neue Einheitsge-
meinde partizipiert dafür  im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden.  

29.4.3.2 Aufhebung der Vereinigung  

Nach § 196 Abs. 1 GG können sich zu einer Einheitsgemeinde fusionierte Gemeinden  nach einer 
Sperrfrist von 12  Jahren wieder trennen, wenn es die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde 
und der Bürgergemeinde  in getrennten  Urnenabstimmungen beschliessen.  
Gemäss § 196 Abs. 2 GG ist das Trennungsverfahren vom Regierungsrat anzuordnen, wenn die 
Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde oder der Bürgergemeinde es in einer Urnenabstim-
mung verlangen und dafür wichtige Gründe vorliegen.  

29.5 Staatsbeitr ag bei Zusammenschlüssen 

29.5.1 Grundbeitrag  

Gemäss § 190 Abs. 1 GG richtet der Kanton an Gemeindezusammenschlüsse pro beteiligte Einwoh-
nergemeinde folgende Beiträge aus:  
a) für die ersten 10'000 Einwohner und Einwohnerinnen 100 Franken pro Kopf;  
b) für weitere Einwohner und Einwohnerinnen 50 Franken pro Kopf;  
c) mindestens jedoch 100'000 Franken.  
 
Wenn ein gleiches Gemeindegebiet innerhalb von 5 Jahren ein weiteres Mal fusioniert, so kann 
für dieses der obige Betrag gekürzt werden (vgl. § 190 Abs. 2 GG). 
 
Die effektive Höhe des Staatsbeitrages ( Fusionsbeitrages) wird durch den Kanton  mit Regierungs-
ratsbeschluss eröffnet  und der fusionierten Körperschaft nach Inkrafttreten der Fusion ausbezahlt. 
Die Verbuchung sanweisung  der jeweiligen Staatsbeiträge ist darin enthalt en. 
 
Von den Staatsbeiträgen  profitieren einzig Einwohner - bzw. Einheitsgemeinden, die sich zusam-
menschliessen. Bei Fusionen von Einwohnergemeinden mit Bürgergemeinden, von Bürgergemein-
den mit Bürgergemeinden oder zwischen Kirchgemeinden wird der Grundbeitrag nicht  ausgerich-
tet.  

29.5.2 Zusätzlicher Förderbeitrag  bei s trukturell schwachen Gemeinden  

Nach § 190 Abs. 3 GG erhalten strukturell schwache Einwohnergemeinden im Sinne der Gesetzge-
bung über den Finanz - und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden 1 bei Gemeindezusammen-
schlüssen mit Einwohnergemeinden einen zusätzlichen Förderbeitrag. Der Förderbeitrag s etzt sich 
aus zusätzlichen 100 Franken pro Einwohner multipliziert  mit dem Betrag des negativen Struktur-
stärkeindex zusammen.  Bei der Fusion zwischen Einwohnergemeinden oder bei der Fusion einer 
Einwohnergemeinde mit einer Bürgergemeinde  kann auf Antrag der fusionierten Gemeinde e in 
Projektkostenbeitrag von Fr.  30'000 gesprochen werden, sofern eine beteiligte  Einwohnerge-
meinde im Zeitpunkt des Zusammenschlusses als strukturell schwach eingestuft wird.  
 

1 BGS 131.73; 131.731 

https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/931.11
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.73
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/131.731
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29.6.1.5 Beschlussfassungen Budget - und Jahresrechnung  neue Gemeinde  

An der ersten Gemeindeversammlung der neuen E G werden die letzten Jahresrechnungen 2024 
der einzelnen Vorgängergemeinden (EGA und EGB) unter dem ersten Traktandum beschlossen.  
Weiter sind von der Gemeindeversammlung die Fusionsbilanz  und  die Eröffnungsbilanz der neuen 
Gemeinde gesondert beschliessen zu lassen. 
Die von der Gemeindeversammlung so beschlossenen Jahresrechnungen, Dokumente sowie die 
Revisionsberichte sind dem AGEM bis zum 31.  Juli 2025 einzureichen.  
Per 31.12.2025 erfolgt erst mals die Erstellung der Jahresrechnung  der neuen EG. Die verschiede-
nen Teile im A nhang  zur Jahresrechnung  sind auf die Situation nach der Fusion zu bereinigen  (u.a. 
Anlagenspiegel, Beteiligungsspiegel, Liegenschaftsverzeichnis  Finanzvermögen ). 

29.6.1.6 Amtsübergabe Finanzverwaltung  

Die Amtsübergabe der Finanzverwaltung von der ehemaligen EGA (oder EGB) an die neue EGAB 
ist im Beisein vom RPO vorzunehmen. Eine Checkliste inklusive Protokoll für diesen besonderen 
Prüfungsprozess ist auf der AGEM-Webseite  aufgeschaltet.  

https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/CL_Amtsuebergabe_HBO-26.10.2.2.1_V_3.5_01.xls
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